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Das Grünbuch zur Abschlussprüfung steht im Mit-
telpunkt der Vorstands- und Beiratsberatungen
Tätigkeitsbericht des Präsidenten

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen heute den 
Bericht des Vorstands vortragen 
zu können. Ich beziehe mich auf 
den Zeitraum seit der letzten Bei-
ratssitzung am 24.6.2010. Ich wer-
de ich mich hier auf ausgewählte 
Aspekte und jüngste Entwicklun-
gen seit der Fertigstellung unseres 
schriftlichen Berichts beschrän-
ken, der Ihnen bereits vorliegt. 

Beiratswahl 2011

Stand der Juni-Sitzung des Beira-
tes war der vom BMWi vorgeleg-
te, überarbeitete Entwurf für das 

WPK-Wahlrechtsänderungsgesetz. 
Dieser Entwurf enthielt die Einfüh-
rung von Briefwahlen, die Neure-
gelung zur Kammerversammlung 
und die Übertragung der Satzungs-
kompetenzen von der Wirtschafts-
prüferversammlung auf den Beirat. 
Wegen der absehbaren Schaffung 
einer klaren gesetzlichen Rege-
lung haben wir dann auf eine au-
ßerordentliche Wirtschaftsprü-
ferversammlung verzichtet. Nach 
der Sommerpause begann das Ge-
setzgebungsverfahren, das inzwi-
schen als weitgehend abgeschlos-
sen bezeichnet werden kann. Am 
28.10.2010 hat der Deutsche Bun-
destag das WPK-Wahlrechtsände-
rungsgesetz beschlossen und wie 
wir inzwischen erfahren haben, 
lautet nunmehr der Beschluss-
vorschlag an den Bundesrat, den 

Vermittlungsausschuss von Bun-
destag und Bundesrat nicht an-
zurufen. Ein Einspruch gegen das 
Gesetz wird vom Wirtschaftsaus-
schuss also nicht erwogen und wir 
rechnen mit einem planmäßigen 
Inkrafttreten spätestens zum Jah-
resbeginn 2011. Die vom Beirat be-
schlossenen Entwürfe zur Satzung 
der WPK und zur Wahlordnung 
wurden den Mitgliedern Ende 
August auf der Internetseite der 
WPK bekannt gegeben. Bis zum 
5.10.2010 bestand die Möglich-
keit zur Stellungnahme. Wir haben 
zwei Stellungnahmen erhalten, die 
im gemeinsamen Projektausschuss 
von Vorstand und Beirat beraten 
worden sind. Das BMWi hat ergän-
zende Hinweise gegeben.

u Bitte lesen Sie weiter auf Seite 6

Anlässlich der Beiratssitzung am 

18.11.2010 in Berlin führte 

Präsident Prof. Dr. Norbert Pfitzer 

wie folgt aus*:

*	 Zur	Veröffentlichung	im	WPK	Magazin	redaktionell	überar-
beitet.	Es	gilt	das	gesprochene	Wort.
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Zur Sache

gliederkreis gebeten. Die Stellungnahme 
wird umgehend nach ihrer Fertigstellung 
ebenfalls im Internet verfügbar sein. Au-
ßerdem möchte der Vorstand über dieses 
und andere aktuelle berufspolitische The-
men mit Ihnen diskutieren. Gerne wie-
derhole ich daher meine Anfang Novem-
ber als Mitgliederschreiben übersandte 
Einladung zum „Jour fixe Berufspolitik 
aktuell 2010/2011“. 

Auch bei der Einführung der Brief-
wahl in der Wirtschaftsprüferkammer 
gibt es Neuigkeiten. Am 28.10.2010 hat 
der Deutsche Bundestag das WPK-Wahl-
rechtsänderungsgesetz beschlossen. Nach 
dem derzeitigen Kenntnisstand ist mit ei-
nem Inkrafttreten zum Jahresbeginn 2011 
zu rechnen. Noch im Januar wird sich der 
Beirat in einer außerordentlichen Sitzung 
abschließend mit den Änderungen der 
Satzung der WPK und der Wahlordnung 
befassen und damit den Weg zur Beirats-
wahl 2011 per Brief ebnen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
in diesen Tagen richtete sich der Blick 
schon auf das nächste Jahr. Bitte denken 
Sie bei Ihrer beruflichen Planung auch 
daran, rechtzeitig eine neue Qualitäts-
kontrolle zu beauftragen, falls Ihre Teil-
nahmebescheinigung demnächst oder 
im nächsten Jahr ablaufen wird. Um das 
Verfahren der Mitteilung an die WPK (§ 9 
Satzung für Qualitätskontrolle) für alle 
Beteiligten zu vereinfachen, steht eigens 
ein Internet-Formular zur Verfügung, um 
dessen Verwendung ich Sie bitte.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Famili-
en frohe Festtage und ein gesundes und 
glückliches Jahr 2011! 

Ihr

Norbert Pfitzer
Präsident der Wirtschaftsprüferkammer

am 13.10.2010 hat die Europäische Kom-
mission das mit Spannung erwartete 
Grünbuch „Weiteres Vorgehen im Bereich 
der Abschlussprüfung: Lehren aus der 
Krise“ veröffentlicht. Mit Ausführungen 
auf 24 Seiten und 38 Fragen wählt es ei-
nen umfassenden Ansatz zur Diskussion 
der Inhalte und Rahmenbedingungen der 
Abschlussprüfung. Der Vorstand hat sich 
auf zwei Sitzungen eingehend mit dem 
Grünbuch befasst, ebenso der Beirat an-
lässlich seiner Sitzung am 18.11.2010.

Bei Redaktionsschluss für diese Aus-
gabe des WPK Magazins war die Stel-
lungnahme gegenüber der Europäischen 
Kommission noch in Arbeit. Ohne dieser 
vorgreifen zu wollen, kann ich sagen, dass 
sich die Wirtschaftsprüferkammer gerne 
an allen Überlegungen beteiligen wird, 
die zu einer Steigerung der Aussagekraft 
von Rechnungslegung und Abschlussprü-
fung führen sollen. Noch wichtiger aber, 
als sich Gedanken über eine mögliche 
Neuausrichtung der Abschlussprüfung 
zu machen, ist aus Sicht des Vorstandes, 
die Inhalte und Komplexität der derzeiti-
gen Regeln zur Rechnungslegung zu über-
prüfen. Immerhin ist auch entscheidend, 
auf welcher Grundlage bilanziert wird 
und inwieweit einzelne Bilanzierungs-
grundsätze krisenverschärfend gewirkt 
haben. Vom Abschlussprüfer kann nicht 
verlangt werden, dass er unzureichende 
Rechnungslegungsstandards „repariert“. 
Staatliche Eingriffe in die Vergabe von 
Prüfungsaufträgen lehnt die Wirtschafts-
prüferkammer ab.

Das Grünbuch steht seit seiner Veröf-
fentlichung auch auf der Internetseite der 
Wirtschaftsprüferkammer zur Verfügung; 
einen ergänzenden Überblick über die 
behandelten Themenbereiche erhalten 
Sie auf Seite 12 ff. in diesem Heft. Die 
Wirtschaftsprüferkammer hatte auch um 
Hinweise zum Grünbuch aus dem Mit-

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
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Neuordnung von Berufs-
aufsicht und Qualitäts-
kontrolle 

In der letzten Beiratssitzung gin-
gen wir noch davon aus, dass die 
Grünbuch-Diskussion die Neuord-
nung des Aufsichtssystems kaum 
beeinflussen würde, da in diesem 
Bereich eigener Handlungsbedarf 
gesehen wurde. Im Rahmen eines 
Gesprächs, das ich nach der letz-
ten Beiratssitzung mit dem BMWi 
geführt habe, ließ man aber erken-
nen, dass man offenbar doch zu-
nächst abwarten wolle, was die 
Betrachtung im Lichte des Grün-
buchs ergibt. 

Wir haben uns dann auf die 
Erarbeitung einer Übergangsrege-
lung konzentriert, weil wir eine 
Doppelbelastung durch Quali-
tätskontrolle und Sonderuntersu-
chungen bei den § 319a HGB-Prü-
fern vermeiden und eine Glättung 
der für 2011/2012 zu erwartenden 
„Welle“ von Qualitätskontrollbe-
richten durch Verlängerung der 
Fristen erreichen wollten. Die-
se Überlegungen hat das Minis-
terium nicht aufgegriffen. Eine 
Fristverlängerung der Teilnahme-
bescheinigungen sei aus Rechts-
gründen nicht möglich, im Übri-
gen wolle man diese und andere 
Themen doch lieber in einer um-
fassenderen Reformdiskussion 
mit allen Beteiligten beraten. Eine 
Übergangsregelung wird es also 
nicht geben. 

Derzeit befassen wir uns noch 
mit § 62b Abs. 3 WPO. Dieser 
sieht vor, dass die Erkenntnis-
se aus den Sonderuntersuchun-
gen für Zwecke anderer Verfahren 
verwendet werden können. Gege-
benenfalls ließen sich die Quali-
tätskontrollen schlanker durch-
führen, wenn man die Ergebnisse 
der Sonderuntersuchungen hin-
zuziehen könnte. Dieses Thema 

wird in einer nächsten Sitzung 
des Projektausschusses weiter be-
handelt werden.

Qualitätskontrolle 
2011/2012

Wie bereits erwähnt, bekommen 
wir keine Übergangsregelung. Wir 
haben daher 2011/2012 mit ei-
ner „Welle“ von Qualitätskont-
rollen zu rechnen. Die Geschäfts-
stelle bereitet sich darauf vor und 
stellt auch zusätzliche Mitarbeiter 
ein. Dies werden teilweise Voll-
zeitkräfte, überwiegend aber freie 
Mitarbeiter sein, um die temporär 
auftretende Mehrarbeit abdecken 
zu können.

Grünbuch zur Abschluss-
prüfung

Am 13.10.2010 ist das Grün-
buch der EU-Kommission zur Ab-
schlussprüfung veröffentlicht wor-
den (Anm. d. Schriftleitung: dazu 

Seite 12 ff. in diesem Heft). Die 
Konsultationsfrist dauert bis zum 
8.12.2010. Um dem allgemeinen 
Interesse an dem Thema zu ent-
sprechen, hat die WPK bereits am 
13.10.2010 eine Presseinformation 
veröffentlicht. Diese bezog sich nur 
auf bereits im Vorfeld in der Pres-
se gehandelte und aus der berufs-
politischen Diskussion der letzten 
Jahre bekannte Aspekte des Grün-
buchs. Zeitgleich wurde auf der 
Internetseite der WPK informiert 
und der Berufsstand um Hinweise 
zum Grünbuch nach Möglichkeit 
bis zum 5.11.2010 gebeten. 

Ungeachtet der noch laufen-
den Konsultationsfrist findet das 
Grünbuch auch anderweitig Be-
achtung. Noch im November be-
fasst sich beispielsweise der Bun-
desrat mit dem Thema. Über einen 
Beschlussvorschlag Bayerns konn-
te die WPK eine erste Positionie-
rung in die Beratungen des Bun-
desrates einfließen lassen.

Gestern hat der Vorstand in-
tensiv den Entwurf einer Stel-
lungnahme der WPK zum Grün-

u Fortsetzung von Seite 4
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buch diskutiert. Eine weitere 
Vorstandssitzung, zu der auch die 
Beiratsmitglieder eingeladen sind, 
ist kurzfristig anberaumt worden.

Umsetzung der Abschluss-
prüferrichtlinie in den EU-
Mitgliedstaaten

Die EU-Kommission hat ein soge-
nanntes „Scoreboard“ zur Umset-
zung der Abschlussprüferrichtlinie 
in den EU-Mitgliedstaaten erstellt. 
Gemäß dieser zuletzt zum 1.9.2010 
aktualisierten Übersicht haben 
nach eigenem Bekunden alle Mit-
gliedstaaten die Abschlussprüfer-
richtlinie nunmehr vollständig 
umgesetzt. Irland und Spanien ha-
ben die Liste komplettiert. Die EU-
Kommission will die Umsetzung 
jedoch selbst überprüfen und sich 
nicht nur auf die Angaben der Mit-
gliedstaaten verlassen.

Klagen gegen die Sonder-
untersuchungen

Wie Ihnen bekannt ist, sind gegen 
zwei Sonderuntersuchungen Kla-

gen eingereicht worden. Beide 
hat das Verwaltungsgericht Ber-
lin inzwischen abgewiesen. Das 
Verfahren der Sonderuntersu-
chungen sei mit höherrangigem 
Recht vereinbar und das Aus-
wahlverfahren der WPK genüge 
den rechtlichen Anforderungen. 
Auch eine auf der Basis der Er-
gebnisse einer Sonderuntersu-
chung von der Kommission für 
Qualitätskontrolle angeordnete 
Sonderprüfung sei nicht zu bean-
standen (Anm. d. Schriftleitung: 
dazu auf Seite 64 ff. in diesem 
Heft). Gegen beide Urteile ist al-
lerdings Berufung beim Oberver-
waltungsgericht Berlin-Branden-
burg eingelegt worden.

Netzwerkbegriff 
(Kriterium der gemeinsam 
verwendeten Marke)

Wie Sie wissen, hat die WPK 
die Mitgliedschaft von Berufsge-
sellschaften in Netzwerken im 
Berufsregister zu erfassen (§ 38 
Nr. 2 c WPO). Derzeit sind es be-
reits rund 60. Bei der Frage, wie 
ein Netzwerk zu definieren ist, 

stand in der letzten Zeit das Kri-
terium der gemeinsam verwende-
ten Marke im Mittelpunkt des In-
teresses. Es gab dazu auch schon 
erste Hinweise im WPK Maga-
zin. 

Der Vorstand hat das Thema 
beraten. Danach ist für die An-
nahme eines Netzwerks entschei-
dend, wenn der Außenauftritt von 
zumindest zwei Gesellschaften 
durch eine gemeinsam verwende-
te Marke bestimmt wird. 

• Dies ist immer dann der Fall, 
wenn sich ein prägender Na-
mensbestandteil des Zusammen-
schlusses in der Firmierung von 
Mitgliedsgesellschaften wieder-
findet. Eine Widerlegung dieser 
Vermutung ist nicht möglich.

• Eine gemeinsame Marke kann 
auch dann bestehen, wenn der 
Außenauftritt (Geschäftspapiere, 
Internetauftritt, andere Corpo-
rate-Identity-Maßnahmen) durch 
ein gemeinsames Logo oder ei-
nen namensähnlichen Hinweis 
auf einen Zusammenschluss be-
stimmt wird. Dieser Anschein 
kann aber widerlegt werden, 
wenn im Zusammenhang mit 
dem Logo oder dem namens-
ähnlichen Hinweis eine Klar-
stellung erfolgt. Dies kann be-
reits durch den Namen oder eine 
Beschreibung des Gegenstandes 
des Verbundes erfolgen. 

Diese Grundsätze werden wir im 
nächsten WPK Magazin veröffent-
lichen (Anm. d. Schriftleitung: 
dazu Seite 44 f. in diesem Heft). 
Abzuwarten bleibt, inwieweit 
sich die WPK zur Feststellung 
von Netzwerken auch mit ande-
ren Tatbestandsmerkmalen befas-
sen muss, die zur Annahme eines 
Netzwerks führen.
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Eintragungsfähigkeit von 
Berufsgesellschaften in 
den Rechtsformen der 
OHG und KG im Handels-
register 

Wie Ihnen bekannt ist, können 
ebenso wie bei den Steuerberatern 
auch nach der WPO Gesellschaf-
ten in den Rechtsformen der OHG 
und der KG als Berufsgesellschaf-
ten anerkannt werden. Seit 2007 
können diese Gesellschaftsformen 
darüber hinaus auch dann als Be-
rufsgesellschaften anerkannt wer-
den, wenn es sich hierbei um eine 
GmbH & Co. OHG oder GmbH & 
Co. KG handelt. In jüngerer Zeit 
sind jedoch Zweifel geäußert wor-
den, ob Freiberuflergesellschaften 
in der Rechtsform der OHG oder 
KG in das Handelsregister einge-
tragen werden können. Die WPK 
hat deshalb das BMWi gebeten, 
beim BMJ auf eine Änderung des 
§ 105 HGB hinzuwirken, so dass 
ohne Weiteres auch Freiberufler-
gesellschaften in der Rechtsform 
der OHG oder der KG in das Han-
delsregister eingetragen werden 
können (Anm. d. Schriftleitung: 
dazu Seite 26 in diesem Heft).

E-Bilanz

Die WPK hat Ende August zum 
Entwurf des entsprechenden BMF-
Schreibens Stellung genommen 
und an der Verbändeanhörung im 
Bundesfinanzministerium Anfang 
Oktober teilgenommen. Grund-
sätzlich befürwortet die WPK ent-
sprechende Entbürokratisierungs-
vorhaben. Im Hinblick auf die 
konkrete Ausgestaltung haben wir 
jedoch den zu hohen Mindestum-
fang der zu übermittelnden Daten 
kritisiert. Weitere Kritikpunkte 
waren unter anderem das Fehlen 
von größenabhängigen Erleichte-
rungsvorschriften und einer Test-

phase sowie der doch sehr ambiti-
onierte Erstanwendungszeitpunkt. 
Als Reaktion auf die Verbändean-
hörung hat das BMF mittlerweile 
einen Entwurf einer Verordnung 
herausgegeben, der eine Verschie-
bung des Anwendungszeitpunkts 
der E-Bilanz um ein Jahr vorsieht 
(Anm. d. Schriftleitung: dazu Sei-
te 25 in diesem Heft).

Leitbild des wirtschafts-
prüfenden Berufs

In der Sommer-Sitzung des Beira-
tes hatte ich die Arbeit  des Pro-
jektausschusses „Öffentlichkeits-
arbeit der Landespräsidenten“ 
angesprochen. Der Ausschuss 
hatte in Abstimmung mit dem 
Vorstand Entwürfe von Leitbil-
dern für die WPK und den wirt-
schaftsprüfenden Beruf erarbeitet.  
Wir hatten Sie, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, um Mitwir-
kung an der Fortentwicklung die-
ser Entwürfe gebeten. Sie haben 
unserer Bitte mit wertvollen Hin-
weisen entsprochen. Dafür herz-
lichen Dank! Ein Ergebnis steht 
heute zunächst in Form des Leit-
bildes für den Berufsstand zur Be-

ratung an (Anm. d. Schriftleitung: 
dazu Seite 28 in diesem Heft).

Jour fixe Berufspolitik 
aktuell 2010/2011

Zum Schluss noch ein Hinweis 
zu unserem Jour fixe Berufspoli-
tik aktuell. Ursprünglich war die 
Neuordnung von Berufsaufsicht 
und Qualitätskontrolle als zentra-
les Berichts- und Diskussionsthe-
ma vorgesehen. Da aber das BMWi 
die Neuordnung letztlich mit Blick 
auf das Grünbuch zurückgestellt 
hat, haben wir uns im Vorstand 
dazu entschlossen, die für Septem-
ber/Oktober 2010 angesetzte Ver-
anstaltungsreihe zu verschieben. 
Alle WP und vBP sind mit Rund-
schreiben vom 29.10.2010 zu die-
sen neuen Terminen eingeladen 
worden (Anm. d. Schriftleitung: 
dazu auch Seite 73 in diesem Heft). 
Hauptthema der Veranstaltungen 
wird natürlich das Grünbuch zur 
Abschlussprüfung sein.

Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen, damit endet mein heutiger 
Bericht. Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit.
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Bericht über die Beiratssitzung am 18. November 2010
in Berlin

In seiner Herbstsitzung be
schloss der Beirat den Wirt
schaftsplan 2011. Das Grün
buch zur Abschlussprüfung 
bildete den Schwerpunkt der 
Beratungen. Die mit der Einfüh
rung von Briefwahlen verbun
denen Änderungen der Satzung 
WPK und der Wahlordnung 
WPK waren erneut Beratungs
gegenstand.

Eröffnet wurde die Sitzung 
des Beirates mit der Berichter-
stattung des Vorstandes (dazu 
auf Seite 4 ff. in diesem Heft). 
Dabei ging Präsident Prof. 
Dr. Pfitzer insbesondere auf 
die Punkte Grünbuch zur Ab-
schlussprüfung, Einführung 
von Briefwahlen, die Neuord-
nung der Berufsaufsicht und 
der Qualitätskontrolle, interna-
tionale Entwicklungen sowie 
auf das Thema Netzwerk ein. 
Die zuständigen Gremien der 
WPK haben sich inzwischen ab-
schließend mit der Definition 
einer ein Netzwerk charakteri-
sierenden gemeinsamen Marke 
und der Möglichkeit der Wider-
legung dieses Merkmals befasst. 

Die aktuelle 
Beschlusslage 
wird auf Seite 
44 f. in diesem 
Heft dargestellt. 

Der Beirat 
befasste sich an-
schließend mit 
den Änderun-
gen der Beitrags-
ordnung zur Fi-
nanzierung der 
Sonderuntersu-
chungen. Die 
Sonderuntersu-

chungen werden künftig unter 
Einbeziehung der Anzahl der 
§ 319 a HGB-Abschlüsse und 
der auf diese entfallenden Prü-
ferhonorare mischfinanziert. 
Zur daraus folgenden Änderung 
der Beitragsordnung wird auf 
Seite 30 in diesem Heft verwie-
sen. In einem weiteren Tages-
ordnungspunkt beschloss der 
Beirat einstimmig, wie vom Vor-
stand aufgestellt und vom Haus-
haltsausschuss befürwortet, den 
Wirtschaftsplan 2011 (liegt die-
sem Heft bei). Die Beiträge blei-
ben im Übrigen unverändert. 

Im weiteren Verlauf der Sit-
zung erstattete Prof. Pfitzer Be-
richt über den Stand der Be-
ratungen zur Neuordnung der 
Berufsaufsicht und der Quali-
tätskontrolle. Die Prüfung des 
gemeinsamen Konzeptes der 
WPK, der Abschlussprüferauf-
sichtskommission und des In-
stituts der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland e.V. durch das 
Bundesministerium für Wirt-
schaft wurde durch das von EU-
Binnenmarktkommissar Micha-
el Barnier in Aussicht gestellte 

Grünbuch der EU-Kommission 
zur Abschlussprüfung einge-
holt. Deshalb bildeten der Ta-
gesordnungspunkt „Grünbuch 
zur Abschlussprüfung“ und die 
dazu entworfene Stellungnah-
me einen Schwerpunkt der Sit-
zung (zum Grünbuch siehe Seite 
12 ff. in diesem Heft). Die Bera-
tungen zur Stellungnahme sind 
noch nicht abgeschlossen. Auch 
um zusätzliche Hinweise aus 
dem Beirat zu beraten, ist kurz-
fristig eine weitere Vorstandssit-
zung vorgesehen.

Der Beirat wurde anschlie-
ßend über den gegenwärtigen 
Stand des Gesetzgebungsverfah-
rens zum WPK-Wahlrechtsände-
rungsgesetz (dazu bereits WPK 
Magazin 3/2010, Seite 18) infor-
miert. Das Gesetz hat die dritte 
Lesung im Bundestag passiert 
und ist vom Wirtschaftsaus-
schuss des Bundesrates mit dem 
Votum vorberaten worden, den 
Vermittlungsausschuss nicht 
anzurufen. Deshalb spricht viel 
dafür, dass das Gesetz Anfang 
Januar 2011 in Kraft treten wird. 
Es wurden daher vom Beirat 
noch einmal die Änderungen 
der Satzung und der Wahlord-
nung WPK beraten. Hintergrund 
der weiteren Beratungen war die 
den Mitgliedern bis Ende Au-
gust 2010 eingeräumte Möglich-
keit der Stellungnahme zu den 
bis zu diesem Zeitpunkt vom 
Beirat beschlossenen Entwür-
fen der Änderungen der Satzung 
und der Wahlordnung WPK. Die 
dazu abgegebenen Anregungen 
aus dem Berufsstand wurden 
ausführlich von dem eigens dazu 
eingerichteten gemeinsamen 
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Ausschuss von Beirat und Vor-
stand zur Einführung von Brief-
wahlen vorberaten. Der Beirat 
hat nunmehr beschlossen, das 
Unterstützerquorum für Wahl-
vorschläge um die Hälfte zu re-
duzieren; ein Wahlvorschlag in 
der Gruppe der Wirtschaftsprü-
fer soll nur noch von fünfzehn 
stimmberechtigten Mitgliedern 
unterstützt werden müssen; 
in der Gruppe der vereidigten 
Buchprüfer sind noch fünf Un-
terstützer vorgesehen. Des Wei-
teren soll dem Beirat künftig 
ausdrücklich ein Initiativrecht 
dergestalt zugestanden werden, 
dem Vorstand vorgeben zu kön-

nen, sich mit einem bestimmten 
Thema zu befassen. Der Wahl-
ausschuss soll sich fortan nicht 
aus fünf Mitgliedern und fünf 
Ersatzmitgliedern zusammen-
setzen, sondern aus zehn origi-
nären Mitgliedern. Der Beirat 
stimmte in diesem Zusammen-
hang der Berufung der Mitglie-
der des Wahlausschusses durch 
den Vorstand zu (vgl. Seite 29 f. 
in diesem Heft). 

Im weiteren Verlauf der Sit-
zung wurde der Beirat über den 
Stand der 8. Änderung der Be-
rufssatzung in Kenntnis gesetzt. 
Der Beirat beschloss außerdem 
einstimmig, die Mitglieder zu 

dem Entwurf eines Leitbildes 
des wirtschaftsprüfenden Be-
rufs anzuhören (dazu Seite 28 in 
diesem Heft). 

Die nächste Sitzung des Bei-
rates findet am 25.1.2011 in 
Berlin statt. Es wird eine Sit-
zung außerhalb des sonst übli-
chen Sommer-/Herbst-Turnus 
sein. Ihr Schwerpunkt wird die 
Beschlussfassung über die Än-
derungen der Satzung und der 
Wahlordnung WPK aufgrund 
des bis dahin hoffentlich in Kraft 
getretenen WPK-Wahlrechtsän-
derungsgesetzes sein. ro
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Grünbuch der EU-Kommission zur Abschluss-
prüfung

Mit dem erwarteten breiten An-
satz greifen das Grünbuch und 
die damit verbundene Konsulta-
tion zahlreiche Themenbereiche 
auf, die das berufliche Umfeld des 
Abschlussprüfers sowie die in-
haltliche Ausgestaltung der Ab-
schlussprüfung betreffen. Auf ih-
rer Internetseite hat die WPK am 
13.10.2010 auf das auch in deut-
scher Sprache zur Verfügung ste-
hende Grünbuch verlinkt und 
eine Presseinformation herausge-
geben. Sobald die Stellungnahme 
der WPK zu dem Grünbuch abge-
geben worden ist, wird sie im In-
ternet verfügbar sein.

Das Ziel des Grünbuchs be-
steht darin, die Funktion der Ab-
schlussprüfung sowie die beruf-
lichen Rahmenbedingungen des 
Abschlussprüfers einschließlich 
der Situation auf dem Abschluss-
prüfungsmarkt einer genauen Be-
trachtung zu unterziehen, nachdem 
im Zuge der Finanzkrise zunächst 
die wirtschaftlichen Hauptakteu-
re – insbesondere Banken, Rating-

agenturen und Hedgefonds – im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
standen. Hierbei sind nicht alle, 
aber zahlreiche von der EU-Kom-
mission angesprochenen Themen-
felder bereits in früheren Jahren 
diskutiert worden, insbesondere 
im Nachgang zu den Bilanzskan-
dalen Anfang der 2000er Jahre 
sowie im Vorfeld der Mitte 2006 
veröffentlichen Abschlussprüfer-
richtlinie. 

Wieder aufgegriffen wurden 
aber auch Überlegungen, die erst 
in jüngerer Zeit von der EU-Kom-
mission in anderen Grünbüchern 
und Konsultationen behandelt 
wurden. Zu nennen sind hier un-
ter anderem die Ende 2008/An-
fang 2009 durchgeführte Konsul-
tation zu den Kontrollstrukturen 
bei Abschlussprüfungsgesellschaf-
ten und deren Folgen für den 
Markt für Abschlussprüfungen 
sowie die Mitte 2009 gestartete 
Konsultation zur Übernahme der 
International Standards on Audi-
ting (ISA). Zu erwähnen ist ins-

besondere auch das im Juni 2010 
veröffentlichte Grünbuch zur Cor-
porate Governance bei Finanzin-
stituten und die damit verbun-
dene Konsultation. Auch dieses 
Grünbuch war bereits unmittelba-
re Folge der durch die Bankenkri-
se verursachte Finanzkrise (siehe 
dazu WPK Magazin 3/2010, Seite 
20, sowie zur Stellungnahme der 
WPK Seite 35 in diesem Heft). Die 
in diesem Grünbuch enthaltenen 
Ausführungen zum Abschluss-
prüfer finden sich auch im jetzi-
gen Grünbuch zur Abschlussprü-
fung wieder.

Im Einzelnen werden im Grün-
buch folgende Themenbereiche 
angesprochen, die in 38 Fragen 
münden, welche bei einer Stel-
lungnahme zu beantworten sind.

Nach der Einleitung, in der die 
Hintergründe und Ziele des Grün-
buchs erläutert und mit Fragen zu 
einer möglicherweise genaueren 
Definition der gesellschaftlichen 
Funktion der Abschlussprüfung in 
Bezug auf die Wichtigkeit von Ab-

Bereits im WPK Magazin 3/2010 wurde in mehre-
ren Beiträgen zur Rolle des Abschlussprüfers auch 
das seinerzeit noch bevorstehende Grünbuch der 
EU-Kommission zur Abschlussprüfung angespro-
chen. Dieses Grünbuch ist unter der Bezeichnung 
„Weiteres Vorgehen im Bereich der Abschlussprü-
fung: Lehren aus der Krise“ am 13.10.2010 veröf-
fentlicht worden. 
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schlüssen sowie zum Niveau der 
Prüfungsqualität verbunden wer-
den, wird im zweiten Abschnitt 
die Rolle des Abschlussprüfers 
thematisiert. Im Schwerpunkt 
geht es darum, ob die Abschluss-
prüfung als in erster Linie vergan-
genheitsbezogene Überprüfung 
von Rechnungslegungswerken auf 
stärker zukunftsgerichtete Aussa-
gen ausgedehnt werden und zu-
gleich zu unmittelbaren Informa
tionen des Abschlussprüfers an 
Interessengruppen führen soll-
te. Ebenfalls noch unter dem Ab-
schnitt „Rolle des Abschlussprü-
fers“ wird – wie bereits zuvor in 
der speziell diesem Thema gewid-
meten Konsultation – die Frage 
nach der verbindlichen Einfüh-
rung der ISA aufgeworfen.

Unter dem Stichwort Gover
nance und Unabhängigkeit von 
Prüfungsgesellschaften werden 
im dritten Abschnitt des Grün-
buchs verschiedene Thesen aufge-
stellt, die aus Sicht der EU-Kom-
mission die Unabhängigkeit von 
Abschlussprüfern fördern könn-
ten. Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang insbesondere:
• Bestellung und Vergütung des 

Abschlussprüfers durch eine ex-
terne, staatlich beauftragte Stelle

• externe Rotation (kombiniert 
mit dem Verbot, das frühere 
Prüfungsteam für die weitere 
Durchführung der Abschluss-
prüfung zu „übernehmen“)

• vollständiges Verbot von Nicht-
Prüfungsleistungen beim Prü-
fungsmandanten oder sogar voll-
ständiges Prüfungsverbot von 
Nicht-Prüfungsleistungen durch 
Abschlussprüfer

• Beschränkung der Höchstvergü-
tung, die der Abschlussprüfer 
von einem Mandanten erhalten 
darf.

Des Weiteren wird bereits in die-
sem und nicht erst im späteren 
Abschnitt zur „Konzentration und 

Marktstruktur“ erneut die völlige 
Freigabe für gewerbliche Inves-
toren für Beteiligungen an Prü-
fungsgesellschaften thematisiert, 
die bereits Gegenstand der frü-
heren Konsultation zu den Kont-
rollstrukturen bei Abschlussprü-
fungsgesellschaften und deren 
Folgen für den Markt für Ab-
schlussprüfungen war. Zusätz-
lich zu dem bereits dort angeführ-
ten Ziel, hierdurch das Wachstum 
kleinerer und mittelgroßer Prü-
fungsgesellschaften zu fördern, 
bringt die EU-Kommission in die-
sem Zusammenhang zusätzlich 
die Erwägung ein, durch eine grö-
ßere Beteiligung Berufsfremder 
die Haftungsmasse der großen, 
aus Sicht der EU-Kommission 
„systemrelevanten“ Prüfungsge-
sellschaften zu vergrößern.

Schließlich wird in diesem 
Abschnitt noch einmal die Rol-
le und Funktion des Konzernab-
schlussprüfers angesprochen, ob-
wohl dieser bereits nach Art. 27a) 
der Abschlussprüferrichtlinie die 
volle Verantwortung für den Be-
stätigungsvermerk zu den konso-
lidierten Abschlüssen trägt. Die 
EU-Kommission scheint hier al-
lerdings weltweite, das heißt über 
den EU-Rechtsraum hinausgehen-
de Konzernabschlussprüfungen 
vor Augen zu haben.

Der vierte Abschnitt des Grün-
buchs widmet sich der Beauf
sichtigung von Abschlussprüfern. 
Während sich die in diesem Zu-
sammenhang gestellten beiden 
Fragen auf die Ausgestaltung ei-
ner EU-weiten Prüferaufsicht so-
wie auf die Konsultation und 
Kommunikation zwischen Prü-
fern großer börsennotierter Ge-
sellschaften und den zuständigen 
Regulierungsbehörden beschrän-
ken, wird in den vorangestellten 
Ausführungen die an sich bereits 
in der Abschlussprüferrichtlinie 
angelegte Berufsstandsunabhän-
gigkeit der Prüferaufsichten all-

gemein betont und angedeutet, 
dass eine Änderung der Richtlinie 
nicht ausgeschlossen wird, um 
eine „völlige Unabhängigkeit von 
der Prüferbranche“ zu gewährleis-
ten. Die aufgrund der EU-Empfeh-
lung zur externen Qualitätssiche-
rung bei § 319 a HGB-Prüfern* seit 
Mitte 2008 geführte Diskussion 
zur Neuordnung der Berufsauf-
sicht und der Qualitätskontrolle 
wird daher auch mit Blick auf die-
se Erwägung der EU-Kommission 
voraussichtlich noch nicht so bald 
abgeschlossen sein.

Im nachfolgenden Abschnitt 
Konzentration und Marktstruktur 
greift das Grünbuch die bereits vor 
zwei Jahren durchgeführte Kon-
sultation zum Abschlussprüfungs-
markt erneut auf. Im Bereich gro-
ßer börsennotierter Unternehmen 
wird hierzu der Gedanke des Joint 
Audit sowie – wie bereits im Ab-
schnitt zur Unabhängigkeit – die 
externe Rotation debattiert.

Nach einem sechsten Ab-
schnitt, der sich mit dem Thema 
der Schaffung eines europäischen 
Marktes für Abschlussprüfungs-
leistungen einschließlich eines 
„europäischen Prüferpasses“ be-
fasst, werden unter dem siebten 
Abschnitt Vereinfachung: Kleine 
und mittlere Prüfungsgesellschaf
ten (KMP) mit den beiden Unter-
abschnitten Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) sowie Klei
ne und mittlere Prüfungsgesell
schaften (KMP) unter anderem 
Überlegungen dazu angestellt, ob 
bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen die Abschlussprüfung 
durch eine lediglich „begrenzte 
Prüfung“ oder durch eine prüfe-
rische Durchsicht ersetzt werden 
sollte.

Der achte Abschnitt greift unter 
der Überschrift Internationale Zu

*	 Empfehlung	 der	 Kommission	 vom	 6.5.2008	 zur	 externen	
Qualitätssicherung	 bei	 Abschlussprüfern	 und	 Prüfungsge-
sellschaften,	die	Unternehmen	von	öffentlichem	 Interesse	
prüfen.
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sammenarbeit den Gesichtspunkt 
der bereits in Abschnitt vier ange-
sprochenen grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit der Prüferauf-
sichten auf, wobei hier das The-
menfeld aus dem weltweiten Blick 
gesehen wird. Abschnitt neun des 
Grünbuchs kündigt schließlich die 
nächsten Schritte an, die die EU-
Kommission nach Ablauf der Stel-
lungnahmefrist am 8.12.2010 zu er-
greifen gedenkt. Für den 10.2.2011 
ist eine so genannte „High level“-
Konferenz vorgesehen, auf der das 
Grünbuch sowie die Haupterkennt-

nisse der Konsultation mit sämtli-
chen Interessengruppen erörtert 
und nach weiteren Lösungsansät-
zen gesucht werden soll. Nach Ab-
schluss dieser Konsultationsphase 
wird die Kommission im Laufe des 
Jahres 2011 etwaige Folgemaßnah-
men und weitere Vorschläge an-
kündigen.

Die WPK hat in ihrer Stellung-
nahme die Initiative der EU-Kom-
mission zu einer grundlegenden 
Diskussion aller wesentlichen Be-
reiche rund um die Abschlussprü-
fung begrüßt. 

Die Positionen der WPK zu 
den einzelnen im Grünbuch an-
gesprochenen Themen werden im 
anstehenden Jour fixe Berufspoli-
tik aktuell 2010/2011 dargestellt 
und erläutert. Die Termine der 
Veranstaltungen sind diesem Heft 
auf Seite 73 sowie der Internetsei-
te der WPK zu entnehmen. sn

Der Vorstand der WPK nutzte tra-
ditionsgemäß eine reguläre Vor-
standssitzung in Brüssel zum Aus-
tausch mit Vertretern europäischer 
Institutionen. Anlässlich einer 
Abendveranstaltung der WPK am 
5.10.2010 begrüßte der Vorstand 
als Ehrengäste Günther Oettinger, 
EU-Kommissar für Energie, und 
die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments Alexandra Thein, Kurt 
Lechner und Dr. Andreas Schwab 
sowie den Vorsitzenden der Ab-
schlussprüferaufsichtskommission 
(APAK) Dr. h.c. Volker Röhricht. 

Informationen zur Konferenz der EU-Kommission 
am 10.2.2011 abrufbar unter 
k www.wpk.de/link/mag041000/

Vorstandssitzung in Brüssel

Im Rahmen dieses Zusammen-
treffens erläuterte Günther Oettin-
ger die große Bedeutung Europas 
unter anderem auch als Gegenge-
wicht zu den Märkten USA und 
China. Für den Bereich des Be-
rufsstandes der Wirtschaftsprüfer 
und vereidigten Buchprüfer habe 
man vor dem Hintergrund der Fi-
nanz- und Kapitalmarktkrise Be-
darf für einen globalen Dialog 
zwischen politischen Entschei-
dungsträgern, der Finanzbrache 
und dem Berufsstand gesehen. 
Auch im Übrigen wurden interes-

sante Einblicke in aktuelle euro-
päische Projekte gewährt.

Am Folgetag fand ein Arbeits-
gespräch des Vorstandes mit Nat-
halie de Basaldúa, Leiterin des 
Referats Abschlussprüfung bei 
der EU-Kommission, statt. Den 
Schwerpunkt bildete das am 
13.10.2010 veröffentlichte Grün-
buch zur Abschlussprüfung (dazu 
der Beitrag auf Seite 12 ff. in die-
sem Heft). Daneben wurden The-
men wie die Übernahme der In-
ternational Standards on Auditing 
(ISA) durch die EU-Kommission, 
die Kooperation mit Prüferauf-
sichten in Drittstaaten und die 
Neuordnung der Berufsaufsicht 
und der Qualitätskontrolle in 
Deutschland angesprochen.

Der direkte Austausch zwi-
schen dem Vorstand der WPK 
und der Vertreterin der EU-Kom-
mission wurde von beiden Seiten 
als sehr konstruktiv bewertet. Er 
soll im Rahmen der Vorstandssit-
zung der WPK am 11./12.4.2011 
in Brüssel fortgesetzt werden. en

(v.	l.)	Dr.	Andreas	Schwab,	Gerhard	Ziegler,	Günther	Oettinger,	Alexandra	Thein,	Prof.	Dr.	Norbert	Pfitzer,		
Dr.	Reiner	Veidt,	Peter	Maxl
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Im Juli 2009 hatte der Internatio-
nal Ethics Standards Board of Ac-
countants (IESBA) der IFAC die 
überarbeitete Fassung des Code of 
Ethics veröffentlicht (dazu schon 
WPK Magazin 3/2009, Seite 21). 
Am 1.1.2011 tritt der neue Code 
in Kraft und löst damit die bishe-
rige, seit Juni 2006 geltende Fas-
sung ab. 

Auf ihren Internetseiten hat 
die WPK bereits am 25.8.2010 
über das bevorstehende Inkraft-
treten des neuen Code of Ethics 
sowie über das von IFAC zur Ver-

Mit der Anhörung des Berufsstan-
des zur Änderung der Satzung 
der Wirtschaftsprüferkammer 
und der Wahlordnung im WPK 
Magazin 3/2010, Seite 18, wur-
de ausführlich über den Entwurf 
des 4. Gesetzes zur Änderung 
der Wirtschaftsprüferordnung – 
Wahlrecht der Wirtschaftsprüfer-
kammer – unterrichtet. Seither 
hat das Gesetzgebungsverfahren 
seinen geordneten Lauf ohne wei-

Neuer IESBA-Code of Ethics tritt am 
1. Januar 2011 in Kraft

Gesetz zur Änderung des Wahlrechts der 
Wirtschaftsprüferkammer

fügung gestellte Begleitmaterial 
hingewiesen. Besonders hilfreich 
ist in diesem Zusammenhang der 
Überblick über die in Section 290 
des Codes enthaltenen Unabhän-
gigkeitsregelungen bei Abschluss-
prüfungs- und Review-Aufträgen.

Die im Code of Ethics enthal-
tenen Anforderungen begrün-
den, anders als die Vorschriften 
im HGB, der WPO und der Be-
rufssatzung WP/vBP, keine un-
mittelbar einzuhaltenden (Be-
rufs-) Pflichten. Berufsangehörige, 
die sich – zumeist auf Veranlas-

sung des Auftraggebers – vertrag-
lich zur Einhaltung des Code of 
Ethics verpflichten, sind aber ge-
halten zu überprüfen, ob sie die-
ser Verpflichtung auch vor dem 
Hintergrund des neuen Code of 
Ethics gerecht werden. Im Zwei-
fel sollte der Auftraggeber gebe-
ten werden, dass statt auf den 
Code of Ethics auf die den Vorga-
ben der Abschlussprüferrichtlinie 
entsprechenden Vorschriften und 
Regelungen im HGB sowie im Be-
rufsrecht der WP/vBP Bezug ge-
nommen wird. sn

tere Änderungen des Gesetzes ge-
nommen. Der Deutsche Bundestag 
hat es am 28.10.2010 unverändert 
verabschiedet. Der Bundesrat hat 
in seiner Sitzung am 26.11.2010 
beschlossen, den Vermittlungs-
ausschuss nicht anzurufen. Damit 
ist das Gesetz nach dem Grund-
gesetz zustande gekommen; es 
ist nun vom Bundespräsidenten 
auszufertigen und im Bundesge-
setzblatt zu verkünden. Mangels 

besonderer gesetzlicher Inkrafttre-
tensregelung tritt das WPK-Wahl-
rechtsänderungsgesetz dann mit 
dem 14. Tag nach Ablauf des Ta-
ges in Kraft, in welchem das Bun-
desgesetzblatt ausgegeben wurde.

Im Ergebnis ist wohl mit dem 
Inkrafttreten des WPK-Wahl-
rechtsänderungsgesetzes spätes-
tens zum Jahresbeginn 2011 zu 
rechnen. uh

Online-Formular unter 
k www.wpk.de/qk/mitteilung.asp
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Teil 1 
Größenstrukturen 
von Wirtschafts-
prüfungspraxen

Einleitung und Ziel der  
Untersuchung

Ziel der Analyse zur Größenstruk-
tur von Wirtschaftsprüfungspra-
xen (WP-Praxen) ist die Einschät-
zung der Größenverhältnisse von 
WP-Praxen anhand des Indikators 
der in den Gesellschaften tätigen 
Wirtschaftsprüfer oder vereidig-
te Buchprüfer. Außerdem wird 
das Verhältnis der in großen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften 
(WPG) tätigen WP/vBP an der Ge-
samtzahl bei der WPK registrier-
ten WP/vBP gemessen.

Quellen der Untersuchung und 
methodische Grundlagen

Die Auswertung umfasst zunächst 
alle im Berufsregister der WPK 
am 31.12.2009 eingetragenen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten (WPG) und Buchprüfungs-
gesellschaften (BPG). Weiterhin 
werden die Größenverhältnisse 
bei nicht als Berufsgesellschaft 
anerkannten Partnerschaftsgesell-
schaften und Sozietäten unter-
sucht. Als grundlegende Quelle 
für die Ausarbeitungen wurden 
die Daten des Berufsregisters der 
WPK herangezogen und um wei-
tere empirische Ermittlungen er-
gänzt.

Bei den genannten Gesell-
schaftsformen wurden alle dort 
tätigen natürlichen Personen mit 
der Qualifikation eines WP/vBP 

Anbieterstruktur, Mandatsverteilung und Abschluss-
prüferhonorare im Wirtschaftsprüfungsmarkt 2009

berücksichtigt. Zur Darstellung 
der Größenstrukturen wurden Grö-
ßenklassen nach Zahl der in den 
Gesellschaften tätigen Berufsange-
hörigen gebildet. Als „in der Ge-
sellschaft Tätige“ sind bei WPG in 
der Rechtsform der Personenhan-
delsgesellschaft neben den ange-
stellten WP/vBP auch persönlich 
haftende WP-/vBP-Gesellschaf-
ter anzusehen. Bei Kapitalgesell-
schaften wurden alle angestellten 
Berufsangehörigen berücksichtigt, 
einschließlich der Geschäftsfüh-
rer und Vorstände. Bei den nicht 
als Berufsgesellschaft anerkann-
ten Partnerschaftsgesellschaften 
wurden diejenigen Partner und 
bei Sozietäten diejenigen Sozien 
gezählt, die über die Qualifikation 
eines WP/vBP verfügen.

Im Rahmen dieser Untersu-
chung zählen zu den großen WPG 
die Muttergesellschaften von 
BDO, Deloitte & Touche, Ernst & 
Young, KPMG und PwC mit ihren 
jeweiligen Tochtergesellschaften 
(Big Five-Gesellschaften). Eine 

Gruppenbetrachtung wurde je-
doch nur insoweit vorgenommen, 
als es die Ermittlung der Verhält-
niszahl der in großen WPG tätigen 
WP/vBP betrifft. 

Aus Vereinfachungsgründen 
wurden Doppel- oder Mehrfach-
tätigkeiten von natürlichen Perso-
nen bei verschiedenen WPG, BPG 
sowie nicht als Berufsgesellschaft 
anerkannten Partnerschaftsgesell-
schaften und Sozietäten nicht he-
rausgerechnet.

Untersuchungsergebnisse

Anzahl der in Gesellschaften täti
gen WP/vBP nach Größenklassen
Die Untersuchungsergebnisse zur 
Anzahl der in den WPG tätigen 
WP/vBP für den Berichtszeitraum 
sind in der Tabelle 1 nach Grö-
ßenklassen unterteilt dargestellt:

Die Tabelle zeigt, dass unver-
ändert regelmäßig mehr als 96 % 
der WPG weniger als 11 tätige 
WP/vBP haben. Deutlich wird 
der hohe Anteil von fast 40 % der 

Tabelle 1: Anzahl der in WPG tätigen WP/vBP nach Größenklassen

Anzahl der 
tätigen 
WP/vBP

Anzahl der WPG

2009 2008 2007 2006 2005

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %

1 1.002 39,4 992 39,7 934 38,2 919 38,9 927 40,0

2 bis 4 1.224 48,2 1.194 47,8 1.196 48,9 1.144 48,4 1.105 47,7

5 bis 10 229 9,0 226 9,1 231 9,5 217 9,2 206 8,9

11 bis 20 46 1,8 43 1,7 44 1,8 42 1,8 41 1,8

21 bis 30 17 0,7 22 0,9 22 0,9 21 0,9 20 0,9

31 bis 40 4 0,2 3 0,1 2 0,1 4 0,2 8 0,3

41 bis 50 4 0,2 1 0,0 4 0,2 6 0,3 3 0,1

51 bis 100 8 0,3 10 0,4 6 0,2 3 0,1 3 0,1

mehr als 100 6 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2

Summe 2.540 100,0 2.496 100,0 2.444 100,0 2.361 100,0 2.318 100,0

davon: Tochter-
unternehmen 
großer WPG

43 1,7 50 2,0 63 2,6 60 2,5 65 2,8
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WPG mit nur einem tätigen WP/
vBP. Im mittleren Bereich der Grö-
ßenklassen von 11 bis einschließ-
lich 50 tätigen WP/vBP ist über 
den Betrachtungszeitraum eine 
relative Konstanz mit einem An-
teil von ca. 3 % zu verzeichnen. 
Im Bereich der WPG mit mehr als 
50 tätigen WP/vBP entspricht der 
Anteil derzeit ca. 0,5 % an der Ge-
samtzahl der WPG. Der Anstieg 
bei den WPG mit mehr als 100 Be-
rufsträgern hängt damit zusam-
men, dass erstmalig bei einem 
Tochterunternehmen einer Big 
Five-Gesellschaft mehr als 100 
Berufsträger tätig sind.

Des Weiteren wurde erneut un-
tersucht, wie hoch der nach Grö-
ßenmerkmalen sortierte Anteil 
der WPG ist, die am Qualitätskon-

trollverfahren gemäß §§ 57a ff. 
WPO teilgenommen haben. Die 
Ergebnisse werden in der Tabel
le 2 zusammengefasst.

Es wird deutlich, dass mit der 
Größe einer WPG die Teilnahme 
am Qualitätskontrollverfahren zu-
nimmt. Da erst das Vorliegen einer 
wirksamen Teilnahmebescheini-
gung oder Ausnahmegenehmi-
gung zur gesetzlich vorgeschriebe-
nen Abschlussprüfung berechtigt, 
kommt damit sicherlich auch eine 
wirtschaftliche Notwendigkeit für 
die WP-Praxen zum Ausdruck. Ab 
der Größenklasse von mehr als 20 
tätigen WP/vBP liegen – bis auf 
eine Ausnahme – in allen Fällen 
entsprechende Teilnahmebeschei-

Tabelle 2: Aufgliederung der WPG nach Größenklassen und Teilnahme am Qualitätskontrollverfahren

Anzahl der 
tätigen WP/vBP

Anzahl der WPG

mit Teilnahme am Qualitätskontrollverfahren 
(inkl. Ausnahmegenehmigung) ohne Teilnahme am Qualitätskontrollverfahren

2009 2008 2007 2009 2008 2007

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %

1 597 59,6 573 57,8 560 60,0 405 40,4 419 42,2 374 40,0

2 bis 4 988 80,7 953 79,8 966 80,8 236 19,3 241 20,2 230 19,2

5 bis 10 208 90,8 205 90,7 209 90,5 21 9,2 21 9,3 22 9,5

11 bis 20 39 84,8 39 90,7 43 97,7 7 15,2 4 9,3 1 2,3

21 bis 30 17 100,0 21 95,5 21 95,5 0 0,0 1 4,5 1 4,5

31 bis 40 4 100,0 3 100,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

41 bis 50 3 75,0 1 100,0 4 100,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0

51 bis 100 8 100,0 10 100,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

mehr als 100 6 100,0 5 100,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Summe 1.870 73,6 1.810 72,5 1.816 74,3 670 26,4 686 27,5 628 25,7

davon: Tochterunter-
nehmen großer WPG 27 62,8 30 60,0 32 50,8 16 37,2 20 40,0 31 49,2

nigungen oder Ausnahmegeneh-
migungen vor. Hingegen deutet 
der Anteil von ca. 40 % bei den 
Ein-Personen-WPG ohne Teilnah-
mebescheinigung oder Ausnah-
megenehmigung darauf hin, dass 
von diesen Praxen Abschlussprü-
fungen in geringerem Maße durch-
geführt werden.

Neben den WPG wurde un-
tersucht, wie sich die BPG nach 
Größenmerkmalen aufteilen und 
wie hoch der nach Größenklas-
sen untergliederte Anteil der am 
Qualitätskontrollverfahren ge-
mäß §§ 57a ff. WPO teilnehmen-
den BPG ist. Dieses Ergebnis lässt 
sich den Tabellen 3 und 4 ent-
nehmen. 

Tabelle 3: Anzahl der in BPG tätigen 
WP/vBP nach Größenklassen
Anzahl 
der tätigen 
WP/vBP 
in der BGP

Anzahl der BPG

2009 2008

abs. in % abs. in %

1 110 80,9 110 80,9

2 bis 4 25 18,4 25 18,4

5 bis 10 1 0,7 1 0,7

Summe 136 100,0 136 100,0

Tabelle 4: Aufgliederung der BPG nach Größenklassen und Teilnahme am 
Qualitätskontrollverfahren

Anzahl der 
tätigen WP/vBP
in der BPG

Anzahl der WPG

mit Teilnahme am Qualitätskontroll-
verfahren (inkl. Ausnahmegenehmigung)

ohne Teilnahme am
Qualitätskontrollverfahren

2009 2008 2009 2008

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %

1 35 31,8 35 31,8 75 68,2 75 68,2

2 bis 4 15 60,0 15 60,0 10 40,0 10 40,0

5 bis 10 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0

Summe 51 37,5 51 37,5 85 62,5 85 62,5
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Des Weiteren fällt im Vergleich 
mit den WPG auf, dass es sich bei 
den BPG ausschließlich um klei-
nere Einheiten handelt, in denen 
nicht mehr als zehn WP/vBP tä-
tig sind. Der Anteil der Ein-Mann-
BPG liegt sogar bei ca. 81 %. Von 
diesen verfügen wiederum ledig-
lich ca. 32 % über eine wirksa-
me Teilnahmebescheinigung oder 
Ausnahmegenehmigung zum 
Qualitätskontrollverfahren. Ge-
genüber dem Vorjahr haben sich 
keine Veränderungen bei BPG er-
geben.

Ausgewertet wurden ferner 
die nicht als Berufsgesellschaft 
anerkannten Partnerschaftsgesell-
schaften und Sozietäten. Diese Ge-
sellschaften gehören gemäß § 319 
Abs. 1 HGB nicht zum Kreis ge-
setzlicher Abschlussprüfer. Gleich-
wohl gibt es weitere mit dem Beruf 
des WP/vBP vereinbare Tätigkei-
ten, die im Rahmen dieser Gesell-
schaftsformen ausgeübt werden 
können. Die Größenstrukturen 
dieser Gesellschaften ergeben sich 
aus Tabelle 5.

Vergleichbar mit der bei den 
BPG festgestellten Situation ist 
bei den nicht als Berufsgesell-
schaft anerkannten Partnerschafts-
gesellschaften und Sozietäten eine 
hohe Konzentration auf kleine 
Einheiten erkennbar. 99,9 % der 
Gesellschaften haben bis 10 tätige 
WP/vBP, lediglich 0,1 % der Ge-
sellschaften liegen darüber. Un-
berücksichtigt bleibt bei dieser 
Betrachtung, dass es durchaus re-
lativ große Einheiten von Partner-
schaftsgesellschaften oder Sozie-
täten geben kann, bei denen die 
dort tätigen WP/vBP aber im Ver-
gleich zu anderen vertretenen Be-
rufsgruppen in der Minderheit 
sind.

Fortgeführt wurde auch die 
Untersuchung über die Größen-
klassen derjenigen WPG, die ge-
setzlich vorgeschriebene Prü-
fungen bei Unternehmen von 

Tabelle 5: Anzahl der in nicht als Berufsgesellschaft anerkannten Partnerschaftsge-
sellschaften und Sozietäten tätigen WP/vBP nach Größenklassen

Anzahl der 
tätigen WP/vBP

Anzahl der Partnerschaftsgesellschaften und Sozietäten

2009 2008 2007

abs. in % abs. in % abs. in %

1 1.352 61,0 1.370 61,2 1.398 60,9

2 bis 4 807 36,5 818 36,6 844 36,8

5 bis 10 53 2,4 47 2,1 45 2,0

11 bis 20 2 0,1 3 0,1 6 0,3

21 bis 30 1 0,0 1 0,0 1 0,0

31 und mehr 1 0,0 0 0,0 0 0,0

Summe 2.216 100,0 2.239 100,0 2.294 100,0

 

Tabelle 6: Anzahl der bei § 319 a HGB-
Prüfern tätigen WP/vBP nach Größen-
klassen

Anzahl der 
tätigen WP/vBP

Anzahl der § 319 a HGB-Prüfer

2009 2008

abs. in % abs. in %

1 6 5,3 7 5,4

2 bis 4 41 36,3 43 33,6

5 bis 10 29 25,6 33 25,8

11 bis 20 13 11,5 16 12,5

21 bis 30 7 6,2 13 10,1

31 bis 40 3 2,7 2 1,6

41 bis 50 2 1,8 1 0,8

51 bis 100 7 6,2 8 6,3

mehr als 100 5 4,4 5 3,9

Zwischensumme 113 100,0 128 100,0

·/· Tochterunterneh-
men großer WPG 4 3,5 9 7,0

WPG von § 319 a 
HGB-Unternehmen 109 119

Einzel-WP von 
§ 319 a HGB-
Unternehmen

10 9

Prüfer von § 319 a 
HGB-Unternehmen 119 128

öffentlichem Interesse im Sinne 
von § 319 a HGB beendet haben. 
Zur Klarstellung weisen wir da-
rauf hin, dass ausschließlich als 
WPG anerkannte § 319 a HGB-
Prüfer aufgeführt werden und Ein-
zel-WP sowie genossenschaftliche 
Prüfungsverbände und Prüfungs-
stellen der Sparkassen- und Gi-
roverbände nicht enthalten sind. 
Tabelle 6 zeigt das festgestellte 
Untersuchungsergebnis auf.

Trotz der relativen Konstanz 
der Zahl der Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse (vgl. Teil 2, 
Tabelle 1) nimmt die Anzahl der 
§ 319 a HGB-Prüfer tendenziell ab. 
In 67,2 % (im Vorjahr 64,8 %) der 
Fälle handelt es sich demnach um 
§ 319 a HGB-Prüfer, die bis zu 10 
tätige WP/vBP haben. Im mittle-
ren Bereich von 11 bis zu 50 tä-
tigen WP/vBP belief sich der An-
teil auf 22,2 % (im Vorjahr 25 %). 

Schließlich befinden sich 
10,6 % (im Vorjahr 10,2 %) der 
§ 319 a HGB-Praxen in der Grö-
ßenklasse von mehr als 50 täti-
gen WP/vBP, darunter auch die 
Big Five-Gesellschaften. Insge-
samt kann festgestellt werden, 
dass der Anteil mittelständi-
scher Praxiseinheiten auch im 
Bereich der § 319 a HGB-Prüfer 
hoch ist.

Verhältnis der in großen WPG 
tätigen WP/vBP zur Gesamt
zahl der WP/vBP
Zur Messung des Verhältnisses 
der in den großen WPG tätigen 
WP/vBP wurde auf Daten des 
Berufsregisters zurückgegrif-
fen, aus denen mittels Kumu-
lation der in Großgesellschaf-
ten beschäftigten WP/vBP eine 
Gesamtzahl ermittelt wurde. 
Wie bereits erwähnt, zählen zu 
den großen WPG die Mutterge-
sellschaften von BDO, Deloit-
te & Touche, Ernst & Young, 
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Tabelle 7: Verhältnis der in großen WPG und in sonstigen WP-Praxen tätigen WP/vBP an 
der Gesamtzahl der WP/vBP
 2009 2008 2007 2006 2005

 abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %

In großen 
WPG tätige

WP

vBP

3.871

38

22,4

0,2

3.878

44

 

22,5

0,3

 

3.800

51

 

22,2

0,3

 

3.719

66

 

21,8

0,4

 

3.616

65

 

21,7

0,4

Große WPG 
gesamt 3.909 22,6 3.922 22,8 3.851 22,5 3.785 22,2 3.681 22,1

In sonstigen 
WP-Praxen 
tätige

WP

vBP

9.748

3.650

56,3

21,1

 

9.538

3.776

 

55,3

21,9

 

9.406

3.889

 

54,8

22,7

 

9.244

3.984

 

54,4

23,4

 

8.962

4.026

 

53,8

24,1

Sonstige 
WP-Praxen 
gesamt

13.398 77,4 13.314 77,2 13.295 77,5 13.228 77,8 12.988 77,9

Summe der 
registrier-
ten WP/vBP

17.307 100,0 17.236 100,0 17.146 100,0 17.013 100,0 16.669 100,0

KPMG und PwC mit ihren jewei-
ligen Tochtergesellschaften. Die 
Anzahl aller bei der WPK an den 
betreffenden Stichtagen regist-
rierten WP/vBP ist den Statisti-
schen Übersichten der WPK unter 
R www.wpk.de zu entnehmen.

Die Entwicklung der Anteile 
zwischen den in den großen WP-
Praxen und den in sonstigen WP-
Praxen tätigen WP/vBP ist in Ta
belle 7 dargestellt.

Danach lässt sich feststellen, 
dass die Anteile der Big Five-Ge-
sellschaften und der sonstigen 
WP-Praxen an den tätigen WP/vBP 
im Betrachtungszeitraum relativ 
konstant geblieben sind. Derzeit 
liegt der Anteil der großen WPG 
an den tätigen WP/vBP bei 22,6 %. 
Der Anteil der sonstigen WP-Pra-
xen an den tätigen WP/vBP beträgt 
demnach aktuell 77,4 %.

Zugehörigkeit zu Netzwerken
Aufgrund der Eintragungspflicht 
für Netzwerke im Berufsregister 
(vgl. hierzu § 38 Satz 1 Nr. 2 c 
WPO) stellt die Berichterstattung 
ausschließlich auf die im Berufs-
register der WPK eingetragenen 
Netzwerke ab. In der Tabelle 8 

(Seite 20) sind WPG mit mehr als 
10 tätigen WP/vBP sowie deren 
Zugehörigkeit zu Netzwerken (in 
alphabetischer Reihenfolge) auf-
gelistet.

Insgesamt sind 32 im Berufs-
register der WPK als Netzwerk-
gesellschaft eingetragene WPG in 
der Liste aufgeführt. Aus Verein-
fachungsgründen wurden Toch-
tergesellschaften der Big Five-Ge-
sellschaften nicht aufgenommen. 
Im Hinblick auf eine bessere Über-
sichtlichkeit wurde für die Praxen 
die Grenze für eine Aufnahme in 
die Liste auf mehr als 10 tätige 
WP/vBP festgelegt. Doppel- oder 
Mehrfachtätigkeiten von WP/vBP 
bei verschiedenen WPG eines 
Netzwerkes wurden ebenfalls aus 
Vereinfachungsgründen nicht be-
rücksichtigt.

Derzeit sind bei der WPK ins-
gesamt 213 WPG in 71 Netzwer-
ken registriert. Eine anhand öf-
fentlich zugänglicher Quellen von 
der WPK zusammengestellte Über-
sicht zeigt überdies, dass derzeit 
in Deutschland neben den Groß-
gesellschaften und ihren Tochter-
gesellschaften insgesamt 552 mit-
telständische WP-Praxen in 109 

internationalen Kooperationen 
organisiert sind.

Zusammenfassung

Bei der Größenklassifikation 
der WPG ergibt sich im Be-
richtszeitraum, dass mehr als 
96 % der WPG bis zu zehn tä
tige WP/vBP haben. Der Rest 
entfällt auf WPG mit mehr als 
10 tätigen WP/vBP. Im Bereich 
der BPG sowie der nicht als 
Berufsgesellschaft anerkann-
ten Partnerschaftsgesellschaf-
ten und Sozietäten ist der An-
teil der WP-Praxen bis zu zehn 
tätigen WP/vBP höher als bei 
den WPG. Eine Analyse hin-
sichtlich der Beteiligung am 
Qualitätskontrollverfahren ge-

mäß §§ 57a ff. WPO zeigt, dass der 
Anteil der WPG und BPG, die über 
eine Teilnahmebescheinigung oder 
Ausnahmegenehmigung verfügen, 
mit der Größe der Gesellschaften 
zunimmt. Bei der Betrachtung der 
Größenklassen von § 319 a HGB-
Prüfern fällt der hohe Anteil der 
mittelständischen WP-Praxen auf.

Das Verhältnis an der Gesamt-
zahl der tätigen WP/vBP bleibt seit 
Jahren relativ konstant und beträgt 
derzeit 22,6 % bei den Großgesell
schaften und 77,4 % bei den sons
tigen WPPraxen.

IDW PS 330?
Wir unterstützen Sie bei 
der Prüfung komplexer 

IT-Umgebungen.

www.dprt-bs.de

Anzeige
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Tabelle 8: Im Berufsregister der WPK eingetragene Netzwerkgesellschaften mit 
mehr als 10 tätigen WP/vBP
WPG Tätige 

WP/vBP
Netzwerk

2009

Audit Baden GmbH WPG 20 Netzwerk ohne Namen

AWT Horwath GmbH WPG 24 Crowe Horwath International

Baker Tilly Deutschland GmbH WPG 27 Baker Tilly International

BDO Deutsche Warentreuhand AG WPG 243 BDO International 

Curacon GmbH WPG 22 Netzwerk ohne Namen

Deloitte & Touche GmbH WPG 399 Deloitte Touche Tohmatsu

DHPG Dr. Harzem & Partner KG WPG StBG 30 NEXIA International Ltd.

Doctores Völschau oHG WPG StBG 12 Völschau-Gruppe

Dr. Clauß, Dr. Paal und Partner WPG StBG 11 Baker Tilly International

Dr. Dienst & Partner KG WPG StBG 13 HLB International

Dr. Dornbach & Partner GmbH WPG StBG 28 Dornbach-Gruppe

Dr. Ebner, Dr. Stolz und Partner GmbH WPG StBG 73 NEXIA International Ltd.

Dr. Schumacher & Partner GmbH WPG StBG 12 HLB International

Dr. Stückmann und Partner WPG StBG 16 HLB International

ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH WPG 27 Ecovis International

Ernst & Young GmbH WPG 791 Ernst & Young Global Ltd.

Grant Thornton GmbH WPG 34 Grant Thornton International Ltd.

KPMG AG WPG 1.005 KPMG International

NEXIA Deutschland GmbH WPG 13 NEXIA International Ltd.

PKF Deutschland WPG 21 PKF Deutschland

PKF Fasselt Schlage Partnerschaft WPG StBG 71 PKF Deutschland/PKF International Ltd.

PricewaterhouseCoopers AG WPG 957 PricewaterhouseCoopers International

Rödl & Partner GmbH WPG StBG 65 Rödl & Partner

Rölfs WP Partner AG WPG 69 Baker Tilly International

RöverBrönner KG WPG StBG 19 Moore Stephens International Ltd.

RWT Dienstleistung und Beratung GmbH WPG StBG 14 Crowe Horwath International

RWT Horwath GmbH WPG 24 Crowe Horwath International

RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH WPG StBG 26 Crowe Horwath International

Susat & Partner OHG WPG 49 Grant Thornton International Ltd.

Treuhand Oldenburg GmbH WPG 11 Grant Thornton International Ltd.

UHY Deutschland AG WPG 13 UHY International

Warth & Klein GmbH WPG 74 Grant Thornton International Ltd.

Teil 2 
Mandatsverteilungen 
bei Abschlussprüfun-
gen von dem Kapital-
markt nahe stehen-
den Unternehmen

Einleitung und Ziel der Unter-
suchung

Ziel der Untersuchung ist es, die 
Mandatsverteilungen bei Ab-
schlussprüfungen der dem Kapi-
talmarkt nahe stehenden Unter-
nehmen mit Sitz in Deutschland 
zu ermitteln.

Diese Untersuchung wird 
von der WPK seit einigen Jahren 
durchgeführt. Der vorliegende 
Beitrag aktualisiert diese jährlich 
stattfindenden Auswertungen.

Quellen der Untersuchung und 
methodische Grundlagen

Die Untersuchung umfasst alle 
„dem Kapitalmarkt nahe stehen-
den“ Unternehmen. Hierzu zäh-
len zunächst Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse im Sinne von 
§ 319 a HGB, die mit ihren Wertpa-
pieren einen organisierten Markt 
im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG in 
Anspruch nehmen. Als handelba-
re Wertpapiere kommen dabei die 
in § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG defi-
nierten Finanzinstrumente in Be-
tracht. Dementsprechend wurden 
im Berichtsjahr alle deutschen Un-
ternehmen berücksichtigt, deren 
Aktien oder Schuldtitel an einer 
inländischen Börse im regulierten 
Markt gehandelt werden. Unter-
sucht wurden weiterhin deutsche 
Unternehmen, deren Wertpapiere 
nicht an einem inländischen Bör-
senplatz, sondern ausschließlich 
an einem geregelten Markt im EU/
EWRRaum gehandelt werden. 

In die Auswertung einbezogen 
wurden auch diejenigen Unter-
nehmen, deren Aktien im Freiver
kehr (insbesondere Open Market 
der Frankfurter Wertpapierbörse) 
gehandelt werden, weil auch hier 
eine Inanspruchnahme des Kapi-
talmarktes vorliegt. Der Handel 
im Freiverkehr stellt jedoch kei-
nen organisierten Markt im Sin-
ne von § 2 Abs. 5 WpHG dar. Au-
ßerdem werden Kreditinstitute, 
Finanzdienstleister sowie Versi

cherungen, die der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) unterlie-
gen, als „dem Kapitalmarkt nahe 
stehend“ angesehen. Unberück
sichtigt blieben ausländische Ak
tien und Schuldtitelemittenten.

Als grundlegende Quellen der 
Untersuchung für den Bereich der 
Aktien emittierenden Unterneh-
men dienten die Angaben der deut-
schen Börsenplätze sowie die Anga-
ben im Hoppenstedt Aktienführer 
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mit dem jeweils aktuellen Stand. 
Zur Ermittlung der Schuldtitelemit-
tenten wurden die Börsenpflicht-
blätter der einzelnen deutschen 
Börsenplätze zu den jeweiligen 
Stichtagen ausgewertet. Als zusätz-
liche Informationsquelle wurde auf 
relevante Ausgaben der Börsenzei-
tung zurückgegriffen. Weiterhin 
wurden die auf diese Weise ermit-
telten Informationen über Unter-
nehmen von öffentlichem Interes-
se mit einer Auflistung der BaFin 
zu den dem Enforcementverfahren 
unterliegenden Unternehmen (vgl. 
§ 342 b Abs. 2 Satz 2 HGB) abgegli-
chen und auf eine einheitliche Ba-
sis gestellt.

Zur Ermittlung der ausschließ-
lich im EU/EWR-Raum gelisteten 
Unternehmen von öffentlichem 
Interesse wurde bei den jeweils 
zuständigen europäischen Finanz-
marktaufsichtsbehörden nachge-
fragt.

Die der Finanzdienstleistungs-
aufsicht unterliegenden Kreditin-
stitute, Finanzdienstleister und 
Versicherungen wurden über die 
Internetseite der BaFin ermittelt. 
Als Grundlage dienten die Auf-
stellungen der BaFin in der jewei-
ligen Fassung, die wir mit unseren 
Erkenntnissen abgestimmt haben.

Die Abschlussprüfer wurden 
vorwiegend durch eigene Recher-
chen der WPK auf Grundlage der 
im elektronischen Bundesanzei-
ger oder im Internet veröffentlich-
ten Jahres- und Konzernabschlüs-
se der Unternehmen bestimmt. 
Dabei wurde bei der Ausarbeitung 
grundsätzlich auf den Abschluss-
prüfer des Konzernabschlusses ab-
gestellt. Bei Gesellschaften, die kei-
nen Konzernabschluss aufgestellt 
haben, wurde der Abschlussprü-
fer des Jahresabschlusses berück-
sichtigt. Die Mutterunternehmen 
großer WPG und deren im Kon-
zernverhältnis stehende Tochter-
unternehmen wurden als Einheit 
betrachtet. Gemeinschaftsprüfun-

gen wurden jedem der beteiligten 
Abschlussprüfer als jeweils ein 
Mandat zugeordnet.

Seit dem Jahr 2008 wurde die 
Methodik zur Ermittlung der Ab-
schlussprüfer grundlegend umge-
stellt, um eine einheitliche und 
verlässlichere Datenbasis für ver-
schiedene Aufgabenbereiche in-
nerhalb der WPK zu schaffen. In 
der aktuellen Auswertung wird 
ausschließlich auf im Jahr 2009 
nachweislich beendete Abschluss
prüfungen abgestellt.

Die Nichtbeachtung von Offenle-
gungspflichten durch Unternehmen 
führt dazu, dass es in vielen Fäl-
len (vorwiegend bei Finanzdienst-
leistern und Versicherungen) nicht 
möglich ist, die Abschlussprüfer 
dieser Unternehmen zu ermitteln. 
Seit dem Inkrafttreten des EHUG 

Tabelle 1: Zahl der dem Kapitalmarkt nahe stehenden Unternehmen 2005  – 2009
Berichtsjahr 2009 2008 2007 2006 2005

1. Aktienemittenten
1.1 Allgemeine Unternehmen (ohne Branchenzuordnung) 734 751 751 743 734

1.2 Kreditinstitute 24 29 29 29 28

1.3 Finanzdienstleister 6 7 7 7 8

1.4 Versicherungen 11 12 12 13 13

Zwischensumme zu 1. 775 799 799 792 783

2. Schuldtitelemittenten
2.1 Allgemeine Unternehmen (ohne Branchenzuordnung) 20 22 22 21 17

2.2 Kreditinstitute 47 52 51 59 115

2.3 Finanzdienstleister 0 0 0 0 0

2.4 Versicherungen 0 0 0 0 1

Zwischensumme zu 2. 67 74 73 80 133

3. Emittenten an EU-Börsen
3.1 Allgemeine Unternehmen (ohne Branchenzuordnung) 54 44 38 – –

3.2 Kreditinstitute 10 3 3 – –

3.3 Finanzdienstleister 0 0 0 – –

3.4 Versicherungen 1 3 3 – –

Zwischensumme zu 3. 65 50 44 – –

Unternehmen i.S.v. § 319 a HGB
(Zwischensumme 1. – 3.) 907 923 916 872 916

4. Sonstige Unternehmen
4.1 Allgemeine Unternehmen (ohne Branchenzuordnung) 386 355 355 293 180

4.2 Kreditinstitute 392 384 305 296 297

4.3 Finanzdienstleister 1.206 625 625 629 611

4.4 Versicherungen 653 653 626 630 638

Zwischensumme zu 4. 2.637 2.016 1.911 1.848 1.726

Summe 3.544 2.939 2.827 2.720 2.642

haben sich die Informationsgrund-
lagen zwar verbessert, es bestehen 
aber in einigen Bereichen nach wie 
vor Informationslücken bei den Ab-
schlussprüfungen bestimmter (z. B. 
in Insolvenz befindlicher) Unter-
nehmen. Zudem lag insbesondere 
bei einer Reihe von Freiverkehrs-
unternehmen weder eine Prüfungs-
pflicht vor noch fand eine freiwilli-
ge Abschlussprüfung statt.

Untersuchungsergebnisse

Im Berichtszeitraum hat sich die 
Zahl der dem Kapitalmarkt nahe 
stehenden Unternehmen wie in der 
Tabelle 1 dargestellt entwickelt.

Im Berichtsjahr 2009 gab es im 
Sinne dieser Untersuchung ins-
gesamt 3.544 dem Kapitalmarkt 
nahe stehende Unternehmen. Da-
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Tabelle 2: Zahl der prüfenden WP-Praxen

Segmente

Zahl der 
prüfenden 
WP-Praxen

Mandate mit 
feststellbarem 

Abschlussprüfer

Mandate ohne 
feststellbarem 

Abschlussprüfer
Gesamtzahl der 

Mandate

Berichtsjahr 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

1. Allgemeine Unternehmen 
(ohne Branchenzuordnung) 248 250 911 925 292 258 1.203 1.183

2. Kreditinstitute 69 67 429 435 46 36 475 471

3. Finanzdienstleistungsinstitute 283 205 712 400 505 235 1.217 635

4. Versicherungen 35 34 474 486 191 182 665 668

Zwischensumme 635 556 – – – – – –

davon: Mehrfachzählung 
aufgrund einer Zuordnung in 
mehrere Segmente

180 154 – – – – – –

Summe 455 402 2.526 2.246 1.034 711 3.560 2.957

davon: Doppelzählung 
• wegen Joint Audit – – 11 12 – – 11 12

• wegen abweichendem Jah-
   res-/ Konzernabschlussprüfer – – 3 3 – – 3 3

• wegen Abschlussprüfungen 
   mehrerer Geschäftsjahre – – 2 3 – – 2 3

Zahl der dem Kapitalmarkt 
nahe stehenden Unternehmen – – 2.510 2.228 1.034 711 3.544 2.939

von konnten die Abschlussprüfer 
von 2.510 Unternehmen festge-
stellt werden. Bei 1.034 Unterneh-
men war dies nicht möglich. Ur-
sache war bei 871 Unternehmen 
die mangelnde oder unvollstän-
dige Offenlegung. Bei den restli-
chen Unternehmen fanden unter 
anderem aufgrund der Größenkri-
terien offenbar keine Prüfungen 
statt (Freiverkehr), lagen Befrei-
ungen nach § 264 Abs. 3 HGB vor 
oder es wurden im Jahr 2009 kei-
ne Prüfungen beendet. Der starke 
Anstieg bei den Finanzdienstleis-
tern kann mit der neu geltenden 
Einordnung von Finanzierungs-
leasing- und Factoringunterneh-
men als Finanzdienstleistungsin-
stitute begründet werden, die mit 
dem Inkrafttreten des Jahressteuer-
gesetzes 2009 am 25.12.2008 und 
der damit verbundenen Änderung 
des KWG erfolgte. Seit 2007 wer-
den Emittenten an EU/EWR-Bör-
sen berücksichtigt. Insoweit und 
auch insbesondere wegen der dar-
gelegten methodischen Änderun-
gen sind die Vorjahreszahlen nur 
eingeschränkt vergleichbar.

Die Ergebnisse der Verteilung 
der Mandate auf WP-Praxen im 
Jahr 2009 werden in Tabelle 2 
dargestellt.

Zu den WP-Praxen gehören 
Einzel-WP, WP in Sozietäten, 
WPG, die nicht Tochtergesell-
schaft einer großen WPG sind, so-
wie genossenschaftliche Prüfungs-
verbände und die Prüfungsstellen 
der Sparkassen- und Giroverbän-
de. Im Konzernverbund stehen-
de große WPG mit ihren Tochter-
gesellschaften wurden jeweils als 
eine WP-Praxis gezählt.

Im Ergebnis wurden nachweis-
lich 2.526 Mandate von 455 ver
schiedenen WPPraxen geprüft. 
Die 907 Unternehmen im Sinne 
von § 319 a HGB (Vorjahr: 923) 
werden von 119 WP und WPG 
(Vorjahr: 128) geprüft.

Aus der Gesamtzahl der 635 
prüfenden WP-Praxen waren 180 
herauszurechnen, weil ihre Man-
date in zwei oder mehreren Markt-
segmenten gelistet waren. Bei 11 
Unternehmen wurden im Rahmen 
von Gemeinschaftsprüfungen 
(Joint Audit) zwei WP oder WPG 

mit der Prüfung des Abschlusses 
beauftragt, so dass 2.526 Manda-
te mit feststellbarem Abschluss-
prüfer vorlagen. Zudem waren 
in drei Fällen die Prüfer von Jah-
res- und Konzernabschluss nicht 
identisch. In zwei Fällen wurden 
im Berichtsjahr Abschlussprüfun-
gen verschiedener Geschäftsjahre 
beim gleichen Unternehmen be-
endet.

Im Segment der allgemeinen 
Unternehmen (ohne Branchenzu-
ordnung) haben in 2009 248 WP-
Praxen 911 Mandate geprüft. 429 
Kreditinstitute mit feststellbarem 
Abschlussprüfer wurden von 69 
WP-Praxen geprüft. Weiterhin 
wurden 712 Mandate bei Finanz-
dienstleistern ausgewertet. Dabei 
ergab sich, dass in diesem Bereich 
283 WP-Praxen tätig waren. Auf-
grund fehlender Informationen 
liegen bei 505 Finanzdienstleis-
tern keine Angaben zu deren Ab-
schlussprüfern vor. Zu einem gro-
ßen Teil ist diese hohe Zahl auf 
die neu hinzugekommenen Finan-
zierungsleasing- und Factoringun-
ternehmen zurückzuführen, die 
durch den späten Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Jahressteuerge-
setzes 2009 sich nicht rechtzeitig 
auf die neue Rechtslage einstellen 
konnten. Es ist davon auszuge-
hen, dass in der nächsten Unter-
suchung verlässlichere Informa-
tionen zu diesen Unternehmen 
vorliegen werden. Bei Versiche-
rungen konnten 474 Mandate 35 
WP-Praxen zugeordnet werden. 
Die Anzahl der nicht feststellba-
ren Abschlussprüfungen beträgt 
in diesem Segment 191.

Zusammenfassung

Im Ergebnis verteilen sich 2.526 
ausgewertete Mandate auf insge-
samt 455 verschiedene WPPra
xen. Derzeit werden 907 Unter
nehmen im Sinne von § 319 a HGB 
von 119 WP und WPG geprüft.

22 Aus der Arbeit der WPK WPK Magazin 4/2010



Tabelle 1: Abschlussprüferhonorare nach Tätigkeitsfeldern bei Jahresabschlüssen der Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse

Honorare (T ¤)

Abschlussprüfung
Bestätigung und Be-
wertungsleistungen Steuerberatung

Sonstige 
Leistungen Gesamt

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

1. Große  
WPG

281.351
56,9 %

301.033
58,6 %

106.145
21,5 %

110.601
21,5 %

24.896
5,0 %

28.233
5,5 %

82.333
16,6 %

73.942
14,4 %

494.725
100,0 %

513.809
100,0 %

2. Sonstige 
WP-Praxen

24.086
71,3 %

23.200
68,1 %

3.411
10,1 %

4.106
12,1 %

2.874
8,5 %

2.609
7,7 %

3.422
10,1 %

4.135
12,1 %

33.793
100,0 %

34.050
100,0 %

Gesamt
305.437
57,8 %

324.233
59,2 %

109.556
20,7 %

114.707
20,9 %

27.770
5,3 %

30.842
5,6 %

85.755
16,2 %

78.077
14,3 %

528.518
100,0 %

547.859
100,0 %

Ziel der Untersuchung ist eine 
aggregierte Aufstellung der bei 
Prüfungen der Unternehmen von 
öffentlichem Interesse (§ 319 a 
Abs. 1 Satz 1 HGB) als Aufwand 
erfassten Abschlussprüferhono-
rare nach Tätigkeitsgebieten so-
wie die dabei auf große WPG und 
sonstige WP-Praxen entfallenden 
Anteile anzugeben.

Quellen der Untersuchung und 
methodische Grundlagen

Die Angaben zu Abschlussprü-
ferhonoraren wurden den Pflicht-
publikationen im elektronischen 
Bundesanzeiger oder den im In-
ternet zur Verfügung stehenden 
Jahres- und Konzernabschlüs-
sen entnommen. Entsprechend 
§§ 285 Satz 1 Nr. 17, 314 Abs. 1 
Nr. 9 HGB (i.d.F. vor Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz – BilMoG) 
sind die für den Abschlussprüfer 
als Aufwand erfassten Honorare 
im Anhang bzw. Konzernanhang 
anzugeben, jeweils für:

• Abschlussprüfung
• Bestätigungs- und Bewertungs-

leistungen
• Steuerberatung und
• sonstige Leistungen

Die dargestellte Verpflichtung be-
traf bislang ausschließlich Un-
ternehmen, die einen organi-
sierten Markt im Sinne von § 2 
Abs. 5 WpHG in Anspruch neh-

men. Künftig wird durch die Än-
derungen des BilMoG eine Aus-
weitung des Anwenderkreises, 
zum Beispiel große Kapitalge-
sellschaften, bezüglich der Anga-
ben zu Abschlussprüferhonora-
ren stattfinden. Gleichzeitig wird 
es Erleichterungen für in einen 
Konzernabschluss einbezogene 
Gesellschaften geben. Im Übrigen 
wird die Terminologie der Katego-
risierung durch das BilMoG geän-
dert. Unverändert bleibt, dass die 
Regelungen zu den Abschlussprü-
ferhonoraren auf den gemäß § 318 
HGB bestellten Abschlussprüfer 
abstellen.

Methodisch wurden die Daten 
nach diesen Tatigkeitsbereichen 
gesondert erfasst und anschließend 
aggregiert. Als Grundlage dienten 
dabei die Angaben in den veröf-
fentlichten Abschlüssen der Un-
ternehmen von öffentlichem Inte-
resse, sofern sie verwertbar waren. 
Im Folgenden werden die Anga-
ben nach Jahres- und nach Kon-
zernabschlüssen unterteilt. Dabei 

wurden 748 Jahresabschlüsse und 
612 Konzernabschlüsse betrachtet. 
Bei Gemeinschaftsprüfungen (Joint 
Audits) wurden die an den jeweili-
gen Gemeinschaftsprüfer gezahl-
ten Honorare berücksichtigt.

Untersuchungsergebnisse

Abschlussprüferhonorare bei Jah
resabschlüssen der Unternehmen 
von öffentlichem Interesse
Bei den im Berichtsjahr unter-
suchten 748 Jahresabschlüssen 
verteilen sich die Abschlussprü-
ferhonorare nach Tätigkeitsfel-
dern wie in Tabelle 1 dargestellt. 
Dabei werden die großen WPG 
(BDO, Deloitte & Touche, Ernst & 
Young, KPMG und PwC mit ihren 
Tochtergesellschaften) und die 
sonstigen WP-Praxen jeweils ge-
sondert ausgewiesen.

Es lässt sich feststellen, dass 
durchschnittlich 57,8 % der ge-
samten Honorare aus den für  
Abschlussprüfung aufgewandten 
Honoraren erzielt werden. Gegen-

Tabelle 2: Abschlussprüferhonorare unterteilt nach großen WPG und sonstigen WP-Praxen 
bei Jahresabschlüssen der Unternehmen von öffentlichem Interesse

Anzahl 
der einbezogenen Mandate

Honorare (T ¤)

Abschlussprüfung Gesamt

2009 2008 2009 2008 2009 2008

1. Große WPG
518

69,3 %
550

69,4 %
281.351
92,1 %

301.033
92,8 %

494.725
93,6 %

513.809
93,8 %

2. Sonstige  
WP-Praxen

230
30,7 %

243
30,6 %

24.086
7,9 %

23.200
7,2 %

33.793
6,4 %

34.050
6,2 %

Gesamt
748

100,0 %
793

100,0 %
305.437
100,0 %

324.233
100,0 %

528.518
100,0 %

547.859
100,0 %

Teil 3
Abschlussprüfer-
honorare bei 
Unternehmen 
von öffent lichem 
Interesse

Einleitung und Ziel der 
Untersuchung
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Tabelle 3: Abschlussprüferhonorare nach Tätigkeitsfeldern bei Konzernabschlüssen der Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse

Honorare (T ¤)

Abschluss-
prüfung

Bestätigung und Be-
wertungsleistungen Steuerberatung

Sonstige 
Leistungen Gesamt

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

1. Große 
WPG

612.503
63,2 %

637.832
64,9 %

179.743
18,5 %

175.179
17,8 %

55.965
5,8 %

52.234
5,3 %

121.112
12,5 %

118.009
12,0 %

969.323
100,0 %

983.254
100,0 %

2. Sonstige 
WP-Praxen

30.340
71,2 %

29.899
69,9 %

4.089
9,6 %

4.865
11,4 %

4.248
10,0 %

3.785
8,8 %

3.930
9,2 %

4.240
9,9 %

42.607
100,0 %

42.789
100,0 %

Gesamt
642.843
63,5 %

667.731
65,1 %

183.832
18,2 %

180.044
17,5 %

60.213
5,9 %

56.019
5,5 %

125.042
12,4 %

122.249
11,9 %

1.011.930
100,0 %

1.026.043
100,0 %

Tabelle 4: Abschlussprüferhonorare unterteilt nach großen WPG und sonstigen WP-Praxen 
bei Konzernabschlüssen der Unternehmen von öffentlichem Interesse

Anzahl 
der einbezogenen Mandate

Honorare (T ¤)

Abschlussprüfung Gesamt

2009 2008 2009 2008 2009 2008

1. Große WPG
430

70,3 %
458

69,9 %
612.503
95,3 %

637.832
95,5 %

969.323
95,8 %

983.254
95,8 %

2. Sonstige 
WP-Praxen

182
29,7 %

197
30,1 %

30.340
4,7 %

29.899
4,5 %

42.607
4,2 %

42.789
4,2 %

Gesamt
612

100,0 %
655

100,0 %
642.843
100,0 %

667.731
100,0 %

1.011.930
100,0 %

1.026.043
100,0 %

über dem Vorjahr ist der Anteil 
der Nichtprüfungsleistungen um 
1,4 % gestiegen. Im Vergleich zu 
den sonstigen WP-Praxen ist bei 
den großen WPG der Anteil der 
Nichtprüfungsleistungen am Ge-
samthonorar höher. 

Die Verteilung der Abschluss-
prüferhonorare auf große WPG 
und auf sonstige WP-Praxen hin-
sichtlich der betrachteten Jahres-
abschlüsse lässt sich Tabelle 2 
entnehmen.

Dabei ergibt sich, dass 93,6 % 
der insgesamt aufgewendeten Ho-
norare auf große WPG entfallen. 
Dementsprechend verteilen sich 
6,4 % auf sonstige WP-Praxen. Bei 
den für Abschlussprüfung ange-
fallenen Honoraren beträgt der 
Anteil der großen WPG 92,1 %; 
der Anteil der sonstigen WP-Pra-
xen an den für Abschlussprüfung 
angefallenen Honorare lag bei 
7,9 %. Legt man die Mandatszahl 
zugrunde, so werden 69,3 % der 
Unternehmen von öffentlichem 
Interesse von großen WPG, 30,7 % 
von sonstigen WP-Praxen geprüft. 
Im Vergleich zum Vorjahr haben 
sich die jeweiligen Anteile nur 
unwesentlich verändert.

Abschlussprüferhonorare bei Kon
zernabschlüssen der Unterneh
men von öffentlichem Interesse
Bei den 612 ausgewerteten Kon-
zernabschlüssen ergibt sich die 
Aufteilung der Abschlussprüfer-
honorare nach Tätigkeitsfeldern 
aus Tabelle 3.

Es zeigt sich, dass im Bereich 
der Konzernabschlüsse 63,5 % der 
Gesamthonorare den Honoraren 
für Abschlussprüfung zuzuord-
nen sind. Umgekehrt entfallen so-
mit 36,5 % auf Nichtprüfungsleis-
tungen. Auch bei der Auswertung 
der in Konzernabschlüssen ent-
haltenen Angaben ist eine leichte 
Steigerung des Anteils der Nicht-
prüfungsleistungen von ca. 1,6 % 
festzustellen.

Wie bei den Jahresabschlüssen 
ist auch bei den Konzernabschlüs-
sen zu erkennen, dass der Anteil 
an den Nichtprüfungsleistungen 

bei den großen WPG hö-
her ist als bei den sonsti-
gen WP-Praxen.

Bei Konzernabschlüs-
sen verteilen sich die 
Abschlussprüferhono-
rare nach großen WPG 
und sonstigen WP-Pra-
xen wie aus Tabelle 4 er-
sichtlich.

Hinsichtlich der Un-
terteilung der Konzern-
abschlussprüferhono-

rare ergibt sich, dass 95,8 % der 
insgesamt für Konzernabschluss-
prüfer aufgewandten Honorare 
den großen WPG zufallen. 

4,2 % verteilen sich demge-
mäß auf sonstige WP-Praxen. Die-
se Verhältnisse bestehen auch an-
nähernd für den Bereich der für 
Abschlussprüfung aufgewendeten 
Honorare. Zudem werden 70,3 % 
der Konzernabschlüsse der Unter-
nehmen von öffentlichem Interes-
se von großen WPG geprüft. Die 
restlichen 29,7 % stellen Manda-
te der sonstigen WP-Praxen dar. 
Im Vergleich zum Vorjahr ergaben 
sich keine wesentlichen Verände-
rungen. 

Als Ansprechpartner bei Fra-
gen zu diesem Bericht steht Ih-
nen im Wirtschaftsprüferhaus in 
Berlin Dipl.-Volksw. Heinz-Rudi 
Förster, Telefon 030 - 72 61 61 - 272 
zur Verfügung. rv/fö/zü
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BMF zum Mindestumfang der elektronischen 
Datenübermittlung (§ 5 b EStG)

Mit dem am 20.12.2008 verab-
schiedeten Gesetz zur Moderni-
sierung und Entbürokratisierung 
des Steuerverfahrens (Steuerbü-
rokratieabbaugesetz) verfolgt der 
Gesetzgeber das Ziel, bürokrati-
sche Lasten abzubauen und Ver-
fahrenserleichterungen bei der 
Steuererhebung einzuführen. We-
sentliches Element ist dabei die 
Nutzung der Möglichkeiten der In-
formations- und Kommunikations-
technologie, insbesondere durch 
den Ausbau der elektronischen 
Kommunikation zwischen Unter-
nehmen und Finanzverwaltung 
im Rahmen der Datenübermitt-
lung. Dadurch soll das Besteue-
rungsverfahren modernisiert und 
effizienter gestaltet werden.

Entsprechend wurde § 5 b neu 
in das EStG aufgenommen. Danach 
haben Steuerpflichtige, die ihren 
Gewinn nach § 4 Abs. 1 EStG, § 5 
EStG oder § 5 a EStG ermitteln, 
den Inhalt der Bilanz sowie der 
GuV nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz mit Wirkung ab 
2011 durch Datenfernübertragung 
an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln. Gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 1 b 
EStG ist das BMF ermächtigt, im 
Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder den 
Mindestumfang der zu übermit-
telnden Daten zu bestimmen. Der 
Entwurf eines BMFSchreibens 
„Elektronische Übermittlung von 
Bilanzen sowie Gewinn und Ver
lustrechnungen; Veröffentlichung 
der allgemeinen Taxonomie“ vom 
31.8.2010 legt diesen Mindestum-
fang fest. 

Zwei Mitglieder des Vorstan-
des der WPK haben sich auf Bitte 
des Bundesministeriums der Fi-
nanzen (BMF) zur Mitarbeit in der 

von der Finanzverwaltung initiier-
ten Arbeitsgruppe XBRL-Taxono-
mie Steuern bereit erklärt. In der 
Untergruppe Fach-AG Taxonomie 
Steuer begleiteten sie die Erarbei-
tung insbesondere der fachlichen 
Grundlagen für die elektronische 
Übermittlung der Jahresabschlüs-
se. 

Die WPK hat gegenüber dem 
BMF mit Schreiben vom 5.10.2010 
zu diesem Vorhaben schriftlich 
Stellung genommen und die Ar-
gumente auch in einer Verbände-
anhörung im BMF am 11.10.2010 
vorgetragen. 

Vor allem wurde herausge-
stellt, dass der Mindestumfang der 
zu übermittelnden Daten deutlich 
über die Gliederungsvorschriften 
der §§ 266 und 275 HGB hinaus-
geht. Somit sei fraglich, inwieweit 
dies durch die Ermächtigungsvor-
schrift in § 51 Abs. 4 Nr. 1 b EStG 
gerechtfertigt werde, zumal damit 
für die Steuerpflichtigen faktisch 
erweiterte Buchführungs- und 
Aufzeichnungspflichten verbun-
den sein können.

Kritsch angemerkt wurde das 
Fehlen größenabhängiger Erleich-
terungsvorschriften im Sinne der 
§§ 266 Abs. 1 Satz 3, 276 HGB für 
kleine und mittelgroße Kapitalge-
sellschaften beziehungsweise im 
Sinne des § 247 HGB für nicht 
unter § 1 Abs. 1 PublG fallende 
Nicht-Kapitalgesellschaften. Zu-
dem wurde darauf hingewiesen, 
dass aufgrund der Ausweitung 
der Gliederungstiefe, deren An-
forderungen von bisherigen Buch-
haltungssystemen gegenwärtig 
nicht erfüllt werden, durchgrei-
fende Anpassungen in den Syste-
men der Unternehmen notwendig 
sein werden. Denkbar sind in die-

sem Zusammenhang zudem An-
passungen von Kontenrahmen, 
Änderungen von Bilanzierungs-
richtlinien und Buchungsanwei-
sungen sowie Eingriffe in beste-
hende prozessuale Abläufe der 
Unternehmen. 

Angesichts dessen wurde vor 
Einführung der elektronischen 
Datenübermittlung eine ausgie-
bige Testphase sowie die Bereit-
stellung eines elek tronischen Er-
fassungswerkzeuges seitens der 
Finanzverwaltung für Kleinunter-
nehmen angeregt. Entsprechend 
sollte aufgrund des zu erwarten-
den hohen Umstellungsaufwandes 
und der angeregten Testphase die 
Verschiebung der verbindlichen 
Einführung der elektronischen 
Datenübermittlung um mindes-
tens ein Jahr überdacht werden. 

Nach Auskunft des BMF wer-
den die von den Verbänden ein-
gereichten Stellungnahmen und 
die im Rahmen der Anhörung vor-
getragenen Argumente sorgfältig 
analysiert und ausgewertet. Dies-
bezüglich hat das BMF mit Datum 
vom 9.11.2010 auf seiner Internet-
seite den Entwurf einer Verord-

IDW PS 330?
Wir unterstützen Sie bei 
der Prüfung komplexer 

IT-Umgebungen.

www.dprt-bs.de

Anzeige
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Stellungnahme der WPK vom 5.10.2010 abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_06-10-2010.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

nung zur Festlegung eines späte-
ren Anwendungszeitpunktes der 
Verpflichtung nach § 5 b EStG ein-
gestellt. Ausführend heißt es dazu: 
„Die Anhörung zum Entwurf eines 
BMF-Schreibens zur Veröffentli-
chung der Taxonomie hat gezeigt, 
dass in den Unternehmen die tech-
nischen und organisatorischen 
Voraussetzungen noch nicht voll-
ständig vorhanden sind. Daher ist 

der erstmalige Anwendungszeit-
punkt der E-Bilanz entsprechend 
zu verschieben. Die Verschiebung 
des Anwendungszeitpunktes soll 
auch dafür genutzt werden, im 
Rahmen eines Pilotprojektes den 
Datenumfang zu über-
prüfen.“

Der VO-Entwurf 
sieht als neuen zeit-
lichen Anwendungs-

bereich der elektronischen Über-
mittlung Wirtschaftsjahre vor, 
die nach dem 31.12.2011 begin-
nen. Der VO-Entwurf steht am 
17.12.2010 im Bundesrat auf der 
Tagesordnung. sp

Eintragungsfähigkeit von Berufsgesellschaften in 
den Rechtsformen der OHG und KG im Handels-
register – Initiative zur Änderung des § 105 HGB
Ebenso wie bei den Steuerbera-
tern können auch nach der WPO 
Gesellschaften in der Rechtsform 
der OHG und der KG berufsrecht-
lich als Berufsgesellschaften aner-
kannt werden (§ 27 Abs. 1 WPO). 
Seit 2007 können diese Gesell-
schaftsformen infolge des Berufs-
aufsichtsreformgesetzes (BARefG) 
darüber hinaus auch dann als Be-
rufsgesellschaften anerkannt wer-
den, wenn es sich hierbei um eine 
GmbH & Co. OHG oder GmbH & 
Co. KG handelt. 

Das HGB verbindet mit der 
OHG und der KG üblicherweise 
eine Gesellschaft, deren Zweck 
auf den Betrieb eines Handelsge-
werbes gerichtet ist (§ 105 Abs. 1 
HGB). Nach § 105 Abs. 2 Satz 1 
HGB ist des Weiteren eine Ge-
sellschaft, deren Gewerbebetrieb 

nicht schon nach § 1 Abs. 2 HGB 
Handelsgewerbe ist oder die nur 
eigenes Vermögen verwaltet, eine 
OHG, wenn die Firma des Unter-
nehmens in das Handelsregister 
eingetragen ist. Berufsrechtlich 
wird dem wiederum durch § 27 
Abs. 2 WPO Rechnung getragen, 
wonach eine OHG oder KG als Be-
rufsgesellschaft anerkannt wer-
den kann, wenn sie wegen ihrer 
Treuhandtätigkeit als Handelsge-
sellschaft in das Handelsregister 
eingetragen worden ist.

Aufgrund dieses Regelungs-
gefüges sind in jüngerer Zeit im 
Schrifttum deutlicher als in der 
Vergangenheit Zweifel geäußert 
worden, ob Freiberuflergesell-
schaften in der Rechtsform der 
OHG oder KG in das Handelsre-
gister eingetragen werden kön-

nen. Vereinzelt sind bereits Fälle 
vorgekommen, in denen die Ein-
tragung solcher Freiberuflergesell-
schaften abgelehnt wurde. 

Die WPK hat daher das Bun-
deswirtschaftsministerium – eben-
so wie die BStBK das Bundesfi-
nanzministerium – gebeten, beim 
Bundesjustizministerium auf eine 
Änderung des § 105 HGB dahin-
gehend hinzuwirken, dass auch 
Freiberuflergesellschaften in der 
Rechtsform der OHG oder der KG 
ohne Weiteres in das Handelsre-
gister eingetragen werden können. 
Das IDW hat sich in einem un-
mittelbar an das Bundesjustizmi-
nisterium gerichteten Schrei ben 
ebenfalls für eine entsprechende 
Änderung des § 105 HGB ausge-
sprochen. sn
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Berufsrecht der
Wirtschaftsprüfer

Unverzichtbar!

WPO Kommentar
Juni 2008
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ISBN 978-3-8021-1300-0

  Der einzige Kommentar zur WPO

  Unverzichtbares Nachschlage-
werk für jeden WP, vBP und viele 
andere, die sich mit dem Berufs-
recht der Wirtschaftsprüfer 
 befassen

  Herausgeber und Autoren sind 
mit den Besonderheiten des 
 Berufsrechts der Wirtschafts-
prüfer z.T. über viele Jahre 
 vertraut

  Alle  wesentlichen Anwendungs- 
und Auslegungsfragen sind 
 berücksichtigt und sachgerecht 
bearbeitet

Regelmäßig wird darüber berich-
tet, dass Berufsverbänden der 
Wirtschaftsprüfer und vereidigten 
Buchprüfer die Grunddaten unse-
rer Mitglieder (soweit Wirtschafts-
prüfer oder vereidigte Buchprüfer) 
wie die Adresse zur Verfügung 
gestellt werden. Der Wirtschafts-
prüferkammer vorliegende Wider-
sprüche zur Weitergabe von Daten 
werden selbstverständlich berück-
sichtigt.

Bei sonstigen Anfragen prüft 
die Wirtschaftsprüferkammer sorg-
fältig, wer zu welchem Zweck eine 
Datenübermittlung erbittet. Daten 
werden nur dann herausgegeben, 
wenn deren Verwendung für den 
Beruf fachlich nützlich und keine 
belästigende Wirkung zu erwar-
ten ist. Auch hier werden natür-
lich die Widersprüche zur Daten-
weitergabe berücksichtigt.

Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen wird erneut darauf hin-
gewiesen, dass Mitglieder der 
Wirtschaftsprüferkammer ein Wi-
derspruchsrecht gegen die Da-
tenübermittlung haben. Sofern 
hiervon Gebrauch gemacht wird, 

erklären Sie dies bitte schriftlich 
gegenüber der Wirtschaftsprüfer-
kammer, Mitglieder- und Beitrags-
abteilung, Postfach 30 80 82, 10746 
Berlin. Sie können auch je nach 
Adressat der Daten differenzieren.

setzlichen Befugnis macht die 
Wirtschaftsprüferkammer Ge-
brauch. Hiergegen ist ein Wider-
spruch nicht möglich. te

Übermittlung von Mitgliederdaten

Neue Vorsitzende der Aufgaben- und der  
Widerspruchskommission

Nach vier Jahren wird am 31.12.2010 
die Amtszeit von Frau Ministerial-
rätin Dr. Susanne Kohlbecher als 
Vorsitzende der Aufgaben- und der 
Widerspruchskommission enden. 
Dr. Susanne Kohlbecher ist Refe-
ratsleiterin im Bayerischen Staats-

ministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie. 
Der Beirat der WPK hat für die Zeit 
vom 1.1.2011 bis zum 31.12.2013 
Frau Dietlind Lohmann, Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Frauen, Berlin, als 

Vorsitzende der Aufgaben- und 
der Widerspruchskommission be-
stellt. Die Bundesländer haben 
untereinander vereinbart, den 
Vorsitz in den Kommissionen in 
alphabetischer Reihenfolge der 
Länder zu übernehmen. tü

Gemäß § 36 a 
Abs. 5 WPO darf 
die Wirtschafts-
prüferkammer 
personenbezo-
gene Daten ih-
rer Mitglieder 
an die Versor-
gungswerke der 
Wirtschaftsprü-
fer und der verei-
digten Buchprü-
fer übermitteln, 
soweit sie für 
die Feststellung  
der Mitglied-
schaft sowie von 
Art und Umfang 
der Beitrags- 
pflicht oder der  
Versorgungs- 
leistung erfor-
derlich sind. 
Von dieser ge-
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Nicht nur einem Unternehmen, sondern auch ei-
nem Freien Beruf wie dem des Wirtschaftsprüfers/
vereidigten Buchprüfers helfen klare Leitbildvorga-
ben in der öffentlichen Wahrnehmung. Da ein allge-
meingültiges Leitbild für den wirtschaftsprüfenden 
Beruf bisher fehlte, hat sich eine Arbeitsgruppe der 
Landespräsidenten unter Vorsitz von WP/StB Bodo 
Richardt und des Vorstandes der WPK dieses The-
mas angenommen und den nachfolgenden Formulie-

Leitbild des wirtschaftsprüfenden Berufs
rungsvorschlag erarbeitet. Dieser hat dem Beirat der 
WPK in seiner Sitzung am 18.11.2010 vorgelegen. 

Alle WP/vBP sollen durch die Veröffentlichung 
im WPK Magazin Gelegenheit zur Mitwirkung ha-
ben. Hinweise aus dem Mitgliederkreis werden erbe-
ten bis zum 31.3.2011 (E-Mail: david.thorn@wpk.de, 
Betreff: Leitbild Beruf).

Die abschließende Beschlussfassung des Beirates 
ist für 2011 vorgesehen.  th

*	 Entwurfsstand:	18.11.2010.	Satzziffern	nur	 im	Entwurfsstadium.	Die	Überschrift	„Leitbild	des	wirtschaftsprüfenden	Berufs“	wird	 im	Sinne	einer	
übergreifenden	Bezeichnung	vorgeschlagen,	um	die	Berufsgruppe	der	vereidigten	Buchprüfer	einzubeziehen.	

Leitbild des wirtschaftsprüfenden Berufs*

1Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferinnen (WP), vereidigte Buchprüfer und Buch-
prüferinnen (vBP) üben einen Freien Beruf aus. 2Sie erbringen auf der Grundlage 
ihrer besonderen fachlichen Qualifikation und ihrer beruflichen Sorgfaltspflichten 
Leistungen unabhängig, persönlich und eigenverantwortlich für ihre Auftragge-
ber und im Interesse der Öffentlichkeit. 3Dabei unterliegen sie umfassenden Ver-
schwiegenheitspflichten. 4Sie dokumentieren ihre Tätigkeit durch die Verwen-
dung des Berufssiegels. 

5WP/vBP führen gesetzliche Jahresabschlussprüfungen und sonstige Pflichtprü-
fungen durch, die wegen ihrer öffentlichen Bedeutung ausschließlich von WP/vBP 
vorgenommen werden dürfen. 6WP/vBP erbringen weitere Dienstleistungen, wie 
sonstige betriebswirtschaftliche Prüfungen, die Unternehmensbewertung, die Be-
ratung und Vertretung in steuerlichen Angelegenheiten, die Gutachter- und Sach-
verständigentätigkeit in allen Bereichen der wirtschaftlichen Betriebsführung, die 
treuhänderische Verwaltung und die Beratung in wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten. 

7WP/vBP erfüllen bei ihrer Berufsausübung hohe ethische und fachliche Anforde-
rungen, die sich aus Gesetzen, Satzungen und Standards ergeben. 8WP/vBP unter-
liegen einer berufsstandsunabhängigen öffentlichen Aufsicht. 9Darauf beruht das 
Vertrauen der Auftraggeber und der Öffentlichkeit. 

10WP/vBP müssen ein staatliches Examen ablegen, verpflichten sich zu kontinu-
ierlicher Fortbildung und unterliegen einer regelmäßigen externen Qualitätskon-
trolle. 11Sie sorgen für eine angemessene praktische und theoretische Ausbildung 
des Berufsnachwuchses und dessen Fortbildung. 12WP/vBP sind sich des beson-
deren Vertrauens ihrer Auftraggeber und der Öffentlichkeit und der damit verbun-
denen Verantwortung bewusst. 

13Die aus Sachverstand und Praxiserfahrung resultierende Kompetenz macht WP/
vBP bei privaten und öffentlichen Auftraggebern zu wichtigen Ansprechpartnern 
bei der Prüfung und der Beratung.
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Bekanntmachungen der WPK

Beiratswahl 2011: Bekanntmachung des Wahl-
ausschusses und des Wahlleiters

Die WPK hat bereits über die anstehenden Ände-
rungen der Wirtschaftsprüferordnung zur Einfüh-
rung von Briefwahlen durch das WPK-Wahlrechts-
änderungsgesetz berichtet. Das Gesetz ist inzwischen 
vom Bundestag verabschiedet worden, sodass mit 
seinem Inkrafttreten zum Jahreswechsel gerechnet 
werden kann (vgl. auch Seite 15 in diesem Heft). 
Die gesetzliche Einführung von Briefwahlen an Stel-
le der bisherigen Präsenzwahlen im Rahmen einer 
Wirtschaftsprüferversammlung macht weitreichen-
de Änderungen der Satzung und der Wahlordnung 
der Wirtschaftsprüferkammer erforderlich. Zu den 
vom Beirat konkret in Aussicht genommenen Ände-
rungen der Satzung und der Wahlordnung sind alle 
Mitglieder angehört worden (WPK Magazin 3/2010, 
Seite 18). 

Nunmehr soll der für die Durchführung der Wah-
len verantwortliche Wahlausschuss wegen des bei 
Briefwahlen deutlich höheren Arbeitsaufwandes von 
bisher 3 Mitgliedern und den Mitgliedern konkret 
zugeordneten 3 stellvertretenden Mitgliedern auf 
10 Mitglieder ohne weitere Ersatzmitglieder erwei-
tert werden. Seine der Anhörung der Mitglieder zu-
grunde liegende Überlegung, den Wahlausschuss auf 
5 Mitglieder und 5 Ersatzmitglieder zu vergrößern, 
hat der Beirat im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
überdacht. Die Ersatzmitglieder nahmen auch in der 
Vergangenheit schon an den Sitzungen des Wahlaus-
schusses teil, um den Informationsfluss für den Ver-
tretungsfall sicherzustellen.

Da die Änderungen der Satzung und der Wahl-
ordnung erst nach der Änderung der Wirtschafts-
prüferordnung beschlossen, anschließend von der 
Rechtsaufsicht genehmigt und dann im WPK Maga-
zin bekannt gemacht werden können, viele Entschei-
dungen im Wahlverfahren aber schon jetzt zu tref-
fen sind, muss zunächst der Wahlausschuss in der 
Besetzung nach der aktuell geltenden Wahlordnung 
seine Arbeit aufnehmen. Mit der Bekanntmachung 
der geänderten Wahlordnung setzt er seine Arbeit 
dann mit 10 Mitgliedern kontinuierlich fort. 

Dementsprechend hat der Vorstand der Wirt-
schaftsprüferkammer den Wahlausschuss nach der 
geltenden Wahlordnung berufen. Zusätzlich hat der 
Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer, vorbehalt-
lich des Inkrafttretens der geänderten Satzung und 
Wahlordnung, die weiteren nach dem Entwurf der 

zukünftigen Wahlordnung notwendigen Mitglieder 
berufen. 

Der Beirat hat der Berufung der nachstehend be-
nannten Mitglieder in seiner Sitzung am 18.11.2010 
zugestimmt.

Gemäß § 2 Absatz 7 Wahlordnung der WPK gibt 
der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer den 
Wahlberechtigten hiermit die Mitglieder des Wahl-
ausschusses nach der geltenden und dem Entwurf 
der zukünftigen Wahlordnung einschließlich des 
Vorsitzenden/Wahlleiters und dessen Stellvertreters 
bekannt. 

I.
Nach der geltenden Wahlordnung hat der Vorstand 
mit Zustimmung des Beirates
Herrn WP/StB/RA Dr. Wolfgang Fliess
Bad Wiessee, geb. 10. Oktober 1940
Herrn WP/StB/RA Dr. Jörg Schlüter
Hamburg, geb. 27. März 1946 und
Herrn vBP/StB Jürgen Klinkenberg
Geilenkirchen, geb. 16. März 1946 
als Mitglieder in den Wahlausschuss für die Beirats-
wahlen 2011 berufen. Weiter hat der Vorstand mit 
Zustimmung des Beirates
Herrn WP/StB/RA Dr. Burkhard Hense
Bad Homburg, als Vertreter von Herrn Dr. Fliess
Herrn WP/StB/RA Dr. Horst Herrmann
Duisburg, als Vertreter von Herrn Dr. Schlüter und
Frau vBP/StB Gerda JunkersMuck
Kaarst, als Vertreterin von Herrn Klinkenberg
berufen.

Der Vorstand gibt weiter bekannt, dass Herr WP/
StB/RA Dr. Wolfgang Fliess zum Vorsitzenden und 
Wahlleiter des Wahlausschusses gewählt wurde.
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II.
Nach der Wahlordnung in der vom Beirat in seiner Sit-
zung am 18.11.2010 beschlossenen Entwurfsfassung 
hat der Vorstand vorbehaltlich des Inkrafttretens der ge-
änderten Wahlordnung mit Zustimmung des Beirates 
ergänzend die in den Wahlausschuss nach der gelten-
den Wahlordnung bereits berufenen Stellvertreter und 
zusätzlich
Herrn WP/StB Wofgang F. Deitmer
Münster, geb. 8. März 1943
Herrn WP/StB Peter Heid
Berlin, geb. 29. Januar 1943

Herrn vBP/StB Heinrich Jansen
Brüggen, geb. 23. Oktober 1961 
Herrn vBP/StB Dieter Slenczek
Altenburg, geb. 24. November 1933
in den Wahlausschuss für die Beiratswahlen 2011 
berufen. 

Für den Vorstand
Prof. Dr. Norbert Pfitzer 
Präsident der WPK

Der Beirat hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (dazu 
Seite 10 f. in diesem Heft) § 5 Abs. 3 der Beitragsord-
nung wie folgt neu gefasst: 

Der Beitrag nach § 2 Nr. 2 beträgt 
a)  für jede im vorangegangenen Kalenderjahr 

beendete gesetzliche Jahres- oder Konzernab-
schlussprüfung nach § 319 a Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 2 HGB   1.150,00 ¤

b)  je angefangene 1.000,00 ¤ des mit den ge-
prüften Abschlüssen nach Buchstabe a) veröf-
fentlichten berechneten Gesamthonorars für 
Abschlussprüfungsleistungen gemäß §§ 285 
Nr. 17a), 314 Abs. 1 Nr. 9 a) HGB  2,45 ¤

Kann das berechnete Gesamthonorar nicht von 
Amts wegen ermittelt werden und weist das Mit-
glied es auf Aufforderung nicht unverzüglich 
nach, ist es von der Wirtschaftsprüferkammer 
unter Berücksichtigung bei vergleichbaren Prü-
fungen erzielbarer Gesamthonorare zu schätzen. 

Durch die Neuregelung sollen große Gesellschaften 
in höherem Maße zur Finanzierung der Sonderun-
tersuchung herangezogen werden als kleine Praxen. 

Änderung der Beitragsordnung

Aktuelle Beitragsordnung der WPK außerdem abrufbar unter
k www.wpk.de/rechtsvorschriften/

Obwohl Sonderuntersuchungen nach ihrer Struk-
tur grundsätzlich unabhängig von der Größe der 
von der jeweiligen Wirtschaftsprüferpraxis geprüf-
ten § 319 a HGB-Unternehmen sind, folgt der Bei-
rat mit der Änderung verschiedenen Hinweisen aus 
dem Berufsstand, wonach die bisherigen Erfahrun-
gen gezeigt haben, dass die Sonderuntersuchungen 
bei großen Praxen zum Teil aufwendiger sind als bei 
kleinen Praxen. Damit geht einher, dass ebenso wie 
die Zahl der beendeten Mandate auch die mit den 
Prüfungsmandaten erzielten Honorare geeignet sind, 
die Marktteilhabe der zu prüfenden Praxis am rele-
vanten Markt angemessen wiederzugeben. 

Zur Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2011 (Bei-
lage zu diesem Heft) hat der Beirat im Übrigen die 
geltenden Beitragssätze für das Beitragsjahr 2011 be-
stätigt. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie hat die Änderung von § 5 Abs. 3 der Beitrags-
ordnung und die Fortgeltung der Beitragssätze im 
Übrigen mit Schreiben vom 16.11.2010 genehmigt. 

Die aktuelle Beitragsordnung wird jedem Bei-
tragsbescheid beigefügt.

Online-Formular unter 
k www.wpk.de/qk/mitteilung.asp
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Die schriftliche Prüfung im 1. Prüfungstermin 2011 
wird im Februar 2011 stattfinden. Die Aufsichtsar-
beiten werden voraussichtlich wie folgt anzufertigen 
sein: 
1. Februar 2011
1. Aufsichtsarbeit aus dem Prüfungsgebiet „Wirt-
schaftliches Prüfungswesen, Unternehmensbewer-
tung und Berufsrecht“
2. Februar 2011
2. Aufsichtsarbeit aus dem Prüfungsgebiet „Wirt-
schaftliches Prüfungswesen, Unternehmensbewer-
tung und Berufsrecht“
3. Februar 2011
Aufsichtsarbeit aus dem Prüfungsgebiet „Wirt-
schaftsrecht“
8. Februar 2011
1. Aufsichtsarbeit aus dem Prüfungsgebiet „Ange-
wandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts-
lehre“
9. Februar 2011
2. Aufsichtsarbeit aus dem Prüfungsgebiet „Ange-
wandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts-
lehre“
15. Februar 2011
1. Aufsichtsarbeit aus dem Prüfungsgebiet „Steuer-
recht“
16. Februar 2011
2. Aufsichtsarbeit aus dem Prüfungsgebiet „Steuer-
recht“

Anträge auf Zulassung zur Wirtschaftsprüfer-Prüfung 
im 2. Prüfungstermin 2011 sind bis zum 28. Februar 
2011 bei den Landesgeschäftsstellen der Wirtschafts-
prüferkammer einzureichen. Der Zulassungsantrag 
ist schriftlich, im Übrigen formlos, unter Angabe des 
Prüfungstermins, für den die Zulassung beantragt 
wird, zu stellen. Über das Zulassungs- und Prüfungs-
verfahren, insbesondere über die dem Antrag beizu-
fügenden Unterlagen, informiert das Merkblatt der 
Wirtschaftsprüferkammer im Internet. Die Anschrif-
ten der Landesgeschäftsstellen finden sich ebenfalls 
im Internet und auf Seite 42 in diesem Heft. 

Die schriftliche Prüfung in diesem Prüfungster-
min ist für August 2011 vorgesehen, die Klausuren 
werden voraussichtlich am 2., 3., 4., 9., 10., 17. und 
18. August 2011 geschrieben. 

Anträge auf Zulassung zur Wirtschaftsprüfer-Prü-
fung im 1. Prüfungstermin 2012 sind vom 1. März 
2011 bis zum 31. Juli 2011 bei den Landesgeschäfts-
stellen der Wirtschaftsprüferkammer einzureichen. 

Die schriftliche Prüfung in diesem Prüfungster-
min ist für Februar 2012 vorgesehen, die Klausuren 
werden voraussichtlich am 1., 2., 7., 8., 9., 14. und 
15. Februar 2012 geschrieben. 

Bis zum Ablauf der jeweiligen Antragsfrist kann 
nur die Zulassung zum nächstfolgenden Prüfungs-
termin beantragt werden. Bis zum 28. (29.) Februar 
kann nur die Zulassung zur Prüfung im 2. Halbjahr 
und bis zum 31. Juli nur die Zulassung zur Prüfung 
im 1. Halbjahr des Folgejahres beantragt werden. 
Eine Verschiebung des Antrags auf einen späteren 
Prüfungstermin ist nicht möglich. 

Zulassung zur Prüfung 
Es wird jeweils Anfang Januar über die Zulassung 
zum 1. Prüfungstermin und Anfang Juli über die 
Zulassung zum 2. Prüfungstermin entschieden. Die 
zugelassenen Bewerber werden gleichzeitig zu der 
schriftlichen Prüfung geladen, die im Februar bezie-
hungsweise August stattfindet.

Zahlung der Zulassungs und Prüfungsgebühr
Mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung sind die 
Zulassungs- und die Prüfungsgebühr zu zahlen. Kan-
didaten, die sich zur Ablegung der Ergänzungsprü-
fung melden, müssen die Prüfungsgebühr bei der 
Meldung zur Prüfung zahlen. 

Organisation der Prüfung 
Die Prüfungsstelle behält sich für jeden Prüfungster-
min vor, Kandidaten aus organisatorischen Gründen 
einer anderen Landesgeschäftsstelle der Wirtschafts-
prüferkammer als der, bei der die Prüfungszulassung 
beantragt worden ist, zur weiteren Durchführung des 
Zulassungs- und Prüfungsverfahrens zuzuweisen. 
Sollte sich eine solche Entscheidung als notwendig 
erweisen, wird auf den Zeitpunkt des Eingangs des 
Zulassungsantrages abgestellt werden.  tü

Prüfungsstelle für das WP-Examen bei der WPK:  
Prüfungstermine 2011/2012

Merkblatt der WPK zum Zulassungs- und Prüfungsverfahren abrufbar unter
k www.wpk.de/examen/hinweise.asp
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Internationales

Aktuelle 
IFAC-Veröffentlichungen

Aktuelle 
IASB-Veröffentlichungen

Als Mitglied der International Federation of Accountants (IFAC) 
beobachtet und begleitet die WPK das berufspolitische Geschehen 
auf internationaler Ebene. Diese Rubrik im WPK Magazin 
informiert über aktuelle Entwicklungen.

Übersicht	der	IFAC-Veröffentlichungen	seit	der	letz-
ten	Ausgabe,	einschließlich	Standards	und	Entwür-
fen	von	Standards.	Alle	IFAC-Publikationen	können	
unter	k	www.ifac.org	eingesehen	und	herunterge-
laden	werden.	 sp

Übersicht	der	IASB-Veröffentlichungen	seit	der	letz-
ten	Ausgabe,	einschließlich	Standards	und	Entwür-
fen	von	Standards.	Alle	IASB-Publikationen	können	
unter	k	www.ifrs.org	heruntergeladen	oder	be-
stellt	werden.	 sp

4.11.2010 International Federation of Accountants (IFAC),  
Position Paper # 4: A Public Interest Framework for the 
Accountancy Profession

3.11.2010 International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB): Implementation of the Clarified International 
Standards on Auditing (ISAs)

28.10.2010 IAASB: proposed International Standard on Related 
Services (ISRS) 4410, Compilation Engagements

20.10.2010 Forum of Firms (FOF): Paper on Client Acceptance and 
Continuance

18.10.2010 Small and Medium Sized Committe (SMP): Guide to  
Using International Standards on Auditing in the  
Audits on Small- and Medium-Sized Entities (ISA Guide)

13.10.2010 IAASB: Proposals Relating to the Withdrawal of Exist-
ing IAPSs and Clarification of the Status and Authority 
of New IAPSs and Proposed IAPS 1000, Special Consid-
erations in Auditing Complex Financial Instruments

Oktober 2010 FOF: Good Practice Guidance: Client Acceptance and 
Continuance

23.8.2010 International Accounting Education Standards Board 
(IAESB): Handbook of International Education  
Pronouncements 2010 Edition

August 2010 IAASB (Staff Question and Answers):  
Auditor Considerations Regarding Significant Unusual 
or Highly Complex Transactions

30.7.2010 IAESB: Development and Management of Written  
Examinations (IES 6 Support Material)

27.7.2010 SMP: Guide to Quality Control for Small- and Medium-
Sized Practices, Second Edition

28.10.2010 International Accounting Standards Board (IASB),  
Additions to IFRS 9: Financial Instruments

07.10.2010 IASB, Amendment to IFRS 7: Disclosures

30.09.2010 IASB, Exposure Draft (ED) 2010/12: Amendment to IFRS 
1 - Severe Hyperinflation

28.09.2010 IASB & FASB, Completion of First Stage of Conceptual 
Framework

10.09.2010 IASB, ED 2010/11: Amendment to IAS 12 - Deferred Tax: 
Recovery of Underlying Assets

26.08.2010 IASB, ED 2010/10: Amendment to IFRS 1 - Removal of 
Fixed Dates for First-time Adopters

26.08.2010 IFRS Interpretation Committee (IFRS IC), Draft Inter-
pretation (DI) 2010/1: Stripping costs in the production 
phase of a surface mine

17.08.2010 IASB, ED 2010/9: Leases

05.08.2010 IFRS Foundation, IFRS Taxonomy 2010 updated for  
latest annual Improvements 

30.07.2010 IASB, ED 2010/8: Insurance

Alle EU-Mitgliedstaaten bekun-
den vollständige Umsetzung der 
Abschlussprüferrichtlinie

Alle Mitgliedstaaten haben nach eigenem Bekunden 
nunmehr die Abschlussprüferrichtlinie vollständig 
umgesetzt. Dies geht aus der von der EU-Kommissi-
on aktualisierten, auf den 1.9.2010 bezogenen Über-
sicht hervor. Während diesbezüglich Mitte 2009 21 
Mitgliedstaaten (dazu gehörte auch Deutschland, sie-
he WPK Magazin 3/2009, Seite 23) und Anfang 2010 
dann 25 Mitgliedstaaten (dazu WPK Magazin 2/2010, 
Seite 20) zu verzeichnen waren, ist die Liste nunmehr 
mit Irland und Spanien komplettiert worden. 
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Konsultation der EU-Kommission zur Dienstleistungsrichtlinie

Im WPK Magazin 3/2010, Seite 21, wurde darüber 
berichtet, dass die EU-Kommission im Zuge eines 
Evaluierungsverfahrens die beteiligten Akteure zum 
Meinungsaustausch über die Aspekte der nationalen 
Rechtsvorschriften aufgefordert hat. Die Konsulta-
tionsphase lief vom 30.6. bis zum 13.9.2010. 

Die WPK nahm mit Schreiben vom 24.8.2010 
an der Konsultation teil. Zunächst wurde erläutert, 
dass die Dienstleistungsrichtlinie in Bezug auf den 
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer und vereidigten 
Buchprüfer weitgehend hinter der spezielleren Ab-
schlussprüferrichtlinie (RL 2006/43/EG) und, sofern 
es den Berufszugang betrifft, hinter der Berufsaner-
kennungsrichtlinie (RL 2005/36/EG), zurücktrete. 
Für die Dienstleistungsrichtlinie verbleibe daher nur 
ein geringer Anwendungsbereich. 

Unabhängig davon sei festzustellen, dass es für 
selbstständige deutsche Wirtschaftsprüfer und verei-
digte Buchprüfer in der Regel nicht notwendig sei, 
sich in anderen Ländern Europas niederzulassen. 
Dies gelte auch für sachverständige Prüfer aus an-
deren europäischen Ländern, die sich in Deutsch-
land niederlassen wollen. Die Abschlussprüferricht-
linie sehe vor, dass Abschlussprüfungen jeweils nur 
durch in den jeweiligen Mitgliedstaaten zugelassene 

Abschlussprüfer durchgeführt werden dürfen (Art. 3 
Abs. 1 Abschlussprüferrichtlinie). Internationale Prä-
senz werde daher in der Regel über Kooperationen 
und Mitgliedschaften in Netzwerken sichergestellt. 

Ferner wurde darauf aufmerksam gemacht, dass 
in Deutschland das zuständige Bundeswirtschafts-
ministerium in den Jahren 2007/2008 ein umfassen-
des Normenscreening durchgeführt habe, an dem 
auch die WPK beteiligt gewesen sei. Eine letzte Um-
setzung hinsichtlich der Dienstleistungsrichtlinie 
wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren 
Rechtsvorschriften vom 17.7.2009 vorgenommen. 
Die WPK geht daher davon aus, dass das deutsche 
Gesetzes- und Regelungswerk in Bezug auf den Be-
rufsstand der Wirtschaftsprüfer und vereidigten 
Buchprüfer, auch in Bezug auf die Dienstleistungs-
richtlinie, vollumfassend umgesetzt und somit richt-
linienkonform ist.  ge

Soweit bekannt, wird die EU-Kommission die 
Überprüfung der Umsetzung der Abschlussprüfer-
richtlinie in den Mitgliedstaaten 2011 beginnen. en

Stellungnahme der WPK vom 24.8.2010 abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_27-08-2010.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

Übersicht der EU-Kommission vom 1.9.2010 („Scoreboard“) abrufbar unter
k www.wpk.de/link/mag041001/

Adäquanzentscheidung der EU-Kommission zu USA und Australien 
sowie Inspektionen deutscher WP-Praxen durch das PCAOB

Die EU-Kommission hat am 1.9.2010 die sogenann-
te Adäquanzentscheidung bezüglich der USA und 
Australiens getroffen, das heißt deren Aufsichtsstel-
len als „angemessen“ im Sinne des Art. 47 Abs. 1 c) 
i. V. m. Abs. 3 der Abschlussprüferrichtlinie bewer-
tet. Diese Entscheidung ist eine zwingende Voraus-
setzung für die Weitergabe von Arbeitspapieren und 
anderen Dokumenten zwischen den zuständigen 
Aufsichtsstellen in den USA, Australien und in den 
EU-Mitgliedstaaten und ebnet den Weg für eine da-
hin gehende Zusammenarbeit. Bezüglich der Auf-
sichten in Kanada, Japan und der Schweiz hatte die 

EU-Kommission bereits am 5.2.2010 die Adäquanz 
festgestellt (dazu WPK Magazin 2/2010, Seite 19 f.).

Der Beschluss zu den USA umfasst nicht nur das 
PCAOB, sondern auch die SEC (Artikel 1), weil die-
se die Aufsicht über das PCAOB ausübt und sich die 
meisten Mitgliedstaaten aus regulatorischer Sicht 
zur Vereinfachung der Zusammenarbeit für eine Ein-
beziehung ausgesprochen haben.

Gemeinsame Kontrollen von PCAOB und nationa-
ler Aufsicht (Joint Inspections) auf europäischem Bo-
den werden nach dem Beschluss zwar möglich, sie 
sollen jedoch nur im Bedarfsfall durchgeführt wer-
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den und sind an die Federführung der EU-Mitglied-
staatenaufsicht geknüpft. Sie sollen insbesondere der 
Schaffung von gegenseitigem Vertrauen in die jewei-
ligen Aufsichtssysteme („Full Reliance“) dienen. 

Eine weitere Besonderheit des Beschlusses liegt 
darin, dass er mit Blick auf die SEC und das PCAOB 
lediglich bis zum 31.7.2013 gültig ist (Artikel 3). Dies 
wird in Erwägungsgrund 18 des Beschlusses mit 
dem wohl derzeit noch mangelnden Vertrauen des 
PCAOB in die Aufsichtssysteme der EU-Mitglied-
staaten begründet. Das PCAOB „wünscht“ noch ent-
sprechende weitere Nachforschungen. Die EU-Kom-
mission behält sich deshalb ihrerseits eine erneute 
Überprüfung des Fortschritts bei der gegenseitigen 
Vertrauensschaffung zu gegebener Zeit vor.

Weitere Voraussetzung für einen entsprechenden 
Dokumentenaustausch ist gemäß Art. 47 Abs. 1 d) der 
Abschlussprüferrichtlinie der Abschluss von Ver-
einbarungen zur Zusammenarbeit auf der Basis der 
Gegenseitigkeit (vergleiche zur entsprechenden Re-

Mitteilung des PCAOB zur Registrierung von WP-Praxen aus  
bestimmten Drittstaaten

Mit Pressemitteilung vom 7.10.2010 (Release 
No. 2010-007) unterrichtete das PCAOB über eine 
geänderte Vorgehensweise bei der Registrierung von 
Abschlussprüfern aus bestimmten Drittstaaten.

Gemäß den Regelungen des Sarbanes-Oxley Acts 
von 2002 sind bei der SEC einzureichende Abschlüs-
se von in den Vereinigten Staaten gelisteten Unter-
nehmen durch Abschlussprüfer zu prüfen, die beim 
PCAOB registriert sind. Die registrierten Praxen  un-
terwerfen sich dabei grundsätzlich der Aufsicht des 
PCAOB, unabhängig davon, ob sie ihren Sitz in den 
USA oder in Drittstaaten haben.

In den Mitgliedstaaten der EU ist jedoch die Aus-
übung der Aufsicht durch das PCAOB bei den dort 
registrierten ausländischen Prüfungspraxen ein-
geschränkt. Es besteht zwischen der EU-Kommis-
sion und den nationalen Aufsichtsbehörden über 
Abschluss prüfer in Europa Einigkeit, dass die recht-
liche Situation derzeit einen Zugriff des PCAOB auf 
Arbeits unterlagen und andere Dokumente der Ab-
schlussprüfer aus EU-Mitgliedstaaten beziehungs-
weise deren Übermittlung nicht zulässt. Vor diesem 
Hintergrund sind derzeit auch Joint Inspections aus-
geschlossen. Dies gilt trotz der Adäquanzentschei-
dung der EU-Kommission in Bezug auf PCAOB/SEC, 

zu der es allerdings an einer Vereinbarung zur Zu-
sammenarbeit gemäß Art. 47 (1) d) der Abschluss-
prüferrichtlinie fehlt. An deren Verhandlung arbeitet 
zurzeit die APAK.

Gemäß eigener Aussage hat das PCAOB in der 
Vergangenheit Prüfungspraxen aus diesen Drittstaa-
ten im Vertrauen auf eine einvernehmliche Beile-
gung dieser Rechtskonflikte weiterhin registriert. 
Angesichts der andauernden Verhandlungen hat das 
PCAOB jetzt jedoch in Bezug auf alle noch offenen 
sowie künftigen Registrierungsanträge mitgeteilt, 
dass die eine Registrierung beantragende Prüfungs-
praxis eine Aussage abzugeben hat, ob die nationalen 
Gesetze und Aufsichtsbehören des Heimatlandes der 
Praxis eine Aufsichtsausübung durch das PCAOB zu-
lassen. Eine entsprechende schriftliche Bestätigung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde ist dem Registrie-
rungsantrag beizufügen oder nachzureichen.

Aus deutscher Sicht bedeutet dies derzeit, dass 
entsprechende schriftliche Bestätigungen aufgrund 
der genannten fehlenden Vereinbarung zur Zusam-
menarbeit für registrierungs willige deutsche Prü-
fungspraxen nicht ausgestellt werden. In diesen Fäl-
len sollen die Prüfungs praxen laut PCAOB jedoch 
Gelegenheit bekommen, sich im Rahmen einer An-

Adäquanzentscheidung, Presseinformation und FAQs vom 1.9.2010  
abrufbar unter
k www.wpk.de/link/mag041002/

gelung in der WPO Hense/Ulrich/Volkmann, WPO, 
§ 66 a, Rn. 90). Hierzu führt die APAK bereits seit 
einigen Monaten Verhandlungen mit dem PCAOB. 
Als besonders problematisch stellt sich derzeit eine 
Verständigung über datenschutzrechtliche Aspek-
te dar, die gemäß Art. 2 (4) der Entscheidung in der 
Vereinbarung zu berücksichtigen sind. Ungeachtet 
dessen hat das PCAOB den Wunsch geäußert, noch 
im Herbst 2010 Joint Inspections durchzuführen. 
Die EU-Kommission hat daraufhin gegenüber dem 
PCAOB auf die noch fehlenden Vereinbarungen zur 
Zusammenarbeit hingewiesen und klargestellt, dass 
vor diesem Hintergrund eine direkte Kontaktaufnah-
me des PCAOB mit den betroffenen WP-Praxen we-
nig sinnvoll erscheine.  en
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hörung zu äußern, ob und warum gegebenenfalls die 
Aufsichtsausübung des PCAOB auf anderem Wege 
ebenso wirksam erfolgen kann. Es bleibt abzuwarten, 

wie restriktiv diese Regelung beim PCAOB in Bezug 
auf die Registrierung deutscher Prüfungspraxen tat-
sächlich gelebt wird.  sp

Stellungnahme der WPK zum Grünbuch der EU-Kommission zur 
Corporate Governance in Finanzinstituten

Sitzung des IFAC Council in Kuala Lumpur

Über das Grünbuch der EU-Kommission zur Corpo-
rate Governance in Finanzinstituten wurde bereits 
im WPK Magazin 3/2010, Seite 20, berichtet. Am 
1.9.2010 hat die WPK eine Stellungnahme zu diesem 
Grünbuch abgegeben. Zur der dort (ebenso wie im 
Grünbuch zur Abschlussprüfung, siehe Seite 12 ff. 
in diesem Heft) vertretenen These, die Beauftragung 
und Honorierung des Abschlussprüfers durch das 
geprüfte Unternehmen führe per se zu einem Interes-
senkonflikt, wird in der Stellungnahme hervorgeho-
ben, dass bei der Prüfung von Aktiengesellschaften 
in Deutschland der Aufsichtsrat den Abschlussprü-
fer beauftragt und der Abschlussprüfer diesem ge-
genüber berichtspflichtig ist.

Zu dem im Grünbuch angesprochenen Gesichts-
punkt nicht ausreichender Warnhinweise im Vor-
feld von Bankencrashs wird ausgeführt, dass der 
Abschlussprüfer in Deutschland anders als in den 
meisten anderen Ländern im Rahmen seiner gesetz-

Am 5.11.2010 fand das IFAC Council (Mitgliederver-
sammlung) in Kuala Lumpur statt. Teilgenommen 
haben 80 Mitgliedsorganisationen. 

Neben den Berichterstattungen des IFAC Präsi-
denten Robert Bunting und des Geschäftsführers Ian 
Ball erläuterte der Vorsitzende des Public Interrest 
Oversight Board (PIOB), Stavros Thomadakis, die 
Tätigkeit der IFAC aus Sicht der öffentlichen Auf-
sicht. Im Mittelpunkt der Tätigkeit des PIOB stand 
unverändert die Prüfung und Genehmigung der vom 
IAASB erarbeiteten und von IFAC weiterentwickel-
ten Prüfungsstandards, sowie die öffentliche Auf-
sicht über die Tätigkeit des International Ethic Stan-
dard Board. 

Eine Arbeitsgruppe der Monitoring Group unter 
der Leitung von John Hegarty hatte Möglichkeiten 
zur Effizienzsteigerung der IFAC überprüft. Dies hat 

lichen Pflichten bereits heute weitgehende Berichts-
pflichten hat, die sich in einem entsprechend um-
fangreichen Prüfungsbericht wieder finden. 

Speziell mit Bezug zu den Finanzinstituten wer-
den auch die weitgehenden Informations- und Ein-
griffsrechte der BaFin dargestellt und es wird die 
Frage aufgeworfen, ob diese die Informationen des 
Abschlussprüfers in geeigneter Weise zu beurteilen 
in der Lage ist. Nicht zuletzt wird auch auf die dem 
jüngeren Zeitgeist entsprechende und mittlerwei-
le hinterfragte unkritische Grundhaltung gegenüber 
den Bewertungen der seinerzeit völlig unregulierten 
Ratingagenturen hingewiesen.  sn

Stellungnahme der WPK vom 1.9.2010 abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_06-09-2010_02.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

zu insgesamt 18 Empfehlungen geführt. Danach sei-
en insbesondere im Hinblick auf eine stärkere per-
sonelle Einbindung der Öffentlichkeit bei den IFAC 
Boards weitere Verbesserungsmöglichkeiten gege-
ben. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden 
des Weiteren die Maßnahmenplanung 2011 sowie 
das Budget 2011 beraten und beschlossen. Als Fol-
ge der zunehmenden Anforderungen an die IFAC, 
insbesondere im Bereich der Entwicklung und Im-
plementierung von Prüfungsstandards, führen die ge-
planten Budgetsteigerungen für 2011 zu ordentlichen 
Beitragssteigerungen von rund zehn Prozent für die 
deutschen Mitgliedsorganisationen WPK und IDW. 

Beschlossen wurde auch eine Änderung der IFAC-
Verfassungs- und Satzungsregeln. So können zukünf-
tig die Kandidaten für die Vizepräsidentschaft ohne 
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IESBA-Sitzung in Singapur

Am 2. und 3.11.2010 fand eine Sitzung des Internatio-
nal Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) 
in Singapur statt. 

Einer der Schwerpunkte der Erörterungen war 
das Grünbuch der EU-Kommission zur Abschluss-
prüfung (zu diesem Thema auf Seite 12 ff. in diesem 
Heft). Das IESBA hat beschlossen, sich mit einer ei-
genen Stellungnahme in den Konsultationsprozess 
einzubringen. 

Weiterhin hat das IESBA die Stellungnahmen 
der interessierten Öffentlichkeit zum Entwurf seines 
Arbeitsplans (Strategy and Work Plan) für die Jahre 
2011 bis 2012 erörtert und beschlossen, den Arbeits-
plan – nach Einarbeitung weiterer Änderungen – in 
seiner nächsten Sitzung im Februar 2011 endgültig 
zu verabschieden. 

Ein neues Projekt wurde zum Thema Unregelmä-
ßigkeiten und Gesetzesverstöße (Responding to Sus-
pected Fraud and Illegal Acts) genehmigt. Im Ge-
gensatz zu ISA 240 (The Auditor’s Responsibilities 
Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements) 
wird sich das Projekt nicht mit der prüferischen Her-
angehensweise an mögliche Unregelmäßigkeiten be-
fassen. Vielmehr wird es um die Frage gehen, wie 
die Grundsätze des IFAC Code of Ethics, insbeson-
dere der Grundsatz der Verschwiegenheit, bei Ver-
dacht einer Unregelmäßigkeit, beispielsweise einer 
Unterschlagung, anzuwenden sind. Die Veröffentli-
chung des Entwurfs einer Änderung des IFAC Code 
of Ethics ist für das vierte Quartal 2011 vorgesehen, 
der Beschluss der endgültigen Änderung für das vier-
te Quartal 2012.

Weiterhin hat das IESBA mit dem IFAC Small 
and Medium Practices Committee eine Arbeitsgrup-
pe eingerichtet, die das IESBA bei der Unterstützung 
kleiner und mittlerer Praxen beraten soll.

Das Projekt Interessenkonflikte (Conflicts of Inter-
est) und die Ergebnisse der gleichnamigen Arbeits-
gruppe des IESBA wurden ebenfalls weiterverfolgt.

  gu

Beschränkungen zur Wahl vorgeschlagen werden. 
Bislang war nur ein Vorschlag von IFAC-Vorstands-
mitgliedern möglich. Die Amtszeiten von Präsident 
und Vizepräsident bleiben mit jeweils zwei Jahren 
unverändert. 

Neue Vorstandsmitglieder sind Robert Harris 
(USA), Ramon Casals Creus (Spanien) und Ana Ma-
ria Elorrieta (Brasilien). Zum neuen Vizepräsiden-
ten wurde Warren Allen (Neuseeland) ernannt. Neu-

er IFAC-Präsident ist Göran Tidström aus Schweden. 
Unverändert ist Prof. Dr. Norbert Pfitzer Mitglied im 
IFAC-Vorstand. Aus deutscher Sicht ist darüber hin-
aus erfreulich, dass Dr. Harald Ring in den Nominie-
rungsausschuss gewählt worden ist. 

Hingewiesen wurde auch auf den nächsten „World 
Congress of Accountants“, der 2014 in Rom stattfin-
den wird. Die nächste IFAC-Mitgliederversammlung 
findet im November 2011 in Berlin statt.  rv
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IFAC/UNCTAD-Konferenz zur Corporate Governance und zur Rolle des 
Abschlussprüferberufs

Am 12.10.2010 fand in Genf eine von IFAC (Internati-
onal Federation of Accountants) und UNCTAD (Uni-
ted Nations Conference on Trade and Development) 
ausgerichtete Konferenz statt mit dem Titel „Corporate 
Governance in the Wake of the Financial Crisis: Lin-
king Governance, Strategy and Sustainability – A Con-
ference on the Role of the Accountancy Profession“. 

Im Rahmen der Konferenz wurden die nächsten 
Schritte globaler Reformen der Corporate Governance 
vor dem Hintergrund der Finanz- und Kapitalmarkt-
krise erörtert. Hierbei wurde dem Abschlussprüfer 
unter anderem von IFAC-Präsident Robert L. Bunting 
eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Corporate 
Governance und der Ermöglichung der Integration 
von Governance und Nachhaltigkeit in die Strategie, 
die Geschäftstätigkeit und die Berichterstattung von 
Unternehmen zugesprochen.

Auch die Rolle des Abschlussprüfers im Zusam-
menhang mit der Kapitalmarktkrise wurde erörtert. 
Einigkeit bestand bei den Teilnehmern, dass die Ab-
schlussprüfer die Kapitalmarktkrise nicht verursacht 
haben. Der Berufsstand dürfe deshalb nicht einem 
„Verantwortungsdurchgriff“ unterzogen werden. 
Vielmehr müsse grundsätzlich der Erstverantwortli-
che, also das Unternehmen, herangezogen werden. 

Für die Zukunft wurde die Notwendigkeit eines 
globalen Dialogs zwischen politischen Entschei-
dungsträgern, Abschlussprüfern und der Finanz-
branche betont.  en

Wechsel im Vorsitz des IASB 

Die IFRS-Stiftung (International Financial Re-
porting Standards Foundation), welche die Aufsicht 
über das IASB ausübt, hat am 12.10.2010 die Ernen-
nung von Hans Hoogervorst als Vorsitzenden und Ian 
Mackintosh als stellvertretenden Vorsitzenden des 
IASB bekannt gegeben. Der Wechsel soll nach dem 
Ende der Amtszeit des gegenwärtigen Vorsitzenden 
Sir David Tweedie Ende Juni 2011 erfolgen. 

Hans Hoogervorst ist gegenwärtig Vorsitzender 
der niederländischen Finanzmarktaufsicht AFM, 
Vorsitzender des Fachausschusses der internationa-

len Vereinigung der Wertpapieraufsichtsbehörden 
IOSCO und Vize-Vorsitzender der Beratungsgruppe 
zur Finanzmarktkrise FCAG. Mit Blick auf die Über-
nahme des IASB-Vorsitzes wird er diese Ämter vor-
aussichtlich aufgeben.

Ian Mackintosh ist zurzeit Vorsitzender des briti-
schen Standardsetzers Accounting Standards Board 
(ASB) sowie der Gruppe der nationalen Standardset-
zer, eines Gremiums, in dem mehr als 20 nationale 
und regionale Standardsetzungsorgane versammelt 
sind.  sp
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Aus den Ländern

Jahrestreffen in Schleswig-Holstein

Detlef Mohr, Landespräsident der WPK in Schleswig-
Holstein, begrüßte zum Jahrestreffen am 28.9.2010 in 
Kiel Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwal-
tung sowie von Kammern und Verbänden. Als Ehren-
gast nahm Dr. Cordelia Andreßen, Staatssekretärin im 
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein, an der Veranstaltung 
teil. In ihrer Ansprache ging sie insbesondere auf ak-
tuelle wirtschaftliche Entwicklungen im Land Schles-
wig-Holstein und auf die Bedeutung der Freien Berufe 
für die Wirtschaft des Landes ein. Detlef Mohr erläuter-
te den Gästen die Aufgaben der WPK und wies auf die 
durch Presseveröffentlichungen bekannt gewordenen 
Gedanken zur Abschlussprüfung hin, denen sich das – 
zu diesem Zeitpunkt noch zu erwartende – Grünbuch 
der Europäischen Kommission widmen werde. eg

Jahrestreffen in Rheinland-Pfalz

Das inzwischen zehnte Jahrestreffen in Rheinland-
Pfalz fand am 29.10.2010 in Trier statt.

WPK-Landespräsident Hansgünter Oberrecht 
ging in seiner Begrüßungsrede auf das von der EU-
Kommission vorgelegte Grünbuch zur Abschluss-
prüfung ein. Er äußerte die Befürchtung, dass eine 
Trennung der Abschlussprüfung von der Beratung 
die Prüfungsqualität beeinträchtigen könnte. Bei der 
verbindlichen Einführung der externen Rotation für 
Abschlussprüfer würde viel Know-how verloren ge-

hen, damit könne auch das Risiko betrügerischer 
Handlungen steigen. Außerdem würde ein externer 
Wechsel des Abschlussprüfers aufgrund des erheb-
lichen Einarbeitungsaufwands zu steigenden Kosten 
führen. Nicht ohne Grund sei in Spanien die exter-
ne Rotation inzwischen wieder abgeschafft worden. 
Hinsichtlich der im Grünbuch aufgeworfenen Frage 
nach Joint Audits äußerte er Zweifel, ob die Arbeits-
teilung zweier Prüfungsgesellschaften geeignet sei, 
die Qualität der Abschlussprüfung zu erhöhen. Die 
in dem Grünbuch ebenfalls zur Sprache gebrachte 
Prüferauswahl durch eine Regulierungsbehörde wi-
derspreche allen marktwirtschaftlichen Prinzipien 
und würde zu zusätzlicher Bürokratie führen. 

Finanzminister Dr. Carsten Kühl erläuterte die er-
freulichen aktuellen Daten zur konjunkturellen Ent-
wicklung, warnte aber vor dennoch bestehenden ge-
samtwirtschaftlichen Problemen, die aus der hohen 
Zahl von Mini- und 400 Euro-Jobs sowie aus dem 
Fachkräftemangel entstehen könnten. Zur Vermei-
dung eines neuerlichen wirtschaftlichen Einbruchs 
müsse die Arbeit der Banken, Hedge-Fonds, Rating-
agenturen und auch der Abschlussprüfer einer kriti-
schen Prüfung unterzogen werden. Der Minister be-
tonte die Notwendigkeit einer Schuldenbremse für 
die öffentlichen Haushalte. Dabei könne nicht nur die 
Ausgabenseite beachtet werden, vielmehr müssten 
zur Konsolidierung der Haushalte auch auf der Ein-
nahmeseite deutliche Änderungen erfolgen. we

(v.	r.)	Detlef	Mohr,	Dr.	Cordelia	Andreßen

erste	Reihe,	2.	v.	li.	Dr.	Carsten	Kühl,	3.	v.	li.	Hansgünter	Oberrecht
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Jahrestreffen in Brandenburg

Jahrestreffen in Sachsen

Am 18.11.2010 fand in Potsdam das Jahrestreffen der 
Wirtschaftsprüferkammer für das Land Brandenburg 
statt. Herr Rindfleisch, Landespräsident der WPK, 
begrüßte dazu als Ehrengast Frau Daniela Trochows-
ki, Staatssekretärin im Ministerium der Finanzen des 
Landes Brandenburg. Weitere Gäste waren Vertreter 
der Finanzverwaltung, der Kammern und Verbände 
sowie der Hochschulen.

In seinen Begrüßungsworten ging Herr Rind-
fleisch ausführlich auf das Grünbuch der EU-Kom-
mission zur Abschlussprüfung ein. Dabei schilderte 
er in differenzierter Weise die verschiedenen Aspek-
te der im Grünbuch aufgeworfenen Fragen.

Frau Staatssekretärin Trochowski blickte in ih-
rem Grußwort zunächst auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise zurück, in deren Zuge es zu einer Er-
höhung der Insolvenzen in Brandenburg gekommen 

Am 19.11.2010 fand in Dresden das Jahrestreffen der 
Wirtschaftsprüferkammer für den Freistaat Sachsen 
statt. Frau Angelika Perret, Landespräsidentin der 
WPK, konnte dazu als Ehrengast den Sächsischen 
Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
Sven Morlok, begrüßen. Auch Vertreter weiterer 
Staatsministerien und der Finanzverwaltung, Reprä-
sentanten sächsischer Kammern und Verbände so-
wie Hochschullehrer waren der Einladung gefolgt.

Ins Zentrum ihrer Begrüßungsrede stellte Frau 
Perret das von der EU-Kommission im Oktober ver-
öffentlichte Grünbuch zur Abschlussprüfung. Sie 
ging auf verschiedene darin aufgeworfene Fragen nä-
her ein und kündigte für die WPK die Abgabe einer 
Stellungnahme an. Sie wies darauf hin, dass diese 
Stellungnahme auf der Internetseite zur Verfügung 
stehen werde, und legte den Anwesenden nahe, sich 
dann noch detaillierter mit den angesprochenen The-
men zu befassen.

Herr Staatsminister Morlok leitete sein Gruß-
wort mit dem Hinweis darauf ein, dass er die Tätig-
keit von Wirtschaftsprüfern sowohl aus seiner eige-
nen beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer in der 
gewerblichen Wirtschaft als auch aus seiner landes- 
und kommunalpolitischen Tätigkeit kenne. Dies er-
mögliche ihm verschiedene Blickwinkel auf den Be-
rufsstand.

war. Dies stelle nicht nur die öffentliche Hand, son-
dern auch Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschafts-
prüfer vor große Herausforderungen. Die Staatsse-
kretärin dankte dem Berufsstand ausdrücklich für 
sein besonderes Engagement bei der Begrenzung der 
Folgen der Wirtschaftskrise im Bundesland. So habe 
dieser den betroffenen Unternehmen bei der Abwen-
dung oder Bewältigung von Insolvenzen sein spe-
zielles Know-how der Risikoprognostizierung zur 
Verfügung gestellt. Abschließend ging Frau Staatsse-
kretärin Trochowski auf das im Vorjahr in Kraft ge-
tretene Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
ein, das den Anspruch verfolge, die Aussagekraft des 
handelsrechtlichen Jahresabschlusses zu verbessern. 
Inwieweit dies in der Praxis umgesetzt werden kann, 
werde wesentlich auch von dem Engagement des Be-
rufsstandes abhängen.  ba

Nach diesen persönlichen Worten zog der Staats-
minister eine Bilanz der seit einem Jahr amtieren-
den Landesregierung. Diese sei in der Lage, die im 
Rahmen der Steuerschätzung prognostizierten Mehr-
einnahmen investieren zu können, während andere 
Bundesländer ihre Nettokreditaufnahme reduzieren 
müssten. Eine solche sei in Sachsen von vornherein 
nicht geplant gewesen. Für die Sächsische Staats-
regierung gehe es immer um die Nachhaltigkeit der 
Haushaltspolitik.

Ein Problem, das in seinen Auswirkungen im-
mer deutlicher und gravierender hervortrete, sei der 
Fachkräftemangel. Daher müssten die mit diesem 
Thema befassten Staatsministerien keine Budgetkür-
zung hinnehmen. Inhaltlich müsse es gelingen, mehr 
junge Menschen für eine Tätigkeit in der freien Wirt-
schaft zu begeistern. Außerdem sei es sehr wichtig, 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fortlau-
fend zu qualifizieren. Hier arbeite die Staatsregie-
rung an entsprechenden Instrumenten.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erlau-
ben nach Ansicht von Staatsminister Morlok insge-
samt, trotz weiterhin bestehender Risiken, einen op-
timistischen Blick in die Zukunft. Allerdings müsse 
man sich in den kommenden zehn Jahren auf ein Ab-
sinken der Fördermittel sowohl aus dem Solidarpakt 
als auch aus den EU-Strukturfonds einstellen. ba
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Gründermesse im Saarland

Am 25.9.2010 fand in Saarbrücken die von der Saar-
land Offensive für Gründer SOG veranstaltete Grün-
dermesse statt. Die vom saarländischen Wirtschafts-
ministerium initiierte SOG verfolgt als regionales 

Netzwerk das Ziel einer umfassenden Förderung von 
Existenzgründungen. Neben der Durchführung der 
Gründermesse gehören vor allem die Organisa tion 
von Schulungsveranstaltungen zur Existenzgrün-
dung sowie die persönliche Beratung von Gründern 
zu den Aktivitäten der SOG.

Die diesjährige Gründermesse, bei der die Wirt-
schaftsprüferkammer wieder mit einem eigenen 
Stand vertreten war, wurde von rund 2.500 Personen 
besucht. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit zu 
kostenlosen Orientierungsgesprächen mit dem Mi-
nisterium, den Kammern, Verbänden, Banken, Hoch-
schulen und Unternehmensberatern. 

Am Stand der Wirtschaftsprüferkammer führ-
ten saarländische Wirtschaftsprüfer und vereidig-
te Buchprüfer Gespräche mit potentiellen Existenz-
gründern. Wirtschafts- und Wissenschaftsminister 
Dr. Christoph Hartmann erkundigte sich bei einem 
Besuch des Messestandes eingehend nach den Mög-
lichkeiten von Gründern, sich von Wirtschaftsprü-
fern und vereidigten Buchprüfern beraten zu lassen.

   we

Thüringer Wirtschaftsprüfer-Stammtisch

Heidemarie Wagner zur Vizepräsidentin des VFB Berlin gewählt

Auf dem zweiten Wirtschaftsprüfer-Stammtisch in 
diesem Jahr diskutierten am 14.9.2010 thüringische 
Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer einge-
hend über aktuelle den Berufsstand betreffende Fra-
gen, speziell über die sich aus dem Grünbuch der 

Am 18.11.2010 wählten die Mitglieder des Verban-
des der Freien Berufe in Berlin e.V. in einer außer-
ordentlichen Delegiertenversammlung Frau WPin/
StBin/RAin Heidemarie Wagner, Berlin, zur Vize-
präsidentin. Frau Wagner ist seit 1999 Mitglied des 
Beirates der Wirtschaftsprüferkammer und seit 2005 
dessen stellvertretende Vorsitzerin. ba

EU-Kommission möglicherweise ergebenden Kon-
sequenzen. Ein wichtiges Thema war außerdem der 
Druck auf die Honorare insbesondere bei Aufträgen 
aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. we

Dr.	Christoph	Hartmann	(Mitte)	am	Stand	der	WPK
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Diskussionsveranstaltung zum Standard Setting in Deutschland

Am 4.10.2010 fand in der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin 
eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zum The-
ma „Standard Setting in Deutschland: Quo Vadis“ 
statt. Hintergrund der Veranstaltung war die Kün-
digung des Standardisierungsvertrages durch das 
DRSC mit Wirkung zum 31.12.2010. Mit der Kün-
digung solle, so heißt es, die Möglichkeit geschaf-
fen werden, die Meinungsbildung und Vertretung 
deutscher Interessen zu Themen der internationalen 
Rechnungslegung neu zu ordnen. Weiterhin sei im 
Zuge der Neuordnung neben einer inhaltlichen Neu-
positionierung auch die künftige Finanzierung die-
ser Aufgaben zu regeln.

Die Veranstaltung begann mit einem Vortrag 
von Dr. Hubert Weis, Leiter der Abteilung Handels- 
und Wirtschaftsrecht im Bundesministerium der 
Justiz (BMJ), mit dem Thema „Standardsetzung in 
Deutschland – Standpunkt der Bundesregierung“. 
Darin stellte er unter anderem die Aufgaben eines 
privaten Standardsetters in Deutschland sowie die 
bisherige Zusammenarbeit von BMJ und DRSC dar. 
Zudem wurde dargelegt, dass die Finanzierung des 
DRSC aus Sicht des BMJ durch die Wirtschaft ohne 
Einschaltung der Bundesregierung zu erfolgen habe. 
Ebenso ausgeschlossen wurde eine Finanzierungs-
verordnung.

Anschließend stellte Ian Mackintosh, Chairman 
des britischen Accounting Standards Board (ASB), 

in seinem Vortrag mit dem Titel „Standard Setting: 
An International Perspective“ die Organisation und 
Arbeitsweise des englischen Standardsetters ASB so-
wie weiterer nationaler Standardsetter vor.

Die folgende Diskussion drehte sich unter anderem 
um die Themen der Notwendigkeit einer Deutschen 
Stimme beim IASB und anderen internationalen Gre-
mien, der Frage der Vereinbarkeit von Unabhängig-
keit von Standardsettern mit Interessenvertretung, 
mögliche Begrenzungen der Zuständigkeiten eines 
deutschen Standardsetters (der Rechnungslegung 
sowie Rechnungslegung im Einzelabschluss und/
oder im Konzernabschluss). Zudem wurden denkba-
re Formen der Finanzierung eines deutschen Stan-
dardsetters diskutiert (zum Beispiel Umlagen durch 
kapitalmarktorientierte Unternehmen, Eindrittel-Fi-
nanzierung durch Staat, Wissenschaft, Wirtschaft), 
wobei immer wieder die Forderung nach einer Fe-
derführung durch den Staat laut wurde.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab die Prä-
sidentin des DRSC, WP/StB Liesel Knorr, in ihrem 
Vortrag „Weiterentwicklung des Standard Setting 
in Deutschland: Status Quo aus Sicht des DRSC“ 
ein umfassendes Bild über die bisherige Arbeit des 
DRSC, wobei sie die gute Zusammenarbeit mit dem 
BMF sowie mit internationalen Gremien betonte und 
das hohe Maß an internationaler Anerkennung für 
das DRSC hervorhob.  sp

Gerd-Rudolf Volck als Vorstandsmitglied des VFB Nordrhein- 
Westfalen wiedergewählt

Auf der Mitgliederversammlung am 10.11.2010 ist 
der Vorstand des Verbandes Freier Berufe im Lan-
de Nordrhein-Westfalen für die nächste vierjährige 
Amtsperiode gewählt worden. Hanspeter Klein, Be-
ratender Ingenieur, wurde als Vorsitzender einstim-
mig in seinem Amt bestätigt. Aus dem Berufsstand 
der Wirtschaftsprüfer ist Gerd-Rudolf Volck, Lan-
despräsident NRW und Mitglied des Vorstandes der 
Wirtschaftsprüferkammer, weiterhin im Verbands-
vorstand vertreten.   th

Im	Kreis	der	Vorstandsmitglieder:	erste	Reihe	Mitte	Vorsitzender	Hanspeter	Klein,	
rechts	dahinter	Gerd-Rudolf	Volck
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Fusion der Finanzämter Köthen 
und Bitterfeld-Wolfen

Zusammenlegung der Zwickauer 
Finanzämter

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg hat mit Schrei-
ben vom 1.10.2010 auf die Fusion der Finanzämter 
Köthen und Bitterfeld-Wolfen zum 1.11.2010 hinge-
wiesen. Das neue Finanzamt trägt den Namen „Bitter-
feld-Wolfen“, erhält allerdings aus organisatorischen 
Gründen die bisherige Bundesfinanzamtsnummer 
des Finanzamtes Köthen „3116“.

Gleichzeitig gehen die Zuständigkeiten für die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer und für die Kraft-
fahrzeugsteuer (Altkennzeichen „BBG“ für Bernburg) 
vom Finanzamt Köthen auf das Finanzamt Staßfurt 
über.

Die Kontaktdaten des neuen Finanzamtes lauten 
unverändert:

Postanschrift: Finanzamt Bitterfeld-Wolfen
  PF 1264
  06732 Bitterfeld-Wolfen
Hausanschrift: Finanzamt Bitterfeld-Wolfen
  Mittelstraße 20
  06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 0 34 93 - 3 45 - 0
Fax: 0 34 93 - 3 45 - 46 00
E-Mail:     poststelle@fa-btf.ofd.mf.sachsen-anhalt.de
BuFA-Nr.: 3116
    ba

Die Oberfinanzdirektion Chemnitz hat mit Schreiben 
vom 15.9.2010 auf die Zusammenlegung der Finanz-
ämter Zwickau-Land und Zwickau-Stadt zum Fi-
nanzamt Zwickau zum 1.11.2010 hingewiesen.

Die Kontaktdaten des Finanzamtes Zwickau lau-
ten:

Standort: Lessingstraße 15
  08058 Zwickau
Telefon: 03 75 - 2 83 68 - 0
E-Mail: poststelle@fa-zwickau.smf.sachsen.de

Für Steuerpflichtige des bisherigen Finanzamts 
Zwickau-Land ändern sich die Steuernummern 
nicht. Steuerpflichtige, die bisher beim Finanzamt 
Zwickau-Stadt geführt werden, erhalten seit Ende 
Oktober 2010 eine Mitteilung zur neuen Steuernum-
mer.   ba

Landesgeschäftsstellen der WPK
Baden-Württemberg 
Leiter: Ass. jur. Rolf Holzreiter
Calwer Straße 11, 70173 Stuttgart
Telefon 07 11 / 2 39 77- 0
Telefax 07 11 / 2 39 77-12
E-Mail lgs-stuttgart@wpk.de

Bayern 
Leiter: RA Karl Reiter
Marienstraße 14/16, 80331 München
Telefon 0 89 / 54 46 16 - 0
Telefax 0 89 / 54 46 16 -12
E-Mail lgs-muenchen@wpk.de

Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt
Leiter: RA Christian Bauch
Rauchstraße 26, 10787 Berlin 
Telefon 0 30 / 72 61 61- 2 16 
Telefax 0 30 / 72 61 61-1 99
E-Mail lgs-berlin@wpk.de 

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
Leiterin: RAin Hiltrud Egbert
Ferdinandstraße 12, 20095 Hamburg
Telefon 0 40 / 8 08 03 43 - 0
Telefax 0 40 / 8 08 03 43 -12
E-Mail lgs-hamburg@wpk.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen
Leiter: RA Dr. Christian Weiser
Sternstraße 8, 60318 Frankfurt am Main 
Telefon 0 69 / 3 65 06 26 - 30 
Telefax 0 69 / 3 65 06 26 - 32 
E-Mail lgs-frankfurt@wpk.de

Nordrhein-Westfalen
Leiter: Dr. Wolfgang Klemz
Tersteegenstraße 14, 40474 Düsseldorf
Telefon 02 11 / 45 61-1 87
Telefax 02 11 / 45 61-1 93
E-Mail lgs-duesseldorf@wpk.de
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Informationen für die Berufspraxis

Private Arbeitsvermittler üben eine Maklertätigkeit 
im Sinne der §§ 652 ff. BGB und somit ein Handels-
gewerbe aus. Da es WP/vBP gemäß § 43 a Abs. 3 Nr. 1 
WPO untersagt ist, gewerbliche Tätigkeiten aus-
zuüben, ist die Arbeitsvermittlung in diesem Sin-
ne berufsrechtlich unzulässig und von der berufs-
rechtlich zulässigen Personalberatung abzugrenzen, 
welche als Beratung des Mandanten in wirtschaftli-
chen Angelegenheiten (§§ 2 Abs. 3 Nr. 2, 129 Abs. 3 
Nr. 2 WPO) zu qualifizieren ist. Danach ist es unbe-
denklich, wenn der WP/vBP im Rahmen eines Bera-
tungsauftrages auch bei der Suche und Auswahl von 
geeigneten Personen für die Besetzung offener Füh-
rungspositionen beim Mandanten mitwirkt (verglei-
che bereits WPK Magazin 1/2005, Seite 36).

Wie dort ausgeführt, ist vom WP/vBP in diesem 
Rahmen zu beachten, dass zur Vermeidung des An-
scheins einer unzulässigen gewerblichen Tätigkeit 
Stellenanzeigen/-angebote unmittelbar vom Man-
danten aufgegeben werden. Der WP/vBP dürfe aber 
in der Anzeige in zurückhaltender Form mit den üb-
lichen kommunikationsfördernden Angaben (Adres-
se, Telefon etc.) als mit der Auswahl/Personalbe-
ratung betraute Person im Sinne einer Anlaufstelle 
namentlich genannt werden.

Kürzlich kam die Frage auf, welche Handlungs-
möglichkeiten für den WP/vBP bestehen, wenn die 
Anzeige nicht in der oben genannten Form geschal-
tet werden kann, da der Mandant zunächst anonym 
bleiben und die Anzeige auch nicht selbst veröffent-
lichen will. Es fragt sich also, ob die Qualifizierung 
der Tätigkeit des WP/vBP als zulässige Personalbera-
tung – wie noch im WPK Magazin 1/2005, Seite 36, 
hervorgehoben – zwingend voraussetzt, dass stets 

Schaltung von Stellenanzeigen durch 
Berufsangehörige

nur der Mandant unmittelbar die Stellenanzeige auf-
gibt oder ob es unter bestimmten Voraussetzungen 
auch zulässig sein kann, dass der WP/vBP die Anzei-
ge selbst schaltet.

Letzteres wird zu bejahen sein, da es für die berufs-
rechtliche Zulässigkeit der Schaltung einer entspre-
chenden Stellenanzeige lediglich darauf ankommt, 
dass die Rolle des WP/vBP im Kontext der Anzeige 
hinreichend klargestellt wird. Es muss also aus dem 
Text der Anzeige klar hervorgehen, dass dieser ledig-
lich im Rahmen eines Beratungsauftrages für seinen 
Mandanten tätig wird. Daraus ergibt sich aber auch, 
dass der Mandant, soweit er dies wünscht, im Rahmen 
der Anzeige nicht namentlich genannt werden muss.

Es wäre dementsprechend zulässig, als WP/vBP 
eine zum Beispiel wie folgt formulierte Stellenanzei-
ge zu veröffentlichen: 

„Ich bin/wir sind von meinem/unserem Mandan-
ten mit der Beratung bei der Bewerbersuche be-
auftragt worden. Gesucht wird … (zum Beispiel: 
Leiter Rechnungswesen). Bei dem Mandanten 
handelt es sich um ein Unternehmen … (zum 
Beispiel: Branche, Größe, Region). Bitte senden 
sie Ihre Bewerbung zu meinen/unseren Händen 
an die folgende Adresse: …“. 

Mit dieser Formulierung würde hinreichend klarge-
stellt, dass der WP/vBP an der Personalsuche seines 
Mandanten lediglich im Rahmen eines berufsrecht-
lich zulässigen (Personal-)Beratungsauftrags mit-
wirkt und ihm dementsprechend und anders als bei 
der echten Arbeitsvermittlung nur eine unterstützen-
de Funktion zukommt.  go

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – Schreiben der 
BaFin an die BStBK
Zu der Frage, ob und inwieweit Steuerberater der Er-
laubnispflicht nach dem Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz (ZAG) unterliegen, wurde im WPK Magazin 
3/2010, Seite 33, im Zusammenhang mit einer ent-

sprechenden Anfrage der Bundessteuerberaterkam-
mer (BStBK) bei der BaFin berichtet. 

Die BStBK hatte in ihrer Anfrage ausgeführt, dass 
die Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Rahmen 
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der Lohnabrechnung nur eine gelegentliche Neben-
leistung darstelle, die nicht den Schwerpunkt der be-
ruflichen Tätigkeit von Steuerberatern bilde. Hinzu 
komme, dass die Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung Teil 
dieser Tätigkeit sei und damit zur berufstypischen 
Tätigkeit eines Steuerberaters gehöre.

Mit Schreiben vom 20.9.2010 hat die BaFin ge-
antwortet und ausgeführt, sie gehe aufgrund dessen 
davon aus, dass die Zahlungsabwicklung ausschließ-
lich zusammen mit einer und als Nebendienst-
leistung zur Lohnabrechnung erbracht werde und 

Die Wirtschaftsprüferkammer ist gemäß § 38 Nr. 2 c) 
WPO verpflichtet, die Mitgliedschaft von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften in Netzwerken im Berufsre-
gister zu erfassen. Die Vorschrift lässt die Alternati-
ve zu, entweder die Netzwerkmitglieder mit Firmen 
und Anschriften oder aber einen Hinweis darauf ein-
zutragen, wo diese Angaben öffentlich zugänglich 
sind. In der Regel werden die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften mit ihrer Webseite erfasst, auf der die 
Angaben zum Netzwerk öffentlich zugänglich sind.

Ein erstes Aufgriffskriterium für die Feststel-
lung eines Netzwerkes kann der Außenauftritt der 
beteiligten Gesellschaften sein. Ausgehend von der 
Netzwerkdefinition gemäß Art. 2 Nr. 7 APRiLi und 
§ 319 b Abs. 1 Satz 3 HGB liegt ein Netzwerk unter 
anderem dann vor, wenn der Außenauftritt von zu-
mindest zwei Gesellschaften durch eine gemeinsam 
verwendete Marke bestimmt wird.

Die Verwendung einer gemeinsamen Marke ist 
immer dann gegeben, wenn sich ein prägender Na-
mensbestandteil des Zusammenschlusses in der Fir-
mierung von Mitgliedsgesellschaften wiederfindet. 
Eine Widerlegung dieser Vermutung ist nicht mög-
lich.

Eine gemeinsame Marke kann auch dann beste-
hen, wenn der Außenauftritt (Geschäftspapiere, Inter-
netauftritt, andere Corporate-Identity-Maßnahmen) 
durch ein gemeinsames Logo oder einen namens-
ähnlichen Hinweis auf einen Zusammenschluss be-
stimmt wird. Die Zielsetzung und Wirkung einer sol-

Erfassung eines Netzwerkes aufgrund der 
Verwendung einer gemeinsamen Marke – 
Möglichkeit der Widerlegung

chen Kundmachung ist vergleichbar mit der über 
gemeinsame Firmenbestandteile.

Die Verwendung eines von der Firma abgesetzten 
Logos oder eines namensähnlichen Hinweises führt 
jedoch dann nicht zur Annahme einer gemeinsamen 
Marke im Sinne der Netzwerkdefinition, wenn im 
Zusammenhang mit dem Logo eine diese Annahme 
hinreichend ausschließende Klarstellung erfolgt.

Das Vorliegen der gemeinsamen Marke kann aus-
geschlossen werden, wenn schon durch den Namen 
der Kooperation oder des Verbundes klargestellt 
wird, dass kein für die konkrete Auftragserledigung 
relevantes Netzwerk vorliegt. Dies gilt zum Bei-
spiel für das „IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V.“ als auch für „wp.net e.V. Verband 
für die mittelständische Wirtschaftsprüfung“.

Von einem Netzwerk kann ein Verbund auch 
durch folgende Kundmachungen abgegrenzt wer-
den:
• Klarstellende Erläuterungen in einer in unmittel-

barer Nähe des Logos oder des namensähnlichen 
Hinweises platzierten Positivbeschreibung des 
Verbundes (z. B. Bezeichnung als Empfehlungsver-
bund), da eine solche Zusammenarbeit nach allge-
meinem Verständnis kein Netzwerk begründet.

• Klarstellende Erläuterungen durch eine Negativ-
beschreibung. Diese kann sich aber nicht auf eine 
bloße Negativbehauptung (z. B. „kein Netzwerk“) 
beschränken. Vielmehr setzt sie eine Beschreibung 
des Verbundes in dem Sinne, dass es kein Netz-

sowohl die Lohnabrechnung als auch die diesbezüg-
liche Zahlungsabwicklung zur berufstypischen Tä-
tigkeit des Steuerberaters gehörten. 

Im Ergebnis stellt die BaFin daher fest, dass 
der Tatbestand des Finanztransfergeschäfts gemäß 
§ 1 Abs. 2 Nr. 6 ZAG nicht gegeben sei und damit 
die Zahlungsabwicklung im Zusammenhang mit der 
Lohnabrechnung durch Steuerberater nicht von der 
Erlaubnispflicht nach § 8 Abs. 1 ZAG erfasst werde.

Diese Feststellung dürfte sich auf den Berufsstand 
des Wirtschaftsprüfers und vereidigten Buchprüfers 
übertragen lassen.  sn
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werk ist, an anderer Stelle voraus. Typischerweise 
wird dies die Homepage der Praxis oder des Ver-
bundes sein. Auf diese muss aber nicht hingewie-
sen werden, da bei dem durch den Hinweis „kein 
Netzwerk“ möglicherweise geweckten Interesse ei-
nes Interessenten dieser die Internetinformationen 
in seine Recherchen einbezieht.

• Anstelle einer Positivbeschreibung oder einer Ne-
gativbeschreibung ist auch der bloße Verweis auf 
die Homepage der Praxis oder des Verbundes mit 
den dann dort auffindbaren Erläuterungen zulässig 
(„siehe …“ oder „Näheres unter …“).

Die Erläuterung sollte vorzugsweise und mit 
Rücksicht auf den allgemeinen Geschäftsverkehr in 
deutscher Sprache erfolgen. Sofern die Praxis zu an-
derweitigen Lösungen kommt, die als gleichwertig 
zu den obigen Ausgestaltungen anzusehen sind und 
keine Irreführung der Adressaten darstellen, werden 
diese ebenfalls zur Abgrenzung von einem Netzwerk 

zu akzeptieren sein. Diese Einzelfälle werden durch 
die zuständige Vorstandsabteilung „Bestellungen 
und Widerruf, Register- und Beitragsangelegenhei-
ten“ individuell geprüft.

Nicht ausreichend zum Ausschluss der Verwen-
dung einer gemeinsamen Marke ist die Erläuterung 
„unabhängiges Mitglied von ….“ zu einem Logo oder 
einem namensähnlichen Hinweis. Hier ist nicht er-
sichtlich, welche Unabhängigkeit gemeint ist. Jeder 
Wirtschaftsprüfer und jede Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ist zur unabhängigen Berufsausübung ver-
pflichtet.

Hinsichtlich weiterer Tatbestandsmerkmale der 
Netzwerkdefinition, wie beispielsweise des gemein-
samen Eigentums, der gemeinsamen Kontrolle oder 
einer gemeinsamen Geschäftsstrategie haben die 
Gremien der Wirtschaftsprüferkammer noch keine 
abschließende Entscheidung getroffen. mx/ti

Am 2.11.2010 fand in Eltville die jährliche Sitzung 
des Banken- und Kammernarbeitskreises des Bun-
deskriminalamtes (BKA) statt. Zurückblickend auf 
das Jahr 2009 sowie die bereits ausgewerteten drei 
Quartale des Jahres 2010 merkten die Vertreter der Fi-
nancial Intelligence Unit (FIU) Deutschland des BKA 
an, dass die Anzahl der Verdachtsanzeigen, die von 
Angehörigen der freien Berufe (Verpflichtete nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG) erstattet wurden, nach 
wie vor auffallend niedrig sei. In diesem Zusammen-
hang ist anzumerken, dass bei der WPK im Jahr 2009 
zwei Verdachtsanzeigen eingegangen sind, während 
der Kammer im laufenden Jahr 2010 bis zum Redak-
tionsschluss für das WPK Magazin 4/2010 noch kei-
ne Verdachtsanzeige übermittelt wurde.

Es sei daran erinnert, dass WP/vBP bei der Fest-
stellung von Tatsachen, die darauf schließen las-
sen, dass eine Tat nach § 261 StGB oder eine Ter-
rorismusfinanzierung begangen oder versucht wurde 
oder wird, diese unverzüglich der WPK anzuzeigen 
haben. Die WPK hat die Verdachtsanzeige – eben-
falls unverzüglich – an die zuständige Strafverfol-

Bekämpfung der Geldwäsche: Sitzung des  
Banken- und Kammernarbeitskreises des BKA

gungsbehörde und in Kopie an das BKA, Zentralstel-
le für Verdachtsanzeigen (FIU), weiterzuleiten (§ 11 
Abs. 1 und 4 GwG).

In der Sitzung des Banken- und Kammernarbeits-
kreises des BKA wurde noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass die Pflicht zur Erstattung einer Ver-
dachtsanzeige gemäß § 11 GwG keinesfalls einen 
„doppelten Anfangsverdacht“ in Bezug auf Vor-
tat und Tathandlung der Geldwäsche im Sinne von 
§ 152 Abs. 2 StPO voraussetzt. Die pflichtenauslö-
sende Verdachtsschwelle liegt vielmehr wesentlich 
niedriger. Danach ist eine Verdachtsanzeige bereits 
dann zu erstatten, wenn ein atypischer Sachverhalt 
vorliegt, der in Verbindung mit dem Erfahrungswis-
sen des Verpflichteten darauf schließen lässt, dass 
eine Geldwäsche gemäß § 261 StGB begangen oder 
versucht wurde oder wird.  go

Jahresbericht 2009 der FIU Deutschland abrufbar unter 
k www.wpk.de/geldwaesche/fiu-jahresbericht.asp
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Der praktische Fall
Berufsaufsicht: Rügen mit Geldbußen in Höhe von 30.000 ¤/20.000 ¤ 
wegen fehlerhafter Abschlussprüfung

Im Rahmen der anlassunabhängigen Sonderuntersu-
chung fielen der WPK bei Durchsicht der zur Prü-
fung eines kapitalmarktorientierten Unternehmens 
erstellten Arbeitspapiere mögliche Fehler in dessen 
Jahresabschluss (HGB) und Konzernabschluss (IFRS) 
für das Geschäftsjahr 20X1 auf, so dass ein Berufs-
aufsichtsverfahren gegen die verantwortlichen Wirt-
schaftsprüfer eingeleitet wurde. Es ging insbesondere 
um die Werthaltigkeit des Geschäfts- und Firmen-
werts und der aktiven latenten Steuern im Konzern-
abschluss und der Anteile an verbundenen Unter-
nehmen im Jahresabschluss. 

Die zuständige Vorstandsabteilung Berufsaufsicht 
kam zu dem Ergebnis, dass wesentliche Fehler im 
Kernbereich der Berufstätigkeit des Abschlussprü-
fers vorlagen. Dabei ging die Abteilung insbesondere 
von folgenden Feststellungen aus:

• Die Berufsangehörigen hatten jeweils einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk mit einem Hin-
weis auf Bestandsgefährdung gemäß § 322 Abs. 2 
S. 3 HGB erteilt. Im Testatszeitpunkt lagen zu den 
Abschlüssen des Vorjahres (20X0), für das ein an-
derer Abschlussprüfer bestellt worden war, noch 
keine Bestätigungsvermerke vor; erst später wur-
den hierzu Versagungsvermerke erteilt. Die Bestä-
tigungsvermerke zu den Jahren vor 20X0 waren 
von dem anderen Abschlussprüfer jeweils mehr-
fach eingeschränkt worden, unter anderem wegen 
der fehlenden Werthaltigkeit des Geschäfts- und 
Firmenwerts, der aktiven latenten Steuern und der 
Anteile an verbundenen Unternehmen.

• Die Bewertung des Geschäfts- und Firmenwerts, 
der aktiven latenten Steuern und der Anteile an 
verbundenen Unternehmen erfolgte auf Basis der 
von dem Unternehmen aufgestellten Planungs-
rechnung. In den letzten Geschäftsjahren waren 
die Umsatzerlöse rückläufig. Bei einer Bereinigung 
der Ergebnisse um Sondereffekte lag eine Verlust-
historie vor. Die Planungen waren jeweils wesent-
lich verfehlt und auch bei deutlich höheren Umsät-
zen (bereinigt) regelmäßig Verluste erzielt worden. 
Die Planungen des Geschäftsjahres 20X1 gingen 
von erheblichen Steigerungen bei den Umsatzerlö-
sen und von einer Trendumkehr von Verlusten zu 
deutlichen Gewinnen ab dem folgenden Geschäfts-

jahr aus. Hinweise darauf, wie es gelingen sollte, 
die Kosten in den Griff zu bekommen, lagen jedoch 
nicht vor. Die Planverfehlungen der Vergangenheit 
und die Verlusthistorie waren somit ein starkes, 
vorliegend nicht widerlegtes Indiz dafür, dass auch 
in der Zukunft Verluste erzielt und die Planungen 
verfehlt werden würden. Vor diesem Hintergrund 
konnten die Planungen nicht als plausibel akzep-
tiert werden.

• Da diese Planungen dem Wertminderungstest für 
den Geschäfts- oder Firmenwert nach IAS 36 zu-
grunde lagen und der ermittelte Barwert auch im 
Vergleich zur Marktkapitalisierung des Konzerns 
nicht plausibel erschien, war die Werthaltigkeit 
des Geschäfts- oder Firmenwerts nicht ausreichend 
nachgewiesen. Angesichts der Verlusthistorie war 
vielmehr von einer wesentlichen Wertminderung 
des Geschäfts- oder Firmenwerts bereits in den 
Vorjahren auszugehen. Entsprechendes galt für die 
Bewertung der Anteile an verbundenen Unterneh-
men im Jahresabschluss.

• Aufgrund der hohen Verlustvorträge und der Ver-
lusthistorie bestand die widerlegbare Vermutung, 
dass auch zukünftig keine positiven steuerlichen 
Ergebnisse erwirtschaftet werden würden. Die Pla-
nungen stellten in Anbetracht der Gesamtumstän-
de keine überzeugenden substanziellen Hinweise 
im Sinne des IAS 12 dar, so dass sie nicht aus-
reichten, um die Werthaltigkeit der aktiven laten-
ten Steuern zu belegen.

Es lagen somit hinsichtlich des Konzernabschlusses 
und des Jahresabschlusses der Gesellschaft mehrere 
gravierende Verstöße gegen zwingende berufsrechtli-
che Regelungen vor, die den Kernbereich der Berufs-
ausübung betrafen. Die Planungen der Gesellschaft, 
die die Werthaltigkeit der Firmenwerte (Konzern) 
und Beteiligungsansätze (Einzelabschluss) sowie der 
aktiven latenten Steuern (Konzern) begründen soll-
ten, waren evident unrealistisch. Darüber hinaus 
wurde gegen mehrere eindeutige Bewertungsregeln 
verstoßen, was unbeanstandet blieb. Dies führte im 
Ergebnis dazu, dass ein Konzern- und ein Jahresab-
schluss uneingeschränkt testiert wurden, die jeweils 
wesentliche Überbewertungen enthielten und die 
Abschlussadressaten dadurch in erheblichem Maße 
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Netzwerk durch gemeinsame 
Nutzung von Software und  
Sekretariat?

n Ich bin WP und möchte dem
nächst eine Kooperation eingehen. 
Führt die gemeinsame Nutzung 
von Standardsoftware sowie die 
gemeinsame Nutzung eines Sekre
tariates zur Annahme eines Netz
werkes im Sinne des § 319 b HGB?

Grundsätzlich nein. Allen-
falls in Betracht kommen könn-
te die Erfüllung des Tatbestands-
merkmals „gemeinsame Nutzung 
fachlicher Ressourcen“ der Netz-
werkdefinition. Um in den An-
wendungsbereich zur Begründung 
eines Netzwerkes zu kommen, ist 

Mitglieder fragen – 
WPK antwortet

es erforderlich, dass das (geplan-
te) Zusammenwirken die berufli-
che Zusammenarbeit betrifft. Da-
her ist die gemeinsame Nutzung 
von Standardsoftware beziehungs-
weise EDV-Tools nicht vom Netz-
werkbegriff erfasst. Gleiches gilt 
für die bloße Bürogemeinschaft, 
die sachliche und gegebenenfalls 
personelle, nicht aber fachliche 
Ressourcen betrifft. Die Nutzung 
eines gemeinsamen Sekretariates 
ist ein typischer Fall einer Büro-
gemeinschaft, bei der sich die Ko-
operationspartner eine gemeinsa-
me personelle Ressource teilen. 

Sofern eine Zusammenarbeit 
nicht aufgrund spezieller Rechts-
vorschriften zur Zurechnung von 

Täglich beantwortet die Wirtschaftsprüferkammer schriftlich 

oder telefonisch Fragen von Wirtschaftsprüfern und 

vereidigten Buchprüfern zu unterschiedlichen Themen. 

Typische Fragen, die für alle Mitglieder interessant sind, 

greift diese Rubrik im WPK Magazin auf.

Ausschlusstatbeständen führt und 
auch die sonstigen Netzwerkkrite-
rien nicht erfüllt sind, handelt es 
sich um eine Form der Kooperati-
on, die, anders als nach früherem 
Recht, die Zurechnung von Befan-
genheitstatbeständen nicht mehr 
rechtfertigt. Dies gilt auch dann, 
wenn die Kooperation, wie insbe-
sondere bei der so genannten Emp-
fehlungskooperation, nach außen 
kundgemacht wird.  ro

Führen der Bezeichnung „Wirt-
schaftsprüfer“ nach dem Recht 
eines anderen Staates

n Ich werde auf meine Bestel
lung als Wirtschaftsprüfer ver

unzutreffend über die Lage des Konzerns bzw. der 
Gesellschaft informierten.

Die Vorstandsabteilung sah das Verschulden der 
Berufsangehörigen als erheblich an, und hielt des-

halb zusätzlich zur Rüge die Verhängung einer ho-
hen Geldbuße in Höhe von 30.000 ¤ bzw. 20.000 ¤ 
für erforderlich.  pa
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zichten, da ich zum Mitglied des 
Vorstands einer gewerblich täti
gen Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Deutschland bestellt werden soll. 
Nach Durchlaufen eines entspre
chenden Studiengangs habe ich 
in der Schweiz allerdings auch 
noch den akademischen Grad 
„Dipl. Wirtschaftsprüfer“ erwor
ben, den ich nach schweizeri
schem Recht unabhängig von der 
dortigen Befugnis zur Durchfüh
rung gesetzlich vorgeschriebener 
Abschlussprüfungen führen darf. 
Ist es zulässig, diese Bezeich
nung im Zusammenhang mit den 
Pflichtangaben gemäß § 80 Abs. 1 
Satz 1 AktG (Name und Vorname 
des Vorstandsmitglieds) auf dem 
Geschäftsbriefbogen der Aktien
gesellschaft kundzumachen?

Nicht ohne weiteres. Vor Inkraft-
treten der Siebten WPO-Novelle im 
Jahr 2007 war es umstritten, unter 
welchen Voraussetzungen Perso-
nen, die ausschließlich nach dem 
Recht eines anderen Staates be-
fugt sind, die Bezeichnung „Wirt-
schaftsprüfer“ zu führen, dies auch 
im Geltungsbereich des deutschen 
Rechts dürfen. Auf der einen Sei-

te war zu berücksichtigen, dass 
nach ausländischem Recht eine 
entsprechende Befugnis besteht. 
Andererseits galt es, der greifba-
ren Verwechslungsgefahr mit Per-
sonen, die nach den Vorschriften 
der WPO als Wirtschaftsprüfer öf-
fentlich bestellt sind, vorzubeu-
gen. Die WPK hatte schon damals 
im Rahmen ihrer Befugnisse dar-
auf hingewirkt, dass durch einen 
klarstellenden Zusatz deutlich ge-
macht wird, dass es sich um eine 
im Ausland verliehene Bezeich-
nung (hier: schweizerisches Hoch-
schuldiplom) handelt.

Die genannte Praxis der WPK 
ist vom Gesetzgeber im Rahmen 
der Siebten WPO-Novelle aufge-
griffen worden. In § 132 Abs. 1 
Nr. 2 WPO n. F. ist seitdem gere-
gelt, dass „das nach dem Recht 
eines anderen Staates berechtig-
te Führen der Berufsbezeichnung 
„Wirtschaftsprüfer“ (…), ohne 
dass der andere Staat angegeben 
wird“, untersagt ist. Zuwider-
handlungen können gemäß § 132 
Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 WPO 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000 ¤ 
geahndet werden.

Erforderlich ist nach alledem, 
dass der Bezeichnung „Dipl. Wirt-
schaftsprüfer“ auf dem Briefbo-
gen der (deutschen) Aktienge-
sellschaft zumindest der Zusatz 
„(Schweiz)“ hinzugefügt wird. 
Noch eindeutiger wäre aus Sicht 
der WPK der Zusatz „(nach 
schweizerischem Recht)“. Nicht 
ausreichend wäre demgegen-
über die Angabe „Schweizer Dipl. 
Wirtschaftsprüfer“, da die Bestel-
lung als Wirtschaftsprüfer nach 
der WPO nicht an die deutsche 
Staatsangehörigkeit gebunden ist. 
Der Zusatz könnte deswegen le-
diglich als Hinweis auf die Natio-
nalität der entsprechenden Person 
verstanden werden.

Ein klarstellender Zusatz ist 
auch deswegen erforderlich, da 
es nach deutschem Recht bestell-
ten Wirtschaftsprüfern untersagt 
ist, gesetzlicher Vertreter eines ge-
werblich tätigen Unternehmens 
zu sein (§ 43 a Abs. 3 Nr. 1 WPO). 
Vor diesem Hintergrund würde 
die bloße Kundmachung als „Dipl. 
Wirtschaftsprüfer“ einen Rechts-
verstoß suggerieren. go

Auf ihren Internet-Seiten informiert die WPK in der Rubrik „Neu auf WPK.de“ über neue Beiträge, 
Download-Angebote und andere Aktualisierungen.

Diese Übersicht stellt die WPK in einem monatlich erscheinenden Newsletter zur Verfügung.

Sie können den Newsletter unter k www.wpk.de durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse bestellen. 
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Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Neufassung 
der OGAW IV-Richtlinie
Das Bundesministerium der Finanzen hat Mitte Au-
gust 2010 den Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Neufassung der OGAW IV-Richtlinie 
vorgelegt. Dieser enthält die Umsetzung der neu gefass-
ten europäischen Investmentfondsrichtlinie 2009/65/
EG (die sogenannte OGAW IV-Richtlinie, OGAW: Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren).

Die durch die Umsetzung der OGAW IV-Richtli-
nie notwendigen Änderungen werden vor allem im 
Investmentgesetz vorgenommen. Folgende Ziele sol-
len durch Änderungen oder Einfügung im Invest-
mentgesetz vorgenommen werden:
• Einführung eines Kurzinformationsblatts mit den 

wesentlichen Anliegerinformationen
• Ermöglichung der grenzüberschreitenden Fonds-

verwaltung durch Kapitalanlagegesellschaften
• Beschleunigung des grenzüberschreitenden Ver-

triebs von Fondsanteilen durch direkte Übersen-
dung der für den öffentlichen Vertrieb im europäi-
schen Ausland erforderlichen Unterlagen innerhalb 
der Aufsichtsbehörden

• Steigerung der Fondseffizienz durch Ermöglichung 
von grenzüberschreitenden sogenannten Master-
Feeder-Konstruktionen

• Vereinheitlichungen der aufsichtsrechtlichen An-
forderungen an grenzüberschreitende Fondsver-
schmelzungen

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für soge-
nannte Mikrofinanzfonds

Hervorzuheben ist, dass der deutsche Gesetzgeber 
insoweit über die OGAW IV-Richtlinie hinausgeht, 
als er die Anforderungen der Richtlinie, die nur bei 
grenzüberschreitenden Sachverhalten greift, auch 
für innerstaatliche Vorgänge vorsieht. So bedarf es 
nicht nur bei der grenzüberschreitenden Verschmel-
zung von Sondervermögen/EU-Investmentvermögen 
einer Genehmigung, sondern auch bei einer inner-
staatlichen Verschmelzung von solchen Fonds (§ 40 
Abs. 1 InvG-E). Berichtenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dass eine solche Verschmelzung durch den 
Abschlussprüfer des übertragenen oder des überneh-
menden Sondervermögens/EU-Investmentvermö-
gens geprüft werden soll (§ 40 Abs. 2 InvG-E). 

Die WPK hat in ihrer schriftlichen Stellungnah-
me zu dem Diskussionsentwurf und im Rahmen der 
mündlichen Anhörung im Bundesministerium der 
Finanzen am 20.9.2010 darauf hingewiesen, dass die 
OAGW IV-Richtlinie nicht zwingend bestimmt, dass 

die Verschmelzungsprüfung durch den gesetzlichen 
Abschlussprüfer vorgenommen werden muss, son-
dern auch durch einen (anderen) Wirtschaftsprüfer 
vorgenommen werden kann. In diesem Zusammen-
hang wurde ferner darauf hingewiesen, dass vor dem 
Hintergrund, dass der Bericht über die Verschmel-
zung allen Anlegern auf Anfrage zur Verfügung ge-
stellt werden muss (§§ 40 e Abs. 3, 40 d Abs. 3 Nr. 3 
InvG-E, die auf entsprechenden Regelungen der 
OGAW IV-Richtlinie beruhen), der Umfang der Be-
richterstattung auch vor dem Hintergrund der Haf-
tungsfrage kritisch beleuchtet werden muss. 

§ 40 c Abs. 3 InvG-E sieht vor, dass Art und Um-
fang der Berichterstattung im Rahmen einer Rechts-
verordnung geregelt werden. In diesem Zusammen-
hang hat die WPK darauf aufmerksam gemacht, dass 
in Deutschland eine breite Berichterstattung („long 
form report“), in den meisten anderen EU-Staaten 
jedoch nur eine kurze Berichterstattung üblich ist 
(„short form report“). Hier müsse der deutsche Ge-
setzgeber darauf achten, dass keine Ungleichbehand-
lung mit anderen EU-Abschlussprüfern bzw. Wirt-
schaftsprüfern vorgesehen wird.

Da die Begriffe „Wirtschaftsprüfer“ und „Abschluss-
prüfer“ im Diskussionsentwurf wie auch in der OGAW 
IV-Richtlinie insgesamt uneinheitlich verwendet wer-
den, wurde in der Stellungnahme der WPK ausführlich 
erläutert, an welchen Stellen die Begriffe „Wirtschafts-
prüfer“ und „Abschlussprüfer“ Verwendung finden 
sollten. Positiv zu erwähnen sind folgende Punke:
• In § 19 Abs. 6 Satz 3 InvG-E ist vorgesehen, dass die 

BaFin mit Einverständnis der zuständigen auslän-
dischen Stellen in einem anderen Mitgliedstaat der 
EU/EWR ausländische Kapitalanlagegesellschaften 
vor Ort selbst überprüfen oder hierfür Wirtschafts-
prüfer beauftragen kann.

• § 19 f Abs. 2 InvG soll dahingehend erweitert wer-
den, dass bei der Erbringung von Nebendienstleis-
tungen nach § 7 Abs. 2 InvG durch die Kapital-
anlagegesellschaft der Abschlussprüfer auch die 
Einhaltung der in § 5 Abs. 3 genannten Vorschriften 
des Wertpapierhandelsgesetzes (§§ 31 bis 31 b, 31d, 
33 bis 34 WpHG) zu überprüfen hat. Damit wird der 
Auftrag des Abschlussprüfers erweitert. ge

Stellungnahmen der WPK zu aktuellen Gesetzesvorhaben

Stellungnahme der WPK vom 13.9.2010 abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_24-09-2010_02.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/
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Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Sanierung 
von Unternehmen
Über den Diskussionsentwurf des BMJ wurde unter 
anderem in der Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP, 
Beilage 1 zu Heft 28/2010 vom 16.7.2010) berichtet. 
Der Gesetzentwurf verfolgt mehrere Reformvorhaben 
im Insolvenzrecht. 

Die Schwerpunkte liegen in der Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen durch einen stär-
keren Einfluss der Gläubiger auf die Auswahl des In-
solvenzverwalters, durch Ausbau und Straffung des 
Insolvenzplanverfahrens, durch die Vereinfachung 
des Zugangs zur Eigenverwaltung und durch größe-
re Konzentration der Zuständigkeit der Insolvenzge-
richte.

In Bezug auf den erwähnten Aspekt der Stärkung 
der Eigenverwaltung sollen nach den §§ 270 ff. InsO 
mehrere Paragrafen eingefügt werden, unter ande-
rem auch ein § 270 b Abs. 1 InsO-E. Dieser sieht vor, 
dass der Schuldner bei drohender Zahlungsunfähig-
keit die Eigenverwaltung beim Insolvenzgericht be-
antragen kann. Das Insolvenzgericht bestimmt in 
diesem Fall eine Frist zur Vorlage eines Insolvenz-
planes. Dem Antrag des Schuldners ist hierbei die 
Bescheinigung eines Steuerberaters, Wirtschaftsprü-
fers oder die eines in Insolvenzsachen erfahrenen 
Rechtsanwalts vorzulegen, aus der sich ergibt, dass 
eine Zahlungsunfähigkeit droht und die angestrebte 
Sanierung offensichtlich nicht aussichtslos ist.

Die WPK hat in Ihrer Stellungnahme vom 7.9.2010 
darauf aufmerksam gemacht, dass für diese Aufgabe 
auch vereidigte Buchprüfer geeignet sind, sie daher 
in § 270 b Abs. 1 InsO-E aufgenommen werden soll-
ten. 

Aufgrund einer zeitnahen Anfrage eines Berufs-
angehörigen konnte in einer weiteren Stellungnah-
me vom 8.10.2010 eine weitere Anregung adressiert 
werden:

Derzeit ist in § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO geregelt, 
dass der Schuldner mit dem schriftlich einzurei-
chenden Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens (§ 311) oder unverzüglich nach diesem Antrag 
eine Bescheinigung vorzulegen hat, „die von einer 
geeigneten Person oder Stelle ausgestellt ist und aus 
der sich ergibt, dass eine außergerichtliche Einigung 
mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung 
auf der Grundlage eines Plans innerhalb der letzten 
sechs Monate vor dem Eröffnungsantrag erfolglos 
versucht worden ist; der Plan ist beizufügen und die 

wesentlichen Gründe für sein Scheitern sind darzu-
legen; die Länder können bestimmen, welche Perso-
nen oder Stellen als geeignet anzusehen sind“. 

Die Ausführungsgesetze der Länder zur Insolvenz-
ordnung bezüglich der Konkretisierung des unbe-
stimmten Rechtsbegriffs „geeignete Person“ fallen 
jedoch sehr unterschiedlich aus und insbesondere 
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie 
die entsprechenden Berufsgesellschaften werden 
dort nicht durchgängig als solche genannt. 

Durch die unterschiedliche Ausfüllung des § 305 
Abs. 1 Nr. 1 InsO durch die Länder kann es zu fol-
gender Situation kommen: Der Schuldner legt eine 
Bescheinigung vor, die von einem Wirtschaftsprüfer 
ausgestellt ist, der zwar in dem Bundesland, in dem 
sich sein Berufssitz befindet, durch Landesgesetz als 
geeignete Person anerkannt ist, wohingegen dies in 
dem Land, in dem die Bescheinigung vorzulegen ist, 
nicht der Fall ist. Die Folge wäre, dass die Bescheini-
gung nicht anerkannt werden würde. 

Unklarheiten ergeben sich auch dann, wenn die 
Ausführungsgesetze der Länder lediglich Stellen, 
nicht aber Personen bestimmen, die zur Ausstellung 
der entsprechenden Bescheinigung als geeignet anzu-
sehen sind. Darüber hinaus gibt es auch dahingehend 
Unterschiede, dass zum Teil in den Ausführungsge-
setzen der Länder ausdrücklich nur bestimmte na-
türliche Personen (u. a. Wirtschaftsprüfer/vereidigte 
Buchprüfer) als geeignete Personen genannt werden, 
während in anderen Bundesländern auch die ent-
sprechenden Berufsgesellschaften genannt werden.

Vor diesem Hintergrund hat die WPK angeregt zu 
erwägen, zumindest hinsichtlich der Definition der 
„geeigneten Person“ eine bundeseinheitliche Rege-
lung in der Insolvenzordnung selbst zu treffen und 
darin insbesondere Wirtschaftsprüfer, vereidigte 
Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 
Buchprüfungsgesellschaften einzubeziehen.  ge

Stellungnahme der WPK vom 7.9.2010 abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_24-09-2010.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

Ergänzende Stellungnahme der WPK vom 8.10.2010 abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_12-10-2010_02.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/
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Stellungnahme der WPK vom 25.8.2010 abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_27-08-2010_02.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes von Vertrauens-
verhältnissen zu Rechtsanwälten im Strafprozessrecht

Wie ausgeführt hatte sich die WPK in ihrer Stellung-
nahme vom 15.3.2010 gegenüber dem BMJ dafür 
ausgesprochen, WP/vBP in den absoluten Schutzbe-
reich des § 160 a Abs. 1 StPO einzubeziehen, da kein 
sachlicher Grund erkennbar sei, WP/vBP nicht den 
gleichen gesetzlichen Schutzstandard wie Rechtsan-
wälten zuzubilligen. Dem hat sich die Bundesregie-
rung nicht angeschlossen. Nach dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung sollen lediglich Rechtsanwälte 
in den absoluten Schutzbereich des § 160 a Abs. 1 
StPO einbezogen werden.

Die WPK hat sich daher mit weiterer Stellungnah-
me vom 25.8.2010 an den Rechtsausschuss des Deut-
schen Bundestages gewandt und dafür plädiert, dass 
neben Rechtsanwälten alle sozietätsfähigen Berufs-
geheimnisträger, also die Trias von rechts-, steuer-, 

wirtschaftsberatenden und -prüfenden Berufen, ei-
nen absoluten Geheimnisschutz genießen und § 160 a 
Abs. 1 StPO noch im laufenden Gesetzgebungsver-
fahren geändert werden soll. 

Die ausführliche Stellungnahme nahm zunächst 
Bezug auf die bereits am 20.8.2007 gegenüber dem 
Deutschen Bundestag abgegebene Stellungnahme und 
verweist darauf, dass WP/vBP, ebenso wie Rechtsan-
wälte und Steuerberater, zur uneingeschränkten Steu-
errechtshilfe befugt seien. Des Weiteren wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass auch außerhalb der steuer-
beratenden Tätigkeit ein hohes öffentliches Interesse 
an einem verlässlichen, das Vertrauen der beteiligten 
Kreise genießenden Berufsstand der Wirtschaftsprüfer/
vereidigten Buchprüfer und seiner Berufsausübung un-
ter Beachtung strenger Berufspflichten bestehe. 

Die Wirtschaftsprüferkammer konnte im Übrigen 
auf gleichgerichtete Stellungnahmen der Bundes-
rechtsanwaltskammer und der Bundessteuerberater-
kammer verweisen.  ge

Diskussionspapier Rechtsschutz unterhalb der EU-Schwellenwerte

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi) hat im Juli 2010 das Diskussionspa-
pier Rechtsschutz unterhalb der EU-Schwellenwer-
te vorgelegt. Es folgt aus dem Koalitionsvertrag, der 
vorsieht, auch für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte einen wirksamen 
Rechtsschutz einzuführen. 

Die Vorgaben des Koalitionsvertrages folgen aus 
Forderungen der Wirtschaft nach Entwicklung eines 
effektiven Rechtsschutzes unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte, da das Gros der öffentlichen Auftragsver-
gaben in diesem Bereich angesiedelt ist.

Für Bewerber und Bieter besteht bislang unter-
halb der EU-Schwellenwerte kaum eine Möglichkeit, 
primärrechtlichen Rechtsschutz zu erlangen. Es kön-
nen lediglich einstweilige Anordnungen nach dem 
allgemeinen Zivilrecht oder nachträglich Schadens-

ersatzansprüche geltend gemacht werden. Die Auf-
tragswerte allein entscheiden darüber, ob ein Bieter 
Rechtsschutz erlangen kann oder nicht. Dies führt zu 
einer Aufspaltung des Rechtsschutzes. Das Rechts-
schutzinteresse der Bieter ist jedoch ober- wie unter-
halb der Schwellenwerte identisch. Vor diesem Hin-
tergrund hat das BMWi in dem Diskussionspapier 
vier Modelle skizziert. 

• Modell 1 sieht ein verwaltungsinternes Verfahren 
analog zur SächsVergabeDVO vor. 

• Modell 2 sieht vor, den bisher (wenig ausgeprägten) 
zivilrechtlichen Rechtsschutz im Unterschwellen-
bereich weiter auszubauen.

• Modell 3 sieht ein Verfahren in den Grundzügen 
wie oberhalb der EU-Schwellenwerte vor, mit dem 
bekannten Verfahren vor den Vergabekammern, 

Über den Referentenentwurf des Bundesministeri-
ums der Justiz (BMJ) vom 22.1.2010 wurde im WPK 
Magazin 2/2010, Seite 39, berichtet. Im Juli brachte 
die Bundesregierung den Gesetzentwurf in das Ge-
setzgebungsverfahren ein.
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Die Stellungnahme der WPK vom 18. August 2010 ist abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_06-09-2010.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung der Mediation und 
anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung

Das Bundesministerium der Justiz hat am 5.8.2010 den 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung der 
Mediation und anderer Verfahren der außergerichtli-
chen Konfliktbeilegung vorgelegt. Dieser dient der Um-
setzung der europäischen Mediationsrichtlinie über 
bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Han-
delssachen (RL 2008/52/EG), die sich mit der Media-
tion von grenzüberschreitenden Sachverhalten befasst.

Mit dem Gesetzentwurf soll die Mediation in 
Deutschland auf eine gesetzliche Grundlage gestellt 
werden. Er differenziert allerdings nicht zwischen 
innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Media-
tionssachverhalten, geht insoweit über die Richtli-
nie hinaus. Es wird kein gesonderter Beruf des Me-
diators geschaffen, der Zugang zur Tätigkeit als 
Mediator ist berufsoffen. Der Referentenentwurf re-
gelt hingegen einzelne Berufspflichten, zum Beispiel 
Offenbarungs-, Verschwiegenheits- und Unabhängig-
keitspflichten. Ausdrücklich nicht geregelt wird die 
Aus- und Fortbildung des Mediators. In der Gesetzes-
begründung heißt es, dass die Regelungen des Media-
tionsgesetzes andere berufsrechtliche Regelungen des 

Grundberufs (beispielsweise des Rechtsanwalts) nur 
verdrängen sollen, wenn ein Widerspruch zum Be-
rufsrecht des Grundberufs vorliegt. Das Mediations-
gesetz soll insoweit als Spezialgesetz vorgehen.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat sich mit ihrer 
Stellungnahme vom 8.10.2010 inhaltlich der Stel-
lungnahme der Bundesteuerberaterkammer ange-
schlossen, in der unter anderem darauf hingewiesen 
wird, dass das jeweilige Berufsrecht als Spezialgesetz 
dem Mediationsgesetz vorgehen muss. Seitens der 
Wirtschaftsprüferkammer wurde herausgestellt, dass 
die (schwächere) Verschwiegenheitspflicht des Me-
diators nicht den (umfassenderen) Regelungen des 
Grundsberufs zur Verschwiegenheit vorgehen kön-
ne; im Gegenteil müssten die Regelungen zur Ver-
schwiegenheit des Grundberufs denen des Media-
tionsgesetzes vorgehen.  ge

Stellungnahme der WPK vom 8.10.2010 abrufbar unter
k www.wpk.de/stellungnahmen/stellungnahme_12-10-2010.asp
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

nimmt jedoch zahlreiche Modifizierungen i. S. e. 
vereinfachenden Struktur vor („schlankes Rechts-
schutz-Modell“). 

• Modell 4 überträgt den Rechtsschutz, wie er bisher 
oberhalb der EU-Schwellenwerte gilt, eins zu eins 
für den Bereich unterhalb der Schwellenwerte.

Die WPK vertritt in ihrer Stellungnahme vom 
18.8.2010 die Ansicht, dass bei der Entwicklung von 
zukünftigen Lösungsmöglichkeiten die widerstrei-
tenden Interessen, die in einem Vergabeverfahren 
auftreten, in Einklang gebracht werden müssen. Nicht 
außer Betracht gelassen werden dürfe, dass die EU-
Schwellenwerte vor dem Hintergrund der Entbüro-
kratisierung gerade erst angehoben wurden. Zukünf-
tige Lösungsmöglichkeiten zu einem Rechtsschutz 
unterhalb der EU-Schwellenwerte dürften nicht 
überregulieren. Daher wäre das Modell 4, die Über-
nahme des Rechtsschutzes eins zu eins wie oberhalb 
der EU-Schwellenwerte, nicht angemessen. 

Das rein verwaltungsinterne Verfahren des Mo-
dells 1 wird wahrscheinlich nicht ausreichen, da es 
kein gerichtliches Verfahren darstellt, das Rechts-

schutz bietet. Insofern dürfte es vor Art. 47 EU-
Grundrechtecharta und Art. 19 Abs. 4 GG keinen Be-
stand haben.

Die WPK hat sich daher dafür ausgesprochen, die 
Modelle 2 und 3 weiter zu verfolgen. In Bezug auf 
das Modell 2, die Weiterentwicklung des bisheri-
gen Rechtsschutzes im Unterschwellenbereich, wur-
de darauf hingewiesen, dass die Überlegungen des 
BMWi in diese Richtung noch weiter skizziert und 
ausformuliert werden müssten. Das „schlanke Rechts-
schutzmodell“ (Modell Nr. 3) habe den Vorteil, dass 
es auf das bekannte Verfahren vor den Vergabekam-
mern aufbaue, aber eben wesentlich „schlanker“, un-
bürokratischer und effektiver als im Oberschwellen-
bereich ausgestaltet wäre.

Über die weiteren Entwicklungen wird berichtet 
werden.  ge
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Mit dem Gesetzentwurf ist beabsichtigt, Anforde-
rungen der Dienstleistungsrichtlinie im Bereich der 
Justiz und vor allem in den Verfahren der Berufszu-
lassung zu den rechtsberatenden Berufen umzuset-
zen. Die WPO war von dem Gesetzentwurf zunächst 
nicht betroffen.

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie in der Justiz und zur Änderung weiterer Vorschriften

Jetzt ist allerdings beabsichtigt, im bereits laufenden 
parlamentarischen Verfahren eine Ergänzung des 
Gesetzentwurfs vorzunehmen, der auch zu Änderun-
gen der WPO führen wird.

§ 4 b) WPOE: 
Dreimonatige Frist für die WPK zur Bescheidung be
antragter Verwaltungsakte

Beabsichtigt ist die Einfügung eines neuen § 4 b WPO. 
Danach ist die WPK verpflichtet, über Anträge auf Er-
teilung eines Verwaltungsaktes innerhalb einer Frist 
von drei Monaten zu entscheiden, soweit nicht eine 
kürzere Frist vorgesehen ist. In besonders gelagerten 
Ausnahmefällen kann die Frist angemessen verlän-
gert werden. Eine solche Fristverlängerung ist aller-
dings gesondert zu begründen und dem Antragsteller 
rechtzeitig vor Ablauf der gesetzlichen Frist mitzu-
teilen. Die dreimonatige Entscheidungsfrist beginnt 
allerdings nicht bereits mit Eingang des Antrags, 
sondern erst, wenn sämtliche zur Entscheidung über 
den Antrag erforderlichen Unterlagen vorliegen. 
Anders als in anderen Bereichen, in denen gemäß 
§ 42 a Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) nach Ablauf der Dreimonatsfrist eine 
so genannte Genehmigungsfiktion angeordnet wer-
den kann, sieht § 4 b WPO-E eine derartige Regelung 
nicht vor. Die von der WPK zu erlassenden Geneh-
migungen, wie zum Beispiel die Bestellung zum WP/
vBP oder die Anerkennung als Berufsgesellschaft, 
sind von solcher Bedeutung für das Allgemeininte-
resse, dass eine Genehmigungsfiktion zu nicht hin-
nehmbaren Risiken führen würde.

Der Hintergrund für die erst nachträgliche Be-
rücksichtigung auch der WPO im Rahmen des Geset-
zes zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in 
der Justiz und zur Änderung weiterer Vorschriften 
liegt darin, dass das Verhältnis von Dienstleistungs-, 
Berufsqualifikations- und Abschlussprüferrichtlinie 
bislang und weiterhin ungeklärt ist. Die Berücksich-
tigung der Dienstleistungsrichtlinie auch im Rah-
men der WPO beruht daher ausweislich der Geset-
zesbegründung darauf, dass hierdurch unabhängig 
von der weiteren Klärung des Verhältnisses der drei 
Richtlinien zueinander „sicherheitshalber“ Artikel 
13 der Dienstleistungsrichtlinie auch im Bereich der 
WP/vBP umgesetzt werden soll.

Neufassung des § 37 Abs. 1 Satz 3 WPO: 
Keine Veröffentlichung von Geburtsdatum und ort 
im elektronischen Berufsregister

Eine zweite die WPO betreffende Änderung des Ge-
setzentwurfs beruht auf einer Anregung der WPK, 
mit der wiederum Hinweise aus dem Berufsstand 
aufgegriffen wurden. Gegen die derzeit obligatori-
sche Bekanntmachung des Geburtsdatums und des 
Geburtsortes von Berufsangehörigen im Wege des 
der Öffentlichkeit elektronisch und damit unmit-
telbar zugänglichen Berufsregisters war eingewandt 
worden, dass hierdurch unnötigerweise der Privat-
sphäre unterliegende Daten zugänglich gemacht wer-
den. Die Mitteilungspflicht dieser Daten an die WPK 
nach § 38 Nr. 1 a) WPO soll zwar bestehen bleiben, 
da die WPK diese Angaben benötigt, um Verwechs-
lungen bei Namens- und Ortsgleichheit von Mitglie-
dern zu vermeiden. Nicht erforderlich ist es hinge-
gen, diese Daten auch der Öffentlichkeit elektronisch 
zugänglich zu machen. § 37 Abs. 1 Satz 3 WPO soll 
daher dahingehend geändert werden, dass Geburts-
tag und Geburtsort von Berufsangehörigen von den 
im elektronischen Berufsregister enthaltenen Daten 
nicht mehr umfasst werden.

Derzeit ist damit zu rechnen, dass das Gesetz im 
ersten Quartal 2011 in Kraft treten wird. sn

Berichte über Gesetzesvorhaben
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Regierungsentwurf für ein Drittes Gesetzes zur Änderung des  
Umwandlungsgesetzes

Regierungsentwurf eines Restrukturierungsgesetzes

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Anlegerschutzes 
und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts

Über den Gesetzesentwurf des Bundesministeriums 
der Justiz wurde im WPK Magazin 3/2010, Seite 41, 
berichtet. Die WPK hatte hierzu mit Schreiben vom 
28.4.2010 eine Stellungnahme abgegeben.

Über den Referentenentwurf des Bundesministeri-
ums der Finanzen wurde im WPK Magazin 3/2010, 
Seite 43, berichtet. Der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung wurde nun als Bundesratsdrucksache am 

Über den Diskussionsentwurf des Bundesministe-
riums für Finanzen (BMF) wurde im WPK Magazin 
3/2010, Seite 39, berichtet. Das Gesetz soll durch 
substanzielle Verbesserungen des Aufsichtsrechts 
helfen, infolge der Finanzkrise verlorengegangenes 
Vertrauen in die Finanzmärkte wiederzugewinnen. 
Der Diskussionsentwurf sah unter anderem vor, dass 
Prospekte für sogenannte Graumarktprodukte zusätz-
liche inhaltliche Anforderungen erfüllen sollen. Für 
den Berufsstand von besonderem Interesse war eine 
noch im Diskussionsentwurf vorgesehene entspre-
chende Neufassung des § 2 Abs. 5 Vermögensanla-
gen-Verkaufsprospektordnung, wonach Angaben zu 
etwaigen weitergehenden Prospektprüfungen durch 
Wirtschaftsprüfer zu treffen waren. 

Am 13.8.2010 hat die Bundesregierung den Ge-
setzentwurf verabschiedet. Gegenüber dem Referen-
tenentwurf ergeben sich keine wesentlichen, den Be-
rufsstand betreffenden Änderungen. ge

3.9.2010 veröffentlicht. Im Vergleich mit dem Refe-
rentenentwurf ergeben sich keine wesentlichen, den 
Berufsstand betreffenden Änderungen. ge

Die WPK hatte gegenüber dem BMF mit Schrei-
ben vom 27.5.2010 Stellung genommen und in Be-
zug auf die Neufassung von § 2 Abs. 5 Vermögens-
anlagen-Verkaufsprospektordnung auf eine fehlende 
Regelung zur Vermeidung oder Beschränkung der 
(Dritt-)Haftung hingewiesen. Die Argumente wurden 
ebenfalls in einer Anhörung im BMF am 31.5.2010 
vorgetragen. 

Am 24.9.2010 wurde nunmehr der Regierungs-
entwurf des oben genannten Gesetzes dem Bundesrat 
zugeleitet. Die im Diskussionsentwurf noch vorgese-
hene Neufassung des § 2 Abs. 5 Vermögensanlagen-
Verkaufsprospektordnung ist darin nicht mehr ent-
halten.  sp

Online-Formular unter 
k www.wpk.de/qk/mitteilung.asp
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Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der zweiten  
E-Geld-Richtlinie

Regierungsentwurf eines Stiftungsgesetzes Sachsen-Anhalt

Die Bundesregierung hat am 27.9.2010 den Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der zweiten E-Geld-
Richtlinie vorgelegt. Der Gesetzesentwurf soll im 
Wesentlichen die Richtlinie 2009/110/EG über die 
Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tä-
tigkeit von E-Geld-Instituten in deutsches Recht um-
setzen. Die Umsetzung der zweiten E-Geld-Richtlinie 
soll ein wichtiger Baustein für die Vollendung eines 
modernen Zahlungsverkehrsraums im Binnenmarkt 
sein. Dazu gehören unter anderem gleiche Marktzu-
gangskriterien für alle Zahlungsdiensteanbieter ein-
schließlich E-Geld-Institute, ein einheitlicher auf-
sichtsrechtlicher Rahmen sowie eine konsequente 
Durchsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
auch für E-Geld-Institute.

Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem Ände-
rungen an Kreditwesengesetz (KWG), Geld wäsche-
gesetz (GWG), Handelsgesetzbuch (HGB), Zahlungs-
instituts-Rechnungslegungsverordnung und der 
Prü fungs berichtsverordnung (PrüfbV) vor.

Aufmerksamkeit verdient insbesondere die Neu-
fassung des § 21 PrüfbV. Nach § 21 PrüfbV ergeben 
sich für den Prüfer eines Kredit-/Finanzdienstleis-
tungsinstituts im Sinne des § 1 Abs. 1 b KWG ver-
schiedene Darstellungs- und Beurteilungspflichten 
hinsichtlich der von dem jeweils geprüften Institut 

Im nunmehr vorliegenden, vom 8.6.2010 datieren-
den Regierungsentwurf zu einem umfassend novel-
lierten Stiftungsgesetz Sachsen-Anhalt (StiftG LSA; 
zum Referentenentwurf siehe WPK Magazin 3/2010, 
Seite 41) ist die Anregung der WPK berücksichtigt 
worden, den Beruf des vereidigten Buchprüfers so-
wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buch-
prüfungsgesellschaften in den Katalog des § 7 Abs. 6 
Satz 1 des Entwurfs aufzunehmen.

Im Übrigen ist es hinsichtlich der dort geregelten 
Prüfungsaufgabe dabei geblieben, dass in erster Linie 
die Stiftungsaufsichtsbehörde berufen ist, den Rech-

getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Ab-
sätze 1 bis 7 sollen inhaltlich mit der Maßgabe un-
verändert bleiben, dass die Berichtspflichten auf das 
Risikomanagement, das der Verhinderung sonstiger 
strafbarer Handlungen nach § 25 c Absatz 1 KWG 
dient, ausgedehnt werden. Ein neu eingeführter Ab-
satz 8 sieht vor, dass die wesentlichen Prüfungser-
gebnisse in einem Fragebogen aufzuzeichnen und 
dem Prüfungsbericht beizufügen sind (Anlage 6 zur 
PrüfbV).

Mit dem Fragebogen soll eine Checkliste, ver-
gleichbar mit der in der Anlage zu § 5 Abs. 6 der Wert-
papierdienstleistungs-Prüfungsverordnung (WpDPV) 
enthaltenen Liste, eingeführt werden. Begründet 
wird die neu vorgesehene Dokumentations- und Be-
richtspflicht damit, dass die derzeitige Darstellung 
und Beurteilung der von den Instituten getroffenen 
Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren 
Handlungen in den einschlägigen Berichtsteilen der 
Abschlussprüfungsberichte in vielen Fällen nur eine 
unzutreffende Übersicht über den tatsächlichen Stand 
der vom jeweiligen Institut getroffenen Maßnahmen 
verschafft haben sollen.  sp

nungsabschluss der Stiftung zu prüfen und dass auf 
zweiter Ebene, zur Entlastung der Stiftungsaufsicht, 
neben WP/vBP und Prüfungsverbänden auch und 
nicht weiter spezifiziert andere Behörden als prü-
fungsbefugt genannt werden. 

Sollte § 7 Abs. 6 Satz 1 in der Fassung des Regie-
rungsentwurfs Gesetz werden, würde die dort gere-
gelte Prüfungsaufgabe – im Gleichklang mit der Si-
tuation in den anderen Bundesländern – nicht als 
gesetzliche Vorbehaltsaufgabe des WP/vBP einzu-
stufen sein und für das Prüfungsergebnis daher auch 
keine Siegelungspflicht bestehen.  go
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I. Einleitung

In letzter Zeit rückte das Thema 
Gewinnabführungsvertrag bezie-
hungsweise Ergebnisabführungs-
vertrag (EAV) durch Verfügungen 
der Oberfinanzdirektionen (OFD) 
aufgrund einiger gerichtlicher 
Entscheidungen und der Stel-
lungnahme des Bundesrates zum 
Entwurf des Jahressteuergesetzes 
2010 mit der empfohlenen Ände-
rung des § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG 
in den Blickpunkt der Aufmerk-
samkeit. Leider ist der Deutsche 
Bundestag der Empfehlung nicht 
gefolgt. Es bleibt bei der derzeit 

Anhand konkreter Fallbeispiele aus der versiche-
rungsrechtlichen Schadenspraxis liefert der Bei-
trag Hinweise zu Fehlerquellen, welche die Wirk-
samkeit der steuerlichen Organschaft gefährden 
und zu einer haftungsrechtlichen Inanspruchnah-
me der Berufsträger führen können.

Die steuerliche Organschaft – auch in der  
Schadenspraxis ein Fass ohne Boden
RA Dr. Alexander Schröder, Ass. Reinhard Huppers

aktuellen Fassung. Dabei steht die 
steuerrechtlich wirksame Formu-
lierung des EAV zwar besonders 
prominent, letztlich aber nur bei-
spielhaft für die verschiedenen 
Wirksamkeitsvoraussetzungen 
der steuerlichen Organschaft.

II. Voraussetzungen für 
  eine steuerliche 
  Organschaft

Normalerweise knüpft das Steu-
errecht prinzipiell auch bei der 
Besteuerung rechtlich und wirt-

schaftlich verbundener Unterneh-
men an die einzelnen Rechtsträ-
ger an (Tipke/Lang, Steuerrecht, 
20. Auflage, § 18 E Rz 400 S. 881). 
Mit der Organschaft geht das 
deutsche Steuerrecht aber über 
diese Ordnungsstruktur hinaus. 
Die in einem Konzern rechtlich 
selbstständige Person, Organge-
sellschaft, wird in eine andere 
rechtlich selbstständige Person, 
Organträger, so integriert, dass 
die steuerlichen Vorgänge der ei-
nen Person der anderen als eigene 
zugerechnet werden. Beide Perso-
nen erscheinen somit als einheit-
lich Steuerpflichtige. Organschaf-
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ten sieht das deutsche Steuerrecht 
unter anderem bei der Körper-
schaftssteuer (§ 14 KStG) vor. Vo-
raussetzung hierfür ist ein steuer-
lich wirksamer EAV, die wirksame 
Vereinbarung eines Zeitraumes 
von mindestens fünf Jahren und 
die finanzielle Eingliederung der 
Organgesellschaft. Natürlich sind 
die entsprechenden Vereinbarun-
gen auch umzusetzen.

Die erhebliche steuerliche Re-
levanz der Organschaft hat dazu 
geführt, dass die Finanzbehörden 
den Wirksamkeitsvoraussetzun-
gen besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Die Berufshaftpflicht-
versicherung des steuerlichen 
Beraters verzeichnet in diesem 
Bereich ein hohes Schadensauf-
kommen. Der vorliegende Beitrag 
möchte anhand von Beispielen 
die Schadenspraxis illustrieren 
und zu anhaltender Aufmerksam-
keit beim Umgang mit (missglück-
ten) steuerlichen Organschaften 
anregen. 

1. Formales Vereinbarungserfordernis
 eines Ergebnisabführungsvertrages

Aktuell prominenteste Vorausset-
zung ist der oben erwähnte wirk-
sam formulierte EAV gemäß be-
ziehungsweise analog §§ 291 ff. 
AktG. 

Wie unterschiedlich das The-
ma selbst in jüngster Vergangen-
heit beurteilt wird, zeigen die Ver-
fügung der OFD Rheinland/OFD 
Münster vom 12.08.2009, das Ur-
teil des BFH vom 3.3.2010 – I R 
68/09, der Beschluss des BFH vom 
28.7.2010 – I B 27/10, die Ände-
rung und Richtigstellung des Se-
natsbeschlusses vom 28.7.2010 
durch den BFH mit Beschluss vom 
15.9.2010 und das Schreiben des 
BMF an die OFD der Länder vom 
19.10.2010. Hinweisen dürfen wir 
auch auf den Aufsatz von Dr. Mar-
kus Prinz, „Droht in Deutschland 
ein zigfaches Scheitern steuerli-

cher Organschaften?“, DStR 2010, 
S. 1512 ff. Prinz bezeichnet sei-
nen Aufsatz als Aktualisierung 
des Beitrages von Dr. Thomas 
Rödder, DStR 2010, S. 1218 ff. 
und den Gastkommentar von Dr. 
Dirk Pohl, „Das ‚Ungeheuerliche‘ 
an der Organschaft und das JStG 
2010“, DB 33/2010, M1.

Die Änderung des § 17 Satz 2 
Nr. 2 KStG hätte für Klarheit ge-
sorgt, da dann schon gesetz-
lich eine Verpflichtung zur Ver-
lustübernahme entsprechend den 
Vorschriften des § 302 AktG be-
standen hätte und zudem noch 
§ 17 KStG in der neuen Fassung 
rückwirkend für alle Veranla-
gungszeiträume anzuwenden ge-
wesen wäre, soweit die Steuerbe-
scheide noch nicht bestandskräftig 
sind. Durch die gesetzliche Ände-
rung hätten viele aktuelle Scha-
densfälle geschlossen werden 
können. Wesentlicher aber wäre 
gewesen, dass solche Schadens-
fälle nicht mehr hätten vorkom-
men können. 

2. Fünf-Jahres-Frist

Ein weiterer Schadensschwer-
punkt ist die sogenannte Fünf-
Jahres-Frist, sei es wegen einer 
fehlerhaften Vereinbarung, einer 
unklaren Formulierung oder we-
gen Fehlern bei der tatsächlichen 
Umsetzung. Gemäß § 14 Abs. 1 
Nr. 3 KStG ist die steuerliche Or-
ganschaft für mindestens fünf Jah-
re zu vereinbaren. Zudem muss 
das Organschaftsverhältnis über 
diesen Zeitraum auch tatsächlich 
bestanden haben.

a) Fehlerhafte Vereinbarung des 
Zeitraumes

Fall 1: 
Die Versicherungsnehmerin 
(VN), eine WPG, beriet einen 
Konzern, bestehend aus ei-

ner Muttergesellschaft und 
mehreren Tochtergesellschaf-
ten, in steuerlicher Hinsicht. 
Der Konzern wurde in rechtli-
chen Fragen von einer Rechts-
anwaltssozietät betreut. Für 
die steuerliche Optimierung 
schlug VN den Abschluss ei-
nes EAV vor. Die Gestaltung 
des Vertrages erfolgte durch 
die Rechtsanwaltssozietät und 
sollte für den Zeitraum vom 
1.1.2000 bis 31.12.2004 ge-
schlossen werden. Die ver-
tragliche Gestaltung zog sich 
hin, wobei die vorgeschlage-
nen Änderungen zwischen 
allen Beteiligten abgestimmt 
wurden. Als die Verträge fast 
schon notariell beurkundet 
werden sollten, fiel noch auf, 
dass eine Passage sprachlich 
anders gefasst werden muss-
te. Zudem war ein abweichen-
des Wirtschaftsjahr bei einer 
Tochtergesellschaft zu be-
rücksichtigen. Die geänder-
ten Verträge wurden VN von 
der Rechtsanwaltssozietät zur 
Überprüfung übersandt. Aus-
drücklich wurde wegen der 
am anderen Tag zu erfolgen-
den Beurkundung um soforti-
ge Überprüfung der sprachli-
chen Änderung gebeten. Auf 
die Verschiebung des Beginns 
des Wirtschaftsjahres bei dem 
Vertrag für die eine Tochterge-
sellschaft wurde ausdrücklich 
hingewiesen. VN stimmte zu. 
Die Verträge wurden beurkun-
det und im Handelsregister 
eingetragen. Kurz vor Ablauf 
des zweiten Jahres forderte 
das Finanzamt die Verträge 
an und stellte fest, dass bei ei-
nem Vertrag ein kürzerer Zeit-
raum als fünf Jahre vereinbart 
wurde. Sowohl VN als auch 
die Rechtsanwaltssozietät hat-
ten übersehen, dass auch das 
Vertragsende um diese Zeit-

 Analysen und Meinungen 57WPK Magazin 4/2010



spanne hätte geändert werden 
müssen. 

Die Frist von fünf Jahren 
war allen bekannt, aber wem 
ist der Fehler unterlaufen, der 
Rechtsanwaltssozietät oder VN 
oder beiden zusammen?

Fall 2: 
Fast schon kurios dagegen ist 
der Fall, bei dem im EAV zwar 
der Anfang in zutreffender 
Weise mit dem 1.1. angegeben 
wurde, der Ablauf fünf Jah-
re später aber nicht mit dem 
31.12., sondern nur mit dem 
30.12. Auch hier wurde we-
gen nur eines Tages die Ver-
einbarung einer Laufzeit von 
fünf Jahren vom Finanzamt 
nicht anerkannt.

b) Verspätete Eintragung im 
Handelsregister

Auch wenn der Vertrag wirksam 
vereinbart wurde, beginnt die 
steuerliche Wirksamkeit des Ver-
trages erst mit der Eintragung in 
das Handelsregister der Organge-
sellschaft gemäß § 294 Abs. 1, 2 
AktG, für die GmbH entsprechend 
gemäß § 54 Abs. 1, 3 GmbHG. Die 
Eintragung in das Handelsregister 
der Organträgerin ist für die zivil-
rechtliche Wirksamkeit dagegen 
nicht erforderlich.

Fall 3: 
Der Betriebsprüfer bemängel-
te, dass die Eintragung des 
EAV in das Handelsregister 
nicht vor Abschluss des ers-
ten Wirtschaftsjahres erfolg-
te, sondern erst wenige Tage 
danach. Die nicht zeitgerech-
te Eintragung des EAV in das 
Handelsregister wenige Tage 
nach Beginn des zweiten Wirt-
schaftsjahres hat schon ausge-

reicht, um das Vorliegen eines 
wirksamen EAV für das erste 
Wirtschaftsjahr zu verneinen. 
Unserem VN wurde zum Vor-
wurf gemacht, nicht auf die 
rechtzeitige Eintragung in das 
Handelsregister gedrängt zu 
haben.

Im ersten Fall, bei dem nur der 
Beginn, nicht aber das Ende der 
Laufzeit geändert wurde, wurde 
zunächst als Rettungsmaßnahme 
beschlossen, die Laufzeit des Ver-
trages um die fehlende Zeitspan-
ne zu verlängern. Dies wurde vom 
Finanzamt nicht als ausreichend 
anerkannt, da bei einer bloßen 
Verlängerung der Laufzeit wegen 
einer nicht möglichen Rückwir-
kung wieder kein Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren vereinbart 
worden wäre. So musste der EAV 
nochmals für volle fünf Jahre ver-
einbart und nochmals in das Han-
delsregister eingetragen werden. 
Bis die Eintragung erfolgte, war 
das zweite Wirtschaftsjahr bereits 
abgeschlossen. Somit lag für zwei 
Jahre kein wirksamer EAV vor.

c) Widersprüchliche Angabe des 
Beginns der Organschaft

Fall 4: 
Nach dem Wortlaut eines wei-
teren EAV wurde eine Min-
destlaufzeit von 60 Monaten 
ausdrücklich vereinbart. Bei 
der Organträgerin begann das 
Wirtschaftsjahr zum 1.1.2000, 
bei der Organgesellschaft aber 
zum 1.6.2000. Der EAV wur-
de bis zum 31.12.2004 fest ab-
geschlossen. Erstmalig soll-
te er Anwendung finden auf 
das Geschäftsjahr der Organ-
gesellschaft zum 1.6.2000. Der 
Fünfjahreszeitraum endete da-
nach am 31.5.2005. Gleichzei-
tig wurde aber auch festgelegt, 

dass sich das Wirtschaftsjahr 
der Organgesellschaft auf den 
Stichtag 1.1. ändern sollte, um 
einen Gleichlauf mit der Or-
ganträgerin zu erreichen. Da-
durch war aber der 31.5.2005 
kein Bilanzstichtag mehr. 
Nach Auffassung der Finanz-
verwaltung hätte der Vertrag 
daher bis zum 31.12.2005 lau-
fen müssen, also insgesamt 67 
Monate statt der vertraglich 
vereinbarten 60 Monate. Zu 
Irritationen hat in diesem Fall 
die verwirrende sprachliche 
Gestaltung des EAV geführt 
und die Darstellung der Zeit-
räume, bei denen zum Teil auf 
den Beginn des Wirtschafts-
jahres der Organgesellschaft, 
zum Teil auf den der Organ-
trägerin abgestellt wurde.

3. Finanzielle Eingliederung

Weitere Voraussetzung ist, dass die 
Organgesellschaft bei der Organträ-
gerin finanziell eingegliedert ist. 

Fall 5: 
Der Betriebsprüfer bemängel-
te, dass die Organträgerin im 
ersten Wirtschaftsjahr noch 
nicht so an der Organgesell-
schaft beteiligt war, dass die-
ser die Mehrheit der Stimm-
rechte aus den Anteilen an der 
Organgesellschaft zugestan-
den hätte. VN wurde der Vor-
wurf gemacht, nicht auf das 
rechtzeitige Erfordernis der fi-
nanziellen Eingliederung hin-
gewiesen zu haben.

4. Tatsächliche Umsetzung

Von der Gestaltung und Überprü-
fung des EAV zu unterscheiden ist 
die tatsächliche Umsetzung. Was 
nützt ein perfekt gestalteter EAV, 
wenn dieser nicht Wort für Wort 
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umgesetzt wird? Hierbei handelt 
es sich aber nicht um ein Problem, 
das mit dem EAV direkt etwas zu 
tun hätte, sondern eher um ein all-
gemeines Problem. Hier ist die nor-
male Tätigkeit des steuerlichen Be-
raters oder des Abschlussprüfers 
gefragt, im Rahmen seiner Tätig-
keit, Sachverhalte zu hinterfragen 
und entsprechend zu prüfen.

Fall 6: 
Hier wurde nicht beachtet, dass 
der handelsrechtliche Ertrag 
aus der Aktivierung des Kör-
perschaftssteuerguthabens der 
Ertragsabführungsverpflich-
tung des EAV unterlag. Auch 
wenn die Beträge regelmäßig 
sehr gering waren, erkannte die 
Finanzverwaltung die Organ-
schaft mangels vollständiger 
Umsetzung des EAV nicht an.

Je komplexer die Angelegenheit 
ist, desto umfangreicher und in-
tensiver scheinen die Hinweis-
pflichten und Prüfungshand-
lungen zu sein. Ein steuerlicher 
Berater, der den Abschluss eines 
EAV empfiehlt, muss sich auch 
über die Aufklärung des Mandan-
ten Gedanken machen, was von 
diesem alles zu beachten ist, da-
mit der EAV entsprechend um-
gesetzt wird. Der Mandant muss 
daher über die Erfordernisse, die 
nunmehr einzuhalten sind, aus-
reichend, am besten schriftlich, 
belehrt worden sein. Sollte sich 
der Mandant an diese Vorgaben 
nicht halten, hat der steuerliche 
Berater im Haftungsfall die Mög-
lichkeit, auf seine schriftlichen 
Erläuterungen zu verweisen. Die 
mangelhafte Einhaltung hat dann 
der Mandant selber verschuldet. 
Zum Jahresende wird allerdings 
der steuerliche Berater, sofern er 
für die Fertigung von Steuerer-
klärungen, Erstellung des Jahres-
abschlusses usw. zuständig sein 

sollte, zu kontrollieren haben, 
inwieweit sich der Mandant an 
die Vorgaben gehalten hat. Wur-
de alles tatsächlich so umgesetzt, 
wie es der EAV vorsieht? Der Ab-
schlussprüfer wird zwangsläufig 
erst dann tätig, wenn der Jahres-
abschluss vorliegt. Mögliche Feh-
ler, die der Abschlussprüfer ent-
deckt, können bei entsprechender 
Abhilfe nur Wirkung für die Zu-
kunft entfalten. 

III. Umgang mit bereits 
  installierten Organ-
  schaften und Ausblick

Es stellt sich die Frage, wie Berufs-
träger angesichts der potenziellen 
Haftungslage mit Organschaften 
umgehen sollten, die in der Ver-
gangenheit vereinbart wurden, 
aber bis heute Wirkung entfalten 
sollen. 

Die Änderung des § 17 KStG 
und damit die rückwirkende Hei-
lung eines in der Formulierung der 
bisherigen Rechtsprechung nicht 
entsprechenden EAV unterblieb 
mit Hinweis auf das Schreiben des 
BMF an die OFD der Länder vom 
19.10.2010 und dem Beschluss 
des BFH vom 15.9.2010. Ob sich 
damit alles geklärt hat, ist unse-
res Erachtens fraglich. Von daher 
erscheint es uns angebracht, die 
Steuerbescheide, denen eine sehr 
enge Auslegung der Zitierungs-
formalien für den EAV zugrun-
de liegt, auch weiterhin offen zu 
halten. Sollten die Steuerbehör-
den und die Finanzgerichtsbar-
keit sich hier nicht bewegen, wird 
das Thema auf der Berliner Agen-
da bleiben müssen.

Unabhängig von dieser spe-
ziellen Thematik verdeutlichen 
die hier teilweise nur schemen-
haft dargestellten Fälle, dass man 
sich zur eigenen Sicherheit den 
EAV nach gewissen zeitlichen 
Abständen kritisch ansehen und 
den Text aus aktueller Sicht hin-
terfragen sollte. Die Rechtspre-
chung zu diesem Thema schrei-
tet ständig voran. Passt der EAV 
noch in die steuerliche Gegenwart 
oder sind Klarstellungen oder so-
gar neue Vereinbarungen zu tref-
fen? Wer aber sollte diese Prüfung 
vornehmen? Da ist zum einen der 
aktuelle steuerliche Berater, dem 
die Überprüfung des EAV oblie-
gen könnte. Dies gilt unabhängig 
davon, ob der steuerliche Berater 
seinerzeit bei der Erstellung des 
Vertrages tätig wurde oder ob es 
sich um ein neues Mandat han-
delt und der EAV bereits vorlag. 
Aber auch der Prüfer des Jahres-
abschlusses wird sich von Zeit zu 
Zeit den EAV anzuschauen ha-
ben. 

Gleichfalls kann man sich nicht 
darauf verlassen, dass ein von ei-
ner Betriebsprüfung kritisch ge-
prüfter und nicht beanstandeter 
EAV auch für andere Mandanten 
ohne neue Überprüfung quasi als 
Mustervertrag dienen kann.

Fall 7: 
VN hatte übersehen, dass in-
zwischen § 302 AktG durch 
die gesetzliche Einführung 
des § 302 Absatz 4 AktG er-
gänzt worden war. Mangels 
Bezugnahme in dem „Mus-
tervertrag“ auf den neu einge-
führten Absatz war der EAV 
unwirksam.

Rechtsanwalt Dr. Alexander 
Schröder ist Leiter der Versi-
cherungsstelle Wiesbaden

Assessor Reinhard Huppers ist 
Justitiar in der Schadenabtei-
lung der Versicherungsstelle 
Wiesbaden
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Oftmals fällt die Fehlerhaftigkeit 
des EAV erst nach Jahren auf, sei 
es durch VN selber oder durch 
einen Dritten, zum Beispiel den 
neuen steuerlichen Berater, den 
Abschlussprüfer oder den Be-
triebsprüfer, so dass ein erhebli-
cher Zeitraum betroffen sein kann. 
Wer hätte aber den Fehler schon 
früher entdecken müssen? Wem 
ist die fehlsame Berufsausübung 
unterlaufen? Demjenigen, der die 
steuerliche Beratung vorgenom-
men hat oder dem Prüfer des Jah-
resabschlusses? Was ist, wenn ein 
neuer Prüfer tätig wird? Kann sich 
dieser auf die vorherige Handha-
bung verlassen? 

In diesem Zusammenhang sind 
auch die jeweils geltenden Verjäh-
rungsregelungen relevant.

Fall 8: 
Im Jahr 1994 schlossen die bei-
den Tochter-GmbHs mit der 
Mutter-GmbH jeweils einen 
EAV ab. Diese waren zwar zi-
vilrechtlich wirksam, enthiel-
ten aber keinen Hinweis auf 
§ 302 Abs. 3 AktG. Dies fiel VN 
1995 auf und der Mandant än-
derte den EAV nach dem Hin-
weis von VN entsprechend. Es 
erfolgte aber keine notarielle 

Beurkundung und keine Ein-
tragung im Handelsregister. 
Alle Beteiligten gingen von der 
steuerlichen Wirksamkeit des 
EAV aus. Die Steuererklärun-
gen wurden erstellt und auch 
so veranlagt. Auch in zwei 
Betriebsprüfungen blieb die 
unterbliebene Eintragung im 
Handelsregister vom Finanz-
amt unentdeckt und somit un-
beanstandet. Irgendwann fiel 
VN dieser Umstand auf. Die 
Organschaft wurde zwar be-
endet, doch bleibt die Frage, 
wie sich VN gegenüber dem 
Mandanten und dem Finanz-
amt verhalten soll. Unterstellt, 
man könnte VN eine fehlsame 
Berufsausübung vorwerfen, so 
stellt sich doch auch die Fra-
ge nach der Verjährung für die 
Geltendmachung eines Scha-
densersatzanspruches. Han-
delt es sich um einen Verstoß 
oder um mehrere? Wann tritt 
Verjährung ein? Bestand Ver-
anlassung für den VN, die Ein-
tragung im Handelsregister zu 
überwachen? Wann hat der 
Mandant Kenntnis von einem 
Anspruch auf Schadensersatz 
beziehungsweise wann hätte 
er davon Kenntnis haben kön-
nen mit der Folge, dass zu die-

sem Zeitpunkt die Verjährung 
zu laufen beginnt? Auch „lan-
ge zurückliegende Sünden“ 
können also gleichwohl noch 
aktuell werden und sogar noch 
dazu führen, in Anspruch ge-
nommen zu werden. Liegen 
mehrere eigenständige Ver-
stöße vor, hat dies zur Folge, 
dass für jeden einzelnen Ver-
stoß, sofern dieser ein jeweils 
anderes Versicherungsjahr be-
trifft, die Versicherungssum-
me vollumfänglich zur Ver-
fügung steht. Handelt es sich 
aber nur um einen Verstoß 
und wird bei der Schadensbe-
rechnung auf einen Gesamtbe-
trag abgestellt, bleibt seitens 
des Versicherungsnehmers zu 
hoffen, dass die damals ver-
einbarte Versicherungssumme 
ausreichend ist.

Wenn der WP oder StB jetzt fest-
stellt, dass der EAV oder ein ande-
rer Aspekt der Organschaft mögli-
cherweise fehlerhaft ist, können 
wir nur anraten, sich sofort mit 
seiner Berufshaftpflichtversiche-
rung in Verbindung zu setzen, um 
mit dieser die weitere auch tak-
tisch sinnvolle Vorgehensweise 
abzustimmen.

Auf ihren Internet-Seiten informiert die WPK in der Rubrik „Neu auf WPK.de“ über neue Beiträge, 
Download-Angebote und andere Aktualisierungen.

Diese Übersicht stellt die WPK in einem monatlich erscheinenden Newsletter zur Verfügung.

Sie können den Newsletter unter k www.wpk.de durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse bestellen. 

Newsletter der WPKNewsletter der WPK
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Aus der Rechtsprechung

 Kammerrecht

Aufgabenbereich einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts/Öffentliche Äußerun-
gen einer Industrie- und Handelskammer

n Leitsätze des Gerichts
1. Die Aufgabe einer Industrie- und Handelskammer, 
das Gesamtinteresse ihrer Mitglieder wahrzunehmen, 
erstreckt sich auch auf Bereiche, bei denen Belange 
der gewerblichen Wirtschaft nur am Rande berührt 
sind (Bestätigung des Urteils vom 19. September 2000 
- BVerwG 1 C 29.99 – BVerwGE 112, 69).
2. Ein Sachverhalt berührt zumindest am Rande In-
teressen der gewerblichen Wirtschaft, wenn er nach-
vollziehbare Auswirkungen auf die Wirtschaft im 
Bezirk der Industrie- und Handelskammer hat. Äu-
ßerungen einer Industrie- und Handelskammer hier-
zu müssen das höchstmögliche Maß an Objektivität 
und die notwendige Sachlichkeit und Zurückhal-
tung wahren, sowie das durch Gesetz und Satzung 
vorgegebene Verfahren einhalten.
3. Das Gesamtinteresse der Kammermitglieder, das 
die Industrie- und Handelskammer wahrzunehmen 
hat, ist von der Vollversammlung der Industrie- und 
Handelskammer zu ermitteln.
BVerwG, Urteil vom 23.6.2010 – 8 C 20.09 

n Sachverhalt
Die klagende GmbH ist Mitglied in der beklagten In-
dustrie- und Handelskammer. Sie wendet sich ge-
gen Erklärungen und Stellungnahmen der Beklagten, 
weil diese damit ein allgemeinpolitisches Mandat 
für sich in Anspruch nehme.

Anfang September 2004 veröffentlichte die „Ar-
beitsgemeinschaft hessischer Industrie- und Han-
delskammern“ (im Folgenden: AG IHKn), in der 
auch die Beklagte Mitglied ist, das in einer Plen-
arversammlung der AG IHKn von den Präsidenten 

und den Hauptgeschäftsführern der Industrie- und 
Handelskammern verabschiedete Grundsatzpapier 
„Gewerbe- und Industriestandort Hessen“. Es rich-
tete sich nach dem Vorwort mit konkreten Forde-
rungen in sechs Handlungsfeldern, nämlich in der 
Bildungs- und Forschungspolitik, der Umwelt- und 
Energiepolitik, der Verkehrspolitik sowie der Raum-
ordnungs- und Planungspolitik, an die hessische 
Landesregierung; ihm war die sogenannte „Limbur-
ger Erklärung“ als thesenartige Zusammenfassung 
vorangestellt.

Der Beklagte wandte sich gegen diese „allgemein-
politischen Äußerungen“, die zudem ohne kammer-
interne Legitimation erfolgt seien und die „Bandbrei-
te der unterschiedlichen Interessen der in der IHK 
zwangsvereinigten Mitgliedsunternehmen“ nicht ab-
deckten, und forderte die Unterlassung jeder Akti-
vität und Finanzierung im Zusammenhang mit dem 
Grundsatzpapier sowie die Tilgung von Hinweisen 
auf die Beklagte.

Die nach Ablehnung des Begehrens erhobene Kla-
ge hat das Verwaltungsgericht abgewiesen. Der Ver-
waltungsgerichtshof das Urteil des Verwaltungsge-
richts abgeändert und festgestellt, dass die Abgabe 
eines Teils der Erklärungen rechtswidrig gewesen 
ist. Gegen das Urteil haben beide Parteien die vom 
Verwaltungsgerichtshof zugelassene Revision einge-
legt.

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Die Revision der Klägerin ist begründet, die der Be-
klagten unbegründet. 

Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht da-
von ausgegangen, dass die Beklagte sich zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 1 IHKG an 
der überregionalen Arbeitsgemeinschaft hessischer 
Industrie- und Handelskammern beteiligen und an 
der Erstellung und Veröffentlichung von Stellung-
nahmen dieser AG IHKn mitwirken durfte. Voraus-
setzung ist, dass sie damit das Gesamtinteresse der 
Mitglieder ihres Bezirks wahrnimmt und dass durch 

 Aus der Rechtsprechung 61WPK Magazin 4/2010



einen solchen Zusammenschluss die Kompetenzen 
der Beklagten nicht erweitert werden. 

Prüfungsmaßstab für den Schutz gegen die Inan-
spruchnahme als Mitglied einer Zwangskorporation 
ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts Art. 2 Abs. 1 GG. Die Klägerin 
hat als Pflichtmitglied der Beklagten einen Anspruch 
darauf, dass die Beklagte bei ihrer Tätigkeit die ihr 
gesetzlich gesetzten Grenzen einhält. 

Zwangsverbände sind nur zulässig, wenn sie öf-
fentlichen Aufgaben dienen und ihre Errichtung, ge-
messen an diesen Aufgaben, verhältnismäßig ist. Le-
gitime öffentliche Aufgaben sind solche, an deren 
Erfüllung ein gesteigertes Interesse der Gemeinschaft 
besteht, die aber weder allein im Wege privater Initi-
ative wirksam wahrgenommen werden können noch 
zu den im engeren Sinn staatlichen Aufgaben zäh-
len, die der Staat selbst durch seine Behörden wahr-
nehmen muss. Bei der Einschätzung, ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen, kommt dem Staat ein weites 
Ermessen zu. 

Ausgangspunkt der Prüfung, ob die Beklagte sich 
bei der Veröffentlichung des Grundsatzpapiers im 
Rahmen der ihr zugewiesenen Aufgaben gehalten 
hat, ist § 1 Abs. 1 IHKG. Danach haben die Kammern 
die Aufgabe, das Gesamtinteresse der ihnen zugehö-
rigen Gewerbetreibenden ihres Bezirks wahrzuneh-
men, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft 
zu wirken und dabei die wirtschaftlichen Interessen 
einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend 
und ausgleichend zu berücksichtigen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts lässt sich diese Aufgabe als auf den 
Kammerbezirk bezogene Vertretung der Interessen 
der gewerblichen Wirtschaft im weitesten Sinn um-
schreiben. Da sehr viele öffentliche und staatliche 
Aufgaben die gewerbliche Wirtschaft berühren, ist 
diese Aufgabe kaum exakt eingrenzbar. Selbst dort, 
wo Belange der gewerblichen Wirtschaft nur am 
Rande berührt sind, ist es den Industrie- und Han-
delskammern grundsätzlich gestattet, das durch sie 
repräsentierte Gesamtinteresse zur Geltung zu brin-
gen.

Die Grenze ist aber nicht erst dann überschrit-
ten, wenn Erklärungen ohne jeden wirtschaftlichen 
Bezug zum Gesamtinteresse der Kammermitglieder 
abgegeben werden. Es reicht zur Begründung der 
Kompetenz nicht aus, dass die Auswirkungen einer 
politischen Entscheidung in irgendeiner weiteren 
Konsequenz auch die Wirtschaft berühren können. 
Vielmehr werden nur dann Belange der gewerbli-
chen Wirtschaft wahrgenommen, wenn die Äuße-
rung der Industrie- und Handelskammer sich auf 

einen Sachverhalt bezieht, der nachvollziehbare 
Auswirkungen auf die Wirtschaft im Bezirk der In-
dustrie- und Handelskammer hat. Ergeben sich diese 
nachvollziehbaren Auswirkungen nicht unmittelbar 
aus der Äußerung selbst, können sie sich auch aus 
ihrer Begründung oder ihrem textlichen Zusammen-
hang ergeben. 

Ist thematisch der Kompetenzbereich der Indust-
rie- und Handelskammer eröffnet, und damit die Fra-
ge, ob sie sich zu einem bestimmten Sachverhalt äu-
ßern darf, bejaht, ist bei der Form, die sie dabei zu 
wahren hat, sozusagen dem „Wie“ der Äußerung, zu 
beachten, dass die Industrie- und Handelskammern 
als öffentlich-rechtliche Körperschaften öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen. Daraus ergibt sich eine ge-
nerelle Beschränkung ihrer Tätigkeit im Vergleich zu 
Interessenverbänden und politischen Parteien. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
stellt auch die den Industrie- und Handelskammern 
übertragene Aufgabe der Vertretung der gewerbli-
chen Wirtschaft gegenüber dem Staat keine reine 
Interessenvertretung dar. Sie müssen stets auf das 
Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft ausge-
richtet sein und dürfen die wirtschaftlichen Interes-
sen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe lediglich 
abwägend und ausgleichend berücksichtigen. Es ist 
ihnen die gesetzliche Verantwortung dafür auferlegt, 
dass sie im Rahmen ihrer Aufgabe, die gewerbliche 
Wirtschaft im Ganzen zu fördern, als öffentlich-recht-
liche Selbstverwaltungskörperschaft das höchstmög-
liche Maß an Objektivität walten lassen.

Das setzt voraus, dass die Äußerungen der Indust-
rie- und Handelskammern sachlich sind und die not-
wendige Zurückhaltung wahren. Damit sind nicht 
nur Anforderungen an die Formulierung gestellt, was 
polemisch überspitzte oder auf emotionalisierte Kon-
fliktaustragung angelegte Aussagen ausschließt; die 
notwendige Objektivität verlangt auch eine Argumen-
tation mit sachbezogenen Kriterien und gegebenen-
falls die Darstellung von Minderheitenpositionen. Da 
das Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft Be-
zugspunkt der Aufgabenwahrnehmung ist und dies 
eine Abwägung der wirtschaftlichen Interessen der 
einzelnen Gewerbezweige erfordert, muss eine Äuße-
rung, die zu besonders umstrittenen Themen erfolgt, 
auch diese Abwägung erkennen lassen.

Dieses von den Industrie- und Handelskammern 
gemäß § 1 Abs. 1 IHKG wahrzunehmende Gesamtin-
teresse ihrer Mitglieder muss unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Interessen einzelner Gewerbe-
zweige oder Betriebe abwägend und ausgleichend 
ermittelt werden. Es ist ein gewichtetes Ergebnis und 
damit weder eine Summe oder Potenzierung der Ein-
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 Berufsrecht

Verweis mit 5.000 ¤ Geldbuße wegen  
Verstoßes gegen die Pflichten eines  
Treuhänders

n Leitsatz der Redaktion
Ein Steuerberater, der von einer Erbengemeinschaft 
mit einer Nachlassabwicklung betraut wird, über-
nimmt die Pflichten eines Treuhänders und hat sich 
jeder Verquickung des Treuhandvermögens mit sei-
nen persönlichen, wirtschaftlichen Interessen zu 
enthalten. Die Annahme eines Darlehens aus der 
Erbmasse stellt daher einen massiven Verstoß gegen 
Berufspflichten des Steuerberaters dar. 
LG Kiel, Urteil vom 26.10.2009 – 29 StL 4/09 

n Sachverhalt
Die angeschuldigte Steuerberaterin stand über etwa 
30 Jahre in einer engen persönlichen Beziehung zu 
der inzwischen verstorbenen Frau M. Im Jahr 2003 
beerbte Frau M. ihren Neffen zur Hälfte des Nachlas-
ses. Weitere Miterben waren die Cousins des Erblas-
sers im Umfang von jeweils einem Viertel. Auf Bitten 
von Frau M. hatte die Angeschuldigte ihre Vermö-
gensangelegenheiten und auch die Abwicklung des 
Nachlasses übernommen. 

Im Juli 2003 schloss sie mit Frau M. einen Dar-
lehensvertrag, nachdem ihr von Frau M. ein Darle-
hen bei achtprozentiger Verzinsung ohne Sicherhei-
ten ausgezahlt werden sollte. In der Folgezeit erfuhr 
die Steuerberaterin, dass die Auszahlung der Darle-
henssumme nur aus dem Nachlass der Verstorbenen 
möglich sein würde. Gleichwohl übernahm sie auf-
grund mündlicher Vereinbarung mit weiteren Miter-
ben auch für diese die Verwaltung des Nachlasses, so 
dass sie nunmehr für die gesamte Erbengemeinschaft 
tätig war. Von allen drei Miterben ließ sie sich eine 
Zahlungsanweisung an ein Geldinstitut unterzeich-
nen, aufgrund der sie daraufhin 145.000 ¤ aus dem 

zelinteressen noch ihr kleinster gemeinsamer Nen-
ner.

Erklärungen und Stellungnahmen der IHK sind 
zudem nur dann zulässig, wenn sie unter Einhaltung 
des dafür vorgesehenen Verfahrens zustande gekom-
men sind.

Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

Nachlass erlangte. Den Erhalt dieses Betrages doku-
mentierte sie sodann in einem zweiten Darlehensver-
trag aus dem Jahr 2004. Danach sollte das Darlehen, 
das nach wie vor unbesichert war, eine Laufzeit von 
zehn Jahren haben. Diesen zweiten Darlehensvertrag 
unterzeichnete ebenfalls außer der Angeschuldigten 
nur Frau M. 

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Durch ihr Verhalten hat die Angeschuldigte gegen § 
57 StBerG verstoßen. Nach dieser Vorschrift hat sie 
ihren Beruf unabhängig, eigenverantwortlich und ge-
wissenhaft auszuüben. Dieses Gebot hat sie massiv 
verletzt. Durch die Annahme des Darlehens hat sie 
bewusst und zielgerichtet ihr Vermögen mit demje-
nigen der Erbengemeinschaft vermengt, das sie als 
Steuerberaterin auseinanderzusetzen hatte. 

Ein Steuerberater, der von einer Erbengemein-
schaft zur Nachlassabwicklung bestellt wird, über-
nimmt die Pflichten eines Treuhänders und hat sich 
jeder Verquickung des Treuhandvermögens mit sei-
nen persönlichen, wirtschaftlichen Interessen zu ent-
halten. Dies ist eine elementare Regel, deren Verlet-
zung das Ansehen des Berufsstandes in hohem Maße 
beeinträchtigt. Hier kommt hinzu, dass die Ange-
schuldigte sich das aus der Erbmasse stammende Dar-
lehen nicht einmal von allen drei Miterben, sondern 
lediglich von der verstorbenen Frau M. hat gewäh-
ren lassen. Keinen der beiden Darlehensverträge ha-
ben die beiden Miterben mit unterzeichnet. Aufgrund 
dessen hat die Angeschuldigte zusätzlich eine Inter-
essenkollision zwischen den drei Miterben bewirkt. 
Denn es ist nicht ersichtlich, dass diese ihrerseits ein 
Interesse an einer Darlehensgewährung aus dem Erb-
anteil der Verstorbenen hätten haben können.

Nach § 90 StBerG war gegen die Angeschuldigte 
ein Verweis auszusprechen und eine Geldbuße fest-
zusetzen. Bei deren Höhe, die bis zu 50.000 ¤ betra-
gen kann, hat sich die Kammer zugunsten der Ange-
schuldigten daran orientiert, dass sie ihren Beruf seit 
Jahrzehnten beanstandungsfrei ausgeübt hat. Darü-
ber hinaus hat sie in der Hauptverhandlung eine ge-
wisse Einsicht gezeigt. Andererseits konnte nicht un-
beachtet bleiben, dass die wirtschaftliche Dimension 
des Vorganges erheblich und der Verstoß gegen ihre 
berufsrechtlichen Pflichten krass und gravierend ist. 
Unter Abwägung aller für und gegen die Angeschul-
digte sprechenden Umstände hat die Kammer auf 
eine Geldbuße in Höhe von 5.000 ¤ erkannt.

Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter
k www.wpk.de/magazin/4-2010/
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In einer Vielzahl von Fällen haben Betreiber privater Geld-
spielautomaten ihre steuerlichen Berater auf Ersatz der we-
gen Gemeinschaftswidrigkeit zu Unrecht gezahlten Umsatz-
steuern in Anspruch genommen. Der BGH hat nun im Urteil 
vom 23.9.2010 – IX ZR 26/09 entschieden, dass der Berater 
den Mandanten auf eine etwaige Gemeinschaftswidrigkeit 
der Besteuerung erst hinzuweisen braucht, sobald der BFH 
dahin lautende Bedenken in einer Entscheidung, die dem 
Berater bekannt sein muss, äußert.

Die beklagte WPG/StBG gab für den Kläger für die Jahre 
1995 bis 2000 USt-Jahreserklärungen ab, in denen die Um-
sätze aus dem Betrieb von Geldspielautomaten in Spielhal-
len und Gaststätten entsprechend der damaligen deutschen 
Gesetzeslage als umsatzsteuerpflichtig angesetzt waren. Die 
Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 9 lit. b UStG a. F. erfasste 
lediglich Umsätze der zugelassenen öffentlichen Spielban-
ken. Mit Urteil vom 17.2.2005 – C 453/02 (Linneweber) hat 
der EuGH entschieden, dass die Privilegierung von Um-
sätzen aus zugelassenen öffentlichen Spielbanken nicht 
richtlinienkonform ist und der Betreiber von Glücksspiel-
geräten, der nicht Spielbankbetreiber ist, sich unmittelbar 
auf Art. 13 Teil B lit. f der Richtlinie 77/388/EWG berufen 
kann. Der BFH hatte zuvor mit Beschluss vom 30.11.2000 
die Vollziehung der Umsatzsteuerbescheide ausgesetzt. Im 
weiteren Verfahrensgang legte der BFH mit Beschluss vom 
6.11.2002 die Frage der möglichen Gemeinschaftswidrigkeit 
dem EuGH vor.

Der BGH hat die Abgabe der USt-Erklärungen nicht als 
pflichtwidrig angesehen. Der Berater dürfe auf die Verfas-
sungsmäßigkeit der Steuergesetze vertrauen, solange keine 
Vorlage eines Finanzgerichts an das Bundesverfassungsge-
richt veröffentlicht ist oder sich ein gleich starker Hinweis 
auf die Verfassungswidrigkeit der Besteuerung aus anderen 
Umständen ergibt. Diese Grundsätze seien hinsichtlich der 
Gemeinschaftswidrigkeit einer Steuernorm entsprechend an-
zuwenden. Die Beklagte hatte die letzte Umsatzsteuerjahres-
erklärung am 12.4.2002 eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt 
musste ihr die Möglichkeit einer Gemeinschaftswidrigkeit 
des § 4 Nr. 9 lit. b UStG nicht bekannt sein. Die Nichtbe-
rücksichtigung des BFH-Beschlusses vom 30.11.2000 im 
AdV-Verfahren Linneweber bedeute keinen Beratungsfehler. 
Dieser Beschluss wurde lediglich in BFH/NV sowie in den 
Zeitschriften „StuB“, „BFH-PR“ und „D-spezial“ veröffent-
licht. Der rechtliche Berater muss jedoch nur über die in den 
amtlichen Sammlungen und in den einschlägigen allgemei-
nen Fachzeitschriften – zu denen er die genannten nicht zählt 
– veröffentlichten Entscheidungen der obersten Bundesge-
richte orientiert sein. Der BGH lässt im Übrigen offen, welche 

Gemeinschaftswidrige Umsatzsteuer

n Leitsätze der Redaktion
1. Das in der WPO normierte Verfahren der 
anlassunabhängigen Sonderuntersuchun-
gen basiert auf einer mit höherrangigem 
Recht konformen Rechtsgrundlage. 
2. Das in der Verfahrensordnung der an-
lassunabhängigen Sonderuntersuchungen 
niedergelegte kombinierte Verfahren aus 
bewusster, insbesondere ri si ko ori en tierter 
Auswahl und statistischer Zufallsauswahl 
der zu untersuchenden Praxen ist sachge-
recht und genügt den rechtlichen Anforde-
rungen.
3. Die Kommission für Qualitätskontrolle 
kann aufgrund der Ergebnisse der anlas-
sunabhängigen Sonderuntersuchung eine 
Sonderprüfung anordnen. 
VG Berlin, Urteil vom 17.9.2010 – 
VG 16 K 246.09 (n. rkr.) 

n Sachverhalt
Die Wirtschaftsprüferkammer hatte bei ei-
nem in Einzelpraxis tätigen Berufsangehö-
rigen im Jahr 2008 eine anlassunabhängi-
ge Sonderuntersuchung durchgeführt und 
diese aufgrund diverser Verstöße gegen 
Regelungen zur Dokumentation der Prü-
fungsdurchführung bei der untersuchten 
Abschlussprüfung mit einer belehrenden 
Schlussfeststellung beendet. Die durch die 
Vorstandsabteilung „Berufsaufsicht“ über 
diese Beanstandungen informierte Kom-
mission für Qualitätskontrolle ordnete dar-
aufhin eine Sonderprüfung an. 

Der Berufsangehörige klagt vor dem VG 
Berlin und beantragt in der mündlichen 
Verhandlung, 
1.  festzustellen, dass die Anordnung der 

anlassunabhängigen Sonderuntersu-
chung einschließlich der entsprechen-
den Konkretisierungen der Mitwir-
kungspflichten rechtswidrig war,

2.  die Schlussfeststellung aufzuheben 
und

3.  die aufgrund der Ergebnisse der anlas-
sunabhängigen Sonderuntersuchung 

 Berufsrecht

Durchführung einer anlassunab-
hängigen Sonderuntersuchung
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Periodika zu den einschlägigen allgemeinen Fachzeitschrif-
ten zu rechnen sind, weist aber auf einen möglichen Wandel 
in der Berufspraxis hin: „Ob bei einer fortschreitenden, einen 
einfachen, raschen und kostengünstigen Zugriff gestattenden 
Informationstechnologie in Zukunft strengere Anforderun-
gen an die Kenntnis höchstrichterlicher Entscheidungen zu 
stellen sind, kann vorliegend offen bleiben.“ Da derzeit keine 
Verpflichtung zu einer ausnahmslosen Kenntnis der höchst-
richterlichen Rechtsprechung bestehe, könne von dem Be-
rater die vollständige Auswertung der Zeitschrift BFH/NV 
grundsätzlich nicht gefordert werden.

Der BGH nimmt jedoch eine Haftung der Beklagten für 
die Jahre 1997 bis 2000 an, da die Beklagte es versäumt habe, 
vor Ablauf der Festsetzungsfrist auf den Vorlagebeschluss 
des BFH vom 6.11.2002 zu reagieren. Dieser Beschluss war 
etwa in DStRE 2003, 179 veröffentlicht, so dass spätestens 
im Frühjahr 2003 die Beklagte Kenntnis von dem Beschluss 
hätte nehmen müssen. Für das Jahr 1997 trat Festsetzungs-
verjährung am 31.12.2003 ein. Für die Beklagte bestand – 
anders als für die Jahre 1995 und 1996 – „ohne weiteres 
die Möglichkeit, im Interesse des Klägers eine Neufestset-
zung zu beantragen.“ Die dem Grunde nach angenommenen 
Schadenersatzansprüche seien nicht verjährt. Zwar begin-
ne die Verjährung des noch anwendbaren § 68 StBerG bei 
der Selbstveranlagung regelmäßig mit der Einreichung der 
Steueranmeldung. Das könne aber nicht gelten, wenn das 
pflichtwidrige Verhalten des StB erst nach Erlass des Steuer-
bescheids einsetze. Bestehe die Pflichtverletzung darin, dass 
der gebotene Rechtsbehelf gegen den Bescheid nicht einge-
legt werde, so entstehe der Schaden in dem Augenblick, in 
dem der Steuerpflichtige von sich aus nicht mehr durch ei-
nen Rechtsbehelf die Abänderung des Steuerbescheids er-
wirken könne, hier also mit Eintritt der Festsetzungsverjäh-
rung.

Der BGH liegt damit auf einer Linie mit dem Urteil des 
OLG Stuttgart vom 15.12.2009 –12 U 110/09. Dort scheiter-
te die Klage daran, dass die Vorlageentscheidung des BFH 
vom 6.11.2002 erst nach Mandatsbeendigung ergangen war. 
Eine Pflicht, den ehemaligen Mandanten zu unterrichten, sah 
das OLG als zu weitgehend an. Aktuell bleibt die Frage, wel-
che der vielen Publikationen von dem Berater auszuwerten 
sind, gerade hinsichtlich der zunehmenden elektronischen 
Verbreitung. Nimmt der Berater Kenntnis von einer Ände-
rung der Rechtslage, wird er nach dem Urteil des BGH seine 
Mandate daraufhin überprüfen müssen, ob Handlungsbedarf 
besteht. Sofern eine solche Änderung zum Jahresende pub-
liziert wird, kann im Hinblick auf eine eintretende Festset-
zungsverjährung eine erhebliche Drucksituation entstehen.

Mitgeteilt von der Versicherungsstelle Wiesbaden, Versicherergemeinschaft für das 
wirtschaftliche Prüfungs- und Treuhandwesen

durch die Kommission für Qualitäts-
kontrolle erfolgte Anordnung der Son-
derprüfung aufzuheben.

Das VG Berlin wies die Klage ab. Das Urteil 
ist nicht rechtskräftig.

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Zu 1.
Eine isolierte gerichtliche Überprüfung der 
Einleitung einer anlassunabhängigen Son-
deruntersuchung ist verfahrensrechtlich 
nicht zulässig, da es sich bei dieser man-
gels Regelungscharakter nicht um einen 
Verwaltungsakt handelt. Vielmehr stellt 
eine solche lediglich eine behördeninterne 
Verfahrenshandlung dar. 

Regelungsgehalt entfalten erst die mit 
der Untersuchungsanordnung vorgenom-
menen Konkretisierungen der gesetzlichen 
Mitwirkungspflichten, nämlich die Auffor-
derung zur Abgabe bestimmter Angaben 
und die Aufforderung zur Vorlage diverser 
Unterlagen. Im Rahmen der gerichtlichen 
Überprüfung dieser wird inzident geprüft, 
ob die Einleitung und Durchführung einer 
anlassunabhängigen Sonderuntersuchung 
rechtmäßig war. 

Eine solche Inzidentprüfung ergibt, 
dass das Verfahren der anlassunabhängi-
gen Sonderuntersuchungen auf einer mit 
höherrangigem Recht konformen Rechts-
grundlage, nämlich § 61 a S. 2 Nr. 2 i. V. m. 
§ 62 b Abs. 1 WPO, basiert und in rechtmä-
ßiger Art und Weise eingeleitet wurde. 

Nach der Abschlussprüferrichtlinie 
muss die öffentliche Aufsicht über den Be-
rufsstand in der Hand von Nichtberufs-
ausübenden liegen. Die Ausgestaltung der 
deutschen Aufsicht genügt diesen Anfor-
derungen, da rechtlich derzeit nicht erfor-
derlich ist, dass die Wirtschaftsprüferkam-
mer mit Nichtberufsausübenden besetzt 
ist. Vielmehr ist ausreichend, dass die – 
die Wirtschaftsprüferkammer in dem in 
§ 66 a Abs. 1 S. 1 WPO umschriebenen Be-
reich beaufsichtigende – Abschlussprüfer-
aufsichtskommission mit Nichtberufsaus-
übenden besetzt ist und die nach der WPO 
vorgesehenen Befugnisse hat. 

Des Weiteren ist die Auswahl der Pra-
xis des Klägers nicht zu beanstanden, da 
die Entscheidung über die Auswahl der in 
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dem Jahr zu untersuchenden Praxen auf sachgerech-
te Art und Weise und frei von Willkür erfolgt ist. Das 
in der Verfahrensordnung der anlassunabhängigen 
Sonderuntersuchungen niedergelegte kombinierte 
Verfahren aus bewusster, insbesondere risikoorien-
tierter Auswahl und statistischer Zufallsauswahl der 
zu untersuchenden Praxen ist sachgerecht und ge-
nügt den rechtlichen Anforderungen. 
Zu 2.
Auch die gegen die belehrende Schlussfeststellung 
erhobene Klage ist unbegründet, da die Schlussfest-
stellung auf einer ausreichenden Rechtsgrundlage 
beruht und die Voraussetzungen dieser erfüllt sind. 

Da mit der Schlussfeststellung abschließend und 
mit bindender Wirkung (beispielsweise für die Kom-
mission für Qualitätskontrolle) festgestellt wird, ob 
ein Verstoß gegen Berufspflichten vorliegt, kommt 
der Schlussfeststellung Regelungsgehalt zu mit der 
Folge, dass es sich bei ihr um einen feststellenden 
Verwaltungsakt handelt. Ferner sprechen Wortlaut, 
Übermittlungsform (Übersendung gegen Empfangs-
bekenntnis) und das vorherige Verwaltungsverfah-
ren (Anhörung in Form der Bitte um Stellungnahme 
zu den vorläufigen Feststellungen) für die Annahme 
eines Verwaltungsaktes.

Es besteht in der WPO zwar keine (ausdrückli-
che) Rechtsgrundlage für die Schlussfeststellung, 
eine solche ist nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts für feststellende Verwaltungs-
akte aber auch nicht erforderlich. Vielmehr genügt 
eine Grundlage, die im Wege der Auslegung ermittelt 
wird. Nach dem Regelungsgefüge zur anlassunab-
hängigen Sonderuntersuchung soll durch die dafür 
zuständige Abteilung der Wirtschaftsprüferkammer 
(Vorstandsabteilung Berufsaufsicht) festgestellt wer-
den, ob ein Verstoß gegen Berufspflichten vorliegt, 
bevor diese und andere Abteilungen der Wirtschafts-
prüferkammer entsprechende Konsequenzen ziehen. 
Die Grundlagenfeststellung hierzu ist also durch die 
eindeutig gesetzlich geregelten Möglichkeiten von 
Folgemaßnahmen legitimiert.
Zu 3. 
Auch die aufgrund der Ergebnisse der anlassunab-
hängigen Sonderuntersuchung durch die Kommis-
sion für Qualitätskontrolle angeordnete Sonderprü-
fung ist rechtmäßig erfolgt und verletzt den Kläger 
nicht in seinen Rechten.

Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

n Leitsatz des Gerichts
Eine mit eingescannter Unterschrift des Prozess-
bevollmächtigten durch Telefax eingelegte Klage 
entspricht jedenfalls dann den Schriftformanfor-
derungen des § 64 Abs. 1 FGO, wenn sie von dem 
Bevollmächtigten an einen Dritten mit der tatsäch-
lich ausgeführten Weisung gemailt wird, sie auszu-
drucken und per Telefax an das Gericht zu senden.
BFH, Urteil vom 22.6.2010 – VIII R 38/08

n Sachverhalt
Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) wendet sich 
gegen Einkommensteueränderungsbescheide für die 
Jahre 1991 und 1992, mit denen insbesondere seine 
vom Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt – 
FA) geschätzten Einkünfte aus Kapitalvermögen der 
Besteuerung unterworfen wurden. Die dagegen ein-
gelegten Einsprüche wies das FA mit Einspruchsent-
scheidungen als unbegründet zurück.

Dagegen hat der Kläger Klage erhoben und nach den 
Feststellungen des Finanzgerichts (FG) in der mündli-
chen Verhandlung erklärt, dass die Klageschrift durch 
seinen früheren Berater erstellt, per Mail an einen 
Mitarbeiter des Beraters mit der eingescannten Unter-
schrift des Beraters übermittelt, von dem Mitarbeiter 
ausgedruckt und sodann per Fax – innerhalb der Kla-
gefrist – an das Gericht übersandt wurde.

Das FG wies die Klage als unzulässig ab, weil die 
per Fax übermittelte Klageschrift wegen der nur ein-
gescannten Unterschrift des früheren Beraters nicht 
über die nach § 64 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
erforderliche Schriftform verfüge. Mit der Revision 
rügt der Kläger die Verletzung des § 64 FGO.

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Die Revision ist begründet. Zu Unrecht hat das FG 
die fristgerecht bei Gericht eingegangene Klage mit 
der Begründung als unzulässig angesehen, sie weise 
eine nur eingescannte Unterschrift des früheren Klä-
gervertreters auf.

Nach ständiger Rechtsprechung soll die Schrift-
form gewährleisten, dass der Inhalt der Erklärung 
und die erklärende Person hinreichend zuverlässig 
festgestellt werden können. Des Weiteren soll das 
Gebot einer Unterschrift des Erklärenden sicherstel-

 Für die Praxis

Wirksamkeit einer Klageerhebung mit 
eingescannter Unterschrift des Prozess-
bevollmächtigten
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Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

len, dass das Schriftstück keinen Entwurf betrifft, 
sondern mit Wissen und Wollen des Erklärenden an 
das Gericht gesandt wurde.

Dieses Unterschriftserfordernis ist gewahrt, wenn 
ein Rechtsbehelf oder ein anderer sogenannter be-
stimmender Schriftsatz nach Maßgabe des § 126 
Abs. 1 BGB von dem Rechtsbehelfsführer/Verfasser 
oder seinem jeweiligen Verfahrensbevollmächtigten 
und mit einer solchen Unterschrift vor Ablauf der 
Klagefrist bei Gericht vorgelegt wurde.

 Diese Anforderungen, auch hinsichtlich der ei-
genhändigen Unterschrift, gelten grundsätzlich glei-
chermaßen für bestimmende Schriftsätze, die dem 
Gericht per Telefax übermittelt werden.

Dem Unterschriftserfordernis genügt allerdings 
bei Schriftsätzen von Behörden, Körperschaften oder 
Anstalten des öffentlichen Rechts eine maschinen-
schriftliche Unterzeichnung mit handschriftlichem 
Beglaubigungsvermerk auch ohne Dienstsiegel. Dar-
über hinaus bedarf es nach ständiger Rechtsprechung 
keiner eigenhändigen Unterschrift, wenn der jeweili-
ge bestimmende Schriftsatz durch Telegramm, Fern-
schreiber, Telebrief, Telekopie oder Bildschirmtext-
mitteilung übermittelt wird

Auch die Übermittlung der Klageschrift per Com-
puterfax ist ohne Unterschrift wirksam, weil bei die-
ser Form auf der Seite des Absenders kein körper-
liches Schriftstück existiert. Infolgedessen genügt 
es für die Wirksamkeit einer derart erhobenen Kla-
ge, dass sich aus dem Schriftsatz selbst oder den Be-
gleitumständen die Urheberschaft und der Wille, das 
Schriftstück in den Verkehr zu bringen, hinreichend 
sicher ergeben.

Wird die Klage – wie im Streitfall – per Telefax er-
hoben, muss sie allerdings grundsätzlich eigenhändig 
unterschrieben sein. Das Fehlen der Unterschrift ist 
indessen unschädlich, wenn das Telefaxformblatt un-
terschrieben ist, mit der Klageschrift eine Einheit bil-
det, die Person des Absenders vollständig bezeichnet 
und kein Zweifel daran besteht, dass die Kopiervorla-
ge ordnungsgemäß eigenhändig unterzeichnet wurde.

Die Auffassung der Vorinstanz, das Schriftformer-
fordernis nach § 64 FGO sei im Streitfall durch den 
per Telefax übersandten Schriftsatz mit eingescann-
ter Unterschrift nicht gewahrt, teilt der Senat nicht.

Geht man nämlich von der Richtigkeit des unter 
Beweis gestellten und vom FG nicht in Zweifel ge-
zogenen Klagevortrags aus, dass der frühere Berater 
des Klägers den Klageschriftsatz mit der eingescann-
ten Unterschrift gefertigt und einem seiner Mitarbeiter 
zur (tatsächlich erfolgten) Übersendung an das Gericht 
übermittelt hat, erfüllt die innerhalb der Klagefrist bei 
Gericht per Fax eingegangene Klageschrift mit der ein-

gescannten Unterschrift des früheren Klägervertreters 
das Schriftformerfordernis nach § 64 FGO.

Es muss nämlich nach dem ausschließlichen 
Zweck des Schriftlichkeitsgebots, zuverlässig den Er-
klärungsinhalt sowie die erklärende Person und ih-
ren unbedingten Willen zur Absendung feststellen zu 
können, schon dann als die Schriftform wahrend an-
gesehen werden, wenn der abgegebenen Prozesserklä-
rung – wie hier – nach den Gesamtumständen aus der 
maßgeblichen Sicht des Gerichts deren Inhalt sowie 
der Erklärende und dessen unbedingter Erklärungs-
wille zu entnehmen sind. Ein darüber hinausgehender 
Zweck kommt dem Schriftformerfordernis ebenso wie 
anderen Verfahrensvorschriften nämlich nicht zu.

Wenn die Klageschrift entsprechend dem unter 
Beweis gestellten, aber vom Gericht ersichtlich nicht 
für beweisbedürftig gehaltenen Vortrag des Klägers 
tatsächlich
• durch den früheren Berater erstellt,
• von dessen Mitarbeiter ausgedruckt und sodann
• weisungsgemäß per Fax – innerhalb der Klagefrist 

– an das Gericht übersandt wurde,
die Rechtsauffassung der Vorinstanz, nur wegen der 
eingescannten Unterschrift sei die Klage nicht form-
gerecht eingelegt worden, mit der BFH-Rechtspre-
chung zu § 64 FGO unvereinbar.

Dem Zweck des § 64 Abs. 1 FGO kann auch auf 
andere Weise entsprochen werden als durch eigen-
händige Unterzeichnung des maßgebenden Schrift-
stückes durch den Verfasser. So kann sich selbst 
aus einem nicht unterschriebenen bestimmenden 
Schriftsatz in Verbindung mit weiteren Unterlagen 
oder Umständen die Urheberschaft und der Wille, 
das Schreiben in den Rechtsverkehr zu bringen, hin-
reichend sicher ergeben.

Danach kann im Streitfall die Wirksamkeit der 
Klageerhebung nicht verneint werden, weil sie zum 
einen den Erklärungsinhalt sowie die erklärende Per-
son ausweist und zum anderen ihre Absendung auf-
grund der in der mündlichen Verhandlung erklärten 
Umstände ersichtlich auf dem unbedingten Willen 
des früheren Klägervertreters beruhte.

Bei dieser Sach- und Rechtslage kann dahinste-
hen, ob die Grundsätze der Entscheidung des GmS-
OGB, MDR 2000, 1089, zur Formwirksamkeit bestim-
mender Schriftsätze mit eingescannter Unterschrift 
unabhängig von dem jeweils gewählten Übersen-
dungsweg (Briefpost, Telefax etc.) oder aber nur für 
sogenannte Computerfaxe gelten.
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n Leitsatz des Gerichts
Ein sachverständiges Aufsichtsratsmitglied im Sin-
ne von § 100 Abs. 5 AktG muss zwar fachlich in der 
Lage sein, die vom Vorstand gegebenen Informatio-
nen kritisch zu hinterfragen, hierzu ist es aber nicht 
erforderlich, dass er seine Kenntnisse in Rechnungs-
legung oder Abschlussprüfung durch eine schwer-
punktmäßige Tätigkeit in einem dieser Bereiche er-
langt haben muss.
OLG München, Beschluss vom 28.4.2010 – 
23 U 5517/09

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Nach § 100 Abs. 5 AktG muss bei Gesellschaften im 
Sinne des § 264 b HGB mindestens ein unabhängi-
ges Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand 
auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschluss-
prüfung verfügen. Hinsichtlich des erforderlichen 
Sachverstandes ist § 100 Abs. 5 AktG lediglich zu 
entnehmen, dass dieser auf den Gebieten der Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung vorhanden sein 
muss. Auf welche Weise dieser erworben worden ist 
oder wie dieser nachzuweisen ist, ist im Gesetz nicht 
näher geregelt. Auch Art. 41 der Richtlinie 2000/43/
EG (Abschlussprüferrichtlinie), auf dem § 100 Abs. 5 
AktG beruht, enthält hierzu keine weiteren Hinwei-
se. Die Frage, welche Anforderungen an den nachzu-
weisenden Sachverstand zu stellen sind, ist daher im 
Wege der Auslegung vorrangig nach dem Zweck der 
Vorschrift zu ermitteln. Maßgebend sind die Erwä-
gungsgründe der Richtlinie 2006/43/EG.

Nach Ziffer 24 dieser Erwägungsgründe sollen 
die Prüfungsausschüsse und ein wirksames inter-
nes Kontrollsystem dazu beitragen, finanzielle und 
betriebliche Risiken sowie das Risiko von Vorschrif-
tenverstößen auf ein Mindestmaß zu begrenzen und 
die Qualität der Rechnungslegung zu verbessern. 
Hieran anschließend besteht nach Art. 41 Abs. 2 
der Richtlinie die Aufgabe des Prüfungsausschusses 
uner anderem darin, den Rechnungslegungsprozess, 
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, ge-
gebenenfalls des internen Revisionssystems, des Ri-
sikomanagementssystems des Unternehmens sowie 

 Für die Praxis

Umfang der Kenntnisse eines sachver-
ständigen Aufsichtsratsmitgliedes  
(§ 105 Abs. 5 AktG) auf den Gebieten der 
Rechnungs legung oder Abschlussprüfung

die Abschlussprüfung des Jahres- und des konsoli-
dierten Abschlusses zu überwachen und die Unab-
hängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungs-
gesellschaft, insbesondere die von diesen für das 
geprüfte Unternehmen erbrachten zusätzlichen Leis-
tungen, zu überprüfen und zu überwachen.

Nach Art. 41 Abs. 4 hat der Abschlussprüfer oder 
die Prüfungsgesellschaft den Prüfungsausschuss 
über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung ge-
wonnen Erkenntnisse, insbesondere über wesentli-
che Schwächen bei der internen Kontrolle des Rech-
nungslegungsprozesses, zu berichten.

Dementsprechend besteht nach § 107 Abs. 3 
Satz 2 AktG die Aufgabe des Prüfungsausschusses 
in der Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, 
des Risikomanagements des Teams und des internen 
Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung, hier  
insbesondere der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich er-
brachten Leistungen.

An diesen zu leistenden Aufgaben ist zu messen, 
welche Anforderungen an den Sachverstand nach 
§ 100 Abs. 5 AktG zu stellen sind. Auch bei der bis-
herigen Rechtslage wurde in der Literatur für die be-
stehenden Prüfungsausschüsse darauf hingewiesen, 
dass nach dem Corporate Governance Kodex bereits 
jedes Aufsichtsratsmitglied über eine hinreichen-
de „financial literacy“, das heißt über Kenntnisse in 
und Verständnis für Fragen der Rechnungslegung 
und interner Kontrollverfahren, verfügen müsse und 
daher ein Mitglied zumindest ein „financial expert“ 
sein müsse, das heißt darüber hinaus in diesen Be-
reichen besondere Erfahrungen aus einer beruflichen 
Tätigkeit besitzen müss.

Dies hat seinen Niederschlag in Ziffer 5.3.2 des 
DCGK gefunden. Danach soll der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses über besondere Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungs-
legungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren 
verfügen. § 100 Abs. 5 AktG bleibt jedoch hinter Zif-
fer 5.3.2 DCGK zurück. Zwar dürfte die Formulie-
rung „besondere Kenntnisse und Erfahrungen“ in 
Ziffer 5.3.2 des DCGK im selben Sinne zu verstehen 
sein, wie „Sachverstand“ nach § 100 Abs. 5 AktG. 
Nach der gesetzlichen Regelung ist es aber ausrei-
chend, wenn das sachverständige Mitglied des Auf-
sichtsrats entweder auf dem Gebiet der Rechnungsle-
gung oder der Abschlussprüfung über entsprechende 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügt.

Diese Kenntnisse und Erfahrungen liegen keines-
wegs nur dann vor, wenn das sachverständige Mit-
glied des Aufsichtsrats über die einem Abschluss-
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prüfer äquivalente Berufsausbildung und Erfahrung 
verfügt. Für eine solche Auslegung ist weder der 
Richtlinie noch § 105 Abs. 5 AktG etwas zu entneh-
men. Auch ohne entsprechenden Abschluss können 
sich daher zum Beispiel Finanzvorstände, leitende 
Angestellte aus dem Rechnungswesen und Control-
ling die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
erworben haben.

Auch wenn man der Auffassung folgt, dass das 
sachverständige Mitglied des Aufsichtsrats im Stande 
sein muss, die allfälligen Fragen auf Augenhöhe mit 
dem Abschlussprüfer und dem Finanzvorstand zu be-
sprechen, so folgt hieraus nicht, dass es zwangsläufig 
über dieselbe berufliche Qualifikation wie dieser verfü-
gen muss. Eine Pflicht, im Rahmen der Überwachung 
der Systeme eigene Untersuchungen durchzuführen, 
oder von Sachverständigen durchführen zu lassen, 
trifft den Aufsichtsrat grundsätzlich nicht. Eine eige-
ne Untersuchungspflicht des Aufsichtsrats kann sich 
aber dann ergeben, wenn er Zweifel an der Verläss-
lichkeit des Vorstands hat oder wenn ihm trotz Nach-
frage bestimmte Informationen nicht gegeben werden. 
Der Aufsichtsrat muss es daher in der Lage sein, die 
ihm gegebenen Informationen zu hinterfragen und 
seiner Verpflichtung nachkommen zu können, gege-
benenfalls weitere Auskünfte einzuholen. An dieser 
Auslegung der Richtlinie und der hierauf basierenden 
Vorschrift des § 100 Abs. 5 AktG gibt es nach Auffas-
sung des Senats keine vernünftigen Zweifel.

Über einen zur Erfüllung dieser Aufgaben erfor-
derlichen Sachverstand verfügt Herr Dr. W., der von 
1998 bis 2007 Generalbevollmächtigter der V. Versi-
cherung AG war, nach den zutreffenden Ausführun-
gen des Landgerichts in hinreichender Weise.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist auch 
weder der Richtlinien, noch dem BilMoG zu ent-
nehmen, dass ein entsprechender Sachverstand nur 
dann zu bejahen ist, wenn Kenntnisse mit der Bilan-
zierung nach IFRS, nach denen die Beklagte Rech-
nung zu legen hat, vorhanden sind. Soweit der erfor-
derliche Sachverstand generell vorhanden ist, kann 
von einer solchermaßen qualifizierten Person erwar-
tet werden, dass sie in der Lage ist, sich auch in an-
dere Bilanzierungsmethoden einzuarbeiten. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass es nicht Aufgabe eines 
sachverständigen Aufsichtsratsmitglieds ist, die 
Funktion des Vorstands oder des Abschlussprüfers 
zu übernehmen, sondern dieses lediglich in der Lage 
sein soll, deren Angaben auf Plausibilität zu über-
prüfen. Im Übrigen hatte Herr Dr. W. nach der Be-
stätigung der V. Versicherung AG auch bereits Erfah-
rung mit IFRS-Abschlüssen erworben.

Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter
k www.wpk.de/magazin/4-2010/

Auf ihren Internet-Seiten informiert die WPK in der Rubrik „Neu auf WPK.de“ über neue Beiträge, 
Download-Angebote und andere Aktualisierungen.

Diese Übersicht stellt die WPK in einem monatlich erscheinenden Newsletter zur Verfügung.

Sie können den Newsletter unter k www.wpk.de durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse bestellen. 

Newsletter der WPKNewsletter der WPK
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Personalien*

Geburtstage

WP/StB/RA Dr. Wolfgang Fliess, Bad Wiessee, 
vollendete am 11. Oktober 2010 sein 70. Lebens-
jahr. Herr Dr. Fliess engagierte sich im Vorstand 
der Wirtschaftsprüferkammer von Juni 1988 bis 
Juni 1993 und von Juni 1996 bis Juni 2002 sowie 
im Beirat von Juni 1987 bis Juni 1988 und von 
Juni 2002 bis Juni 2005. Von Juni 1990 bis Juni 
1993 bekleidete Herr Dr. Fliess das verantwor-
tungsvolle Amt des Präsidenten der Wirtschafts-
prüferkammer. Von Juni 1993 bis Juni 1996 war 
Herr Dr. Fliess Vorsitzer des Beirates. Die Wirt-
schaftsprüferkammer dankt dem Jubilar für sein 
besonderes ehrenamtliches Engagement.

Am 8. November 2010 beging vBP/StB Dipl.-
Ing. Arne v. Wussow, Fürth, seinen 70. Geburts-
tag. Die Wirtschaftsprüferkammer dankt Herrn v. 
Wussow für seine Tätigkeit als Mitglied des Beira-
tes von Juni 2005 bis Juni 2008.

Seinen 65. Geburtstag feierte am 28. Oktober 
2010 vBP/StB H.-Jürgen Schäfer, Bielefeld. Herr 
Schäfer engagierte sich von September 1998 bis 
Juni 2005 ehrenamtlich als Mitglied des Beirates 
der Wirtschaftsprüferkammer. Dafür gilt ihm der 
Dank der Wirtschaftsprüferkammer. 

WP/StB Prof. Dr. W. Edelfried Schneider, Bop-
pard, feierte am 22. Oktober 2010 seinen 60. Ge-
burtstag. Herr Professor Schneider ist seit Juni 
2002 im Beirat der Wirtschaftsprüferkammer eh-
renamtlich tätig.
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Der ehemalige Vizepräsident der Wirtschaftsprüferkammer
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Dr. Dr. Herbert Brönner
ist am 15. November 2010 im Alter von 80 Jahren verstorben.

Herr Dr. Brönner hatte sich auf vielfältige Weise für den Berufsstand eingesetzt. So war er 
von 1972 bis zum Jahre 2000 im Zulassungsausschuss für Wirtschaftsprüfer in Berlin tätig, 
von 1987 bis 1990 sowie von 1996 bis 1999 Mitglied des Vorstandes und von 1975 bis 1987 
Mitglied des Beirates der Wirtschaftsprüferkammer. Von Juni 1990 bis Juni 1993 übte er die 
Funktion des Beiratsvorsitzers aus; anschließend war er bis Juni 1996 Vizepräsident der Wirtschaftsprüferkammer. 
Maßgeblich mitverantwortet hat Herr Dr. Brönner als Leiter des Bauausschusses des Wirtschaftsprüferhauses den 
Umzug der Geschäftsstelle der WPK nach Berlin. Auch im Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. hat 
sich Herr Dr. Brönner vielfältigen Aufgaben gewidmet. 

Neben seinem Engagement für den Berufsstand war Herr Dr. Brönner seiner Heimatstadt Berlin eng verbunden. 
Dies spiegelte sich in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen, in denen er sich sowohl für die kulturelle Vielfalt 
der Stadt als auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs einsetzte – so war er Förderer der Staatsoper Unter den 
Linden und gehörte dem Kuratorium des Vereins zur Förderung des Ägyptischen Museums Berlin e. V. an. Von der 
Technischen Universität Berlin wurde er für seine Tätigkeit als Berater und stellvertretender Vorstand der Gesell-
schaft von Freunden der TU Berlin im Jahre 2003 mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. Für seinen ehrenamtlichen 
Einsatz wurde ihm das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.

Das Wirtschaftsprüferhaus in der Berliner Rauchstraße steht symbolisch für den Einsatz von Herrn Dr. Brönner für 
den Berufsstand. Die Wirtschaftsprüferkammer wird Herrn Dr. Brönner stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Beirat, Vorstand, Kommission für Qualitätskontrolle,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Wirtschaftsprüferkammer



Allen Mitgliedern unsere herzlichsten Glückwünsche!

n Geburtstage
  85. Geburtstag                                                 
WP/StB  Dr. Helmut Berkhemer, Mannheim
WP/StB  Günter Lapeta, Gelsenkirchen
WP/StB  Walter Lehnert, Bad Breisig
WP/StB  Dipl.-Kfm. Erich Rettenmayr, Schwäbisch Gmünd
WP/StB  Dipl.-Kfm. Willy Ruppel, Leonberg
WP/StB Walter Steenbock, Hamburg

WP/StB  Dietrich Waldmann, Stuttgart

  80. Geburtstag                                                   
vBP/StB  Dr. Lieselotte Bartlewski, Stuttgart
WP  Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Havermann, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. G. Peter Kern, Stuttgart
vBP/StB  Irene Langhein, Hamburg
WP  Dipl.-Volksw. Eckhard Lührmann, Münster
WP/StB  Dipl.-Kfm. Kurt Meyer, Nürnberg
vBP  Dr. Wilhelm Schneider, Wuppertal
WP/StB  Dipl.-Kfm. Günter Thiele, Hamburg
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Franz-Josef Weber, Brilon
WP/StB  Dr. Rolf Ziegler, Hofheim

  75. Geburtstag                                                   
vBP/StB  Helga Anderheiden, Krefeld
WP/StB  Dipl.-Kfm. Karl Benedikt, Oberursel
WP/StB  Dipl.-Hdl. Winfried Brandstäter, Bremen
WP/StB  Univ.-Prof. Dr. Hans Deppe, Detmold
vBP/StB  Dipl.-Volksw. Klaus Gericke, Wuppertal
WP/StB  Dipl.-Kfm. Adolf Görtz, Meerbusch
WP/StB  Siegfried Götz, Stuttgart
WP/StB/RA  Dr. Martin Gutsche, Oldenburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Horst Hartte, Rüsselsheim
vBP/StB  Eugen Heise, Verden
WP/StB  Dipl.-Kfm. Heinz Hofmann, Griesheim
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dipl.-Finanzw. Robert Horstbrink, Bad Salzuflen
vBP/RA  Johann-Friedrich Hüneröder, Köln
WP  Dr. Otto Jäger, Hamburg
WP  Dipl.-Kfm. Günter Kühl, Bergisch Gladbach
vBP/StB  Heinz Lichtenberg, Haslach
WP/StB  Dipl.-Kfm. Otto Liebler, München
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dieter Prieß, Flensburg
WP/StB  Dipl.-Finanzw. Detlef Schulz, Berlin
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Werner Stubenrauch, Schortens
WP/StB  Dipl.-Finanzw. Karl Josef Theißen, Köln
WP/StB  Dr. Peter E. Turnbull, Berlin
vBP/StB  Fritz Uibel, Rheinhausen
WP/StB  Dipl.-Finanzw. Eugen Unseld, Heidenheim
WP/StB  Dr. Helmut Wegner, Bergen

  70. Geburtstag                                                  
WP/StB  Dipl.-Kfm. Holger Alberts, Lüdenscheid
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Horst Althans, Gütersloh
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hansgeorg Andre, Hamburg
WP/StB  Dieter Barthel, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Kfm. Horst R. Bauer, München
WP/StB  Dipl.-Kfm. Norbert Berger, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans-Werner Berthold, Berlin
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Herbert Blöchl, München
WP/StB  Dr. Jürgen Blume, Bad Bentheim
WP/StB  Heinz Böddeker, Paderborn
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Braasch, Berlin
WP/StB  Dr. Bernhard Britting, Frankfurt
WP/StB  Gilbert Busenbach, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl. Franz-Josef Bußmann, Dortmund
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Franz J. Doll, München
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Adalbert Eger, Rosenheim
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dieter Ehmcke, München
vBP/RA  Dr. Henning Eismann, Frankfurt
vBP/StB/RA  Eckart Engert, Heimertingen
vBP/RA  Dr. Roland O. Friedrich, Durmersheim
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Manfred Geimer, Grevenbroich
vBP/StB  Hartmann Gockeln, Hagen
vBP/StB  Karin Goebbels, Aachen
WP/StB  Dr. Horst Gramp, Stuttgart
WP/StB  Dipl.-Kfm. Diethelm Harwart, Frankfurt
WP/StB  Dr. Paul-Willi Herzog, Eschweiler
vBP/StB  Hans-Georg Heyl, Neu Wulmstorf
vBP/StB  Joachim Hirte, Berlin

vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Kurt Homburg, Vlotho
WP/StB  Manfred van Kerkom, Köln
vBP/StB  Hans Karl Klein, Solingen
vBP/StB  Leo Kleipödssus, Velbert
WP/StB  Dipl.-Volksw. Günther Kliemann, Stuttgart
WP/StB  Dipl.-Kfm. Joachim Koch, Pirmasens
WP/StB  Dipl.-Kfm. Eberhard Kollenberg, Hannover
vBP/StB  Klaus Kühlmann, Düsseldorf
vBP/StB  Rainer Lang, Aschaffenburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Walter Lang, Ulm
WP/StB  Dipl.-Kfm. Heinz Jürgen Mateyka, Berlin
WP/StB/RA  Dr. Claus Meichssner, Naumburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Johann Mesch, Frankfurt
vBP/StB  Axel Mork, Dortmund
WP/StB  Dr. Helmut Lanzo Müller-Osten, Bamberg
WP/StB  Dr. Volker Munk, Nürtingen
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Henner Neuweiler, Kiel
WP/RA  Friedrich von Oppeln, Saarbrücken
vBP/StB  Dietrich Paul, Nürnberg
WP/StB  Matthäus Paulus, Puchheim
WP/StB  Dipl.-Kfm. Jürgen Pfizenmayer, Stuttgart
WP  Dipl.-Kfm. Werner Pigors, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Ingo Priebisch, Recklinghausen
WP/StB  Dipl.-Volksw. Gerhard Reger, Frankfurt
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Hans P. Rings, Köln
WP/StB  Dipl.-Kfm. Manfred Rosenögger, Frankfurt
vBP/StB  Siegfried Ruf, Mahlberg
WP/StB  Dr. Knut Schacht, Mülheim
vBP/StB  Rosa Schätzlein, Neuss
WP/RA  Horst Schaller, Welzheim
vBP/StB  Heinrich Schierbrock, Dortmund
WP/StB  Albert Schmidt, Stuttgart
WP/StB  Dipl.-Kfm. Heribert de Schmidt, Krefeld
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Schmidt, Karlsruhe
WP/StB/RA  Dr. Karsten Schmieta, Hannover
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hermann-Josef Schmitz, Mönchengladbach
WP  Dipl.-Kfm. Klaus Schroeter, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Schulte, Schlangenbad
WP/StB/RA  Kurt G. Sondermann, Berlin
WP/StB  Siegfried Tober, Berlin
WP  Dipl.-Kfm. Heinz Volkery, Hövelhof
WP/StB  Prof. Dr. Jürgen Weitkamp, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans-Dieter Wirtz, Saarlouis
vBP/StB  Hans Heinrich Wulf, Tangstedt
WP  Prof. Dr. Hubert Zettl, Kempten
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Hermann Ziegler, Stuttgart
vBP/StB  Kurt Zils, Köln
WP/StB  Dipl.-Kfm. Ditmar E. Zorn, Ratingen
WP/StB/RA  Dr. Volker Zündorf, Wuppertal

  65. Geburtstag                                                   
vBP/StB  Dieter Arts, Essen
WP/StB  Dr. Horst Bitz, Krefeld
vBP/StB/RA  Dipl.-Kfm. Hermann Buchholz, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Albert Büch, Saarbrücken
vBP/StB  Hans Combächer, Wuppertal
WP/StB  Dipl.-Finanzw. Johann Demharter, Donauwörth
WP/StB  Dr. Burkhard Dietrich, Krefeld
WP/StB  Tim Dormann, Marxen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Jochen Frieser, Berlin
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Heinz J. Fuchs, Mannheim
WP  Wolfgang Gertz, Oerlinghausen
WP/StB/RA  Dr. Detlev Haag, Frankfurt
WP/StB  Dr. Manfred Hauser, Lörrach
vBP/StB  Heino Hedemann, Westerstede
WP/StB/RA  Dr. Eberhard Heilmaier, Krefeld
vBP/StB  Marlis Heitmann, Hamburg
vBP/StB  Dipl. Betriebsw. Uwe Jürgen Hoffmann, Trappenkamp
WP/StB/RA  Volker Hund-Schümann, Weiden
vBP/StB  Wolfgang Käßmaier, Augsburg
WP/StB  Dipl.-Ing. Thomas Graf von Kanitz, Freiburg
vBP/StB  Norbert L. Knick, Wiesbaden
WP  Dr. Ulrich Kobelt, Dresden
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Michael Ludwig Kraus, Hamburg
WP/StB/RA  Harald Kring, Neumünster
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Hubert Kuhlmann, Münster
WP/StB  Dipl.oec. Dirk Ley, Weilheim
vBP/StB  Wolfgang Lorisch, Herten
vBP/RA  Dr. Peter Michael Loschelder, Köln
WP/StB  Dr. Karl-Heinz Maier, München
WP/StB  Dipl.-Kfm. Georg Menhart, Essen
vBP/StB  Ulrich Meya, Hamburg* 
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WP/StB  Dipl.-Kfm. Rainer Minning, Neuruppin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Burkhardt Müller, Gummersbach
vBP/StB  Georg Neuefeind, Viersen
vBP/StB  Dipl. Betriebsw. Jochim Pesth, Neutraubling
WP/StB  Dipl.-Kfm. Herbert Poller, München
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Rasmussen, Lörrach
WP/StB  Dr. Maren Reese, Suhl
vBP/StB  Dr. Ulrich Schmid, Amberg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Walter Schöppich, Hamburg
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Eberhard Schröder, Hüllhorst
vBP/StB  Hartmut Schulz, Appen
WP  Dipl.-Kfm. Fritz Schulze-Zachau, Nürnberg
WP  Dipl.-Volksw. Heiner Schumacher, Solingen
WP/StB  Dipl.oec. Klaus Schumacher, Essen
vBP/StB  Günter Schwinn, Eschwege
vBP/StB  Hans-Jürgen Sebregondi, Dinslaken
WP/StB  Dipl.-Kfm. Herbert Sickmüller, Stuttgart
vBP/StB  Klaus Stahn, Planegg
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Theodor Steins, Neuss
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Stephan, Hamburg
vBP/StB  Heinz Thelen, Bonn
WP/StB  Dipl.-Kfm. Konrad Wendl, München
WP/StB  Klaus Zimmer, München

n Jubiläen
  45jähriges Berufsjubiläum                                    
WP/StB  Dr. Erhard Mayr, Koblenz
WP  Dr. Karl-Heinrich Müller, Wiesbaden
WP  Dr. Fritz Otto, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Günter Thiele, Hamburg

  40jähriges Berufsjubiläum                                 
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Hans Gerhard, Freiburg
WP/StB  Dipl.-Finanzw. Willy Knyrim, Kassel
WP/StB/RA  Dr. K. Waldemar Löhnert, Schwalbach
WP/StB  Harald Schif, Frankfurt
WP/StB  Dr. Sigmar Schönbucher, Königstein

  30jähriges Berufsjubiläum                                  
WP/StB  Dipl.-Kfm. Michael Busch, Laatzen
WP/StB  Armin Engelke, Göttingen
WP/StB  Dipl.-Volksw. Klaus Fitschen, Melbeck
WP/StB  Dipl.-Volksw. Volker Jaich, Kappeln
WP/StB  Dipl.-Volksw. Wolfgang Kirchner, Braunschweig
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dipl.-Finanzw. Jochen Klinzmann, Braunschweig
WP/StB  Dr. Dr. Axel Lohr, Hamburg
WP/StB  Dr. Jürgen Maiß, Bergen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Ulf Friedrich Prym, Schierensee
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Rasmussen, Lörrach
WP/StB  Dipl.-Volksw. B. Ec. Lothar Riebensahm, Kiel
WP  Dipl.-Kfm. Fritz Schmitz-Peiffer, Essen

  25jähriges Berufsjubiläum                                  
WP/StB  Dipl.-Volksw. Stefan Blaum, Bremen
WP/StB  Prof. Dr. Fritz-Ulrich Diers, Emsdetten
WP/StB  Tim Dormann, Marxen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dieter Lux, Bovenden
WP/StB/RA  Henning-Uwe Milberg, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Friedhelm Pelzer, Norderstedt
WP/StB  Dipl.-Kfm. Karl-Heinz Pfaff, Saarbrücken
WP/StB  Dipl.-Kfm. Heinz Schumacher, Euskirchen

  Todesfälle                                                         
18.08.2010 vBP/StB Dipl.-Finanzw. Günter R. Meier, Bremen
25.08.2010 WP/StB Dipl.-Kfm. Gerhard Siemon, Baunatal
31.08.2010 vBP Dr. Dieter Scheben, Siegburg
04.09.2010 WP/StB Dipl.-Volksw. Walter Friesch, Esslingen
09.09.2010 WP Dipl.-Kfm. Gerhard Hartmann, Oberursel
22.09.2010 WP Gerd von Gottberg, Taunusstein
28.09.2010 WP/StB Dipl.-Kfm. Alf Rehfeldt, Münster
07.10.2010 vBP/RA Michael H.J. Graaff, Hannover
19.10.2010 WP/StB Dipl.-Kfm. Herbert Friebe, Bremen
26.10.2010 WP/StB Dr. Joachim Scholz, Frechen

Die Wirtschaftsprüferkammer wird den Verstorbenen ein ehren-
des Andenken bewahren.
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Arbeits- und Ausbildungsplätze im Berufsstand

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR 
e.V. hat am 21.10.2010 die Schwerpunkte ihrer Prü-
fungstätigkeit für das Jahr 2011 wie folgt bekannt ge-
geben:
1. Unternehmenserwerbe und damit verbundene 

Kaufpreisallokationen, Bewertungen und Anhang-
angaben sowie die Behandlung bedingter Kauf-
preiszahlungen 

2. Werthaltigkeit von Vermögenswerten inkl. Good-
will einschließlich Anhangangaben und nachvoll-
ziehbarer Dokumentation (Plausibilität der Annah-
men für die Berechnung des erzielbaren Betrags 
einschließlich Kapitalkostensatz) 

3. Werthaltigkeit von zum Fair Value bilanzierten Fi-
nanzinstrumenten einschließlich nachvollziehba-
rer Dokumentation (Plausibilität der wesentlichen 
Bewertungsprämissen) 

4. Werthaltigkeit von als Finanzinvestition gehalte-
nen und zum Fair Value bilanzierten Immobilien 

Prüfungsschwerpunkte der DPR 2011

Pressemitteilung der DPR abrufbar unter
k www.frep.info/presse/pressemitteilungen.php

einschließlich nachvollziehbarer Dokumentation 
(Plausibilität der wesentlichen Bewertungsprä-
missen) 

5. Konzernlagebericht einschließlich Chancen- und 
Risikoberichterstattung (§ 315 Abs. 1 HGB, DRS 15, 
DRS 5) 

6. Abgrenzung von Eigenkapital zu Fremdkapital 
(IAS 32), insbesondere Behandlung der Eigenka-
pital-Beschaffungskosten und der Ergebnisanteile 
von Kommanditisten 

7. Darstellung wesentlicher zukunftsbezogener An-
nahmen und Schätzungsunsicherheiten (IAS 
1.125 ff.)   sp

Deutschland 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2008

Berufsgruppe

Praxen 
von WP, 

WPG

Praxen 
von vBP, 

BPG Summe

Praxen 
von WP, 

WPG

Praxen 
von vBP, 

BPG Summe

Praxen 
von WP, 

WPG

Praxen 
von vBP, 

BPG Summe

Praxen 
von WP, 

WPG

Praxen 
von vBP, 

BPG Summe

Praxen 
von WP, 

WPG

Praxen 
von vBP, 

BPG Summe

WP, StB, fachl. 
Mitarbeiter 22.282 1.728 24.010 22.860 1.671 24.531 23.958 1.618 25.576 25.402 1.648 27.050 28.809 1.083 29.892

Buchhalter 1.444 223 1.667 1.377 221 1.598 1.351 198 1.549 1.360 201 1.561 1.446 212 1.658

Bürofach-
kräfte 6.699 736 7.435 6.554 659 7.213 6.614 606 7.220 6.952 607 7.559 8.027 492 8.519

Steno-
graphen, 
Stenotypisten

2.252 86 2.338 2.211 91 2.302 2.155 87 2.242 2.173 85 2.258 2.514 50 2.564

Übrige Berufe 5.754 476 6.230 6.405 485 6.890 6.502 485 6.987 6.951 532 7.483 7.861 388 8.249

Insgesamt * 38.431 3.249 41.680 39.407 3.127 42.534 40.580 2.994 43.574 42.838 3.073 45.911 48.657 2.225 50.882

Steuerbera-
tende Berufe 850 183 1.033 824 170 994 798 143 941 839 156 995 893 154 1.047

Bürofach-
kräfte 338 46 384 364 41 405 375 45 420 317 45 362 313 20 333

Übrige Berufe 220 18 238 236 19 255 304 11 315 397 15 412 486 10 496

Insgesamt ** 1.408 247 1.655 1.424 230 1.654 1.477 199 1.676 1.553 216 1.769 1.692 184 1.876

* sozialversicherungspflichtig Beschäftigte         ** Auszubildende mit Ausbildungsvertrag        Quelle: Bundesagentur für Arbeit zü
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gebenem Anlass wird sich die Veranstaltung auf das 
Grünbuch konzentrieren. Es wird aber in bewährter 
Tradition Gelegenheit zur Aussprache auch zu ande-
ren berufsbezogenen Fragen geben.

Alle Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprü-
fer haben bereits eine Einladung mit Schreiben des 
Präsidenten erhalten. 

Die WPK weist darauf hin, dass die derzeitigen 
Regelungen für das Qualitätskontrollverfahren wegen 
der Verschiebung der Neuordnung des Aufsichtssys-
tems unverändert fortgelten. Alle Praxen, deren Teil-
nahmebescheinigungen demnächst bzw. im nächsten 
Jahr ablaufen werden, seien daran erinnert, rechtzei-
tig eine neue Qualitätskontrolle zu beauftragen und 
dies der WPK mitzuteilen (§ 9 Satzung für Qualitäts-
kontrolle). Auf der Internetseite der WPK steht dafür 
ein Online-Formular zur Verfügung.

Veranstaltungen

Jour fixe Berufspolitik aktuell 2010/2011

Mit Schreiben des Präsidenten, in einem E-Mail-
Newsletter sowie im Internet informierte die WPK 
über die Terminverlegung des im WPK Magazin 
3/2010, Seite 64, für September/Oktober angekün-
digten Jour fixe Berufspolitik aktuell 2010. 

Als Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe wa-
ren Informationen zum aktuellen Stand der Neuord-
nung des Aufsichtssystems geplant. Nachdem das 
Bundeswirtschaftsministerium die Neuordnung zu-
rückgestellt hat, um das von der Europäischen Kom-
mission angekündigte Grünbuch zur Abschlussprü-
fung berücksichtigen zu können, hatte der Vorstand 
beschlossen, den Jour fixe erst nach der Veröffentli-
chung des Grünbuchs stattfinden zu lassen.

Seit dem 13.10.2010 liegt das Grünbuch vor (dazu 
Seite 12 ff. in diesem Heft). Die WPK möchte zeit-
nah informieren und hat dafür die nachfolgend auf-
geführten Veranstaltungstermine angesetzt. Aus ge-

Veranstaltungsorte und termine

München
10.12.2010, 14 - 16 Uhr

Hotel Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2
80333 München

Frankfurt/Main
10.1.2011, 16 - 18 Uhr

Saalbau Titus Forum
Walter-Möller-Platz 2
60439 Frankfurt/Main

Stuttgart
11.1.2011, 16 - 18 Uhr

Kultur- und Kongresszentrum – Liederhalle, 
Schillersaal
Berliner Platz 1 - 3
70174 Stuttgart

Hamburg 
13.1.2011, 16 - 18 Uhr

Handwerkskammer
Holstenwall 12
20355 Hamburg

Düsseldorf
14.1.2011, 16 - 18 Uhr

Düsseldorf Congress
Stockumer Kirchstraße 61, Eingang Süd
40474 Düsseldorf

Berlin 
21.2.2011, 16 - 18 Uhr

Wirtschaftsprüferhaus
Rauchstraße 26
10787 Berlin

Online-Formular unter 
k www.wpk.de/qk/mitteilung.asp
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Literaturhinweise

Aktiengesetz
Recht, Besteuerung, Gestaltungspraxis

Hrsg. von  
Prof. Dr. Gerald Spindler 
und Eberhard Stilz
2. Auflage, 3.996 S., 475 ¤, 
Verlag C.H.Beck, München 
2010

Der zweibändige Kommentar behandelt praxis- und 
wissenschaftsorientiert die Fragen des Aktienrechts. 
Neben dem AktG werden die relevanten Bestimmun-
gen des WpHG erläutert. Ebenso finden sich Kom-
mentierungen SE-VO und SpruchG. Zusätzlich zu 
den großen Abschnitten zu Vorstand, Hauptver-
sammlung und Aufsichtsrat bildet die Darstellung 
der prozessualen Bestimmungen einen wichtigen 
Schwerpunkt. Seit der Vorauflage wurde das AktG 
durch zahlreiche Gesetze, unter anderem Finanz-
marktRL-UmsetzungsG und FGG-ReformG, zum Teil 
tief greifend geändert. Insbesondere die Änderungen 
durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrech-
teRL (ARUG) im Bereich der Hauptversammlung 
und der Verfahren bei der Anfechtung von Hauptver-
sammlungsbeschlüssen sind ausführlich dargestellt.
Die Neuauflage erfasst ebenfalls die neueste Recht-
sprechung und ihre Folgen. 

BilMoG und Interne Revision
Auswirkungen der Regelungen zur Corporate Governancen

Hrsg. DIIR
Reihe: DIIR Schriftenreihe, Band 44, 
77 S., 24,95 ¤, Erich Schmidt  
Verlag, Berlin 2010

Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wird 
die Interne Revision zum unverzichtbaren Bestand-
teil in der Unternehmensorganisation. Insbesondere 
bei der Umsetzung neuer Corporate-Governance-An-
forderungen ist ihre Arbeit eine zentrale Entschei-
dungs- und Informationsbasis für Geschäftsführung, 
Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss. Die Autoren 
zeigen, welchen Beitrag die Interne Revision bei der 
Erfüllung der neuen Anforderungen im Zuge des 
BilMoG leisten kann und muss. Sie geben unter an-
derem einen Überblick über die Grundlagen und 
Hintergründe zum BilMoG, die Einrichtung eines 
Prüfungssausschusses, die Überwachung des inter-
nen Kontrollsystems (IKS) sowie des Risikomanage-
mentsystems und die Überwachung der Abschluss-
prüfung.

IDW Praxishandbuch zur Qualitätssicherung 
2010/2011
Mit Arbeitshilfen zur internen Qualitätssicherung und zum ri-
sikoorientierten Prüfungsvorgehen bei der Prüfung kleiner und 
mittelgroßer Unternehmen

Hrsg. IDW
5., wesentlich überarbeitete und  
erweiterte Auflage, 1.206 S., 329 ¤, 
IDW Verlag, Düsseldorf 2010

Das Handbuch wurde in seiner 5. Auflage an aktuel-
le Entwicklungen der Gesetzgebung, des Berufsrechts 
und der Standardsetzung des Hauptfachausschus-
ses (HFA) des IDW angepasst. Insbesondere wurden 
die aus dem BilMoG resultierenden Änderungen in 

der Rechnungslegung berücksichtigt, die erstmals 
auf nach dem 31.12.2009 beginnende Geschäftsjah-
re anzuwenden sind. Es umfasst neben der 7. Ände-
rung der Berufssatzung für WP/vBP ebenso die aus 
der ISA-Transformation resultierenden Änderungen 
von IDW Prüfungsstandards. In die Checklisten zu 
Anhang und Lagebericht wurden die entsprechenden 
Änderungen der DRS sowie die Aktualisierungen des 
§ 285 Nr. 9 a HGB (VorstAG) aufgenommen. Als wei-
tere wesentliche Neuerung wurden die IKS-Check-
listen zu den Aufbau- und Funktionsprüfungen der 
Geschäftsprozesse grundlegend überarbeitet. Die Ar-
beitshilfen sind um wesentliche IT-gestützte Kon-
trollen erweitert worden. Die beiliegende Software 
ermöglicht neben der Erstellung und Verwaltung von 
Arbeitspapieren die Projektverwaltung und -überwa-
chung und unterstützt durch ihre Netzwerkfähigkeit 
die Zusammenarbeit im Prüfungsteam.
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Verkürzung des WP-Examens nach § 8 a und  
§ 13 b WPO
Fachliche Voraussetzungen – Profile anerkannter Hochschulen

Hrsg. Dr. Detlef Jürgen Brauner
144 S., 20 ¤, Verlag Wissenschaft 
und Praxis, Sternenfels 2010

Das Buch vermittelt dem Interessierten einen Über-
blick über die fachlichen Voraussetzungen zur Ver-
kürzung des WP-Examens. Im ersten Teil werden die 
Möglichkeiten und die rechtlichen Voraussetzungen 

Bilanzpolitik und Bilanzanalyse nach neuem 
Handelsrecht

Hrsg. von Dr. Christian Fink, Prof. 
Dr. Wolfgang Schultze und WP/StB 
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
480 S., 49,95 ¤, Schäffer-Poeschel 
Verlag, Stuttgart 2010

Durch die massive Streichung von Wahlmöglichkei-
ten im Rahmen des BilMoG bei jedoch gleichzeiti-
ger Eröffnung neuer Wahlrechte und der Schaffung 
zusätzlicher Auslegungsspielräume in der Anwen-
dung der Regelungen haben sich die bilanzpoliti-
schen Möglichkeiten teilweise drastisch geändert. 
Damit steht die Anwendungspraxis vor Herausforde-
rungen in der bilanzpolitischen Gestaltung ihrer Re-
chenwerke. Auf der anderen Seite sind die Adres-
saten der Bilanzinformationen betroffen. Sie sollen 
die bilanzpolitischen Maßnahmen der Unternehmen 
verstehen und interpretieren, gleichzeitig aber auch 
die Einflüsse veränderter Bilanzstrukturen und -rela-
tionen auf die Unternehmensanalyse erkennen und 
einschätzen. Das Werk zeigt sowohl dem Bilanzie-
renden als auch dem Bilanzleser die neuen Möglich-
keiten und deren Auswirkungen auf und stellt Aus-
legungsmöglichkeiten wie Problembereiche dar.

Durchsuchung und Beschlagnahme im Steuer-
recht
Rechtsgrundlagen, Abwehrmaßnahmen, Verhaltensregeln

Von Dr. ClausArnold Vogelberg
176 S., 49,95 ¤, Schäffer-Poeschel 
Verlag, Stuttgart 2010

Durchsuchungen gehören zur (steuer-)strafrechtli-
chen Tagesordnung. Für Steuerberater und Rechts-
anwälte ist es daher unerlässlich, schnell auf 
Rechtsgrundlagen, Abwehrmaßnahmen und Verhal-
tensregeln zugreifen zu können, um einem Mandan-
ten, der von Durchsuchung oder Beschlagnahme be-
droht oder betroffen ist, bestmöglichen Rechtsschutz 
zu gewährleisten. Das Werk zeigt, welche rechts-
staatlichen Standards bei einer Durchsuchung und 
Beschlagnahme zu beachten sind, angefangen bei 
den materiell-rechtlichen Voraussetzungen, der Zu-
ständigkeit der Anordnung, der Frage der Rechtsbe-
helfe, der Beweisverwertungsverbote bis hin zur Ent-
schädigung. Im Anhang finden sich Checklisten und 
Musterschreiben.

für die Verkürzung des WP-Examens erläutert. Insbe-
sondere erhalten interessierte Studierende Hinweise, 
ab welchem Zeitpunkt sie am WP-Examen teilnehmen 
können und innerhalb welcher Zeiträume sie teilneh-
men müssen, um die Verkürzung in Anspruch nehmen 
zu können, und was sie bei der Antragstellung auf Zu-
lassung zum WP-Examen berücksichtigen müssen. Im 
zweiten Teil stellen sich die von der WPK nach § 8 a 
WPO beziehungsweise § 13 b WPO anerkannten Hoch-
schulen vor (Stand: 18.5.2010). Enthalten sind dabei 
detaillierte Informationen zum Inhalt und Ablauf des 
Studiums sowie der Prüfungsanforderungen und dem 
Prüfungsprozedere. Darüber hinaus wird auf die spe-
zifischen Besonderheiten der einzelnen Hochschulen 
eingegangen, wie beispielsweise Rahmenbedingun-
gen, Kooperationspartner, und Fachexkursionen.
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Stellenmarkt
Anzeigen auch auf k www.wpk.de/anzeigen/

WP/StB, Dipl.-Ökon., 41 J., Mitglied der Prü-
fungskommission für das WP-Examen, mit 
langjähriger Erfahrung bei Top10-WPG in der 
umfassenden Beratung von Mandanten aller 
Größen und Rechtsformen, aus den Bereichen 
Industrie, Handel und Dienstleistung, mit Tä-
tigkeitsschwerpunkt in den Bereichen Prüfung 
(Jahres- und Konzernabschlüsse nach HGB so-
wie IFRS) und Transaktionsberatung (Due Di-
ligences, Unternehmensbewertungen und 
Kaufpreisallokationen), sucht neue berufliche 
Herausforderung mit Perspektive bei mittel-
ständischer überregionaler WPG – vorzugs-
weise in NRW. WPK 4101

Raum K/BN/AC oder HH/HL: WP/StB, Dipl.-
Kfm., 48 Jahre, sucht neue berufliche Heraus-
forderung. 20 Jahre Prüfungserfahrung in in-

Wir sind eine mittelständische, überregional tätige Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft und beabsichtigen uns weiter zu verstärken. Wir 
prüfen und beraten vorwiegend öffentliche und private Unternehmen aus den 
Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Verkehrswirtschaft, Abwasser- und 
Abfallentsorgung, Gesundheitswesen sowie Wohnungsgesellschaften.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Niederlassungen in Meck-
lenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen

Wirtschaftsprüfer/innen
Wenn Sie aufgeschlossen für Neues sind und eine neue Herausforderung mit 
ausgezeichneten Aufstiegschancen suchen, senden Sie bitte Ihre aussagefähi-
gen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des von Ihnen präferierten Standorts 
direkt an:

Mittelrheinische Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
z. H. Frau Kurz 

Hohenzollernstraße 104 -108, 56068 Koblenz 
Telefon (02 61) 3 03 12 0, Fax (02 61) 3 03 12 93 

E-Mail: koblenz@m-treuhand.de

Koblenz · Berlin · Bremen · Chemnitz · Erfurt · Essen · Frankfurt/M · Halle · Hamburg · Leipzig · Mainz · Potsdam · Schwerin · Stuttgart

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

WP-Gesellschaft in der Metropol region 
Nürnberg sucht WP/StB für den  

Prüfungsbereich. 
Steuerliches Verständnis und Erfahrung  

im Mittelstand sind von Vorteil.

WPK 4001

ternationaler WPG, Erfahrung im Mittelstand 
sowie großen und börsennotierten Mandan-
ten, team- und leistungsorientiert, mehrjährige 
Mitarbeit auch im Risikomanagement, Quali-
tätssicherung sowie Aus- und Fortbildung, vie-
le Sonderprojekte. Besondere Expertise in der 
Prüfungsmethodik, Erfahrung bei Sonderun-
tersuchungen der DPR und WPK. Kontakt über 
wp-kl@gmx.de oder  WPK 4102

WP, Dipl.-Kfm., Mitte 30, derzeit tätig als Pro-
kurist bei großer, internationaler WPG. Über 7 
Jahre Berufserfahrung in der Jahresabschluss-
prüfung nach HGB und IFRS, Sonderprüfun-
gen von Unternehmen verschiedener Rechts-
formen und Branchen sowie prüfungsnahen 
Beratung (IFRS, BilMoG und Integrationspro-
jekte), sucht neue Herausforderung in kleiner 

bzw. mittelgroßer WPG im Rhein-Main-Gebiet, 
ggf. mit Aussicht auf spätere Beteiligung.
 WPK 4103

WP/StB, 43 J., 14 Jahre Berufserfahrung in in-
ternationaler WPG („Big Four“), derzeit in der 
Steuerabteilung, führungserfahren, sucht neue 
berufliche Tätigkeit in Steuerberatung und/oder 
Prüfung, bevorzugt in Berlin oder Raum Hanno-
ver. Erfahrung in steuerlicher Inbound-Beratung, 
Tax Accounting (HGB/IFRS), Tax Due Diligence, 
Steuererklärungen und der Begleitung von Be-
triebsprüfungen sowie der Führung von Rechts-
behelfsverfahren. Prüfung von Unternehmen un-
terschiedlicher Branchen und Größenordnungen 
(auch DAX Unternehmen, derivative Finanzins-
trumente). Gute IT Kenntnisse (MS Office, Prü-
fungssoftware). Sehr gute englische und spani-
sche Sprachkenntnisse. WPK 4104

WP/StB, Dipl.-Kfm., Ende 50, fundierte Berufs-
erfahrung in größerer mittelständischer WPG/
StBG und in „Big Four“-Gesellschaft, umfang-
reiche Kenntnisse in der Prüfung und Erstel-
lung von handelsrechtlichen Jahresabschlüs-
sen unterschiedlicher Größe, Berichtskritiker, 
federführende Tätigkeit im Bereich der Quali-
tätssicherung, zielstrebig, teamfähig und man-
dantenorientiert, sucht verantwortungsvolle 
Position in WPG/StBG im Großraum Stuttgart.
 WPK 4105

WP/StB, Dipl.-Kfm., 42 J., drei Jahre leitende 
Tätigkeit in der Finanzwirtschaft (Taxes, M&A, 
Corporate Finance), zehn Jahre Berufserfah-
rung bei „Big Four“ (Prokurist), umfangrei-
che Erfahrung in der Prüfung (HGB/IFRS), Be-
ratung zu (inter)nationalen Steuerthemen, 
Projekte (Due Diligence, Restrukturierungen, 
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Unternehmensbewertungen), sucht neue be-
rufliche Herausforderung, gerne auch Anteil 
an WPG/StBG (mit überleitender Mitarbeit) in 
Norddeutschland (Hannover, Hamburg, Bre-
men). WPK 4106

StB, Dipl.-Kfm., 34 J., im WP-Examen, sucht 
Anstellung als Prüfer in WPG/StBG im Rhein/
Main Gebiet. WPK 4107

WP/StB, Dipl.-Kfm., 38 J., mehr als zehn Jah-
re Berufserfahrung bei „Big Four“ (Prokurist), 
umfangreiche Erfahrung in der Prüfung von 
Einzel- und Konzernabschlüssen (HGB/IFRS) 
unterschiedlicher Rechtsformen und Branchen 

Unser Angebot

Sie sind an zentraler Stelle in das Qualitätskontrollver-
fahren eingebunden, an dem alle Wirtschaftsprüfer und 
vereidigten Buchprüfer teilnehmen, die gesetzlich vorge-
schriebene Abschlussprüfungen durchführen. Sie werten 
die von den Prüfern für Qualitätskontrolle bei der WPK 
eingereichten Qualitätskontrollberichte aus und bereiten 
die Entscheidungen der Kommission für Qualitätskon-
trolle vor. 

Die Tätigkeit eröffnet Ihnen vertiefende Kenntnisse der 
fachlichen Entwicklungen im Bereich der Qualitätssiche-
rung und -kontrolle. Die Auswertung von Qualitätskon-
t rollberichten vermittelt Ihnen eine breite Kenntnis der 
Ausgestaltung von Qualitätssicherungssystemen in den 
Praxen. Sie unterstützen darüber hinaus Wirtschaftsprü-
fer und vereidigte Buchprüfer in Fragen der Qualitätssi-
cherung und -kontrolle. Kontakt haben Sie nicht nur mit 
Praxen und Prüfern für Qualitätskontrolle, Sie begleiten 
auch die ehrenamtliche Arbeit der Spitzengremien der 
Wirtschaftsprüferkammer. 

Sie erwartet eine kollegiale Zusammenarbeit in einem 
motivierten Team aus Wirtschaftsprüfern und Juristen 
sowie ein attraktiver Arbeitsplatz im Herzen der Haupt-
stadt.

Ihr Profil

•	Erfahrung	im	Bereich	der	Abschlussprüfung

•	Praktische	Berührungspunkte	mit	den	Qualitätssiche-
rungssystemen in der WP/vBP-Praxis (z. B. Aufbau und 
Weiterentwicklung von Qualitätssicherungssystemen 
oder bei der Durchführung einer Nachschau) und/
oder mit der Qualitätskontrolle (z. B. Durchführung von 
Qualitätskontrollen) sind von Vorteil

•	Teamfähigkeit

Für Fragen steht Ihnen der Leiter der Abteilung Quali-
tätskontrolle, Herr RA/StB Carsten Clauß, unter Telefon 
0 30 / 72 61 61 - 3 00 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Richten Sie 
Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen 
und Gehaltswunsch bitte an die

  Wirtschaftsprüferkammer
  Personalabteilung
  Rauchstraße 26 
  10787 Berlin

Für unsere Abteilung Qualitätskontrolle suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Wirtschaftsprüfer/in
oder eine/n

erfahrene/n Diplom-Kaufmann/-frau
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überwiegend mittelständischer Unternehmen, 
betriebswirtschaftliche Beratung, Projekte 
(u. a. Due Diligence), sucht neue berufliche 
Herausforderung in einer mittelständischen 
WPG/StBG mit mittelfristiger Beteiligungs-
perspektive in Süddeutschland. Kontaktauf-
nahme unter wp-ludwigsburg@gmx.de 
oder WPK 4108

Betriebsw., Bilanzbuchhalter IHK-Hamburg, 
Steuerfachangestellter mit langjähriger Er-
fahrung in der Erstellung, Prüfung und Bera-
tung auch nach internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften (IAS, IFRS, US-GAAP) von 
nationalen und internationalen Konzern-/bör-
sennotierten Unternehmen, insbesondere der 
Branchen Printmedien, Banken, Handel und 
produzierendes Gewerbe sowie mittelstän-
discher Unternehmen aller Rechtsformen, in-
habergeführter Betriebe, Freiberufler und ver-
mögende Privatpersonen. EDV-Kenntnisse/
Erfahrungen: SAP-R3, sämtliche DATEV-Pro-
gramme (einschließlich Prüfprogramme Agen-
da Cura-Data sowie diverse betriebseigene 
EDV-Programme); sucht neue Herausforde-
rung im Raum Hamburg. WPK 4109

WP/StB, Dipl.-Kfm., 39 J., mit langjähriger Be-
rufserfahrung bei „Big Four“-Gesellschaft und 
aus selbstständiger Tätigkeit, mit umfassen-
den Kenntnissen in der Prüfung von Jahres- 

und Konzernabschlüssen nach HGB und IFRS, 
der Durchführung von Sonderprüfungen sowie 
der Erstellung von Gutachten, sucht neue be-
rufliche Herausforderung mit eventuell späte-
rer Beteiligungsperspektive im Großraum Es-
sen/Düsseldorf. Kontaktaufnahme gerne über 
01 77 - 250 25 34 oder WPK 4110

WP/StB, RPf, Dipl.-Volksw., langjährige Erfah-
rungen in vielen Bereichen der Mittelstands-
beratung sowie großer Gesellschaften und 
Verbände nach HGB-Kriterien sucht leitende 
Anstellungsfunktion bzw. Beteiligung in/an 
Kollegenteam. Angeboten wird die Beratung 
für alle Fragen gesetzlicher und freiwilliger 
Jahresabschlussprüfungen, MaBV-Prüfungen, 
betriebswirtschaftlicher Beratungsprojekte, 
IFRS/IAS- und US-GAAP-Bilanzierungen. Evtl. 
spätere Kanzlei- oder Gesellschaftsbeteili-
gung in Partnerkanzleien oder -gesellschaften 
wird angestrebt. WPK 4111

WP, Dipl.-Kfm., 62 J., „Big Four“-Ruheständler, 
sucht Tätigkeit als Independent/Expert- Revie-
wer von Gutachten jeglicher Art, z. B .Sanie-
rungs- oder Bewertungsgutachten, oder von 
Prüfungsaufträgen im Raum Hamburg/Berlin 
auf Teilzeitbasis. WPK 4112

Raum Köln, Neuss, Düsseldorf: WP/StB, Dipl.-
Kfm., 41 J., mehrjährige Berufserfahrung bei 

mittelständischen WPG/StBG in Prüfung und 
Beratung von mittelständischen Unternehmen, 
Sonderprüfungen, Unternehmensbewertung, 
Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklä-
rungen, lfd. steuerliche Beratung, sucht neue 
berufliche Herausforderung, gerne auch freibe-
ruflich oder spätere Beteiligung, kleiner eigener 
Mandantenstamm vorhanden. WPK 4113

StBin mit bestandenem WP-Examen, 10 Jah-
ren Berufserfahrung in der Prüfung und Er-
stellung von Jahresabschlüssen nach HGB und 
IFRS (Einzel- und Konzernabschlüsse) für Un-
ternehmen unterschiedlicher Rechtsformen, 
Branchen und Größen, Durchführung von Son-
derprüfungen, steuerlicher und betriebswirt-
schaftlicher Beratung von Privatpersonen und 
Einzelunternehmen sowie Personen- und Kapi-
talgesellschaften; Durchführung von (Sonder-)
Projekten (u. a. Umstellung Jahresabschlüs-
se von HGB auf IFRS, Erstellung von Business 
Plänen, Existenzgründungsberatung und Un-
ternehmensbewertung), sucht neue berufli-
che Herausforderung bei kleiner bzw. mittel-
großer StBG/WPG im Großraum München auf 
Teilzeitbasis (20-25 Std./Woche) oder als freie 
Mitarbeiterin. Kontaktaufnahme: 
stbin.muenchen@t-online.de oder
 WPK 4114

Engagierter WP/StB (WP-Examen in 2007), 
Dipl.-Kfm., 36 J., mit Erfahrung in der Prüfung 
und Beratung anspruchsvoller mittelständi-
scher Unternehmen/Konzerne, sucht verant-
wortungsvolle Herausforderung mit Aussicht 
auf Beteiligung in kleiner oder mittelgroßer 
WPG/StBG, vorzugsweise im Großraum Düs-
seldorf. WPK 4115

WP/StB, Dipl.-Kfm., 44 J., langjährige Tätig-
keit mit einem Schwerpunkt auf Prüfung und 
Beratung von KMU, Berufserfahrung auf der 
Basis leitender Tätigkeiten für „Big Four“ 
(Prokurist) sowie mittelständischer WP/StB-
Praxen (Partner-/Geschäftsführungsebene), 
sucht neuen Wirkungskreis mit Perspektive, 
bevorzugt in NRW (Großraum Köln/Düssel-
dorf/Ruhrgebiet sowie OWL) oder HH. Weitere 
mandatsbezogene Schwerpunkte/besondere 
Kenntnisse ergeben sich im Bereich „öffentli-
cher Sektor“ (Neues Kommunales Finanzma-
nagement), „Immobilienwirtschaft“ sowie in 
der Prüfung und Beratung notleidender Un-
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ternehmen. Kanzleiinterne Aufgabenbereiche 
fokussierten sich auf Qualitätssicherung, Ri-
sikomanagement sowie Schulungstätigkeit. 
Anwendungsbezogene Kenntnisse von Büro-
software (MS Office) sowie fachspezifischer 

Software (Prüfungssoftware, Datev-Program-
me) liegen vor. Die bisher von mir ausgeüb-
te Aufgabenteilung (50 % Prüfung/prüfungs-
nahe Beratung, 30 % Steuern, 20 % interne 
Aufgabenstellungen) kann selbstverständlich 

den Bedürfnissen eines neuen Umfeldes an-
gepasst werden. WPK 4116

Dipl.-Betriebsw. (FH), Anfang 40, m., sucht in 
Berlin Anstellung bei WPG/WP, StBG/StB im 

Ihre Aufgabe

Sie unterstützen bei Bedarf die Mitarbeiter der Abteilung 
Qualitätskontrolle bei der Auswertung von Qualitäts-
kontrollberichten zur Vorbereitung der Entscheidungen 
der Kommission für Qualitätskontrolle. Sie werden in der 
Hauptgeschäftsstelle der WPK in Berlin tätig.

Ihr Profil

Sie sind Wirtschaftsprüfer/in und verfügen möglichst 
über Erfahrung auf dem Gebiet der Qualitätssicherung 
(interne Qualitätssicherung und externe Qualitätskont-
rolle). Idealiter sind Sie als Prüfer für Qualitätskontrolle 
registriert. 

Die Aufgabe eignet sich insbesondere für Wirtschafts-
prüfer/innen, die sich gerade selbständig machen. Ihre 
eigene Praxis befindet sich noch im Aufbau, so dass Sie 
über umfangreiche zeitlichen Ressourcen verfügen, die 
Sie als freier Mitarbeiter einbringen können.

Die Wirtschaftsprüferkammer führt das System der Qualitätskontrolle. Sie hat die eingehenden Qualitätskontrollbe-
richte zur Vorbereitung der Entscheidungen der Kommission für Qualitätskontrolle auszuwerten. Dies erfolgt durch in 
der Abteilung Qualitätskontrolle tätige, angestellte Wirtschaftsprüfer. 

In den Jahren 2011/12 wird eine große Anzahl von Qualitätskontrollberichten bei der WPK eingehen und von den 
Mitarbeitern auszuwerten sein. Zur Unterstützung dieser Mitarbeiter suchen wir Wirtschaftsprüfer/-innen auf freibe-
ruflicher Basis.

Wir suchen als freie Mitarbeiter 

mehrere

Wirtschaftsprüfer/innen

Für Fragen steht Ihnen der Leiter der Abteilung Quali-
tätskontrolle, Herr RA/StB Carsten Clauß, unter Telefon 
0 30 / 72 61 61 - 3 00 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift. Ihre schriftliche Bewer-
bung richten Sie bitte an: 

  Wirtschaftsprüferkammer 
  Personalabteilung 
  Rauchstraße 26  
  10787 Berlin
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Steuer- und Rechnungswesen. Langjährige 
Berufserfahrung als Steuer-/Prüfungsassistent. 
Suche branchenübliche Tätigkeit in einem eta-
blierten und routinierten Arbeitsumfeld.
 WPK 4117

WPin/StBin, Dipl.-Bw. (BA), 43 J., sucht Teil-
zeitanstellung (ca. 30 Std/Monat) in Berlin 
mit flexibler Zeiteinteilung. Bisherige Tätigkei-
ten umfassen insbesondere Abschlussprüfun-
gen bei Unternehmen verschiedener Rechts-
formen, Größe und Branchen, prüfungsnahe 
Beratung, Bewertungsgutachten, Jahresab-
schlusserstellungen sowie steuerliche Bera-
tung von Unternehmen und Unternehmern. 
Es handelt sich dabei überwiegend um mittel-
ständische Unternehmen, die teilweise auch 
international tätig sind sowie Unternehmen 
der öffentlichen Hand. Außerdem gehört zu 
den bisherigen Aufgaben die Einrichtung und 
Optimierung des internen Qualitätsmanage-
mentsystems und die Mitwirkung an der ex-
ternen Qualitätskontrolle. WPK 4118

WPin/StBin, Dr., mehrjährige Berufserfahrung 
in der Prüfung von Jahres- und Konzernab-
schlüssen unterschiedlicher Branchen, Größen 
und Rechtsformen, sucht neue Herausforde-
rung in mittelständischer WP-/StB-Kanzlei mit 
Beteiligungsperspektive im Raum Stuttgart
 WPK 4119

WP/StB, Dipl.-Kfm., 50 J., in ungekündigter 
Anstellung, langjährige Tätigkeit mit dem 
Schwerpunkt Prüfung und Beratung von mit-
telständischen Unternehmen und Konzernen, 
mit Berufserfahrungen in leitender Tätigkeit 
bei „Big Four“ (Prokurist) sowie in der Ge-
schäftsführung einer mittelständischen WPG, 
sucht neue berufliche Herausforderung mit 
Perspektive auf Beteiligung/Partnerschaft. 
Neben dem mandantenorientierten operati-
ven Geschäft fokussieren sich die Geschäfts-
führungsaufgaben auf die Qualitätssicherung, 
das Risikomanagement sowie die Fortent-
wicklung von Prüfungsmethoden.
 WPK 4120

WP/StB, Dipl.-Kfm., 40 J., Prokurist bei über-
regionaler WPG, sucht bei einer WPG/StBG im 
Raum München eine neue Herausforderung 
mit Aussicht auf Partnerschaft. Schwerpunkt 
der derzeitigen Tätigkeit ist die eigenverant-

wortliche Prüfung und Beratung von natio-
nalen und internationalen Unternehmen aus 
dem Bereich Industrie, Handel und Dienst-
leistung jeder Unternehmensgröße nach HGB 
oder internationalen Rechnungslegungsstan-
dards. Darüber hinaus Erfahrung in steuerli-
cher Beratung, internationalen Netzwerken, 
Due Diligence, Unternehmensbewertung, 
MaBV, Trainer- und Referententätigkeit, Quali-
tätssicherung und -kontrolle (PfQK). Souverä-
nes Auftreten, verhandlungssicheres Englisch, 
gute EDV-Kenntnisse sowie team- und man-
dantenorientierter Einsatz runden das Bild ab.
 WPK 4121

WP/StB/RA, Fachberater Sanierung und In-
solvenzverwaltung, Fachanwaltskurs Han-
dels- und Gesellschaftsrecht, mehrjährige 
Prüfungserfahrung, auch Due Diligence und 
internationale JA, Anwaltserfahrung in FG-
Prozessen und SteuerstrafR, z. Zt. Geschäfts-
führer einer StBG, unabhängig, sucht aktive 
Tätigkeit in mittelständischer WPG, gerne mit 
insolvenzrechtlichem Bezug oder fachüber-
greifend, PLZ-Gebiete 4 und 5, Einbindungs-
form nach Absprache WPK 4122

Raum Düsseldorf: WP/StB, Dipl.-Bw., 34 J., 
derzeit tätig bei großer, internationaler WPG 
(„Big Four“), sucht im Raum Düsseldorf neue 
berufliche Herausforderung mit Perspektive 
bei mittelständischer WPG in der Steuerbe-
ratung. Schwerpunkte der bisherigen Tätig-
keit bestehen in der Steuerberatung (Erstel-
lung von Steuererklärungen, Begleitung von 
Außenprüfungen, Führung von außergerichtli-
chen Rechtsbehelfsverfahren, Stellungnahmen 
zu nationalen und internationalen Steuerthe-
men, steuerliche Gestaltungs- und Restruktu-
rierungsberatung, Tax Due Diligence).
 WPK 4123

München und südliches Umland: WPin/StBin, 
35 J., Prokuristin bei „Big Four“, fundierte 
Kenntnisse in Rechnungslegung nach HGB und 
IFRS, BilMoG, Leasing, geschlossene Fonds, Fi-
nanzinstrumente und Personenhandelsgesell-
schaften, sucht freie Mitarbeit oder Festan-
stellung ab April 2011 (gerne mit Möglichkeit 
zum Home Office), in mittelständischer Kanz-
lei mit mittelfristiger Beteiligungsperspektive. 
Es besteht Interesse und Bereitschaft an steu-
erlicher Beratung, Sanierungsberatung, Insol-

venzverwaltung etc. und der Übernahme an 
Berichtskritiken und Vortragstätigkeit.
 WPK 4124

WP, Dipl.-Kfm., 42 J., akquisitionsstark, exzel-
lentes Netzwerk, derzeit bei „Big Four“-WPG; 
Schwerpunkte in Transaktionsberatung, Be-
wertung, Restrukturierung, Prüfung in den 
Bereichen Industrie/Handel für Corporate/
PE Mandanten – sucht neue Herausforde-
rung im kleinen/mittelgroßen WP-Umfeld im 
Rhein-Main Gebiet; Zusammenarbeit flexibel 
gestaltbar: fest, “teilzeit“/vereinbartes Zeit-
kontingent, Kooperation; Ziel ist eine spätere 
Beteiligung. WPK 4125

WP/StB (derzeit beurlaubt), Dipl.-Kfm., 30 J., 
mehr als sechsjährige Berufserfahrung in in-
ternationaler WPG mit fundierter branchen-
übergreifender Prüfungserfahrung bei mit-
teständischen/börsennotierten Mandanten 
sucht neue Herausforderung in WPG im Rhein-
Main-/Rhein-Neckar-Raum/Süddeutschland.
 WPK 4126

WP/StB/CPA, Dipl.-Kfm, Anfang 40, 14 Jahre 
Berufserfahrung in der Prüfung und Beratung 
mittelständischer Unternehmen in unterschied-
lichen Rechtsformen bei einer „Big Four“-Ge-
sellschaft, davon mehrere Jahre im Ausland, 
sucht bundesweit neue Herausforderung. Um-
fangreiche Kenntnisse in der Prüfung von Jah-
res- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS 
und US-GAAP vorhanden. WPK 4127

StB mit bestandenem WP-Examen, Dr. rer. pol., 
Dipl.-Kfm., 32 J., mit 5 Jahren Berufserfahrung 
in der Prüfung von Jahres- und Konzernab-
schlüssen (HGB und IFRS) bei „Big Four“-Ge-
sellschaft, sucht neue berufliche Herausforde-
rung in einer mittelständischen WPG/StBG im 
Großraum Düsseldorf oder München, ggf. mit 
Aussicht auf Beteiligung. WPK 4128

vBP/StB, engagiert, verantwortungsbewusst, 
dienstleistungsorientiert mit langjähriger Be-
rufserfahrung in der Erstellung von Jahresab-
schlüssen und Steuererklärungen, Jahresab-
schlussprüfung, Betreuung von steuerlichen 
Außenprüfungen, Rechtsbehelfsverfahren, 
Um strukturierungen, DATEV, Word, Excel so-
wie der umfassenden steuerlichen Beratung 
von Mandanten verschiedener Rechtsformen 
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und Größenordnungen (u. a. Kapitalgesell-
schaften, Personengesellschaften, Einzelunter-
nehmen, Freiberufler) und von Privatpersonen, 
möchte sich verändern und sucht anspruchs-
volle Tätigkeit (Anstellungsverhältnis, freier 
Mitarbeiter) bei WP oder StB im Raum Karlsru-
he, Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Oden-
wald, Frankfurt, Ludwigshafen, Worms, Neu-
stadt, Kaiserslautern. WPK 4129

Dipl.-Bw. (FH), Notendurchschnitt 1,9, Bilanz-
buchhalterin, 49 J., Berufsexamina werden an-
gestrebt (Steuerlehrgänge Dr. Stitz, Abels Kall-
wass Stitz), StB-Examen 2011, WP-Examen 
2013 oder 2014, nicht ortsgebunden, sucht ab 
sofort in Hamburg/Raum Hamburg anspruchs- 
und verantwortungsvolle Aufgabe (Praktikum/
Festanstellung bevorzugt) mit Perspektive bei 
WPG/StBG/WP/StB. Berufserfahrung in Steu-
ern, Bilanzierung, Monats-, Jahresabschluss, 
Jahresplanung (Budget, Forecast), Internes Be-
richtswesen und Konzernberichtswesen, Kos-
tenrechnung, EDV- und PC-Erfahrung, englische 
Sprachkenntnisse. Engagement, Verantwor-
tungs-, Führungs- und Lernbereitschaft, Eigen-
initiative, Zielstrebigkeit, analytisches Denkver-
mögen, Darstellungs-, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit, Kollegialität, Flexibilität, unter-
nehmerisches Denken sowie souveränes Auftre-
ten werden mitgebracht. WPK 4130

vBP/StB, örtlich ungebunden, mandantenori-
entiert, an selbständiges Arbeiten gewöhnt, 
teamfähig, unternehmerisch denkend und 
handelnd, mit langjähriger steuerlicher und 
prüferischer Erfahrung in der eigenverant-
wortlichen und selbständigen Betreuung von 
überwiegend mittelständischen Unterneh-
mensmandaten (unterschiedlichste Größen-

ordnungen und Gesellschaftsformen) und Pri-
vatklientel, möchte sich beruflich verändern 
und sucht neue Herausforderung bei WP/vBP/
StB. Schwerpunkte der bisherigen Tätigkeiten 
u. a.: Erstellung und Prüfung von Jahresab-
schlüssen, Einnahmeüberschussrechnungen, 
Steuererklärungen, Rechtsbehelfe, steuerliche 
und betriebswirtschaftliche Beratung, Außen-
prüfungen, Sonderprüfungen, internationa-
les Steuerrecht. Raum Baden-Württemberg, 
Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland. WPK 4131

WP/StB/M.B.A, Dipl.-Kfm., mit über 7 Jahren 
Berufserfahrung bei „Big Four“ in der Prüfung 
von Jahres- und Konzernabschlüssen (IFRS) 
unterschiedlicher Größen (von kleiner Kapi-
talgesellschaften bis kapitalmarktorientierter 
Unternehmen), verschiedener Branchen und 
Rechtsformen, sucht neue Herausforderung 
in mittelständischer WP-Kanzlei in oder um 
München, bis inkl. Augsburg. Erfahrung darü-
ber hinaus im Bereich prüfungsnahe Beratung, 
Banken-Verhandlungen sowie als Trainer in-
terner wie externer Seminare und Vorlesun-
gen. Einstieg ggf. auch über freie Mitarbeit 

Kooperationswünsche
Anzeigen auch auf k www.wpk.de/anzeigen/

WP, 45 J., selbständig, „Big Four“-Manager-Er-
fahrung, Erfahrung in Erstellung und Prüfung 
von Konzern- und Einzelabschlüssen sowie 
der Erstellung von Steuererklärungen mit-
telständischer Unternehmen, bei Unterneh-

menstransaktionen, Due Diligence sowie der 
Unternehmensführung, der Restrukturierung 
und Sanierung, bietet bundesweit Zusammen-
arbeit, spätere Beteiligung ist angestrebt.
 WPK 4201

WP, 44 J., Berufserfahrung bei „Big Four“ und 
im Mittelstand, sucht freiberufliche Tätigkeit 
bevorzugt in OWL, aber auch darüber hinaus, 
besondere Erfahrungen: Prüfung Einzel- und 
Konzernabschlüsse, Unternehmensbewertung, 

Mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft im 
nördlichen Schleswig-Holstein sucht im Zusammenhang mit einem anstehenden 

Generationswechsel einen unternehmerisch denkenden 

Wirtschaftsprüfer
Er sollte sein Hauptaufgabengebiet neben der klassischen Prüfungstätigkeit und 
Steuerberatung auch in der Lösung von anspruchsvollen grenzüberschreitenden 
steuerlichen Fragestellungen sehen und Interesse am Aufbau neuer Beratungs-

gebiete haben.

WPK 4002

möglich, mittelfristig aber Aussicht auf Betei-
ligung/Partnerschaft wünschenswert.
 WPK 4132

RA mit Ausbildung Fachanwalt für Steuerrecht 
sucht Praktikum in Wirtschaftsprüferkanzlei.
Kontakt: Tel.: 01 77 - 56 00 759
E-Mail: towi200@yahoo.de

RA mit mehrjähriger Berufserfahrung in Un-
ternehmen, Finanzverwaltung und Kanzlei-
en im Gesellschafts-, Steuer- und Arbeitsrecht 
sucht Tätigkeit in WP/StB-Büro, bei Anstellung 
Gehaltskostenzuschuss möglich. 
Kontakt: Tel.: 01 70 - 46 78 145
E-Mail: bewerberra@freenet.de

Raum Hannover: WP/StB, Dipl.-Kfm. 37. J., Pro-
kurist bei einer „Big-Four“-Gesellschaft und 
10 Jahre Berufserfahrung in der Prüfung von 
Jahres- und Konzernabschlüssen unterschied-
licher Branchen, Größen und Rechtsformen, 
sucht neue Herausforderung in mittelständi-
scher WP-Kanzlei. 
Kontakt: wp_hannover@web.de
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(Sonder-)Gutachten, Qualitätskontrolle. 
Kontakt über wpowl@gmx.de oder 
 WPK 4202

WPG (2 Partner) in Baden-Württemberg (kei-
ne Steuerberatung), bietet Kooperation im Be-
reich Jahresabschlussprüfung mit WP-/vBP-/
StB- Praxen an. Auch Unterstützung von Be-
rufskollegen durch eine freie Mitarbeit in Prü-
fungsaufträgen, die Abgabe gutachterlicher 
Stellungnahmen, oder die Durchführung be-
triebswirtschaftlicher Sonderuntersuchungen 
(Unternehmensbewertungen, Fortführungs-
prognosen, Businesspläne, Planungsrechnun-
gen etc.). Kollegiale und faire Zusammenar-
beit an wird angestrebt. WPK 4203

Kleines WP/StB-Büro im nordwestdeutschen 
Raum mit Verbindungen nach Südniedersach-
sen und Brandenburg bietet Unterstützung 
bzw. Übernahme von Aufträgen im Bereich 
der Jahresabschlussprüfung an. Denkbar ist 
eine parallele Zusammenarbeit mit den jewei-
ligen Kollegen oder die vollständige Mandats-
übernahme, jeweils zu üblichen Bedingungen.
 WPK 4204
WP/StB, Dipl.-Kfm., 39 Jahre, mit langjähriger 
Berufserfahrung aus „Big Four“-Gesellschaft 
und freiberuflicher Tätigkeit (Erstellung und 
Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüs-
sen, Prüfung von Stiftungen, Durchführung 
von Sonderprüfungen) bietet kooperative Zu-
sammenarbeit oder freiberufliche Tätigkeit an. 
Kontaktaufnahme über 01 77 - 25 02 534 oder
 WPK 4205

Betriebsw., Bilanzbuchhalter IHK-Hamburg, 
Steuerfachangestellter mit langjähriger Er-
fahrung in der Erstellung, Prüfung und Bera-
tung auch nach internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften (IAS, IFRS, US-GAAP) von 
nationalen und internationalen Konzern-/bör-
sennotierten Unternehmen, insbesondere der 
Branchen Printmedien, Banken, Handel und 
produzierendes Gewerbe sowie mittelstän-
discher Unternehmen aller Rechtsformen, in-
habergeführter Betriebe, Freiberufler und ver-
mögende Privatpersonen. EDV-Kenntnisse/
Erfahrungen: SAP-R3, sämtliche DATEV-Pro-
gramme (einschließlich Prüfprogramme Agen-
da Cura-Data sowie diverse betriebseigene 
EDV-Programme); bietet freie Mitarbeit im 
Raum Hamburg. WPK 4206

WP/StB, Dipl.-Kfm., in eigener Kanzlei tätig, 
mit langjähriger Prüfungserfahrung bei KMU 
sowie großen KapG und PersG, bietet Hilfeleis-
tung bzw. Durchführung von gesetzlichen und 
freiwilligen Jahresabschlussprüfungen bei Be-
rufskollegen im gesamten Bundesgebiet an. 
 WPK 4207

WP/StB, Dipl.-Kfm., 41 J., in eigener Praxis in 
Hamburg, bietet freie Mitarbeit im Bereich 
Wirtschaftsprüfung, externe Berichtskritik, in-
terne Nachschau sowie auftragsbegleitende 
Qualitätssicherung an. Langjährige Berufser-
fahrung in internationaler WPG, umfangrei-
che Erfahrungen in Prüfung von Jahres- und 
Konzernabschlüssen nach HGB und IFRS (auch 
börsennotierter Unternehmen), Beratung und 
Qualitätssicherung, viele Sonderprojekte. 
Mandatsschutz und eine kollegiale Zusam-
menarbeit werden zugesichert. 
 WPK 4208

WPG mit Sitz im Gebiet PLZ 3 übernimmt 
bundesweit Prüfungsaufträge bzw. Erstel-
lungsaufträge von Kollegen, die aufgrund von 
Ausschlussgründen nicht selbst tätig werden 
können. Mandatsschutz wird garantiert.
 WPK 4209

Freier Mitarbeiter: Erfahrener Prüfer/Prüfungs-
leiter sucht deutschlandweit Mitarbeit bei Jah-
resabschlussprüfungen, betriebswirtschaftli-
cher Beratung und Interimsmanagement.
 WPK 4210

WP, Dipl.-Kfm., Prüfer für Qualitätskontrolle 
nach § 57 a Abs. 3 WPO, in eigener Praxis, mit 
langjähriger Erfahrung in Prüfung und Bera-
tung vorwiegend mittelständischer Unterneh-
men, sucht freie Mitarbeit bei Abschlussprü-
fungen bzw. Qualitätssicherung (Berichtskritik 
und weitergehende Qualitätssicherungsmaß-
nahmen), vorzugsweise im Rhein-Main-Ge-
biet. WPK 4211

WPcand., Dipl.-Kffr., Anfang 40, mit langjäh-
riger Erfahrung als Prüferin und Prüfungslei-
terin bietet im Großraum Stuttgart/Baden-
Württemberg freiberufliche, projektbezogene 
Mitarbeit an. Tätigkeitsschwerpunkte: Prüfung 
und Beratung gemeinnütziger Organisationen 
unterschiedlicher Rechtsformen, (u. a. Stiftun-
gen), Sonderprüfungen, mehrjährige Erfah-

rung im Rechnungswesen eines mittelständi-
schen Industrieunternehmens. WPK 4212

WP/StB, Dipl.-Volksw., mit langjähriger Er-
fahrung in der Beratung und Prüfung von 
mittelständischen und international täti-
gen Unternehmen, bietet in Süddeutsch-
land freiberufliche Mitarbeit bei der Prüfung 
von Jahresabschlüssen sowie weiteren Be-
ratungsleistungen an. Mandantenschutz ist 
selbstverständlich. WPK 4213

WP, 46 J., sucht bundesweit freiberufliche und 
projektbezogene Mitarbeit im Finanzbereich 
(Prüfung, Erstellung, Prozessoptimierung, In-
terim Management). Biete neben der lang-
jährigen Erfahrung in Prüfung und Beratung 
(„Big Four“) auch mehrjährige Erfahrung in 
der Leitung des Finanzbereiches eines Dienst-
leistungsunternehmens mit Projektgeschäft. 
Mandantenschutz ist selbstverständlich.
 WPK 4214

Netzwerkfreier, erfahrener WP/StB/CPA aus 
München übernimmt bzw. unterstützt bundes-
weit bei Prüfungen und weiteren Vorbehalts-
aufgaben sowie bei betriebswirtschaftlicher 
Beratung. Neben Berichtskritik, auftragsbe-
gleitender Qualitätssicherung und Nachschau 
wird auch Unterstützung bei der Implementie-
rung und Aktualisierung des Qualitätssiche-
rungssystems sowie die Vorbereitung auf die 
Qualitätskontrolle angeboten. Mandanten-
schutz ist selbstverständlich gewährleistet.
 WPK 4215

Spezialisierter WP/StB, Dipl.-Kfm., Mitte 40, 
ehemaliger Partner bei internationaler WPG 
bietet Kooperation, freie Mitarbeit im Bereich 
Unternehmensbewertung, Due Diligence und 
Accounting Support (IFRS, US GAAP, PPA, HFA: 
S 5, RS 10, RS 16). Umfassende Referenzen so-
wohl bei börsennotierten als auch bei fami-
lien- oder PE geführten Unternehmen. Integ-
rierte IT-Tools und Datenbanken vorhanden. 
Mandatsschutz ist selbstverständlich.
 WPK 4216

WPin, Berlin, Anfang 40, erfahren und univer-
sell einsetzbar, sucht freie Mitarbeit bei WP/
WPG ab Dezember 2010. Bisherige Tätig-
keitsschwerpunkte: Jahresabschlussprüfung/ 
-erstellung, Durchführung von Bewertungen, 

82 Service WPK Magazin 4/2010



Prüfung/Erstellung von Planungsrechnungen 
für verschiedene Anlässe, sonstige Prüfungen.
 WPK 4217

StB mit „Big Four“-Hintergrund, Anfang 40, 
mit langjähriger Erfahrung im Finanzdienst-
leister-/Leasing/-Bankenbereich plant den 
Schritt in die Selbständigkeit. Gesucht werden 
Mitstreiter mit gleichgelagerten Interessen, 
bevorzugt im Rhein-Main-Gebiet, die eben-
falls ein Netzwerk in der Finanzdienstleister-
Branche haben. Ziel ist gemeinsame aktive 
Marktbearbeitung auch vor dem Hintergrund 
der anstehenden Fondsregulierung.
 WPK 4218

Auf betriebswirtschaftliche Beratung speziali-
sierte WPG sucht WP, die sich als Unternehmer 
sehen, zur Aufnahme als Partner. Idealerweise 
nachweisliche Erfahrungen auf folgenden Ge-
bieten: Unternehmensbewertung, M&A-Bera-
tung oder Sanierungsberatung.
  WPK 4219

WP, Dipl.-Kfm., 42 J., akquisitionsstark, exzel-
lentes Netzwerk, derzeit bei „Big Four“-WPG; 
Schwerpunkte in Transaktionsberatung, Be-
wertung, Restrukturierung, Prüfung in den 
Bereichen Industrie/Handel für Corporate/
PE Mandanten – sucht neue Herausforde-
rung im kleinen/mittelgroßen WP-Umfeld im 
Rhein-Main Gebiet; Zusammenarbeit flexibel 
gestaltbar: fest, “teilzeit“/vereinbartes Zeit-
kontingent, Kooperation; Ziel ist eine spätere 
Beteiligung. WPK 4220

Erfahrener vBP/StB bietet im Raum Ruhrgebiet 
freie Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres-
abschlüssen und Steuererklärungen.
 WPK 4221

WP/StB, Dipl.-Kfm., 42 Jahre, mit langjähriger 
Erfahrung in der Prüfung und Beratung vor-
wiegend mittelständischer Unternehmen un-
terschiedlicher Branchen (auch Leasinggesell-
schaften), bietet bevorzugt in Bayern ab März 
2011 dauerhafte oder projektbezogene freibe-
rufliche Mitarbeit bei der Prüfung und Erstel-
lung von Abschlüssen nach HGB/IFRS sowie 
bei weiteren Beratungsleistungen an. Man-
datsschutz wird zugesichert. Kontaktaufnah-
me unter 01 52 - 289 342 15 oder 
 WPK 4222

Mittelständische WPG (3 Partner) in Frankfur-
ter Innenstadtlage sowie einem zweiten Stand-
ort im MTK sucht jüngeren StB/WP, gerne auch 
mit eigener Praxis oder Teilpraxis, der Kapazi-
täten und die Motivation hat, die Nachfolge ei-
nes ausscheidenden Partners anzutreten. Die 
umfassende, selbständige steuerliche und be-
triebswirtschaftliche Beratung anspruchsvoller 
Mandanten und die Prüfungstätigkeit sind we-
sentliche Teile der Aufgaben. WPK 4223

Netzwerkfreier WP im PLZ-Raum 7 übernimmt 
(bundesweit) Prüfungsaufträge sowie andere 
Aufträge von Kollegen, bei denen diese auf-
grund von Ausschlussgründen nicht selbst tä-
tig werden können. Mandatsschutz ist selbst-
verständlich.  WPK 4224

Berlin: WP/StB, Dipl.-Kfm., langjährige Erfah-
rung in betriebswirtschaftlicher Beratung (Due 
Diligence u. a.) bietet Berufskollegen projekt-
bezogene freie Mitarbeit an. WPK 4225

WP, Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57 a 
Abs. 3 WPO, im badischen Raum mit langjäh-
riger Berufserfahrung aus selbstständiger Tä-
tigkeit bietet (bundesweite) Kooperation im 
Bereich Wirtschaftsprüfung (Jahres- und Kon-
zernabschlussprüfungen, Sonderprüfungen, 
Gutachten, etc.) an. Mandatsschutz wird ga-
rantiert. Ziel ist eine langfristige, kollegiale Zu-
sammenarbeit. WPK 4226

Mittelständisch geprägte schweizerische Treu-
handunternehmung für Wirtschaftsprüfung, 
Rechts- und Steuerberatung mit Sitz in zentra-
ler Lage und stark international ausgerichte-
ter Tätigkeit bietet Kooperation mit deutscher 
Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und 
Rechtsanwaltspraxis. WPK 4227

Erfahrene WPin/StBin, Dipl.-Kfm., 47 J., sucht 
im Großraum Bonn beruflichen Wiedereinstieg 
auf freiberuflicher Basis (20 - 25 Stunden/Wo-
che oder projektbezogen). Tätigkeitsschwer-
punkte in zwei mittelständischen WPG waren 
bisher die Prüfung und Beratung gemeinnützi-
ger Organisationen unterschiedlichster Rechts-
formen (Krankenhäuser, Alten- und Pflegehei-
me, Wohlfahrtsverbände, Spitzenverbände, 
Stiftungen und Ersatzschulen) und öffentli-
cher/kommunaler Unternehmen (Krankenhäu-
ser, Wohnungsbaugesellschaften, Anstalten 

öffentlichen Rechts). Erfahrungen im Bereich 
der Unternehmensbewertung und der Durch-
führung von Due Diligence, Sonderprüfungen, 
Wirtschaftlichkeits- und Unterschlagungsprü-
fungen sowie der externen Qualitätskontrolle, 
Beratung und Begleitung in Konsolidierungs-
phasen. Umfangreiche Erfahrungen im Bereich 
der materiellen Berichtskritik und der internen 
Organisationsprozesse.
Kontakt: WP/StB Benita Lachmund
Tel.: 02 28 - 92 68 93 71 
E-Mail: kontakt@benita-lachmund.de 

WPin/StBin, Dipl.-Betriebsw., mit 20-jähriger 
Berufserfahrung bei internationalen WPG, 
bietet freie Mitarbeit insbesondere bei der Er-
stellung von Unternehmensbewertungen oder 
dessen Qualitätskontrolle sowie Transaktions-
beratung an. 
Kontakt: WPin/StBin Dipl.-Betriebsw. 
Christine Promersberger
Willistraße 36
22299 Hamburg 
Tel.: 0 40 - 47 19 51 76

Raum Hamburg: StB, WP-Kand., Dipl.-Kfm., 
Mitte 30, bietet freie Mitarbeit im Bereich 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, um-
fangreiche Kenntnisse im Bereich Konzern-
rechnungslegung und -erstellung vorhanden, 
Erfahrung als Teamleiter, und einiges mehr, bei 
angenehmer Zusammenarbeit ggf. Interesse 
an Beteiligung vorhanden. Zuschriften unter 
wirtschaftspruefung@ymail.com

WP/StB in eigener Praxis in Frankfurt/M bie-
ten fallbezogen freie Mitarbeit bei der Prüfung 
(freiw./ Pflicht) und Erstellung von Jahres- u. Kon-
zernabschlüssen nach HGB/IFRS sowie Restruk-
turierungs- u. Transaktionsberatung an. Mandan-
tenschutz wird uneingeschränkt zugesichert.
Kontakt: Tel.: 0 69 - 29 72 388 - 0 bzw. 
Internet: www.kanzlei-krieger.info

Spezialisierte und mittelstandsorientierte WP-/
StB-/RA-Praxis bietet Berufskollegen bundes-
weit in Kooperation die Durchführung freiwil-
liger und gesetzlich geregelter Prüfungen (JA-/
LB-/KA-/KLB-/IT-System/Sonstige Prüfungen 
nach HGB, IAS/IFRS, IDW PS 330, PublG, HGrG, 
KAGG, LHO, GO, KHG, StiftG, MaBV, WpHG, 
DSD) an. Die Praxis führt zudem weitere Einzel-
aufträge in kollegialer und unkomplizierter Zu-
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sammenarbeit mit Berufsangehörigen auf den 
Gebieten Sanierung, Unternehmensveräuße-
rung, Due Diligence, Wirtschaftsrecht, WP-/StB-
Regressabwehr durch. Mandatsschutz wird un-
eingeschränkt und dauerhaft zugesichert.
Kontakt: 
WP/StB/RA Dipl.-Kfm. Ralf Bauerhaus
Osthofstraße 54 D
48163 Münster
Tel.: 0 25 36 - 33 53 77
Fax: 0 25 36 - 33 53 - 78
E-Mail: bauerhaus@datevnet.de
Internet: www.bauerhaus-kroeger.de

WPin aus einer mittelständischen WPG in 
Hamburg bietet überregional externe Berichts-
kritik (§ 24d Abs. 1 Satz 4 BS WP/vBP) sowie 
auftragsbegleitende Qualitätssicherung an.
Ansprechpartner: Viola Beecken
Tel.: 0 40 - 32 31 04 40 oder 
E-Mail: vb@atos-beratung.de

Erfahrener WP bietet zuverlässige Zusam-
menarbeit bei Abschlussprüfung, bei Grün-
dungsprüfung und Sonderprüfungen – auch 
in Bezug auf Berichtskritik/Nachschau – an. 
Mandantenschutz und kollegiale Zusammen-
arbeit werden selbstverständlich uneinge-
schränkt und dauerhaft zugesichert.
Kontakt: UNION AG WPG
WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert E. Grünbaum
Friedrich-Ebert-Straße 21
95448 Bayreuth
Tel.: 09 21 - 889 - 0
E-Mail: info@unionag.de

Auf geschlossene Fondsprodukte spezialisier-
te mittelständische WPG aus NRW, bundes-

weit tätig, übernimmt die Prospektbeurteilung 
nach IDW S 4 und jegliche Zusammenarbeit 
sowie Gestaltungsberatung auf diesem Ge-
biet. Uneingeschränkter Mandatsschutz ist 
selbstverständlich.
Kontakt: Hahne Revisions- und Treuhandge-
sellschaft mbh
48249 Dülmen
Wierlings Busch 73
Tel.: 0 25 94 - 7 73 04 - 0
E-Mail: ghahne@wp-hahne.de

Internationale Kooperation von WP sucht an 
verschiedenen Standorten in Deutschland en-
gagierte und international ausgerichtete WP-
Kanzleien.
Kontakt: 
WP/StB Dipl.-Kfm. Siegfried Heinzelmann
Tel.: 0 60 74 - 82 73 - 0
E-Mail: contact@cdh-treutax.de

FIDAUDIT GMBH WPG mit Sitz in Berlin und 20 
angeschlossenen selbstständig tätigen Kanzlei-
en in Deutschland sucht für folgende Standorte 
engagierte und international ausgerichtete WP-
Kanzleien: Bonn, Berlin-Potsdam, Dortmund, 
Essen, Hannover, Karlsruhe, Münster, Frankfurt/
Main, sowie Raum Rhein-Main, Neckar, Nie-
dersachsen, Bayern, NBL. International unab-
hängiges Mitglied von Enterprise Worldwide, 
Nashville TN/USA, einer Assoziation von unab-
hängigen Accountants und Advisors. 
Kontakt: WP/StB Dipl.-Finanzw. Norbert von 
Hoyningen-Huene
Tel.: 0 30 - 23 50 78 - 0
E-Mail: vonHoyningen@t-online.de
Internet: www.fidaudit.de

Praxisbörse
Anzeigen auch auf k www.wpk.de/anzeigen/

Raum K/BN/AC oder HH/HL: WP/StB, Dipl.-Kfm., 
48 J., sucht neue berufliche Herausforderung mit 
Perspektive auf Beteiligung an mittelständischer 
WPG oder Praxisübernahme. 20 Jahre Prüfungs-
erfahrung in internationaler WPG, Erfahrung im 
Mittelstand sowie großen und börsennotier-

ten Mandanten, team- und leistungsorientiert, 
mehrjährige Mitarbeit auch im Risikomanage-
ment, Qualitätssicherung sowie Aus- und Fortbil-
dung, viele Sonderprojekte. Besondere Expertise 
in der Prüfungsmethodik, Erfahrung bei Sonder-
untersuchungen der DPR und WPK. Überleiten-

de Tätigkeit bei Praxisübernahme erwünscht. 
Kontakt über wp-kl@gmx.de oder
 WPK 4301

StB/StBin als Partner von etablierter, moderner 
und profitabler mittelständisch ausgerichteter 

WP/StB/RA, häufig als gerichtlich bestellte 
Sachverständige in Haftungsfällen tätig, über-
nimmt die Vertretung bei Schadensersatzan-
sprüchen gegen StB/WP. 
Kontakt: WP/StB/RA Annerose Warttinger
Richard-Wagner-Straße 19
65193 Wiesbaden
Tel.: 06 11 - 9 51 42 - 0
E-Mail: warttinger@assig.de
Internet: www.assig.de

WP/StB/RA, Dipl.-Kfm., in spezialisierter und 
mittelstandsorientierter WP-/StB-/RA-Praxis 
vertritt bundesweit WP-/StB-Kollegen/-innen 
gerichtlich und außergerichtlich in Regressfäl-
len in Abstimmung mit ihren Versicherern.
Kontakt: 
WP/StB/RA Dipl.-Kfm. Ralf Bauerhaus
Osthofstraße 54 D
48163 Münster
Tel.: 0 25 36 - 33 53 77
Fax: 0 25 36 - 33 53 78
E-Mail: bauerhaus@datevnet.de
Internet: www.bauerhaus-kroeger.de

Spezialisierte mittelständische WPG aus NRW 
übernimmt IT-Systemprüfung sowie sämtliche 
Beratungen im IT-Bereich. Uneingeschränkter 
Mandatsschutz ist selbstverständlich. Bundes-
weit mit Schwerpunkten in NRW und Bayern 
tätig.
Kontakt: Hahne Revisions- und Treuhand-
gesellschaft mbh
48249 Dülmen
Wierlings Busch 73
Tel.: 0 25 94 - 7 73 04 - 0
E-Mail: ghahne@wp-hahne.de
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WP- und StB-Praxisanteil
mit 70 % bestens eingeführt in München und Umgebung  

als Anlageobjekt zu veräußern.

Umsatz gesamt 2,9 Mio. Euro (Wachstum in drei Jahren knapp 40 %). 
Weiteres Wachstum vorgegeben durch Eigendynamik.

Als Kapitalanlage zu empfehlen, da eigener Arbeitseinsatz nicht nötig,  
aber möglich.

Kaufpreis in üblicher Ausrichtung am Umsatz.

WPK 4003

WP/StB-Kanzlei im Raum Gütersloh/Bielefeld 
(3 Partner) gesucht. Nach Einarbeitung (An-
stellung od. freiberuflich) erwerben Sie eine 
Beteiligung im Wert zwischen 200.000 und 
400.000 ¤ im Rahmen der Nachfolgeregelung 
für den Seniorpartner. Eigener Umsatz kann 
ggf. eingebracht werden. WPK 4302

Berlin: Nachfolger/in für WP/StB-Praxis mit dem 
Schwerpunkt Prüfung und Beratung gemein-
nütziger Organisationen gesucht. Jahresum-
satz: 650.000 ¤. Mehrjährige überleitende Mit-
arbeit wird angeboten. WPK 4303

Mittelständische WPG/StBG in Baden-Würt-
temberg sucht im Raum Freiburg/Karlsruhe/
Schwarzwald die Möglichkeit zum Erwerb von 
Prüfungsmandaten oder einer WP/StB-Praxis 
(nur wenn Prüfungsmandate vorhanden) zu 
berufsüblichen Konditionen. Eine überleiten-
de Mitarbeit des Praxisinhabers ist erwünscht. 
Auch eine Beteiligung an einer WP-Praxis wäre 
denkbar. WPK 4304

Etablierte, ertragstarke WP/StB-Kanzlei im 
Raum Düsseldorf sucht Nachfolger zur kurzfris-
tigen Übernahme. Schwerpunkt StB-Mandate 
(ca. 90 %), 1 Mio. ¤ Jahresumsatz, qualifizier-
tes Personal, überleitende Mitarbeit selbstver-
ständlich. WPK 4305

Raum Hamburg: WP/StB, Dipl.-Kfm., 41 J., sucht 
Beteiligung an mittelständischer WPG oder 
Praxisübernahme. Langjährige Berufserfahrung 
in internationaler WPG, unternehmerisch den-
kend, führungserfahren, team- und mandan-
tenorientiert, umfangreiche Erfahrungen in Prü-
fung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach 
HGB und IFRS (auch börsennotierter Unterneh-
men), Beratung und Qualitätssicherung, viele 
Sonderprojekte. WPK 4306

Mittelständische WPG/StBG, seit mehreren Jah-
ren aktiv, sucht im Großraum Stuttgart und 
Heilbronn Praxis/Teilpraxis/Einzelmandate zur 
Übernahme. WPK 4307

StBG (Partnerschaft) in Wiesbaden altersbedingt 
abzugeben, Jahresumsatz rund 800.000 ¤. Gut 
eingerichtetes Büro mit langjährigem Mietver-
trag, engagierte erfahrene Mitarbeiter, überlei-
tende Mitarbeit möglich. WPK 4308

Metropolregion Hamburg. Aktive Beteiligung 
mit späterer Gesamtübernahme an einer inter-
national ausgerichteten Steuerberatungspraxis 
(ca. 50 % ausländische Auftraggeber). Europä-
ische Auslandserfahrung und Fremdsprachen 
sind erforderlich. Entwicklungspotential vor-
handen. WPK 4309

Raum Offenbach-Frankfurt: WP/StB-Praxis Um-
satz 300.000 ¤, davon Pflichtprüfungen 60.000 ¤, 
mit qualifizierten Mitarbeitern und Räumen, mit 
Überleitung wird angeboten. WPK 4310

WP/StB-Kanzlei, Jahresumsatz 450 - 500.000 ¤, 
auch Prüfungsmandate, Großraum Düsseldorf/
linksrheinisch, mehrjährige Überleitungstätig-
keit sinnvoll und darstellbar. WPK 4311

WPG/StBG sucht zwecks Expansion WP- und/
oder StB-Praxis im Großraum Düsseldorf mit 
Schwerpunkt im Bereich der Betreuung kleiner 
und mittlerer Unternehmen. Eine überleitende 
Tätigkeit ist erwünscht. Ebenfalls ist eine Be-
teiligung im Rahmen einer Nachfolgeregelung 
möglich. WPK 4312

Raum Münster (Westf.): WP/StB, promoviert, 
seit mehreren Jahren Partner einer mittelgroßen 
WPG/StBG, sucht Kanzlei zur Übernahme. Lang-
jährige Erfahrung im Mittelstand, viele Sonder-
projekte; keine „Big Four“. Überleitende Tätigkeit 
gerne, aber nicht zwingend. WPK 4313

Mittelständische WP-/StB-Sozietät sucht StB- 
oder WP/StB-Kanzlei bis 600.000 ¤ Jahresum-
satz zum Erwerb zu für beide Seiten fairen/berufs-
üblichen Bedingungen im Raum Rhein-Neckar/
Bergstraße, insb. Mannheim/Heidelberg/ 
Schwetzingen/Viernheim/Weinheim/Bensheim. 

Eine mittelfristige kollegiale Zusammenar-
beit im Rahmen einer geordneten Nachfolge 
ist ebenso möglich wie eine kurzfristige Über-
nahme. Eine Überleitung durch Inhaber/in und 
Übernahme von Personal und Räumlichkeiten 
ist willkommen. WPK 4314

München – Nachmieter zum 1.1.2011 gesucht: 
Preisgünstige Übernahme schöner Büroräume 
in Zentrumsnähe mit sehr guter Verkehrsanbin-
dung und Parkplätzen, Größe 400 bzw. 600 m², 
hochwertige Einbauten, teilmöbiliert oder voll-
möbiliert, moderne EDV-Verkabelung.
Kontakt: Steinbach und Partner GmbH StBG
Hansastraße 15
80686 München
Tel.: 0 89 - 5 70 90 - 0
Fax: 0 89 - 5 70 90 - 72
E-Mail: info@steinbach-steuerberatung.de

Raum Hamburg: StB, WP-Kand., Dipl.-Kfm., 
Mitte 30, bietet freie Mitarbeit im Bereich 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, um-
fangreiche Kenntnisse im Bereich Konzern-
rechnungslegung und -erstellung vorhanden, 
Erfahrung als Teamleiter, und einiges mehr, 
bei angenehmer Zusammenarbeit ggf. Inter-
esse an Beteiligung vorhanden.
Zuschriften unter 
E-Mail: wirtschaftspruefung@ymail.com

Raum Saarbrücken/Kaiserslautern/Mannheim: 
WP, Dr., 40 J., sucht Beteiligung an mittelständi-
scher WPG oder Praxisübernahme. Langjährige 
Berufserfahrung in internationaler WPG, unter-
nehmerisch denkend, führungserfahren, team- 
und mandantenorientiert, neben Erfahrungen in 
der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüs-
sen auch im Schwerpunkt betriebswirtschaftli-
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System der Qualitätskontrolle
Anzeigen auch auf k www.wpk.de/anzeigen/

Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 
WPO, erfahrener WP/StB in eigener Praxis, 
mit erteilter Teilnahmebescheinigung, führt 
bundesweit externe Qualitätskontrollprüfun-
gen bei kleinen und mittelständischen Praxen 
durch. Berufskollegen in Einzel- und Klein-
praxen werden auch Berichtskritik, auftrags-
begleitende Qualitätssicherung sowie Nach-
schau angeboten.  WPK 4401

Langjährig selbstständiger WP, Prüfer für Qua-
litätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, bietet 
(bundesweit) neben externen Qualitätskon-
trollen auch Vorbereitungen auf die externe 
Qualitätskontrolle, interne Nachschauen, Be-
richtskritiken, auftragsbegleitende Qualitäts-
sicherungen, etc. an. WPK 4402

WP, Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a 
Abs. 3 WPO, im badischen Raum besitzt um-
fangreiche Erfahrungen in der Vorbereitung 
auf und der Durchführung von externen Qua-
litätskontrollen speziell für kleine und mittel-
ständische Praxen. WPK 4403

Mittelständische WPG mit Standorten in 
Münster und Osnabrück bietet bundesweit die 
Durchführung von Qualitätskontrollprüfungen 
zu fairen Konditionen an; umfangreiche Erfah-
rungen insbesondere mit kleinen und mittel-
großen WP/vBP-Praxen.
Kontakt: NW Nord-Westdeutsche Treuhand 
GmbH WPG
WP/StB Michael Midding
Warendorfer Straße 183
48145 Münster
Tel.: 02 51 - 13 30 00
E-Mail: midding@nw-treuhand.de

WP, Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a 
Abs. 3 WPO, aus dem Raum Frankfurt a. M., 
mit Prüfungserfahrungen bei kleineren WP-
Praxen mit nur wenigen Prüfungsmandanten, 
führt die externe Qualitätskontrolle für Berufs-
kollegen durch.
Kontaktaufnahme unter: 
E-Mail: stbreiche@t-online.de

WP/StB, Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO, in eigener WPG tätig, 
führt bundesweit externe Qualitätskontrol-
len durch. Erfahrungen aus nahezu 50 Quali-
tätskontrollen seit 2002 sind vorhanden. Die 
geprüften Kanzleien hatten 1 - 15 Berufsträ-
ger und jeweils bis zu 100 Mitarbeiter sowie 
§ 319 a-Mandate. Ferner wird Berichtskritik, 
auftragsbegleitende Qualitätssicherung sowie 
Nachschau bei kleinen und mittelgroßen Pra-
xen durchgeführt. In Vorschau auf den nächs-
ten QK-Turnus (2010 bzw. 2011) i. S. v. § 57a 
Abs. 6 S. 8 WPO werden schon jetzt vorgezo-
gene Prüfungshandlungen für die bereits ab-
gelaufenen 4 - 5 Jahre des 6-Jahre-Turnus, an-
geboten. 
Kontakt: WP/StB Martin Mensing
Tel.: 0 28 61 - 80 45 00
E-Mail: martin.mensing@mensing-kollegen.de

Mittelständische und als Prüfer für Qualitäts-
kontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO registrierte 
WPG in Esslingen – bietet auch überregional 
– Qualitätskontrollen nach § 57a WPO sowie 
Beratung bei der Einführung eines Qualitäts-
sicherungssystems bei kleinen und mittelgro-
ßen WP-Praxen und WPG an. Ferner bieten wir 
Kollegen, die sich nicht der externen Quali-
tätskontrolle unterziehen wollen, Kooperation 
für Siegelmandate aller Art an.

Kontakt: 
E-Mail: f.brutsche@brutsche-kollegen.de
Tel.: 07 11 - 35 49 61

WPG mit Standort zwischen Köln und Frank-
furt bietet die Durchführung von Qualitäts-
kontrollprüfungen bei kleinen Berufspraxen 
an. Erfahrungen aus langjähriger Berufstä-
tigkeit, der kollegialen Mitarbeit beim Aufbau 
von Qualitätssicherungs-Systemen sowie ver-
schiedener Qualitätskontrollprüfungen sind 
vorhanden.
Kontakt: WP/StB Dipl.-Kfm. Heiko Kühn
Tel.: 0 26 61 - 94 91 05
E-Mail: heiko@kuehnberatung.de
Internet: www.kuehnberatung.de

WP, Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a 
Abs. 3 WPO, Sitz im Rhein-Main-Gebiet, führt 
Qualitätskontrollen für kleinere und mittlere 
Berufspraxen durch. Alternativ zur externen 
Qualitätskontrolle werden Berichtskritik und 
weitergehende Qualitätssicherungsmaßnah-
men angeboten.
Kontakt: Tel.: 0 51 05 - 2 63 71
E-Mail: info@wp-dammel.de

Mittelständische WPG in Hamburg, Prüfer für 
Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, bie-
tet die Durchführung von Qualitätskontrollprü-
fungen nach § 57a WPO sowie Berichtskritik 
und auftragsbegleitende Qualitätssicherung 
bei Berufskollegen an.
Nähere Informationen: 
AGW Revision GmbH WPG
WP/StB Dipl.-Kfm. Sven Hase
Bernhard-Nocht-Str. 99
20359 Hamburg
Tel.: 0 40 - 38 10 97 30

che Beratung, Unternehmensbewertung, M&A, 
Due Diligence Reviews und Restrukturierung.
Kontakt: Beteiligung_WP_Praxis@gmx.de

WP/RA/StB für Bürogemeinschaft in der Wald-
straße in Leipzig gesucht. Bestehende Büroge-

meinschaft von zwei Anwältinnen mit zivilr. 
Schwerpunkt bietet in unmittelbarer Nähe zur 
Innenstadt ein oder mehrere attraktive Räume 
mit professioneller Ausstattung. Soweit Be-
darf besteht, kann auch das qualifizierte Per-
sonal mit beansprucht werden.

Anfragen bitte an Rechtsanwältin Jana Allisat: 
info@allisat-ziegler.de
Tel: 03 41 - 3 01 94 30
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E-Mail: info@agw-revision.de
Internet: www.agw-revision.de

Mittelständische und als Prüfer für Qualitäts-
kontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO registrierte 
WPG in Baden-Baden bietet bundesweit Qua-
litätskontrollprüfungen nach § 57a WPO oder 
Beratung bei der Einführung eines Qualitäts-
sicherungssystems bei kleinen bis mittelgro-
ßen WP-Praxen und WPG an. Die Übernahme 
von Pflichtprüfungen ist möglich. Mandanten-
schutz und kollegiale Zusammenarbeit sind 
selbstverständlich.
Kontakt: WP/StB Thomas Kuhlmann
JU-GmbH WPG
Tel.: 01 60 - 96 63 74 57
E-Mail: Thomas.Kuhlmann@ju-gmbh.de

QS – Treuhand GmbH WPG StBG – WP/StB, Prü-
fer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, 
spezialisiert auf kleine und mittlere Praxen, mit 
Prüfungserfahrung, bietet bundesweit die Durch-
führung von Qualitätskontrollprüfungen an. Er-
fahrungen bestehen sowohl mit dem Prüfungs-
programm von Addison wie auch Datev.
Kontakt: WP/StB Ingo Hoffmann
Tel.: 01 70/83 50 497
E-Mail: info@qs-treuhand.de
Internet: www.qs-treuhand.de

Mittelständisch orientierte WPG führt bundes-
weit Qualitätskontrollprüfungen nach § 57a 
Abs. 3 WPO zügig und zu attraktiven Kondi-
tionen durch.
Kontakt: 
WP/StB Prof. Dr. Klaus-Jürgen Lehwald
E-Mail: info@prof-lehwald.de

2 WP in kleiner WPG, mit überwiegend mit-
telständischen Mandanten im Raum Köln/
Dortmund, Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO, führen bundesweit Prüfun-
gen nach § 57a WPO bei kleinen und mittle-
ren Berufspraxen durch. Gerne wird auch in 
den Bereichen Berichtskritik, Nachschau oder 
auftragsbegleitender Qualitätskontrolle Un-
terstützung angeboten. Mandantenschutz ist 
selbstverständlich. 
Anfragen bitte unter Fax: 0 27 61 - 9 24 47 38 
oder E-Mail: bergmann@hfb-olpe.de

WP-Starter, Erst- und Folgeprüfungen sind unser 
Qualitätskontroll-Geschäftsfeld. Als Prüfer für 

Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO re-
gistrierte und bundesweit tätige WPG, Standort 
Großraum Nürnberg, bietet die Durchführung 
von Qualitätskontrollen nach § 57a bzw. 57g 
WPO bei kleinen und mittelgroßen WP-, vBP-Pra-
xen und WPG/BPG an. Es wurden bereits mehr-
fach, und für die Kollegen erfolgreich, Qualitäts-
kontrollprüfungen bundesweit durchgeführt, 
laufende Aktualisierung von PfQK-Spezialfortbil-
dungen einschl. Schwerpunkte PS 261, IKS- und 
IT-Bereich. Alternativ wird Unterstützung bei der 
Einrichtung des QSS sowie als Externe für Be-
richtskritik und Nachschau angeboten.
Nähere Informationen: 
WP Dipl.-Volksw. Heinz-Jürgen Wagner
alpha-audit GmbH WPG
Tel.: 01 71 - 49 53 800
E-Mail: 
alpha.wagner@wirtschaftspruefer-neumarkt.de

WP, Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a 
Abs. 3 WPO, in eigener WPG tätig, hat seit 
2002 mehr als 50 Qualitätskontrollen bundes-
weit durchgeführt. Die geprüften Kanzleien 
hatten 1 - 15 Berufsträger und bis zu 160 Mit-
arbeiter. Die eigene Kanzlei ist seit 1999 nach 
ISO 9001 zertifiziert, daher auch als Fachaudi-
tor für ISO-Zertifizierungen aktiv. 
Kontakt: WP/StB W. Winkelmann
Tel.: 0 52 05 - 7 51 50
E-Mail: info@kanzlei-winkelmann.de
Internet: www.kanzlei-winkelmann.de

Mittelständische WPG/StBG (2 WP, 3 StB) aus 
München, Prüfer für Qualitätskontrolle (§ 57a 
Abs. 3 WPO), hat bereits diverse Prüfungen für 
Qualitätskontrolle bei Berufskollegen durch-
geführt und kann somit auf einen breiten Er-
fahrungsschatz aus der Praxis und durch eige-
ne Arbeiten und Vorträge auf diesem Gebiet 
auf ein umfangreiches Hintergrundwissen zu-
rückgreifen. Interessierten Kollegen aus Süd-
deutschland wird die Durchführung der Qua-
litätskontrolle angeboten.
Kontakt: SH+C Schwarz Hempe & Collegen 
GmbH WPG/StBG, München
WP/StB Dipl.-Bw. (FH) Claudia Breitschaft
Tel.: 0 89 - 54 70 90 - 0
E-Mail: Breitschaft_77@shc.de
Internet: www.shc.de

WP/StB, Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO, spezialisiert auf kleine/mit-

telständische Praxen, mit Prüfungserfahrung 
und Referenzen (ca. 20 durchgeführte Prü-
fungen, auch Praxen mit § 319 a-Mandaten), 
bietet die Durchführung von Qualitätskon-
trollprüfungen im norddeutschen und im Ber-
liner Raum. 
Kontakt für ein erstes Gespräch: 
WP/StB Christian Maracke
c/o Take Maracke Steuerberater Rechtsanwäl-
te Wirtschaftsprüfer
24105 Kiel
Tel.: 04 31 - 99 08 13 00
E-Mail: c.maracke@take-maracke.de

WP und Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO, mit erteilter Teilnahmebe-
scheinigung für eigene Praxis, führt effizient 
und zügig Qualitätskontrollen bei kleinen und 
mittleren WP/vBP-Praxen zu fairen Konditio-
nen durch. Vertraut mit den Qualitätsanfor-
derungen für solche Praxen und umfassende 
Erfahrungen aus mehreren bereits durchge-
führten Qualitätskontrollen. Ferner wird bei 
Einzel- und Kleinpraxen die auftragsbezoge-
ne Qualitätssicherung gem. § 24d BS WP/vBP 
(Berichtskritik und ggf. auftragsbegleitende 
Qualitätssicherung) sowie Unterstützung bei 
der Nachschau angeboten.
Kontakt: WP/StB Dipl.-Kfm. Frank Ehlig
Kirchhörder Straße 29
44229 Dortmund
Tel.: 02 31 - 57 45 86
E-Mail: frank-ehlig@t-online.de
Internet: www.frank-ehlig.de

WP/StB, FBInt.StR, erfahrener Prüfer für Qua-
litätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, mit 
Sitz im Rhein-Main-Gebiet bietet bundes-
weit externe Qualitätskontrollprüfungen klei-
ner und mittelständischer WP-Kanzleien an 
oder Durchführung eines Reviews zur Vorbe-
reitung auf die Qualitätskontrollprüfung oder 
Durchführung der Berichtskritik oder auftrags-
begleitenden Qualitätssicherung oder Unter-
stützung bei der Nachschau, effiziente Unter-
stützung bei der Einführung eines geeigneten 
internen Qualitätskontrollsystems; Schulung 
von Berufskollegen auf Basis von anerkann-
ten Fortbildungsveranstaltungen nach § 57a 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 WPO sowie Kooperation 
und Übernahme von Aufträgen nach § 57a 
WPO bei vollem Mandatsschutz für Siegel-
mandate aller Art.
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Kontakt: 
Tel.: 0 60 74 - 82 73 - 0
E-Mail: contact@WP-STB-Heinzelmann.de
Internet: www.WP-STB-Heinzelmann.de

WPG in Baden-Württemberg (2 Berufsträger), 
Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 
3 WPO, führt bei kleinen und mittleren Berufs-
praxen bundesweit Qualitätskontrollprüfun-
gen nach § 57a WPO durch. Ferner wird auch 
die Übernahme von Aufträgen in den Berei-
chen Berichtskritik, Nachschau oder auftrags-
begleitender Qualitätskontrolle angeboten.
Anfragen bitte unter 
E-Mail: reinald.huber@bpgo.de oder 
Tel. 0 78 04 97 73 0

Mittelständische WPG in Hamburg führt seit 
2004 bundesweit externe Qualitätskontrollen 
gemäß § 57a WPO durch. Erfahrungen aus mehr 
als 150 bei kleinen und mittelständischen Pra-
xen durchgeführten externen Qualitätskontrol-
len sind vorhanden. Ansprechpartner für ein ers-
tes einführendes Gespräch mit den Prüfern für 
Qualitätskontrolle (nach § 57a Abs. 3 WPO): 
Viola Beecken und Gisela Scholdei
Frau Beecken ist auch als Auditor für Zertifizie-
rungen nach DIN EN ISO 9001:2008 und das 
DSTV-Qualitätssiegel tätig
Tel.: 0 40 - 32 31 04 40 oder 
E-Mail: info@atos-beratung.de

WP/StB mit erteilter Teilnahmebescheinigung 
bietet die Durchführung von Qualitätskontroll-
prüfungen nach § 57a WPO, Berichtskritik so-
wie Nachschau an. Umfangreiche Erfahrungen 
in der Durchführung von Qualitätskontrollen ins-
besondere bei kleinen und mittelgroßen Berufs-
kollegen. Mandantenschutz wird zugesichert.
Kontakt: UNION AG WPG
WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert E. Grünbaum
Friedrich-Ebert-Straße 21

95448 Bayreuth
Tel.: 09 21 - 8 89 - 0
E-Mail: info@unionag.de

WP/StB, Frankfurt (Main)/MTK, Prüfer für Qua-
litätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, mit Prü-
fungserfahrung bei kleinen und mittleren WP 
und WPG, bietet die Durchführung der Quali-
tätskontrollprüfung im Großraum Rhein-Main-
Neckar-Lahn sowie in Süddeutschland an.
Kontakt: 
Tel.: 0 61 96 - 50 02 16 + 01 70 - 8 97 86 14 
E-Mail: hans.basten@datevnet.de.

WPG, Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a 
Abs. 3 WPO, bietet die Durchführung von Qua-
litätskontrollprüfungen nach § 57a WPO, Be-
richtskritik, auftragsbegleitende Qualitäts-
sicherung sowie Nachschau bei kleinen und 
mittelgroßen Berufspraxen an.
Kontakt für ein erstes Gespräch: 
Dr. Helmut Bury
Lindenpark 7
04178 Leipzig
Tel.: 03 41 - 4 51 13 46
E-Mail: dr.bury@t-online.de

Erfahrener Prüfer für Qualitätskontrolle bietet 
deutschlandweit die Durchführung der Quali-
tätskontrolle an. Mit rd. 155 durchgeführten 
Prüfungen vor allem kleiner und mittelgroßer 
WP/vBP-Praxen wird über umfangreiches Know-
how verfügt, Qualitätskontrollen zügig und zu 
attraktiven Konditionen abzuwickeln. Umfas-
sende praktische Erfahrungen und aktuelle fach-
liche Kenntnisse vorhanden, die auch in spezi-
ellen Fortbildungen für PfQK vermittelt werden. 
Kleinpraxen wird Unterstützung bei der externen 
Berichtskritik oder Nachschau angeboten.
Nähere Informationen: 
WP/StB Dipl.-Kfm. Andreas Köhl
Tel.: 08 71 - 9 24 24 - 0

Praktikumsbörse
Anzeigen auch auf k www.wpk.de/anzeigen/

Dipl.-Bw. (FH), Notendurchschnitt 1,9, Bilanz-
buchhalterin, 49 J., Berufsexamina werden an-
gestrebt (Steuerlehrgänge Dr. Stitz, Abels Kall-

wass Stitz), StB-Examen 2011, WP-Examen 
2013 oder 2014, nicht ortsgebunden, sucht ab 
sofort in Hamburg/Raum Hamburg anspruchs- 

und verantwortungsvolle Aufgabe (Prakti-
kum/Festanstellung bevorzugt) mit Perspek-
tive bei WPG/StBG/WP/StB. Berufserfahrung 

E-Mail: ak@koniarski-stb.de
Internet: www.koniarski-stb.de

WP mit Berufspraxis in Hagen/Westfalen führt 
Qualitätskontrollen nach § 57a WPO für klei-
ne und mittlere Berufspraxen durch. Prakti-
sche Erfahrungen vorhanden. Bescheinigung 
nach § 57a WPO liegt vor.
Kontakt: Dr. Reiner Deussen
Körnerstraße 84
58095 Hagen
Tel.: 0 23 31 - 9 22 15 - 0
E-Mail: dr.deussen@deussen.de

Mittelständische WPG, Prüfer für Qualitäts-
kontrolle nach § 57a WPO, mit bundesweit 
mehr als 40 durchgeführten Qualitätskontrol-
len bei Größe von 1-4 WP/vBP (1-50 Mitarbei-
ter). Fachauditor für Zertifizierungen nach DIN 
EN ISO 9001:2008 und DSTV-Qualitätssiegel, 
Einrichtung von Qualitätssicherungssystemen.
Kontakt: WP/StB, Prüfer für Qualitätskontrolle 
nach § 57a Abs. 3 WPO
Dipl.-Vw. Michael Weidenfeller 
Tel.:0 26 89 - 98 50 - 0 
Internet: www.marx-jansen.de
www.michael-weidenfeller.de

Mittelständische WPG, Prüfer für Qualitäts-
kontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, erfahren in 
der Einführung von Qualitätskontrollsystemen 
bei Berufskollegen und in der Durchführung 
von Qualitätskontrollen bei kleinen und mitt-
leren WP-Praxen, bietet die Durchführung von 
Qualitätskontrollprüfungen an.
Kontakt: WP/StB Dr. Thomas Möhler
Dr. Möhler & Kollegen GmbH WPG/StBG
Magnolienweg 5
63741 Aschaffenburg
Tel.: 0 60 21 - 4 57 02 - 0
E-Mail: tmoehler@moehler-kollegen.de
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in Steuern, Bilanzierung, Monats-, Jahresab-
schluss, Jahresplanung (Budget, Forecast), In-
ternes Berichtswesen und Konzernberichtswe-
sen, Kostenrechnung, EDV- und PC-Erfahrung, 
englische Sprachkenntnisse. Engagement, 
Verantwortungs-, Führungs- und Lernbereit-
schaft, Eigeninitiative, Zielstrebigkeit, analy-
tisches Denkvermögen, Darstellungs-, Kom-
munikations- und Teamfähigkeit, Kollegialität, 
Flexibilität, unternehmerisches Denken sowie 
souveränes Auftreten werden mitgebracht.
 WPK 4501 

Die GHP Revision GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft (www.ghp-revision.eu) 

bietet im Frühjahr 2011 Praktikumsplatz für 
Studenten der Wirtschaftswissenschaften in 
Hamburg. Wir bieten Einblicke in die Prüfung 
von Jahresabschlüssen nach HGB, IFRS und 
US GAAP bei mittelständischen Unterneh-
men. Englischkenntnisse sind erforderlich. 
Die Dauer des Praktikums sollte mindestens 
3 Monate betragen. Bewerbungen schicken 
Sie bitte an 
Herrn WP/CPA Ulrich Britting
E-Mail: info@ghp-revision.eu

Die CURACON GmbH WPG bietet engagierten 
Studentinnen und Studenten mit entsprechen-
der Fächerkombination ganzjährig in den Nie-

derlassungen Darmstadt, Düsseldorf, Münster, 
Nürnberg, Rendsburg und Stuttgart die Mög-
lichkeit, Praktika zu absolvieren. Es erwarten 
Sie interessante und herausfordernde Aufga-
ben und ein partnerschaftliches Arbeitsum-
feld. Sie wirken bereits aktiv an Prüfungs- 
und Beratungsaufgaben mit und erhalten an 
der Seite Ihres persönlichen Mentors wichtige 
Einblicke in die tägliche Praxis beim Mandan-
ten sowie in die Strukturen einer mittelgroßen 
Prüfungsgesellschaft.
Bewerbungen senden Sie bitte mit Angabe Ih-
rer Standortpräferenz und Ihres gewünschten 
Eintrittstermins an
E-Mail: Karriere@Curacon.de
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Neu dabei

Warum wollten Sie Wirtschaftsprüfer werden?
Seit meinem Studium hat mich das äußerst vielseitige 
und abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld in Steuerbera-
tung und Wirtschaftsprüfung fasziniert. Meine prakti-
schen Erfahrungen haben diese Neigungen ebenfalls 
bestätigt. Um dieses umfassende Aufgabengebiet in 
einer verantwortungsvollen und eigenständigen Posi-
tion ausüben zu können, habe ich mich schließlich 
entschlossen, Wirtschaftsprüferin zu werden. 

Was fasziniert Sie an diesem Beruf?
Ich schätze an diesem Beruf vor allem den persönli-
chen Kontakt und das Gespräch mit Mandanten, bei 
denen ich tiefgehende und interessante Einblicke in 
Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen und 
Rechtsformen bekomme. Aber auch die Zusammenar-
beit im Team und der Erfahrungsaustausch mit Kolle-
gen lässt bei der Arbeit keine Monotonie aufkommen.

Was bedeutet für Sie Qualität?
Qualität bedeutet für mich, für die Mandanten eine 
hochwertige und professionelle Dienstleistung zu er-
bringen. Da unser Berufsstand einer sehr schnellen 
Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen un-
terliegt, ist eine laufende Fort- und Weiterbildung in 
meinen Augen unerlässlich. Auch interne, bestehen-
de Arbeitsabläufe und -prozesse sind regelmäßig zu 
optimieren. Nur so kann langfristig ein für die Man-
danten zufriedenstellendes Leistungsniveau gehal-
ten werden.

Was freut Sie besonders?
Mich freut die tägliche berufliche Bestätigung in mei-
ner Arbeit, zu der neben Rückmeldungen zufriede-
ner Mandanten auch ein Team zählt, das offen und 
ehrlich miteinander umgeht, an einem Strang zieht 
und sich gegenseitig unterstützt. So macht es Freude, 
morgens in die Arbeit zu gehen. 

Was ärgert Sie besonders?
Pauschale Aussagen und Statements ärgern mich, da 
sie nicht zur Lösungsfindung eines Problems beitra-
gen. Kritik sollte stets konstruktiv erfolgen. Außerdem 
ärgert es mich natürlich, wenn Fehler – obwohl diese 
bereits erkannt wurden – erneut gemacht werden. 

Was ist Ihr größter Erfolg?
Als größten beruflichen Erfolg sehe ich zweifelsohne 
das bestandene Berufsexamen an. 

Wo würden Sie gerne leben?
Für mich ist neben der geografischen Lage und Infra-
struktur auch mein soziales Umfeld von großer Be-

deutung. Ich fühle mich derzeit wohl und gut auf-
gehoben, ein Wegzug aus München kommt für mich 
deshalb im Moment nicht in Frage. 

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?
Die finanzielle Absicherung ist sicherlich eine Grund-
voraussetzung für Lebensqualität. Die Gesundheit 
meiner Familie und ein Freundeskreis, der vor allem 
auch in schwierigen Zeiten zu einem steht, sind je-
doch unbezahlbare Voraussetzungen. 

Wo und was möchten Sie in fünf Jahren sein?
Als Wirtschaftsprüferin möchte ich in einer an-
spruchsvollen, aber auch leitenden Position tätig 
sein, bei der ich weiterhin meinen Beruf mit den In-
teressen meiner Familie vereinbaren kann.

Welche ist Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Auf eine einzelne Persönlichkeit möchte ich mich 
nicht festlegen. In der Geschichte fasziniert mich seit 
jeher das Zeitalter der Pharaonen. Die intellektuellen 
und baulichen Fähigkeiten dieser Ära begeistern die 
Menschen noch heute weltweit.

Welches Buch lesen Sie zurzeit?
Ich beschäftige mich gerne mit zeitkritischer und 
persönlichkeitsbildender Literatur. Derzeit lese ich 
gerade „Benedikt für Manager“ von Dr. Baldur Kirch-
ner. Es macht deutlich, dass das geistige Fundament 
des Benedikt von Nursia noch heute auf modernes 
Management anwendbar ist.

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Ich verbringe so viel Zeit wie möglich mit meinem 
Mann und meiner dreijährigen Tochter Ramona. 

Was ist Ihr Traum vom Glück?/Ihr Motto?
Mein Traum ist, nach Möglichkeit wenige persönli-
che Lebenskrisen durchleben zu müssen und geisti-
ge sowie körperliche Fitness bis in das hohe Alter zu 
bewahren. Mein Motto: „Heiterkeit ohne Leichtfer-
tigkeit und Reife ohne Wichtigtuerei!“

Dipl.-Kffr. Renate Kleedörfer (36) hat 
Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig- 
Maximilians-Universität in München stu-
diert und als Diplom-Kauffrau abgeschlos-
sen. Nach dem Studium begann sie ihre 
berufliche Laufbahn bei der AWT Horwath 
GmbH WPG. Seit 2002 ist sie Steuerbe-
raterin, seit 2003 Associated Partner und 
Prokuristin der AWT Horwath GmbH WPG. 
Am 14.7.2010 wurde sie von der WPK als 
Wirtschaftsprüferin bestellt.
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Publikationen der WPK Bestellung auch im Internet unter
k www.wpk.de/publikationen/

Textsammlung zur 
Wirtschaftsprüferordnung

– Nationale und europäische Regelungen
11. Auflage 2010

Wirtschaftsprüferordnung und Durchführungsverordnungen, 
Berufssatzung WP/vBP, Satzung für Qualitätskontrolle, 

Satzung der WPK, EU-Abschlussprüferrichtlinie u. a., 
400 Seiten, 20,00 € (zzgl. Versandkosten)

Einbanddecke 2008 -2009

Die Macht des Faktischen
Sammlung der von 1989 bis 2004 im 
Mitteilungsblatt der WPK erschienenen Glossen 
von WP Helmut Fischer alias H. F. Flachsl
188 Seiten, 20,00 € (zzgl. Versandkosten)

Telefax-Bestellformular 0 30/72 61 61 - 2 28
Ich bestelle hiermit _____ Exemplar(e)

 Textsammlung zur Wirtschaftsprüferordnung, 11. Auflage 2010, 400 Seiten

 20,00 E (zzgl. Versandkosten)

 _____ Exemplar(e)

 Die Macht des Faktischen, 188 Seiten

 20,00 E (zzgl. Versandkosten)

 Exemplar(e) Einbanddecke(n)

 _____ WPK Magazin 2008 - 2009  9,90 E (zzgl. Versandkosten)

 _____ WPK Magazin 2006 - 2007  9,90 E (zzgl. Versandkosten)

 _____ WPK Magazin 2004 - 2005  9,90 E (zzgl. Versandkosten)

 _____ WPK-Mitteilungen 2003  9,90 E (zzgl. Versandkosten)

Name ____________________________________________________________________________

c/o oder Firmenname ____________________________________________________________________________

Straße/Hausnummer ____________________________________________________________________________

PLZ/Ort ____________________________________________________________________________

Telefonnummer ____________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

WPK
MITTEILUNGEN DER WIRTSCHAFTSPRÜFERKAMMER
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Rückgaberecht
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt ohne Begründung an die Wirtschaftsprüferkammer, Rauchstraße 26, 10787 Berlin, zurückzuschicken. 
Rechtzeitige Absendung genügt. Die Kosten und Gefahr der Sendung übernimmt die Wirtschaftsprüferkammer.

Mit der 

Berufssatzung für WP/vBP 

in der Fassung der 

siebten Änderung
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Weil die Zeit nicht
alles heilen kann.

Ob auf Ihre Versicherung hundertprozentig Verlass ist, zeigt sich immer erst, 
wenn ein Schaden eintritt. Mit einer Berufshaftpflicht von HDI-Gerling können 
Sie sicher sein: Im Schadenfall können Sie auf unsere Unterstützung zählen.
Das Spezialgebiet von HDI-Gerling: Vermögensschaden-Haftpflicht auf 
höchstem Niveau. Profitieren Sie von unserer langjährigen Schadenerfahrung, 
der Expertise unserer internen Fachjuristen und unserer Finanzstärke als Teil 
des Talanx-Konzerns.

HDI-Gerling 
Firmen und Privat 
Versicherung AG
Riethorst 2
30659 Hannover
Telefon 0511-3031-126
www.hdi-gerling.de

Versicherungen
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